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Beginn: 9.01 Uhr.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich darf alle im Hause herzlich willkommen 
heißen sowie einen Kollegen aus unseren Reihen 
besonders herzlich begrüßen und beglückwün-
schen. Der Abgeordnete Ulrich Thomas aus Qued-
linburg hat heute Geburtstag. Wir sind zu seinen 
Ehren zusammengekommen. Wir gratulieren im 
Namen des Hohen Hauses und wünschen Glück 
und Gottes Segen sowie alles Gute für das neue 
Lebensjahr.  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir können bei uns im Hause bereits Gäste will-
kommen heißen. Wir begrüßen Damen und Herren 
der Dekra-Akademie Haldensleben auf der Be-
suchertribüne. Willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Somit ist die 42. Sitzung des Landtages eröffnet. 
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. Wir setzen nunmehr die 22. Sitzungs-
periode fort. Wir beginnen mit Aktuellen Debatten.  
 

Ich darf eingangs noch daran erinnern, dass Minis-
terpräsident Herr Dr. Haseloff, Ministerin Frau Pro-
fessor Dr. Kolb und Minister Herr Webel sich für 
heute ganztägig entschuldigt haben.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 24 auf:  
 
 
 

Aktuelle Debatte 
 
 
 

Es liegen zwei Gegenstände vor. Wir beginnen mit 
dem ersten Gegenstand:  
 
 
 

80 Jahre Ermächtigungsgesetz - Lehren für die 
Gegenwart 
 

Antrag Fraktion SPD - Drs. 6/1910 
 
 
 

Die Redezeit je Fraktion beträgt zehn Minuten. Es 
wurde folgende Reihenfolge vereinbart: SPD, DIE 
LINKE, CDU und GRÜNE. Ich erteile zunächst für 
die Antragstellerin Frau Fraktionsvorsitzender 
Budde das Wort.  

 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Morgen 
jährt sich zum 80. Mal ein Ereignis, das nicht zu 
den Sternstunden des deutschen Parlamentaris-
mus gehört. Im Gegenteil: Es war wohl seine dun-
kelste Stunde.  
 

Am 23. März 1933 verabschiedete der Reichstag 
das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich. Wir kennen es heute als das Ermächti-

gungsgesetz. Einen Tag später trat es in Kraft. Mit 
diesem Gesetz wurde die Regierung des Deut-
schen Reiches unter Adolf Hitler ermächtigt, 
Reichsgesetze selbst zu beschließen und zu voll-
ziehen, auch Gesetze, die nicht im Einklang mit 
der Reichsverfassung standen.  
 

Der Reichstag hatte sich damit selbst entmachtet 
und konstitutionell den Weg in die Diktatur bereitet. 
Damit war das Schicksal der Weimarer Republik 
besiegelt und die erste deutsche Demokratie end-
gültig gescheitert.  
 

Gescheitert war aber Weimar nicht nur an Hitler, 
nicht nur an den Nazis. Gescheitert war Weimar an 
vielen, an den vielen, die die Demokratie zu die-
sem Zeitpunkt nicht wollten, noch nicht wollten.  
 

Weimar war zwar nicht eine Demokratie ohne De-
mokraten, wie es manchmal gesagt wird, aber eine 
Demokratie mit sehr wenigen Freunden - zu weni-
gen Freunden - und vielen Feinden. Dazu zählten 
nicht nur die radikalen Kräfte von rechts und links, 
sondern auch weite Teile des deutschnational-
konservativen Bürgertums, die die neue Staats-
form abgelehnt hatten und zu dieser Zeit noch im-
mer ablehnten.  

 

Als es am Ende zum Schwur kam, waren es nur 
die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
die sich geschlossen gegen das Ende gewehrt ha-
ben. Deshalb lassen Sie mich das zum 150. Ge-
burtstag der Sozialdemokratie mit großem Stolz 
sagen: Das zähle ich zu den Sternstunden meiner 
Partei.  

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU, bei den 
GRÜNEN und von der Regierungsbank)  

 

Das Verhalten der Frauen und Männer in der SPD-
Fraktion nötigt mir noch heute große Hochachtung 
und großen Respekt ab.  
 

Wenn man sich in ihre Lage versetzt, wird deutlich: 
Wochen des Terrors, der Verfolgung lagen hinter 
ihnen. 26 sozialdemokratische Abgeordnete waren 
in Schutzhaft, geflohen oder vertrieben - ein Viertel 
der gesamten Fraktion. Die KPD war sogar gänz-
lich verboten und ihrer Mandate beraubt.  

 

Vor der Kroll-Oper waren Kolonnen von SA und 
SS aufmarschiert. Hinter dem Präsidium prangte 
die meterhohe Hakenkreuzfahne. Hitler stellte sie 
vor die ultimative Wahl, indem er sagte:  
 

„Umso mehr aber besteht die Regierung auf 
einer Verabschiedung des Gesetzes. Sie 
zieht ... eine klare Entscheidung vor. Sie bie-
tet den Parteien des Reichstages die Mög-
lichkeit einer ruhigen ... Entwicklung und ei-
ner sich daraus in Zukunft anbahnenden 
Verständigung. Die Regierung ist aber eben-
so entschlossen und bereit, die Bekundun-
gen der Ablehnung und damit die Ansage 
des Widerstandes entgegenzunehmen. Mö-
gen Sie, meine Herren,“  
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- Damen gab es offensichtlich gar nicht - 
 

„nunmehr selbst entscheiden über Frieden 
oder Krieg.“  

 

Otto Wels, der Fraktionsvorsitzende der SPD, gab 
darauf die einzig richtige Antwort:  
 

„Nach den Verfolgungen, die die Sozial-
demokratische Partei in der letzten Zeit er-
fahren hat, wird billigerweise niemand von 
ihr verlangen oder erwarten können, dass 
sie für das hier eingebrachte Ermächtigungs-
gesetz stimmt.“  

 

Der wohl berühmteste und bekannteste Satz ist:  
 

„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, 
die Ehre nicht.“  

 

Das Ermächtigungsgesetz bekam 94 Gegenstim-
men einzig aus der SPD. Ich kann dem Historiker 
Heinrich August Winkler zustimmen, wenn er sagt:  
 

„Die SPD kann stolz sein darauf, dass sie 
als einzige der demokratischen Parteien der 
Weimarer Republik dem Ansinnen Hitlers 
getrotzt hat. Die SPD hat damit nicht nur ih-
re eigene Ehre, sondern die der ersten 
deutschen Demokratie gerettet.“  

 

Denn, meine Damen und Herren, die deutsche 
Sozialdemokratie hatte die Weimarer Republik mit 
Philipp Scheidemann nicht nur ausgerufen, sie hat-
te sich auch bis zum Schluss zu ihr bekannt. Des-
halb noch einmal Otto Wels:  
 

„Vergeblich wird der Versuch bleiben, das 
Rad der Geschichte zurückzudrehen. Wir 
Sozialdemokraten wissen, dass man macht-
politische Tatsachen durch bloße Rechtsver-
fahren nicht beseitigen kann...  
 

Aber wir stehen zu den Grundsätzen des 
Rechtsstaates, der Gleichberechtigung, des 
sozialen Rechtes, die in ihr festgelegt sind. 
Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen 
uns in dieser geschichtlichen Stunde feier-
lich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit 
und der Gerechtigkeit und der Freiheit und 
des Sozialismus.  
 

Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die 
Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar 
sind, zu vernichten... Auch aus neuen Ver-
folgungen kann die deutsche Sozialdemo-
kratie neue Kraft schöpfen.“  

 

Dieses Bekenntnis zur Demokratie gilt für uns bis 
heute und es wird auch weiterhin gelten. Es ist 
Kern unserer politischen Identität. Wir haben uns 
diesbezüglich nie korrigieren müssen. Wir haben 
dieses tiefe Bekenntnis nicht nur in Weimar gelebt. 
Wir haben es in die Gründung der neuen Republik 
eingebracht. Deshalb, glaube ich, dürfen wir auch 
mit Fug und Recht sagen: Die Geschichte der So-
zialdemokratie ist auch ein Teil der Geschichte der 

deutschen Demokratie oder der Demokratisierung 
Deutschlands.  

 

Dieses Bekenntnis zur Demokratie hätte man sich 
damals auch von jenen gewünscht, die Hitler zur 
Macht verholfen haben. Mit den Nazis haben ge-
stimmt: die Deutschnationale Volkspartei, die Deut-
sche Zentrumspartei, die Bayerische Volkspartei, 
die Deutsche Staatspartei, der Volksdienst, die 
Deutsche Bauernpartei und die Deutsche Volks-
partei.  

 

Sie haben in den Jahren vor der Machtergreifung 
Hitlers mit dafür gesorgt, dass der Reichstag hand-
lungsunfähig wurde; denn das Ermächtigungs-
gesetz ist nur der vorläufige Endpunkt einer bereits 
vorher stattgefundenen Entwicklung gewesen. Die 
Demokratie war in weiten Teilen dieser Parteien, 
die dann auch für das Ermächtigungsgesetz ge-
standen haben, noch nicht angekommen und auch 
noch nicht gewollt.  

 

Sie haben am Morgen des 23. März 1933 mit einer 
Geschäftsordnungsänderung dafür gesorgt, dass 
eine Zweidrittelmehrheit möglich wurde; dies ohne 
die Stimmen der SPD und ohne die annullierten 
Mandate der KPD, die überhaupt nicht die Chance 
hatte, sich dazu zu verhalten. Sie haben ferner da-
für gesorgt, dass Hitler dann auch die Mehrheit 
bekam.  

 

Auch wenn man denen, die vor 80 Jahren mit den 
Nazis gestimmt haben, vermutlich glauben muss, 
dass sie, nachdem der Erste Weltkrieg gerade 
vorbei war, ganz sicher nicht den Zweiten Welt-
krieg und auch nicht den Holocaust wollten, so 
muss man doch sagen: Sie tragen trotzdem dafür 
Mitverantwortung. Sie haben nicht nur mit dem 
Feuer gespielt, sondern sie haben es auch mit ent-
facht.  

 

Deshalb lassen Sie dies uns allen eine Lehre sein. 
Die Demokratie braucht Freunde. Sie braucht kei-
ne Brandstifter, sondern Freunde. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Mi-
nister Herrn Dorgerloh) 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen 
Break machen und einmal über ein anderes The-
ma als das Ermächtigungsgesetz reden. Die De-
mokratie braucht nämlich immer Freunde. Sie 
braucht Freunde, die ihr auch dann treu bleiben, 
wenn es schwierig wird, wenn Entscheidungen erst 
am Ende von ganz schweren Abwägungsprozes-
sen stehen.  

 

Man muss ihr Freund bleiben, auch wenn man es 
nicht immer selbst schafft, sich mit den eigenen 
Überzeugungen durchzusetzen. Das ist, glaube 
ich, jedem schon einmal passiert. Sie braucht Ak-
zeptanz und gegenseitigen Respekt von Parlament 
und Regierung. Es geht in der Demokratie nicht 
darum, immer nur Recht zu bekommen.  
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Das alles sollte uns auch in den heutigen Parla-
menten Mahnung sein, sowohl dem Parlament, 
aber auch der Exekutive; denn um abwägen zu 
können, muss man sich gegenseitig zuhören und 
miteinander reden. Um zuhören zu können, muss 
man da sein, wenn die Debatten geführt werden.  
 

Ich will nur sagen: Auch heute ist es so, dass wir 
eine parlamentarische Demokratie leben müssen, 
die am Ende nicht zu häufig, am besten gar nicht 
darauf hinausläuft, dass einer sagt, wo es lang-
geht, und die anderen nachvollziehen. 

 

Das Schwierige an der Demokratie ist, dass es sel-
ten Schwarz-weiß-Entscheidungen gibt und in ei-
nem Abwägungsprozess immer versucht werden 
muss, einen vernünftigen Kompromiss zu finden.  

 

Daran möchte ich uns heute gern erinnern; denn 
es geht nicht nur um das Ermächtigungsgesetz, 
sondern auch um das Thema Demokratie an sich. 
Ich glaube, wir sollten uns auch in diesem Hause 
sowohl auf der Seite der Legislative als auch auf 
der Seite Exekutive immer wieder daran erinnern, 
was Demokratie heißt. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Zu-
stimmung von Minister Herrn Dorgerloh) 

 

Zurück zur Geschichte: Die Weimarer Republik ist 
ja nicht nur an der mangelnden Unterstützung vie-
ler politischer Akteure zugrunde gegangen. Sie 
hatte auch strukturelle Defizite, ganz entschei-
dende strukturelle Defizite, die es denen leichter 
machten, die sie abschaffen wollten.  

 

Die Weimarer Reichsverfassung ließ es zu, dass 
Reichskanzler ohne eigene Mehrheit mithilfe von 
Notverordnungen des Reichspräsidenten regier-
ten. Bereits seit März 1930 hat es keine Regierung 
mehr gegeben, die eine Parlamentsmehrheit hatte. 
Die bestimmende Figur war der Reichspräsident. 
Das, was die Verfassung als Ausnahme vorge-
sehen hatte, wurde normale politische Praxis. Der 
Reichstag versank in der Bedeutungslosigkeit. Am 
Ende nahm ihn kaum einer mehr ernst. Ja, er 
nahm sich nicht einmal mehr selbst ernst. 
 

Das können wir nach wie vor aus Weimar lernen 
und das haben wir gelernt. Das Grundgesetz von 
1949 ist die Antwort auf die Schwächen der 
Reichsverfassung von 1919.  
 

Die Demokratie von Bonn und Berlin ist eine wehr-
hafte Demokratie. Sie rollt ihren Feinden nicht den 
roten Teppich aus. Sie zeigt ihnen die Zähne. Sie 
hat die Mittel, ihren Umtrieben ein Ende zu setzen. 
Deshalb ist die Lehre von Weimar eine Verpflich-
tung an, aber auch für alle Demokratinnen und 
Demokraten, sie auch zu nutzen. 
 

Deshalb ist eines ganz klar: Die NPD von heute 
will keine Demokratie. Sie ist gefährlich und sie ist 
willens, die Demokratie in unserem Lande zu be-
kämpfen und zu zerstören. Deshalb gehört sie 

verboten. Lassen Sie es uns ihr deshalb so schwer 
wie möglich machen. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
LINKEN) 

 

Ich hätte an dieser Stelle am liebsten eine Phalanx 
aller Demokratinnen und Demokraten. Ich weiß, 
dass die Union und auch die Bundeskanzlerin sich 
lange haben durchringen müssen, bevor sie das 
Ziel des NPD-Verbots unterstützt haben. Wichtig 
ist aber nicht immer die Dauer der Klausur, son-
dern die Haltung am Ende. Deswegen begrüße ich 
diesen Sinneswandel ausdrücklich und freue mich, 
dass es eine wesentlich breitere Phalanx der De-
mokratinnen und Demokraten gibt als noch vor 
fünf oder sechs Jahren. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Minister 
Herrn Dorgerloh) 

 

Die Haltung der Liberalen kann ich allerdings nicht 
begrüßen. Es ist im besten Sinne falsch verstan-
dener Liberalismus, hierbei einen wichtigen Schritt 
der Bundesregierung zu verhindern. 

 

Freiheit in einer Demokratie? - Ja. Das ist die Frei-
heit des Andersdenkenden; das ist so. Das ist 
dann aber auch die Geschäftsgrundlage, und zwar 
für alle. Deshalb gilt im demokratischen Grundkon-
sens im Umkehrschluss auch: Die Toleranz endet 
bei der Intoleranz des anderen.  

 

Vor diesem Hintergrund gebe ich Philipp Rösler 
zwar Recht, wenn er sagt: „Dummheit kann man 
nicht verbieten“, denke jedoch, dass man nicht ta-
tenlos zusehen muss, wie sie sich ausbreitet.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Historische Ereignisse 
sind niemals punktuelle Geschehnisse, sondern 
immer Ergebnis und Teil komplexer gesellschaft-
licher Entwicklungen. Das gilt auch für das Er-
mächtigungsgesetz.  

 

Nach der Machtergreifung hatten die Nazis bereits 
den Brand des Reichstagsgebäudes am 27. Fe-
bruar 1933 genutzt, um eine Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat 
zu erlassen. Darin wurden zahlreiche Verfassungs-
rechte, wie die Freiheit der Person, die freie 
Meinungsäußerung, die Pressefreiheit, das Post- 
und Kommunikationsgeheimnis sowie die Vereini-
gungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt 
oder außer Kraft gesetzt. Für zahlreiche politisch 
relevante Vergehen wurde die Todesstrafe einge-
führt - ein Vorgeschmack auf das, was nach dem 
23. März kommen sollte. 

 

Im Nachhinein, meine Damen und Herren, wäre 
die Mehrheit der Deutschen wahrscheinlich froh 
gewesen, wenn damals jemand eingegriffen hätte. 
Viel Leid wäre den Menschen erspart geblieben, 
und zwar überall in Europa. 
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Man kann die Geschichte zwar nicht mehr ändern, 
man kann jedoch die Zukunft gestalten. Dabei er-
wächst aus der Geschichte auch die Verantwor-
tung für die Zukunft mit; das gilt auch für uns.  
 

Damit bin ich bei unserer Verantwortung für die 
Demokratie in Europa und - ich will es ganz offen 
ansprechen, wenn auch nur ganz kurz - auch bei 
den Vorgängen in Ungarn. Einschränkung der 
Rechte des Verfassungsgerichts, Einschränkung 
der Rechte der Opposition, Einschränkung der 
Rechte von Minderheiten - das alles haben wir 
schon einmal gehört. 
 

(Zuruf von Herrn Scheurell, CDU) 
 

- Doch, Herr Scheurell, das ist so.  
 

Die Verfassungsänderungen der nationalistischen 
Regierung in Ungarn sind einer Demokratie un-
würdig; das sehe ich so. 
 

(Beifall bei der SPD - Frau Feußner, CDU: 
Stimmt nicht!) 

 

Sie sind aus meiner Sicht auch mit einer Demokra-
tie nicht vereinbar. Deshalb - wir sind in einem Eu-
ropa - muss man auch in Europa darüber reden, 
was Demokratie ist und was mit ihren Grundsätzen 
vereinbar ist. 
 

Ich bin der Auffassung, dass unsere Verantwor-
tung - auch wenn es sich pathetisch anhört: es ist 
so - für Frieden, Menschenrechte und Demokratie 
nicht vor der eigenen Haustür endet. Sie endet ei-
gentlich auch nicht an den Grenzen Europas. Die 
Zeit reicht heute mit Sicherheit nicht dafür, über die 
Geschehnisse in der ganzen Welt zu reden. Aber 
die Demokratie endet trotzdem nicht an den Gren-
zen Europas.  
 

Lassen Sie mich deshalb mit einem Zitat aus dem 
„Spiegel“ enden, das die Folgen des Ermächti-
gungsgesetzes in Deutschland damals aus meiner 
Sicht am treffendsten beschreibt. Es lautet sinn-
gemäß: Niemals vorher oder nachher ließ sich ei-
ne Demokratie so gefügig zur Schlachtbank führen 
wie Deutschland vor 80 Jahren. 
 

Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie 
uns dafür sorgen, dass das nie wieder passiert, zu-
vorderst in Deutschland. Lassen Sie uns aber auch 
ein bisschen in Verantwortung an Europa und an 
den Rest der Welt denken. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU und von der Regierungsbank) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Budde. 
 

Wir können zu diesem Thema weitere Gäste bei 
uns im Haus begrüßen: den Direktor der Stiftung 
Gedenkstätten Dr. Möbius, den amtierenden Leiter 
der Landeszentrale für politische Bildung Dr. Kai 
Langer und die Leiterin des Landesprogramms für 

Weltoffenheit, Demokratie und Toleranz. Herzlich 
willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Für die Landesregierung spricht nun in der Aktuel-
len Debatte der Kultusminister Herr Dorgerloh. 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Freiheit und Leben kann 
man uns nehmen, die Ehre nicht. - Wer sich die 
Zeit und die Geschehnisse in der damaligen Zeit 
ein wenig vor Augen führt, den Terror nach dem 
Reichstagsbrand, den Terror in der Zeit davor, der 
kann sich ungefähr vorstellen, wie mutig und stolz 
dieser Satz von Otto Wels war, der zu Recht in die 
Geschichtsbücher eingegangen ist. Damit hat der 
sozialdemokratische Abgeordnete Otto Wels die 
Ablehnung seiner Fraktion zum sogenannten Er-
mächtigungsgesetz beschrieben.  

 

Man kann diese Rede übrigens im Original im In-
ternet finden und auch hören und sich noch einmal 
mitnehmen lassen in diese dramatische Situation 
am 23. März 1933 im Reichstag.  

 

Wenige Wochen zuvor hatte Reichspräsident Paul 
von Hindenburg am 30. Januar 1933 dem Drängen 
der Nationalsozialisten nachgegeben und ihren 
Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. 
Binnen 24 Stunden setzte dieser die Auflösung 
des Reichstags und Neuwahlen innerhalb von fünf 
Wochen durch.  

 

Die NSDAP nutzte den Wahlkampf um ihre Macht-
position aggressiv auszubauen. Sie schreckte da-
bei nicht vor Terror und Gewalt zurück. Das alles 
wusste Otto Wels, als er zur Rede schritt, seine 
Ablehnung begründete und sagte:  

 

„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, 
die Ehre nicht.“ 

 

Die NSDAP nutzte den Brandanschlag auf den 
Reichstag am 27. Februar 1933 als willkommenen 
Vorwand zur Verfolgung ihrer politischen Gegner. 
Mit der am Tag darauf verabschiedeten Reichs-
tagsbrandverordnung setzten die Nationalsozialis-
ten den Großteil der in der Weimarer Reichs-
verfassung aufgeführten Grundrechte bis auf Wei-
teres außer Kraft: die Freiheit der Person, die Un-
verletzlichkeit der Wohnung, das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis, die Meinungsfreiheit, das 
Verbot der Zensur sowie die Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit. Das sind die Bausteine für 
die heraufziehende Diktatur. 

 

Die Verordnung diente keinesfalls nur zur Abwehr 
kommunistischer und staatsgefährdender Gewalt-
akte, wie ihr angeblicher Zweck lautete, sondern 
zur Ausschaltung und Vernichtung von Kommunis-
ten, Sozialdemokraten, Liberalen und aufrechten 
Christen und Menschen, die aus rassischen oder 
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religiösen Gründen als außerhalb der Volksgemein-
schaft stehend betrachtet wurden. 
 

Mit der Verabschiedung des Ermächtigungsgeset-
zes fast auf den Tag genau vor 80 Jahren hob der 
in der Berliner Kroll-Oper tagende Reichstag die 
Gewaltenteilung als Kernbestand des Rechtsstaa-
tes auf.  

 

Mit Ausnahme der noch nicht inhaftierten oder ge-
flüchteten Sozialdemokraten und der von vornher-
ein ausgeschlossenen Kommunisten votierten die 
Parlamentarier der anderen Fraktionen geschlos-
sen für den Regierungsentwurf. 

 

Was wird sie damals dazu bewogen haben? Wie 
kann man nach den ersten zaghaften Erfahrungen 
der Demokratie so daneben liegen? - Vielleicht 
eingeschüchtert durch das brutale Vorgehen der 
NSDAP stimmten sie jedenfalls ihrer eigenen Ent-
machtung zu und ebneten den Weg in die braune 
Diktatur.  

 

Wie sah es in Sachsen-Anhalt aus? - In den ersten 
Monaten des Jahres 1933 formierte sich auch 
auf dem Territorium unseres heutigen Bundeslan-
des Sachsen-Anhalt das nationalsozialistische Un-
rechtssystem basierend auf Terror, Unterdrückung, 
Verfolgung und Vernichtung und auf der Verhöh-
nung elementarer Menschenrechte. 

 

Bereits im Mai 1932 hatte sich im Freistaat Anhalt 
die deutschlandweit erste Koalitionsregierung un-
ter Führung der NSDAP etablieren können. Eine 
ihrer ersten Maßnahmen war übrigens die Schlie-
ßung des Bauhauses in Dessau.  

 

Am 11. März 1933 hatten SA-Angehörige in Mag-
deburg, damals noch Hauptstadt der preußischen 
Provinz Sachsen, das Rathaus besetzt und Ober-
bürgermeister Ernst Reuter, der sein Reichstags-
mandat immerhin am 5. März 1933 hatte vertei-
digen können, und seinen Stellvertreter Herbert 
Goldschmidt misshandelt. Zwei Tage darauf erfolg-
te die scheinbar legale Suspendierung des Stadt-
oberhaupts.  

 

Nach der Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes 
wurde Ernst Reuter am 8. Juni 1933 verhaftet 
und am 12. August aus dem Polizeigefängnis in 
das neuerrichtete Konzentrationslager Lichtenburg 
überführt. Neben Reuter wurden dort mindestens 
39 weitere Reichstagsabgeordnete, überwiegend 
Kommunisten und Sozialdemokraten, gefangen 
gehalten und gequält. Die Brutalität der SS und die 
schlechten Haftbedingungen forderten bereits 
1933 erste Todesopfer.  

 

Als zentrales Schutzhaftlager für Preußen sowie 
als Muster- und Ausbildungs-KZ spielte die Lich-
tenburg bei der Entwicklung des Systems der Kon-
zentrationslager eine herausgehobene Rolle. 

 

Wenn wir uns dann noch einmal Otto Wels’ Satz in 
Erinnerung rufen, „Freiheit und Leben kann man 

uns nehmen, die Ehre nicht“, dann weiß man, wie 
mutig, stolz und wichtig dieses demokratische Be-
kenntnis war. 

 

Die Erinnerung an die Durchsetzung der national-
sozialistischen Terrorherrschaft im Jahr 1933 bildet 
einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit des Kul-
tusministeriums in diesem Jahr. 

 

Die Stiftung Gedenkstätten hat bereits im Januar 
verschiedene Veranstaltungen zum Gedenken an 
die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur 
im Jahr 1933 durchgeführt. Die Gedenkstätten 
setzten sich insbesondere am 27. Januar, dem 
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, 
mit den Geschehnissen in der Region auseinan-
der. Beispielhaft will ich hier die Gedenkstätte für 
die Opfer der NS-Euthanasie Bernburg erwähnen, 
in der die Ausstellung „Bernburg 1933“ eröffnet 
wurde, die einen wichtigen Beitrag zur lokalen Ge-
schichtsaufarbeitung leistet.  

 

Die Zerstörung des Rechtsstaats und der Terror in 
den ersten Jahren der NS-Diktatur sind darüber 
hinaus ein wichtiger Teil der langfristigen Arbeit 
der Gedenkstätten. Insbesondere die im Dezem-
ber 2011 eröffnete Gedenkstätte KZ Lichtenburg 
Prettin widmet ihre Arbeit dieser Thematik.  

 

Anlässlich der Ankunft der ersten Häftlinge vor 
80 Jahren wird am 12. Juni 2013 das neue Be-
sucherleitsystem auf dem Schlossgelände einge-
weiht. Aus Anlass des 60. Todestages von Ernst 
Reuter am 29. September ist eine Gedenkver-
anstaltung geplant. Ich werde mich in wenigen Ta-
gen mit Edzard Reuter treffen, um mit ihm auch 
über diese Dinge zu reden. 

 

Die Gedenkstätte Roter Ochse setzt sich seit 
Jahren unter anderem im Rahmen der Ausstel-
lung „Justiz im Nationalsozialismus“ mit der auf 
der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes ge-
schaffenen nationalsozialistischen Terrorjustiz aus-
einander. Ihre Forschungen, Publikationen und 
Bildungsangebote genießen weithin hohes Anse-
hen.  

 

Neben der Unterstützung vielfältiger Aktivitäten zur 
Erinnerung an die Ereignisse vor 80 Jahren ist die 
Zurückdrängung und Bekämpfung aktueller men-
schenverachtender Einstellungen und Verhaltens-
weisen ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit der 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-
Anhalt. Zur Koordination des landesweiten Netz-
werks für Demokratie und Toleranz ist im vergan-
genen Jahr die Federführung für das neue Pro-
gramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit 
hinzugekommen. 

 

Aus der Fülle der Vorhaben will ich drei an dieser 
Stelle ganz besonders hervorheben. Im April die-
ses Jahres veranstaltete die Landeszentrale mit 
der Zeitzeugin Zippora Feilbowitsch eine Rundrei-
se durch fünf Städte in Sachsen-Anhalt. Frau Feil-
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bowitsch überlebte als Jugendliche die Konzentra-
tionslager Auschwitz und Mauthausen sowie den 
Todesmarsch in der Altmark. Ihre eindringlichen 
Schilderungen zeigen, zu welchen Verbrechen die 
1933 an die Macht gelangten Nationalsozialisten 
fähig waren. 

 

Am Vorabend des 80. Jahrestages der national-
sozialistischen Machtübernahme führte die Lan-
deszentrale gemeinsam mit dem Ensemble „Poe-
tenpack“ und dem Verein „Pro Kultur e. V.“ eine 
Aufführung des Theaterstücks „Mein Kampf“ von 
George Tabori durch. Diese Aufführung war der 
Auftakt für eine Tournee durch zehn Spielorte in 
Sachsen-Anhalt, an denen in der zweiten Jahres-
hälfte pädagogisch begleitete Aufführungen für 
Schüler gezeigt werden sollen. 

 

Erwähnen möchte ich auch das Programm „Schule 
ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Seit es 
vor zehn Jahren in Sachsen-Anhalt etabliert wur-
de, haben 83 Schulen den mit weitreichenden 
Selbstverpflichtungen verbundenen Titel verliehen 
bekommen. Ziel der Kampagne ist die Stärkung 
von Zivilcourage, Toleranz und Konfliktfähigkeit in 
der Schule.  

 

Ich weiß, viele von Ihnen haben sich bei dieser 
Kampagne „Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“ selbst beteiligt, einige Landtagsabgeord-
nete sind auch Paten dieser Schulen. Ich danke an 
dieser Stelle herzlich für Ihr Engagement.  

 

Vor allem will ich die Gelegenheit nutzen, all denen 
zu danken, die im Landesprogramm, in den Ge-
denkstätten, in der Landeszentrale für politische 
Bildung und an vielen anderen Stellen für diese 
Themen kämpfen, dafür arbeiten, sich für sie ein-
setzen, damit wir immer wieder die Auseinander-
setzung mit alltäglicher Diskriminierung auf allen 
Ebenen führen, um junge Menschen für die Be-
drohung von Menschenrechten und Menschen-
würde zu sensibilisieren. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wis-
sen heute, dass im März 1933, als Otto Wels seine 
mutige Rede vor dem Reichstag hielt, tatsächlich 
nur noch die Ehre der demokratischen Parteien in 
Deutschland gerettet werden konnte. Die Diktatur 
der Nationalsozialisten war nicht mehr zu verhin-
dern.  

 

Heute können wir den Anfängen wehren, indem 
wir Intoleranz, Antisemitismus, Rassismus und 
Rechtsextremismus aktiv bekämpfen. Die Vertei-
digung des Rechtsstaates und die Verbreitung ei-
ner politischen Kultur, die die Menschenwürde und 
die Menschenrechte achtet, sind zentrale Anlie-
gen, denen wir uns mit aller Kraft und auch mit Mit-
teln zu widmen haben. - Vielen Dank. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir fahren fort in der 
Debatte. Als Nächste spricht für die Fraktion DIE 
LINKE Frau Abgeordnete Dr. Klein. 
 
 

Frau Dr. Klein (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Zunächst möchte ich mich bei den Kollegen 
der SPD bedanken, dass sie diese Aktuelle Debat-
te heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir 
halten es für wichtig, dass auch solche histori-
schen Ereignisse, die zu einer entscheidenden Zä-
sur im Leben der Deutschen und Europas wurden, 
nicht untergehen und nicht nur in der sehr wichti-
gen Arbeit der Gedenkstättenstiftung und der Lan-
deszentrale gewürdigt werden, sondern auch in 
diesem Hause.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Behebung 
der Not von Volk und Reich wurde eine entschei-
dende Zäsur auf dem Weg zur Durchsetzung einer 
bis dahin unbekannten Herrschaft von Gewalt und 
Terror geschaffen. Die Reichsregierung erhielt fast 
unbeschränkte Befugnisse zum Erlass von Geset-
zen. Sie benötigte keine parlamentarische Zustim-
mung mehr. Die Kontrolle oder eine Einspruchs-
möglichkeit bei der Erarbeitung von Gesetzen war 
nicht mehr vorgesehen. 

 

Die Reichstagsfraktionen aller bürgerlichen Par-
teien stimmten am 23. März ausnahmslos und teil-
weise mit nationalistischen Bekenntnissen dem 
Ermächtigungsgesetz zu. Die 94 Abgeordneten 
der SPD - die anderen 26, Frau Budde hat es be-
reits gesagt, waren verhaftet oder auf der Flucht - 
stimmten trotz des massiven SA- und SS-Aufgebo-
tes rund um die Kroll-Oper gegen das Gesetz. Der 
Fraktionsvorsitzende Otto Wels bekannte sich in 
seiner Rede zur parlamentarischen Demokratie. 

 

Die am 5. März 1933 gewählten 81 Abgeordneten 
der KPD konnten an dieser Sitzung nicht mehr 
teilnehmen. Ihre Mandate waren am 9. März de 
facto annulliert worden. Entsprechend einer bereits 
vorliegenden Verhaftungsliste waren sie entweder 
verhaftet, auf der Flucht oder untergetaucht.  

 

Mit dieser zunächst stillschweigenden Annullierung 
bekam die NSDAP die Mehrheit im Reichstag. 
Trotzdem benötigte sie Stimmen der bürgerlichen 
Parteien, um eine Verfassungsänderung dieses 
Ausmaßes durchzubringen. 

 

Zu den großen Mythen der offiziellen Geschichts-
schreibung und der Publizistik gehört die These, 
dass die Weimarer Republik durch das Handeln ih-
rer Feinde am äußersten linken und rechten Rand 
der Gesellschaft gescheitert sei.  

 

Ja, die KPD hat trotz des heroischen Einsatzes 
Zehntausender ihrer Mitglieder im Kampf gegen 
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den Faschismus nicht alles getan, um die Macht-
übernahme der Faschisten zu verhindern. Ihre 
fehlgeleitete Strategie, das Festhalten an einem 
weltrevolutionären Konzept, auch ihr Kampf an 
falschen Fronten, besonders gegen die SPD, 
schwächten die Kraft und die Glaubwürdigkeit.  
 

Davon abgesehen, auch die SPD hielt zu diesem 
Zeitpunkt an einem schon von der Wirklichkeit 
überholten Glauben an die Legalität um jeden 
Preis fest. Erinnert sei an die Tolerierung des 
Brüning-Kabinetts als das kleinere Übel oder die 
Unterstützung von Hindenburg bei den Reichsprä-
sidentenwahlen 1932. 

 

Beide Parteien, KPD und SPD, und mit ihnen die 
anderen antifaschistischen Kräfte, mussten ihre 
Unfähigkeit, miteinander einen demokratischen 
und antifaschistischen Konsens zu finden, mit ho-
hen Opfern bezahlen; denn die Nazis unterschie-
den nicht nach Parteizugehörigkeit.  

 

Angesichts des damaligen Kräfteverhältnisses wä-
re der Erfolg eines Generalstreiks gegen das Hit-
ler-Regime fraglich gewesen. Aber - an dieser 
Stelle möchte ich Willy Brandt zitieren, seit 1931 
Mitglied der SAP - die Zukunft Deutschlands und 
Europas hätte anders ausgesehen, wenn die Nazis 
nicht nahezu kampflos das Feld hätten überneh-
men können. 

 

Doch davon abgesehen, es waren eben nicht die 
Arbeiterparteien, es waren andere, denen die Wei-
marer Republik nicht passte und die aus einer 
Splitterpartei, welche die NSDAP noch 1928 war, 
eine der stärksten Parteien Deutschlands mach-
ten. Insbesondere die Vertreter der DNVP, für die 
Hitler eigentlich nicht standesgemäß war, sahen 
Ende 1932 keine andere Möglichkeit mehr, um ih-
ren Kurs fortzusetzen, als mit der NSDAP zusam-
menzuarbeiten.  

 

Die Zeit der Präsidialkabinette war vorbei, die 
Probleme der Weltwirtschaftkrise waren nicht klei-
ner geworden und eine Militärdiktatur stand zu die-
sem Zeitpunkt nicht zur Debatte. Auch die Führun-
gen des Zentrums und der Bayerischen Volkspar-
tei erklärten letztlich ihre Bereitschaft, an Koalitio-
nen mit Hitler teilzunehmen. 

 

Zwei Tage vor der Reichstagssitzung am 23. März 
1933, beim sogenannten „Tag von Potsdam“, ju-
belten Tausende dem neuen Kanzler zu. Ein Groß-
teil der Bevölkerung, ebenso wie die übergroße 
Mehrheit der Parlamentarier des Reichstags und 
der Landesparlamente, gab die Weimarer Demo-
kratie auf. In ihren Augen fehlte ihr inzwischen die 
Legitimation für das politische Handeln, und es 
fehlte das Vertrauen, die schweren sozialen Ver-
werfungen der Weltwirtschaftskrise aufzulösen. 
 

Die Weimarer Republik hat nicht alternativlos zum 
Faschismus geführt. Es gab Chancen einer demo-
kratischen Entwicklung, doch die Ergebnisse des 

Ersten Weltkrieges, die Zerstrittenheit der Arbei-
terbewegung und der politische Wille der konser-
vativen Kräfte, die Weimarer Republik zu bekämp-
fen, haben das verhindert. 
 

Mit der Rückschau auf die Geschichte, auf die Bil-
dung der Hitler-Regierung und das, was folgte - da 
stimme ich den Kolleginnen und Kollegen der 
SPD-Fraktion voll und ganz zu -, muss der Blick 
auf die Gegenwart und die Zukunft gerichtet sein. 
Zwar sind wir weit von Weimar entfernt, aber auch 
im Landtag von Sachsen-Anhalt saßen schon Ver-
treter der DVU, in einigen unserer Kreistage sowie 
in Stadt- und Gemeindevertretungen sitzen Abge-
ordnete der NDP. 
 

Im Januar marschierten Neonazis in Magdeburg, 
im März in Dessau-Roßlau und im August wollen 
sie es in Sangerhausen tun. 

 

Neofaschistische, antisemitische und rassistische 
Ideologien kommen inzwischen aus der Mitte der 
Gesellschaft. Sie sind in vielen Regionen der Bun-
desrepublik und auch in unserem Land schon Be-
standteil der Alltagskultur, und es sind eben nicht 
nur sozial Schwache und Entrechtete, die mar-
schieren.  

 

Es sind, wie wir inzwischen wissen, Menschen aus 
dem Mittelstand. Es können unsere Kinder sein, 
die Nachbarn oder der freundliche Herr von Ge-
genüber. Rechtsradikale kommen heute in einem 
neuen Outfit. Sie haben dort gute Chancen, wo 
sich demokratische Strukturen, Institutionen des 
Sozialstaates und die Kräfte der Zivilgesellschaft 
zurückziehen. 
 

Wir haben in der letzten Landtagssitzung über die 
Formen des Widerstandes gegen diese Aufmär-
sche debattiert. Für geradezu verheerend hält mei-
ne Fraktion die Verurteilung von Menschen, die 
sich den Nazis widersetzen.  
 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 

Aus meiner persönlichen Erfahrung reicht Weg-
sehen als Form der Missachtung ebenso wenig 
wie Kerzen. 
 

Tim H., der im Januar 2013 vom Amtsgericht Dres-
den zu 22 Monaten Haft verurteilt worden ist, weil 
er beim Aufmarsch der Nazis im Februar 2011 ei-
nen Durchbruch durch eine Polizeikette organisiert 
haben soll, hatte schlechte Karten.  
 

Dem Pfarrer Lothar König, dessen Verfahren ur-
sprünglich am 19. März, also fast genau auf den 
Tag 80 Jahre nach der Verabschiedung des Er-
mächtigungsgesetzes, vor dem Amtsgericht Dres-
den beginnen sollte, wird anlässlich dieses Auf-
marsches im Jahr 2011 schwerer aufwieglerischer 
Landfriedensbruch vorgeworfen.  
 

Das macht betroffen - mich jedenfalls. Menschen, 
die sich dagegen wehren, dass die Nazis mar-
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schieren, auch wenn es nach Recht und Gesetz 
ist, dass sie marschieren dürfen, wird dies ver-
boten.  

 

Aber seien wir ehrlich, wir hier in unserem warmen 
Landtag werden doch unglaubwürdig, wenn wir sa-
gen, wir wollen Intoleranz, Rassismus und Rechts-
extremismus bekämpfen, und auf der anderen Sei-
te werden Menschen, die Zivilcourage zeigen, ver-
urteilt. Wer entscheidet, wo die Unbotmäßigkeit 
anfängt?  

 

(Herr Schröder, CDU: Der Rechtsstaat!) 

 

In diesem Zusammenhang muss ich natürlich auch 
etwas zum NPD-Verbot sagen. Ja, auch die LINKE 
fordert ein Verbot der NPD. Wir wissen aber, allein 
damit wird das Problem des Rechtsextremismus, 
des Rassismus und des Antisemitismus nicht ge-
löst werden.  

 

Ein Verbot aber steht für eine gesetzliche Ächtung 
und ein Verbot verhindert staatliche Unterstützung 
für die Strukturen der extremen Rechten. Insofern 
halten wir den Rückzug der Bundesregierung aus 
dem NPD-Verbotsverfahren für äußerst problema-
tisch. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei der SPD) 

 

Demokratie und Toleranz brauchen ausdauerndes 
und langfristiges Wirken. Eine wirksame Zurück-
drängung von rechtsradikalem Gedankengut erfor-
dert eine kontinuierliche Arbeit, erfordert Angebote 
für junge Leute auch und besonders in den ärms-
ten Gegenden unseres Landes, damit sie sich gar 
nicht erst zu den Rechten hingezogen fühlen, sich 
aber auch gegen die Neonazis wehren und Zivil-
courage erlernen. 

 

Insofern ist es gut und richtig, dass es das Lan-
desprogramm für Demokratie, Vielfalt und Welt-
offenheit gibt. Die Fraktion DIE LINKE hatte seine 
Erarbeitung ausdrücklich begrüßt. Das Programm 
allein reicht allerdings nicht. Es ist notwendig, dass 
mit diesem Programm auch im Land gearbeitet 
wird, dass es bekannt ist, dass Vereine und Ver-
bände, aber auch Kommunen und Bürgerinnen 
und Bürger darauf Zugriff haben.  

 

Ich weiß, dass es gerade angesichts des ange-
drohten Sparhaushaltes schwer wird, die notwen-
digen finanziellen Mittel aufzubringen. Wir haben 
dafür 150 000 € in den Landeshaushalt eingestellt. 
Ausschließlich mit dem Ehrenamt ist das Pro-
gramm aber nicht umzusetzen.  

 

Ich denke dabei beispielsweise an die Lokalen Ak-
tionspläne. Sie sind eine gute Sache und kommen 
vor Ort an. Es passiert allerdings auch, dass Pro-
jekte gestrichen werden müssen, weil das Geld, 
das der Landkreis bekommt, nicht ausreicht. Das 
ist die Realität. Dabei geht es manchmal nur um 
200 €; denn gerade in den Flächenkreisen müssen 
die Leute einfach nur von A nach B befördert wer-

den und das Geld für den Bus ist manchmal nicht 
vorhanden.  

 

DIE LINKE fordert diesbezüglich die Landesregie-
rung auf, beim Bund aktiv zu werden. Vom Bund 
geförderte Projekte gegen Rechts sind maximal 
noch bis April 2014 finanziell abgesichert. Dabei 
handelt es sich um Restgelder. Eine Planung für 
die Projekte darüber hinaus ist noch nicht vorhan-
den. Das heißt, ich mache das Licht aus und Pro-
jekte brechen weg. Was einmal weg ist, wieder 
aufzubauen, ist schwierig.  
 

Damit wird die Demokratie nicht gestärkt. Der 
Kampf gegen Intoleranz, Rassismus und Rechts-
extremismus benötigt vor allem drei Dinge: Solida-
rität mit den Opfern rechter Gewalt und Diskrimi-
nierung, das entschlossene, solidarische und zu-
gleich vielgestaltige Agieren der demokratischen 
Zivilgesellschaft und die stetige und ausreichende 
Förderung der professionellen Beratungsstrukturen 
und -projekte.  
 

An dieser Stelle sind die Landesregierung in der 
Pflicht und wir, die Parlamentarierinnen und Par-
lamentarier, in der Verantwortung. Nur wenn wir in 
diesem Sinne handeln, hat die heutige Debatte ihr 
Ziel erreicht. - Danke.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Bevor wir in der Aktuellen Debatte fortfahren, dür-
fen wir weitere Gäste im Haus begrüßen. Be-
grüßen Sie Schülerinnen und Schüler des Bil-
dungszentrums für das Hotel- und Gaststätten-
gewerbe Magdeburg. Willkommen im Haus!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Als nächster Redner spricht für die CDU Herr Frak-
tionsvorsitzender Schröder. 

 
 

Herr Schröder (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Gesetz zur Behebung der Not von 
Volk und Reich zementierte am 23. März 1933 die 
nationalsozialistische Diktatur. Vor 80 Jahren be-
schloss damit ein deutsches Parlament seine 
Selbstaufgabe. 
 

Die Ermächtigung hatte nur fünf Artikel: Gesetze 
können auch durch die Reichsregierung direkt be-
schlossen werden. Diese Gesetze können von der 
Verfassung abweichen. Reichsgesetze fertigt und 
verkündet ausschließlich der Reichskanzler. Ver-
träge mit fremden Staaten bedurften keiner Zu-
stimmung des Reichstages mehr. Der fünfte Arti-
kel regelte lediglich das Inkrafttreten. Kurz und 
bündig.  
 

Weder die breite Öffentlichkeit noch die meisten 
Vertreter von Parteien und Verbänden hatten die 
ganze Dimension dieses Gesetzes erkannt. Es war 
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sogar geplant, dass dieses Gesetz im Jahr 1937 
wieder außer Kraft tritt.  
 

Die Ermächtigungen übertrafen aber an Tragweite 
alles, was ein Parlament jemals einer Regierung 
zugebilligt hatte. Es gab weder parlamentarische 
Kontrolle noch rechtliche Schranken mehr.  
 

Noch unmittelbar vor der Abstimmung selbst kam 
es zu einer unglaublichen Herablassung, indem 
Adolf Hitler meinte, er behalte sich auch für die 
Zukunft vor, den Reichstag von Zeit zu Zeit über 
Maßnahmen zu unterrichten oder aus bestimmten 
Gründen, wenn zweckmäßig, auch seine Zustim-
mung einzuholen - so sein Zitat.  
 

Das Protokoll dieser Reichstagssitzung ist noch 
heute ein abschreckendes Beispiel für die mutwilli-
ge Zerstörung einer Demokratie. Staatshörigkeit, 
vage Versprechungen, politische Einschüchterung, 
ja auch brutale Bedrohung brachten die notwendi-
ge Zweidrittelmehrheit zustande.  
 

Im bürgerlichen Lager war das Ermächtigungs-
gesetz das Ergebnis von Erpressung, Täuschung, 
aber auch von Selbsttäuschung. Der Historiker 
Heinrich August Winkler - er ist heute bereits zitiert 
worden - sprach pointiert:  
 

„Der Schein der Legalität förderte den Schein 
der Legitimität und sicherte dem Regime die 
Loyalität …“ 

 

Bei der Reichstagsabstimmung fehlten bereits 107 
Abgeordnete. Neben der KPD saßen auch 26 So-
zialdemokraten bereits in Haft bzw. waren auf der 
Flucht, nahmen an der Abstimmung nicht teil. Es 
ist - das sage ich heute an dieser Stelle auch - der 
Verdienst der 94 verbliebenen Parlamentarier, sich 
geweigert zu haben, den Umsturz hinter einer par-
lamentarischen Fassade zu verstecken. Sie wur-
den zu stillen Helden der Demokratie.  
 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

 

Ja, die Zeit des NS-Regimes hat am 30. Januar 
1933 begonnen, aber die Auflösung der Weimarer 
Republik zweifellos früher. Bis in die Spitze der 
Verfassungsorgane hinein fehlte es an überzeu-
genden und überzeugten Demokraten. Der Zweifel 
an der Parlamentsdemokratie war weit verbreitet. 
Es herrschte Misstrauen, ja sogar Unverständnis 
für die Notwendigkeit von Kompromissen.  
 

Schließlich haben die Parteien das Scheitern der 
Regierung eher in Kauf genommen als den Konflikt 
mit der eigenen Klientel. Es kam zu einer beispiel-
losen Radikalisierung der politischen Auseinander-
setzung. Die Parlamentsverachtung breiter Bevöl-
kerungsschichten wuchs. 
 

Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
auch das gehört zur Wahrheit: Der Anspruch auf 
politische Teilhabe des Volkes wurde seit 1930 un-
terlaufen - also vor der Machtergreifung Hitlers -; 

denn mit den Präsidialregierungen wurde das Par-
lament weitgehend ausgeschaltet. Die präsidialen 
Notverordnungen hatten immer häufiger die klassi-
sche Gesetzgebung unter parlamentarischer Kon-
trolle verdrängt. Nach den Juli-Wahlen tagte der 
Reichstag ganze zwei Mal - Reichstagspräsident 
war inzwischen Hermann Göring - und nach den 
November-Wahlen ganze drei Mal. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Damals 
lebten 1 583 Parlamentarier, die entweder früher 
Mitglieder des Reichstags gewesen waren oder 
zum damaligen Zeitpunkt Mitglieder waren. Von 
diesen 1 583 Abgeordneten mussten über 300 Ver-
mögen und Berufsausübung aufgeben, 416 Man-
datsträger wurden von der Justiz verurteilt und in-
haftiert, mindestens 73 kamen während der Haft 
ums Leben, nicht weniger als 167 ehemalige Par-
lamentarier waren ab 1933 zur Ausreise gezwun-
gen, sechs Abgeordnete verübten Selbstmord. 

 

Am 2. Mai 1933, unmittelbar nach dem Tag der 
Arbeit, wurden überall in Deutschland die Gewerk-
schaftshäuser gestürmt. Am 22. Juli 1933 wurde 
die SPD verboten. Die anderen Parteien lösten 
sich von selbst auf - scheinbar freiwillig. Schon Mit-
te des Jahres war die NSDAP die einzige verblie-
bene selbständige Organisation.  

 

Und auch das gehört zur Wahrheit: Bereits im Jahr 
1933 hatte die NSDAP mehr Mitglieder als heute 
alle demokratischen Parteien zusammen. 

 

Die unbegreifliche Entwicklung geht auch auf ei-
nen erschreckenden Mangel an Einsicht und Zivil-
courage in allen Teilen der Gesellschaft zurück. 
Ich meine damit nicht nur die Politik. Ich meine 
auch Wirtschaft, Medien, Kirchen, Universitäten. 
Es gab viel zu wenig kritische Stimmen wie die des 
lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der 
noch im April 1945 im KZ starb. Er rief damals aus: 
„Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten 
Gottes“, und er musste für diesen Ausspruch teuer 
bezahlen. 

 

Wir verneigen uns heute vor allen Opfern der Dik-
tatur. Unser dankbarer Respekt gilt all denjenigen, 
die während und nach der brutalen Zerstörung der 
ersten deutschen Demokratie den politischen, so-
zialen und moralischen Wiederaufbau Deutsch-
lands möglich gemacht haben. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass 
Berlin nicht Weimar ist und Bonn nie Weimar wur-
de, zeigt den großen Konsens, den wir im Par-
lament haben, wenn wir auf das Jahr 1933 und 
seine Folgen zurückblicken. Die parlamentarische 
Demokratie - seien wir ehrlich - ist bis heute nicht 
unangefochten, und vielleicht ist sie auch nicht so 
selbstbewusst, wie sie manch einer gerne hätte. 
Aber sie ist doch robuster und vitaler als gemein-
hin vermutet. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wo gab es sowohl im 
internationalen als auch im historischen Vergleich 
jemals ähnlich viel Einfluss auf Regierung und Ge-
setzgebung wie in Deutschland heute durch ein 
Parlament? Aus der Doppelerfahrung des Schei-
terns von Weimar und der Diktatur begründete sich 
der Geist des Grundgesetzes - Minister Dorgerloh 
hat darauf hingewiesen -: Schutz der Freiheit, Mit-
wirkung des Bürgers und Verhinderung einer sich 
verselbständigenden Staatsgewalt.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Sachsen-Anhalt-Monitor 2012 belegt, dass die 
Idee der Demokratie in Sachsen-Anhalt lebendig 
ist. Für 61 % der Sachsen-Anhalter ist die Demo-
kratie die beste aller Staatsideen. Entschiedene 
Demokratieverweigerer stellen mit 3 % eine Rand-
größe dar. Auch die Akzeptanz für ein diktatori-
sches Notstandsregime ist im Land auf dem Rück-
zug. Noch 6 % glauben, dass in Zeiten der Not ei-
ne Diktatur besser als eine Demokratie mit den 
Problemen fertig wird.  
 

Wir haben uns in der Koalition auf ein NPD-Ver-
botsverfahren im Bundesrat geeinigt. Ich bin dem 
Innenminister Holger Stahlknecht dankbar, dass er 
das, seitdem er das Amt begleitet, mit voller Kraft 
auf Bundesebene und auch bei seinen Kollegen 
vorantreibt. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nie wie-
der darf sich Staatsgewalt verselbständigen, weder 
durch rechte noch durch linke Ideologien oder 
durch religiöse Gründe. Das ist die Botschaft.  

 

Und: Der Begriff „Parlament“ leitet sich aus dem 
französischen Wort für „reden“ ab. Unterredung si-
chert den Austausch und ermöglicht Ausgleich, 
letztlich auch Gemeinwohlorientierung. Wer nicht 
glaubt, in den Besitz einer absoluten Wahrheit ge-
langen zu können, der sollte sich in der Kunst des 
Möglichen üben. Dafür bleibt das Parlament der 
beste Ort. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - Zu-
stimmung bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Kollege Schröder. - Als Nächs-
ter spricht Herr Abgeordneter Striegel für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren Kolleginnen und Kollegen! Die Verabschie-
dung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes 
war der letzte, aber nicht der entscheidende Schritt 
hin zum nationalsozialistischen Terrorregime. Mit 
den am 23. März 1933 in der Berliner Kroll-Oper 
zur Abstimmung stehenden Paragrafen wurden 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sichtbar für 

alle zur Disposition gestellt. Die Weimarer Reichs-
verfassung war de facto außer Kraft gesetzt. 
Grundrechtsschutz gab es nicht einmal mehr auf 
dem Papier. Der Weg in den Unrechtsstaat des 
Nationalsozialismus war gebahnt. 

 

Die deutsche Sozialdemokratie kann und darf für 
sich in Anspruch nehmen, dass sie im Moment 
dieser Selbstaufgabe der parlamentarischen De-
mokratie auf deutschem Boden standhaft geblie-
ben ist. Ihre Abgeordneten, unter ihnen auch der 
ehemalige Magdeburger Oberbürgermeister Ernst 
Reuter, haben gegen das Ermächtigungsgesetz 
gestimmt.  

 

Sie stimmten mit Nein trotz der unverhohlenen Be-
drohung und der realen Lebensgefahr für sie, ihre 
Familien und Freunde. Sie stimmten mit Nein als 
überzeugte Gegnerinnen und Gegner des Natio-
nalsozialismus, die in den vergangenen Wochen 
und Monaten bereits am eigenen Leib den natio-
nalsozialistischen Terror erfahren hatten. Sie 
stimmten mit Nein, weil sie auch mit Blick auf die 
bereits aus dem Reichstag unrechtmäßig entfern-
ten KPD-Abgeordneten wissen mussten, wer als 
nächster von den Nationalsozialisten, von Polizei 
und Administration entrechtet, verfolgt und ermor-
det werden würde. 

 

Zum Tag der Abstimmung saßen bereits zehn der 
120 SPD-Abgeordneten in Haft; 16 waren vor den 
Nationalsozialisten ins Ausland geflohen. Man wird 
Otto Wels‘ Ausruf, der sich eben nicht nur an die 
„sozialdemokratischen Freunde“ im Reich richtete, 
sondern „alle Verfolgten und Bedrängten“ grüßte, 
auch als symbolischen Akt der Verbrüderung mit 
den ansonsten strikt verfeindeten Kommunisten 
lesen können. Eine winzige Geste, die nicht über 
das historische Unvermögen hinwegtäuschen 
kann, keine gemeinsamen Bündnisse zwischen 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Anhängern des 
Zentrums und Konservativen gegen die Abschaf-
fung der Demokratie geschmiedet zu haben. 

 

Die Weimarer Republik wurde nicht zwischen 
Rechten und Linken zerrieben. Sie ging am unbe-
dingten Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, 
an der Lieb- und Achtlosigkeit der wenigen über-
zeugten Demokratinnen und Demokraten und am 
Unwillen der gesellschaftlichen Eliten zu ihrer Ver-
teidigung zugrunde. Es gab keine plötzliche natio-
nalsozialistische Machtergreifung, sondern einen 
Prozess teils freiwilliger, teils unfreiwilliger Macht-
übergabe an und häufig gewaltsamer, fast immer 
illegaler Machtübernahme durch die Nationalsozia-
listen. Ihr Erfolg war kein Produkt der Fügung, kein 
unabänderliches Schicksal. Es hätte Gelegenhei-
ten zur Rettung der Demokratie und für politische 
Alternativen gegeben. 

 

Der 80. Jahrestag der Verabschiedung des Er-
mächtigungsgesetzes verweist auf die Verantwor-
tung, die alle Teile der Gesellschaft für Demokra-
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tie, Menschenrechte und die Aufrechterhaltung des 
Rechtsstaats haben. 

 

Spätestens mit der nach dem 30. Januar 1933 von 
der Hitler-Regierung erzwungenen Notverordnung 
und der vom Reichspräsidenten illegal verfügten 
Auflösung des Reichstages am 1. Februar 1933 
hätte sich zum Beispiel für den deutschen Juris-
tenstand genügend Gelegenheit geboten, die viel-
fachen Gesetzes- und Verfassungsbrüche zu di-
agnostizieren und zu beanstanden. Auch alle wei-
teren im Februar 1933 erlassenen Notverordnun-
gen brachen geltendes Recht. Entsprechende Kla-
gen wurden aber zum Beispiel durch das Reichs-
gericht nicht angenommen und entschieden.  
 

Auch die Strafgerichte zeigten sich bereits seit Mit-
te der 20er-Jahre unfähig und unwillig, die aus-
ufernden rechten Gewalttaten abzuurteilen. Aller-
orten - so Beatrix Herlemann - begünstigten Rich-
ter die Täter, meist SA-Männer, und missachteten 
die Angaben der Opfer, ja, verkehrten in nicht we-
nigen Fällen die Vorgänge ins Gegenteil. 
 

Ungenierte Rechtsbeugung zugunsten gewalttäti-
ger Nazis war nicht nur an den Landgerichten 
Magdeburg, Halberstadt und Stendal an der Ta-
gesordnung. Wo auf Gerichte kein Verlass mehr 
ist, wo Recht zu Unrecht wird, kommt Bürgerinnen 
und Bürgern, kommt der Zivilgesellschaft besonde-
re Verantwortung zu. 
 

Es gab auch in den Jahren vor 1933 eine Vielzahl 
von Menschen, die bereit waren, die Republik und 
ihre demokratischen Errungenschaften friedlich, im 
Falle gewalttätiger Angriffe aber auch mit der Waf-
fe in Hand zu verteidigen.  
 

Erinnert sei zum Beispiel an das im Jahr 1924 in 
Magdeburg gegründete und ansässige, reichsweit 
mehr als drei Millionen Menschen vereinende 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. In den entschei-
denden Sommermonaten des Jahres 1932 vor der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten versagte 
jedoch auch das Reichbanner und mit ihm die Ge-
werkschaften und die Sozialdemokratie. 
 

Nach der Wiederzulassung von SA und SS am 
14. Juni 1932 und mit der verfassungswidrigen 
Amtsenthebung der preußischen Staatsregierung 
durch Reichskanzler von Papen am 20. Juli 1932 
stellte sich insbesondere der Arbeiterschaft die 
Frage nach aktivem Widerstand gegen diejenigen, 
die die Zerstörung der parlamentarischen Demo-
kratie und der Republik betrieben. 
 

Doch der Staatsstreich der Regierung von Papen 
blieb folgenlos, auch wenn allerorten Arbeiter zum 
Kampf aktiviert waren und der Magdeburger Ober-
bürgermeister Ernst Reuter Bereitschaftspolizei 
und Reichsbanner nach Berlin zu schicken bereit 
war.  
 

Abgewürgt wurde die Idee eines Generalstreiks 
und eines offensiven Vorgehens von Gewerk-

schaftsführern und den Spitzen der Sozialdemo-
kratischen Partei. Noch einmal Beatrix Herlemann:  

 

„Es lag ... (den Führern von Partei und Ge-
werkschaften) einfach nicht, auf die spon-
tane Kraft einer außerparlamentarischen Ak-
tion zu setzen ... und auch die kommunisti-
sche Anhängerschaft, die keineswegs durch-
weg glücklich war mit der Bruderkampfpolitik 
ihrer Partei, mitzureißen und die in ihrer Hal-
tung nicht vorherbestimmbare Reichswehr 
zu neutralisieren.“  

 

Erfolgreich hätte dies sein können; denn von Pa-
pen wurde nur von einem einzigen Reichswehr-
regiment unterstützt. Es bleibt nur tragisch zu nen-
nen, dass der Widerstand gegen diejenigen, die 
die Republik verabscheuten, zu Beginn der 30er-
Jahre nicht breiter auf die Straße getragen wurde.  

 

Es mahnt uns auch heute, das Engagement der-
jenigen zu achten und zu unterstützen, die friedlich 
und entschieden für Demokratie, Menschenrechte 
und gegen Neonazis auf die Straße gehen und die 
dies im Zweifelsfall auch mit Formen des zivilen 
Ungehorsams tun. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

Kommen wir noch einmal auf das Parlament, auf 
den Reichstag zurück. Dort verfügten die NSDAP 
und ihre deutsch-nationalen Verbündeten am 
23. März 1933 zwar über eine einfache, nicht aber 
über eine Zweidrittelmehrheit, die zur Verabschie-
dung des Ermächtigungsgesetzes notwendig war.  

 

Es beschämt mich als Katholiken bis heute, dass 
auch die Abgeordneten des katholischen Zentrums 
Hitler ihre Stimme gaben, Krieg und Vernichtung 
damit möglich machten und damit das Parlament 
und sich selbst aufgaben. Oder um es mit Sebasti-
an Haffner auszudrücken:  

 

„Der eigentlich selbstmörderische Akt, der 
auch den moralischen Untergang (des Zen-
trums) besiegelte, bestand darin, Hitler nach 
dem Reichstagsbrand, nach der Errichtung 
von Konzentrationslagern, nach einer gan-
zen Serie von schamlosen Meineiden, of-
fensichtlichen Verfassungsbrüchen und hei-
ligen Schwüren - aufgrund bloßer ... münd-
licher Zusicherungen die Regierungsgewalt 
zu übertragen.“ 

 

Das Ermächtigungsgesetz zeugt in besonders 
drastischer Weise vom Unvermögen weiter Teile 
eines Parlaments, sich selbst ernst zu nehmen 
und in unbedingter Weise die Verfassung, die De-
mokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidi-
gen.  

 

Vermeintliche Alternativlosigkeit politischer Art ist 
jedoch kein Spezifikum der Weimarer Republik. 
Sie lebt auch in unseren Zeiten immer wieder unter 
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deutlich weniger dramatischen Rahmenbedingun-
gen auf.  

 

Die parlamentarische Demokratie braucht gestern 
wie heute die freie und äußerlich unbeeinflusste 
Entscheidung der Abgeordneten. Sie braucht die 
mutigen Stimmen für Alternativen, auch und gera-
de in Zeiten behaupteter Alternativlosigkeit. Sie 
braucht ein starkes, sich der eigenen Rolle be-
wusstes und die Regierung umfassend kontrollie-
rendes Parlament.  
 

Demokratie braucht Demokratinnen und Demokra-
ten, die die Menschenrechte und die Werte der 
Verfassung im Parlament und im Alltag leben und 
verteidigen. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Ich bin mir unsicher, ob Demokratie auch Verbote 
braucht - manche vielleicht schon. Ich glaube, 
beim Thema NPD-Verbot müssen wir darüber 
streiten, ob das die richtige Lösung ist. Ich be-
zweifle es. Denn es geht dabei letztlich nicht um 
eine antifaschistische Mutprobe, sondern es geht 
um die nüchterne Betrachtung der juristischen 
Fakten. Ich habe große Zweifel daran, dass es uns 
gelingt, in Karlsruhe und im Zweifelsfall vor dem 
EGMR ein Verbot der NPD zu erreichen. Ich glau-
be, wir müssen andere Mittel zur Auseinanderset-
zung mit Neonazis finden.  
 

Demokratie und Menschenrechte bleiben auch in 
vermeintlich gefestigten Demokratien wie der Bun-
desrepublik Deutschland gefährdet. Bonn war und 
Berlin ist nicht Weimar. Die derzeitige Krise der 
parlamentarischen Demokratie, der Verlust von 
Vertrauen in politische Institutionen und demokra-
tische Konfliktlösungsmechanismen, den wir kons-
tatieren müssen, zeigt aber, wie notwendig die täg-
liche Neuerfindung und Belebung von Demokratie 
ist. 
 

Dafür bedarf es neben einem starken und selbst-
bewussten Parlament auch anderer und neuer 
Formen unmittelbarer Mitbestimmung der Bürge-
rinnen und Bürger. Demokratie und Menschen-
rechte bleiben prekär, solange Neonazis, Rassis-
ten und Antisemiten sie durch ihr Tun und Handeln 
bedrohen.  
 

13 Menschen starben allein in Sachsen-Anhalt seit 
1990 durch rechte Gewalt. Hunderte wurden durch 
Nazis und rechte Schläger verletzt. Wir müssen 
diese Bedrohung unseres friedlichen Zusammen-
lebens noch konsequenter bekämpfen und umfas-
send gegen Rassismus, Antisemitismus und ande-
re Formen gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit aktiv werden, die nicht nur an den Rändern, 
sondern in der Mitte unserer Gesellschaft vorkom-
men und um sich greifen. Auch daran, meine Da-
men und Herren, gemahnt uns der 23. März 1933.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Abgeordneter Striegel. - Damit 
ist das erste Thema der Aktuellen Debatte für heu-
te abgeschlossen. Beschlüsse in der Sache wer-
den nach § 46 der Geschäftsordnung des Land-
tages nicht gefasst.  
 
 

Ich rufe das zweite Thema der Aktuellen Debatte 
auf: 
 
 
 

Zehn Jahre Agenda 2010 - Auswirkungen auf 
Sachsen-Anhalt  
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1911 
 
 
 

Es wurde folgende Reihenfolge der Redebeiträge 
vereinbart: DIE LINKE, CDU, GRÜNE, SPD. Als 
Erster spricht für die einbringende Fraktion Herr 
Fraktionsvorsitzender Gallert.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Werter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kol-
legen! Am 14. März 2003 hat der damalige Bun-
deskanzler Gerhard Schröder eine Regierungser-
klärung abgegeben, in der er versprochen hat, ei-
nen radikalen Umbau des Sozialstaates der Bun-
desrepublik Deutschland vorzunehmen, einen ra-
dikalen Umbau eines aus seiner Perspektive seit 
50 Jahren leider verkrusteten Systems.  

 

Man kann dem Kollegen Schröder vieles vorwer-
fen; eines sollte man ihm aber nicht vorwerfen: 
Er habe damals hochgestapelt. Jawohl, er hat 
den grundlegendsten Umbau des sozialstaatlichen 
Systems der Bundesrepublik Deutschland seit 
50 Jahren auf den Weg gebracht. Er hat dies in ei-
ner Radikalität getan, von der die Menschen da-
mals, zum Zeitpunkt seiner Rede, offensichtlich 
nichts ahnten.  

 

In der heutigen Debatte wird von den Akteuren 
dieser Agenda 2010 und ihren Autoren oftmals 
beklagt, dass diese Agenda 2010 lediglich auf 
Hartz IV reduziert wird. Ich stimme dem ausdrück-
lich zu. Dies wäre zu kurz gesprungen; denn die-
ses Umbauprogramm Agenda 2010 war sehr viel 
breiter angelegt und es war sehr viel substanziel-
ler. 

 

Ich möchte versuchen, zumindest die wichtigsten 
politischen Rahmendaten und die wichtigsten poli-
tischen Maßnahmen in Erinnerung zu bringen. Ich 
beginne mit dem totalen Umkrempeln des Ar-
beitsmarktes in der Bundesrepublik Deutschland 
zu diesem Zeitpunkt. 

 

Erstens gibt es eine Reihe von Maßnahmen - dazu 
gehört auch dieses Hartz-IV-Gesetz -, die zu einer 
massiven Verschlechterung der Situation von Ar-
beitnehmern geführt haben, für den Fall, dass sie 
arbeitslos wurden. Das beginnt damit, dass der 
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Bezugszeitraum für das ALG I, für das klassische 
Arbeitslosengeld, massiv gekürzt worden ist. Das 
ging weiter mit der Abschaffung der Arbeitslosen-
hilfe, die sich zumindest noch im Ansatz an dem 
alten Bruttolohn orientiert hat. 
 

Es setzte sich fort mit der faktischen Abschaffung 
fast aller Zumutbarkeitskriterien für die notwendige 
Wiederaufnahme einer Arbeit und mit einem völlig 
neuen Prinzip: Während bis zu diesem Zeitpunkt 
Sozialhilfe statt Arbeit gezahlt wurde, fing man jetzt 
an, Sozialhilfe für Arbeit zu zahlen bzw. das Aus-
reichen von Sozialhilfe oder Hartz IV daran zu 
knüpfen, dass die Menschen zumindest zum Teil 
Arbeit aufnahmen. 
 

In diesem Kontext gab es eine zweite große Schie-
ne, und zwar die Reduzierung der Zahl der klas-
sischen unbefristeten Vollzeitarbeitsplätze in tarif-
gesicherten Bereichen zugunsten prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse. Dazu zählten die Aus-
weitung der Befristungsmöglichkeiten, die Präferie-
rung der Leiharbeit und die Aufweichung des Kün-
digungsschutzes. 
 

Es gab einen dritten Bereich, nämlich die Entwer-
tung des Flächentarifvertrages zugunsten einzel-
betrieblicher Lösungen.  
 

Das war der Kern der Arbeitsmarktreform unter 
dem Begriff Agenda 2010. Ich sage ganz klar: All 
diese Maßnahmen waren aus der Sicht der Arbeit-
nehmer und der gesamten Gesellschaft fatale Feh-
ler.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Welche Wirkungen hatten diese Maßnahmen auf 
Sachsen-Anhalt? - Ich sage mit aller Deutlichkeit: 
Diese Maßnahmen hatten in Sachsen-Anhalt mas-
sive Auswirkungen. Dieser Bestandteil der Agenda 
2010 hatte in Sachsen-Anhalt massiven Erfolg.  
 

Ich verwende den Begriff Erfolg ausdrücklich des-
halb, weil es schon zum Zeitpunkt der Verkündung 
dieser Maßnahmen, schon zum Zeitpunkt dieses 
Beschlusses massenhaft Gewerkschafter und un-
ter anderem einen Aufruf von 400 Wissenschaft-
lern aus diesem Bereich gegeben hat, die gesagt 
haben: Es gibt ganz klar ein Ziel, eine Konse-
quenz dieser Maßnahmen, und zwar die Verbilli-
gung des Faktors Arbeit, das Drücken von Löhnen, 
das Drücken von Arbeitseinkommen.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen heute 
leider einschätzen, dass dies in Sachsen-Anhalt 
ein voller Erfolg gewesen ist.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Diese Situation haben wir heute. Wir haben die Si-
tuation, dass der Verdienst von 22 % der Men-
schen in Sachsen-Anhalt selbst unter der ostdeut-
schen Niedriglohnschwelle von 1 300 € brutto liegt. 
Wir haben die Situation, dass 42 % der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt 

unterhalb der bundesweiten Niedriglohnschwelle 
von 1 800 € brutto liegen.  
 

Wir haben - das ist vielleicht das krasseste Bei-
spiel - sage und schreibe mehr als 67 000 Men-
schen in Sachsen-Anhalt, die Hartz IV beziehen 
müssen, obwohl sie arbeiten, weil ihre Arbeitsein-
kommen so niedrig sind, dass sie nicht einmal für 
den notwendigsten Lebensunterhalt ausreichen. 
Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein 
Skandal.  
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Frau Lüddemann, GRÜNE) 

 

Allerdings gibt es - auch das sage ich ganz klar - 
ein Ziel, das vorgegeben wurde, das aber in Sach-
sen-Anhalt nicht erreicht worden ist. Das war das 
angebliche Ziel, man wolle mehr Arbeit schaffen. 
Es gibt eine Statistik des Statistischen Landes-
amtes, die wir am Mittwoch, dem 19. März 2013, 
also in dieser Woche, bekommen haben. In dieser 
Statistik wird verglichen: Wie viel Millionen geleis-
tete Arbeitsstunden gab es im Jahr 2000 in Sach-
sen-Anhalt und wie viele gab es im Jahr 2012?  

 

Ich kenne die ganzen Reden, die sich darauf be-
zogen haben, dass wir in Sachsen-Anhalt eine sin-
kende Arbeitslosigkeit zu verzeichnen haben - na-
türlich nachdem die Arbeitslosenstatistik bei der 
Endfassung inzwischen fünf- oder sechsmal ge-
ändert worden ist und natürlich vor dem Hinter-
grund, dass wir wissen, dass der demografische 
Kontext im Land Sachsen-Anhalt in diesen Arbeits-
losenstatistiken überhaupt nicht auftaucht.  

 

Ich zeige Ihnen einmal den Vergleich auf: In dem 
Zeitraum zwischen 2000 und 2012 sank der Um-
fang der geleisteten Arbeitsstunden um sage und 
schreibe 11 %. Das bedeutet: Die Arbeit hat pro-
portional zur Bevölkerungsentwicklung abgenom-
men. Durch diese Arbeitsmarktreform ist nicht 
mehr Arbeit entstanden, sondern die Leute wurden 
einfach schlechter bezahlt. Das ist die Konsequenz 
für Sachsen-Anhalt. Deswegen ist dies falsch, lie-
be Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das hat aber nicht nur für den Lohn Konsequen-
zen gehabt. Die Ausweitung der prekären Beschäf-
tigung hatte noch ganz andere Konsequenzen.  

 

Bundeskanzler Schröder hat damals gesagt: Wir 
wollen zum Beispiel die Befristung von Arbeitsver-
trägen so weit wie möglich ausdehnen, um älteren 
Arbeitnehmern die Chance zu geben, in Arbeit zu 
kommen.  

 

Wissen Sie, was heute die Realität ist? - Für die 
Hälfte der unter 35-jährigen Arbeitnehmer ist ein 
befristeter Arbeitsplatz inzwischen bundesweit Re-
alität. Alle Prognosen und Erhebungen besagen, 
dass dies in Sachsen-Anhalt noch stärker der Fall 
ist. Die Befristung hat dazu geführt, dass Men-
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schen, die in den Arbeitsmarkt kommen, kaum 
noch eine Chance haben, unbefristete Arbeitsplät-
ze zu erhalten. Vielmehr bekommen sie fast nur 
noch befristete Arbeitsplätze.  
 

Ich weiß, dass wir hier im Parlament massenhaft 
darüber diskutiert haben, welche Probleme wir mit 
der demografischen Entwicklung unter anderem im 
Land Sachsen-Anhalt haben. In diesem Zusam-
menhang wird über alles Mögliche geredet. Aber 
der glasklare Zusammenhang, dass sich junge 
Menschen, die keinen sicheren, dauerhaften Ar-
beitsplatz haben, in der Tendenz eher gegen Kin-
der als für Kinder entscheiden, ist einer der we-
sentlichen Gründe für unser demografisches Pro-
blem.  
 

Deswegen sage ich: Die Verunsicherung am Ar-
beitsmarkt, gerade für junge Menschen, führt dazu, 
dass die Leute zu wenig Kinder bekommen. Wenn 
wir dieses Problem angehen wollen, dann müssen 
wir wieder gesicherte, dauerhafte und tariflich ge-
bundene Arbeitsplätze schaffen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Das ist viel wichtiger als viele ande-
re Dinge, über die hier diskutiert wird.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einen 
zweiten großen Komplex zu sprechen kommen - er 
wird oftmals unterbelichtet -, nämlich auf die Steu-
erreform. Unter der Regierung Schröder/Eichel/Fi-
scher gab es eine beispiellose Entlastung von Ka-
pitaleignern, von Unternehmen, bei Kapitaltrans-
fersteuern, im Bereich Erbschaftsteuer und massi-
ve Entlastungen unter anderem im Bereich der 
Zinseinnahmen.  
 

Ich möchte Ihnen einmal die Dramatik vor Augen 
führen, auch aus der Perspektive Sachsen-An-
halts. Vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2004 sank die 
Steuerquote in der Bundesrepublik Deutschland 
von 22,7 auf 20,0 %. Was bedeutet das? - Man hat 
innerhalb von drei Jahren auf etwa 10 % der Steu-
ereinnahmen verzichtet. Es gab zwar einen realen 
Rückgang, aber der war natürlich nicht so klar, weil 
es trotzdem eine wirtschaftliche Entwicklung ge-
geben hat, inklusive einer Inflation. Aber man hat 
innerhalb von drei Jahren 10 % der Steuern an 
Reiche, Vermögende, Unternehmen und - dies sa-
ge ich ganz deutlich - Spekulanten, Versicherun-
gen und Banken verschenkt. Das war die Situa-
tion, mit der wir es zu tun hatten.  
 

Wenn wir heute über Verschuldung reden, auch in 
Sachsen-Anhalt, dann möchte ich einmal ausrech-
nen, was 10 % bedeuten. Wir hatten damals bun-
desweit inflationsbereinigt aus heutiger Perspek-
tive etwa 500 Milliarden € an Steuereinnahmen. 
Jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen aus-
kennt, weiß, dass für Sachsen-Anhalt eine 3%-
Quote gilt: Hier leben rund 3 % der Bevölkerung 
der Bundesrepublik Deutschland, also haben wir 
etwa 3 % der Steuereinnahmen. 3 % von 500 Mil-

liarden € - das ist relativ leicht auszurechnen - sind 
15 Milliarden €. Das ist das, was vom Bund in die-
ses Land geht, zum Teil über den Umweg der EU. 
Das ist das, was sich im Landeshaushalt und bei 
den Kommunen niederschlägt.  
 

10 % davon sind 1,5 Milliarden €. Das heißt, 1,5 Mil-
liarden € sind im Bereich der Steuereinnahmen 
verloren gegangen. Das ist die Situation, die uns 
heute unter anderem zu dieser Verschuldung führt. 
Das ist die Situation, vor deren Hintergrund wir 
heute diskutieren.  
 

Nun sage ich ausdrücklich: Dann gab es massen-
haft Einbrüche im Bereich der öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Seitdem diskutieren wir nur noch 
nach unten: Abbau, Abbau, Abbau.  
 

Aber ich sage auch: Es gab zumindest einmal eine 
Korrektur, und zwar eine bemerkenswerte Korrek-
tur.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Mehrere!) 
 

Man hat gemerkt, dass die öffentlichen Haushalte 
auf diese Weise definitiv an die Wand fahren, und 
zwar ganz schnell. Dann gab es eine Korrektur, die 
vielen in Erinnerung geblieben ist: Zum 1. Januar 
2007 erhöhte sich die Mehrwertsteuer um drei Pro-
zentpunkte. Jawohl, das war eine der Ausgleichs-
maßnahmen für die massenhaften Steuergeschen-
ke an hohe Einkommen, an Unternehmen und in 
Bezug auf Kapitaltransfers.  
 

Fragen Sie bitte einmal einen Studenten im ersten 
Semester einer Volkswirtschaft, was das ist. - Das 
ist das ganz klassische Modell der Umverteilung 
von unten nach oben. Ich senke die Steuern für die 
Wohlhabenden, ich senke die Steuern für die Un-
ternehmen und ich erhöhe die Verbrauchsteuern. 
Das ist die ganz klassische Formel der Umvertei-
lung von unten nach oben. Und das ist der Kern 
der Agenda 2010, die dazu geführt hat, dass wir 
noch heute die öffentliche Daseinsvorsorge ab-
bauen und dass es eine Umverteilung von unten 
nach oben gibt.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Die Agenda 2010 wirkt heute weiter. Wir hatten in 
dieser Woche Diskussionen und Debatten, die 
auch weitergeführt werden. Dabei kommen der 
Ministerpräsident und sein Stellvertreter unisono 
zu der Position: Das Land Sachsen-Anhalt hat kein 
Einnahmenproblem; wir haben nicht zu wenig Ein-
nahmen für die öffentliche Daseinsvorsorge. Nein, 
wir geben nur zu viel aus.  
 

Wir geben zu viel für die Bildung in den Schulen 
aus. Wir geben zu viel für die Hochschulen aus. 
Wir geben zu viel für die Sicherheit aus. Wir geben 
zu viel für die Infrastruktur aus. Wir geben zu viel 
für Soziales aus. Das ist unser Problem. 
 

Sie sehen es nicht so, dass wir eventuell einmal 
schauen müssten, wie mehr Steuern für den Erhalt 
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und den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge 
eingenommen werden könnten. Nein, Sie sehen 
unser Problem darin, dass wir noch nicht genug 
abgebaut haben. Dazu sage ich: Das ist der ideo-
logische Erfolg der Agenda 2010, den wir bekämp-
fen. Das muss gesagt werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Deswegen glauben wir, dass diese Dinge bis heu-
te verheerende Folge haben und dass sie eben 
mitnichten aufgearbeitet worden sind. 

 

Wir glauben, dass es dazu sehr wohl Alternati-
ven gibt. Übrigens hatte ich den Kollegen Stein-
brück bisher auch immer so verstanden, dass er 
als Kanzlerkandidat gesagt hat, er werde wieder 
mehr Steuern in den Bereichen der Unternehmen, 
der höheren Einkommen und der Vermögen er-
heben.  

 

Aber offensichtlich glauben weder der Ministerprä-
sident noch sein Stellvertreter daran, dass er das 
wirklich tun wird; denn ansonsten müssten sie an-
dere mittelfristige Finanzplanungen vorlegen. Dazu 
sage ich: In diesem Punkt stimme ich Ihnen beiden 
übrigens ausdrücklich zu, lieber Herr Kollege Bul-
lerjahn. Diese Skepsis teile ich. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich möchte kurz auf einen dritten Bereich ein-
gehen: die Schwächung der solidarischen Siche-
rungssysteme. Ausdrücklich angesagt war: Wir 
wollen raus aus den klassischen sozialen solida-
rischen Umlagesystemen, hin zur privaten Vor-
sorge, also hin zur Privatisierung von Lebens-
risiken und zur Privatisierung von Vorsorge. Es ka-
men die Riester-Rente, die Zuzahlung, die Praxis-
gebühr usw.  

 

Auch das war eine klare Fehlentwicklung. Wir wis-
sen doch heute, wie sicher kapitalgedeckte Ren-
tenversicherungssysteme sind. Das haben wir mit 
der Geschichte im Jahr 2009 erlebt. An der Ries-
ter-Rente verdient nur einer wirklich gut, nämlich 
die Banken und Versicherungen, die sie abschlie-
ßen; nicht aber die Menschen, die dafür zahlen 
und schon gar nicht der Steuerzahler, der es fi-
nanziert. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es gab einen nächsten Tabubruch, auch der darf 
nicht vergessen werden: die Aufkündigung der Pa-
rität. Bisher gab es immer eine paritätische Finan-
zierung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in 
diesem Bereich. Mit der Agenda 2010 ist diese pa-
ritätische Finanzierung erstmals aufgehoben wor-
den. Die Lasten sind ausschließlich einer Seite, 
nämlich dem Arbeitnehmer, auferlegt worden und 
nicht mehr dem Arbeitgeber.  

 

Auch das sind übrigens Dinge, die von der CDU 
und der FDP dankbar aufgenommen und weiter-

entwickelt worden sind. Auch das ist eine Fehlent-
wicklung für eine solidarische Gesellschaft. Des-
wegen wollen wir zur Parität zurück. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich komme zum Fazit, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Die Agenda 2010 hat zu einer Erosion der 
gesellschaftlichen Solidarität, zu einer Reduzie-
rung der öffentlichen Daseinsvorsorge, zu einer 
Umverteilung von unten nach oben und zu einem 
massiven Abbau von Arbeitnehmerrechten geführt. 
Sie führte zu einer Polarisierung der Gesellschaft. 
Dies bezeichnen wir heute als neoliberalen Um-
bau. Wir lehnen diese Entwicklung bis heute 
grundsätzlich ab. Wir haben für alle diese Wege al-
ternative Konzepte aufgelegt und alternative Kon-
zepte vorgestellt. 

 

Eines sage ich ganz klar: Wer sich heute hinstellt 
und sagt, er sei für eine solidarische Gesellschaft 
und für die Teilhabe eines jeden, aber gleichzeitig 
diesen neoliberalen Umbau der Agenda 2010 ver-
teidigt, der ist zutiefst unglaubwürdig. Man kann 
sich dafür entscheiden. Man kann sich auch, wenn 
man heute inzwischen so weit ist, dagegen ent-
scheiden. Aber eines geht nicht: beides miteinan-
der zu vereinbaren. Das ist unglaubwürdig und das 
merken die Menschen draußen im Land. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Abgeordneter Gallert. - Wir fah-
ren in der Debatte fort. Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Bischoff. 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Agenda 2010 ist ziemlich genau zehn Jahre alt. 
Übrigens ist die letzte Stufe der Agenda 2010 im 
Jahr 2005 in Kraft getreten. Vorher sind andere 
Maßnahmen in Kraft getreten, auf die Herr Gallert 
eben hingewiesen hat. 

 

Ich möchte zwei Dinge vorweg sagen. Ich rede für 
die Landesregierung. Wenn heute nicht der Bun-
desrat tagen würde und der Ministerpräsident hier 
wäre, würde er hier vorn stehen. Da er aber nicht 
anwesend ist, rede ich jetzt für die Landesregie-
rung. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn 
man als Sozialdemokrat gleichzeitig - das kennen 
die GRÜNEN auch - für die Koalition und für die 
Regierung redet. Ich werde trotzdem versuchen, 
es differenziert zu machen.  

 

Für mich ist jedenfalls klar - das ist so, solange ich 
in der Politik bin -: Es gibt Entwicklungen, die kann 
man im Nachhinein kritisieren, die kann man im 
Nachhinein anders sehen - dann muss man um-
steuern. Keine der Fraktionen und Parteien hier im 
Land lässt sich allein auf die Vergangenheit fest-
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legen und sagt: Weil in der Vergangenheit einmal 
falsche Weichenstellungen vorgenommen worden 
sind, muss das immer so bleiben. Dann muss man 
sie korrigieren. Das möchte ich zuerst sagen. Das 
gehört, glaube ich, zur Redlichkeit dazu. 

 

In meiner Erinnerung war der Vorläufer der Agen-
da 2010 ein Papier von Schröder und Blair. Ich 
weiß, dass das unter Sozialdemokraten auch ziem-
lich umstritten war; denn es hatte dieselbe Ten-
denz: mehr Selbstverantwortung übernehmen, 
weniger Staat, mehr Fordern und Fördern und be-
stimmte Maßnahmen, die wir heute auch kritisch 
sehen. 
 

Ich komme zu einer zweiten Vorbemerkung. Man 
muss das auch ein Stück weit im Kontext der Ent-
wicklung in diesen Jahren sehen. Es gab damals 
die Angst - das kann ich noch nachvollziehen -, 
dass die Arbeitslosigkeit enorm zunimmt. Das war 
in anderen europäischen Ländern, in Deutschland 
und auch in Sachsen-Anhalt so.  
 

Die Agenda 2010 war der Versuch, durch Fordern 
und Fördern und durch einen Umbau tatsächlich 
mehr Möglichkeiten zu bekommen, um Menschen 
in Arbeit zu bringen. Das war zumindest in diesem 
Kontext so. Die Zahlen dazu möchte ich nicht vor-
tragen, aber das lässt sich belegen.  
 

Zu den negativen Dingen gehörte, dass im Saldo 
die Arbeitslosigkeit damals bei 22 % lag und noch 
anstieg. Sie fiel letztlich auf den heutigen Stand 
von teilweise unter 10 %. Das ist natürlich mit eini-
gen negativen Dingen erkauft worden, die eben 
schon angesprochen worden sind.  
 

Etwas, das, so glaube ich, zu der Zeit aber unstrei-
tig war, war die Zusammenführung von Sozialhilfe 
und Arbeitslosenhilfe. Denn diejenigen, die in der 
Sozialhilfe waren, hatten erstens überhaupt keine 
Chance, gefördert zu werden, weil sie ohnehin aus 
der Statistik herausfielen und eigentlich abge-
schrieben waren. Dazu gehörte eine Vielzahl von 
Menschen, die nicht nur das Recht, sondern auch 
die Möglichkeit hatten, von den Förderungen des 
Staates und auch von der Beratung zu profitieren. 
Ich glaube nach wie vor, dass das ein richtiger 
Schritt war.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Er wurde sicherlich dadurch erkauft, dass das Ar-
beitslosengeld abgesenkt worden ist und teilweise 
andere Dinge auch mit durchgesetzt worden sind, 
die später - zumindest mir - transparenter erschie-
nen, als sie es vorher waren. Diese Dinge haben 
aber auch zu einem Abbau geführt. 
 

Eine weitere Sache, die auch damals kritisch ge-
sehen wurde und die heute in der Rückbetrach-
tung kritisch gesehen wird, war sicherlich die Ein-
schränkung, die Sie, Herr Gallert, mit den anderen 
Reformen, die dem vorgeschaltet waren, gemeint 
haben. Das waren die - in Anführungszeichen - 

Aufkündigung des Kündigungsschutzes, die Ein-
grenzung von Tarifverträgen und verschiedene an-
dere Dinge - Sie haben die Sozialversicherungs-
systeme genannt -, die damals dahintergesteckt 
haben. Diese gehen tatsächlich auf die grundsätz-
liche Annahme zurück, man könne damit die Ei-
genverantwortung und die eigene Vorsorge ein 
Stück weit vorantreiben. Das war der Inhalt der 
Agenda 2010.  
 

In der Abwägung kann man vielleicht sagen - das 
ist heute meine Einschätzung; ich halte die Agen-
da 2010 in der Grundausrichtung übrigens nicht für 
falsch -: Es ist aber unterlassen worden, die Men-
schen rechtzeitig mitzunehmen und sie darauf vor-
zubereiten. Der Schnitt war zu radikal und kam zu 
schnell.  
 

Die damalige Regierung hat es zweitens unterlas-
sen, die Auswirkungen, die dieser Umbau mit sich 
brachte, stufenweise mit zu betrachten. Denn das 
größere Problem war meines Erachtens, dass die 
Form, in der - ich rede jetzt als Arbeitsminister - 
etwa Hartz IV und Arbeitslosengeld II von der 
Agentur und vom Jobcenter verwaltet wurden, vie-
len völlig unbekannt war.  
 

Viele empfanden es - ich denke, man kann es so 
sagen - auch als eine Art der Entwürdigung. Denn 
bei diesem Verfahren war die Wahrung der Men-
schenwürde vielleicht nicht unbedingt das erste 
Ziel. Die Offenlegung von Einkommensverhältnis-
sen und Ähnliches standen sehr stark im Vorder-
grund, auch eine gewisse Skepsis dahin gehend, 
ob die Menschen überhaupt arbeitswillig sind. 
 

Ich halte es nach wie vor für das schwierigere 
Problem, dass es nicht gelungen ist, die Menschen 
mitzunehmen und zu motivieren. Hinzu kam - das 
ist eine Einschätzung, die damals vielleicht auch 
schwierig war -, dass der Arbeitsmarkt gerade in 
den neuen Ländern nicht die Möglichkeiten her-
gegeben hat, um die Menschen sofort wieder in 
Arbeit zu bringen.  
 

Diese haben somit, selbst wenn sie durch Agentur 
und Jobcenter gefördert worden sind - damals 
noch in ABM, später in Ein-Euro-Jobs oder Bil-
dungs- und Bewerbungsmaßnahmen -, oft die Er-
fahrung gemacht: Es ist ein Drehtüreffekt; ich 
komme wieder an dieselbe Stelle; ich bekomme 
doch keine Arbeit. - Dadurch hat sich teilweise ei-
ne Atmosphäre breitgemacht nach dem Motto: Es 
hat sowieso keinen Zweck, dass ich mich anstren-
ge und Bewerbungen abschicke; ich bekomme 
ohnehin nichts. 
 

Das ändert sich zurzeit, darauf muss ich jetzt nicht 
eingehen. Deshalb wollen wir unser Augenmerk 
viel mehr darauf richten, Menschen gezielt zu för-
dern, sie auch mitzunehmen, damit sie tatsächlich 
auf dem ersten Arbeitsmarkt landen. Dort sind die 
Möglichkeiten heute wesentlich besser, als sie vor 
zehn Jahren und in den Jahren danach waren.  
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Vielleicht muss man noch eines sagen. Bei all den 
negativen Betrachtungen, die ich jetzt auch an-
führe, gibt es natürlich auch etliches Positives, 
das in Vergessenheit geraten ist. Ich nenne Fol-
gendes: Der Zuschuss für die Ich-AG, der heute in 
dem Gründungszuschuss aufgegangen ist, hat 
zumindest dazu geführt, dass sehr viele sich selb-
ständig gemacht haben. Ich gebe zu, dass es 
darunter viele Scheinselbständige gab und solche, 
die dahin gedrängt worden sind. Aber es war für 
viele auch eine Möglichkeit - das ist auch in Zah-
len nachzulesen -, sich dauerhaft auf dem ersten 
Arbeitsmarkt in der Selbständigkeit auszuprobie-
ren.  
 

Wenn ich bei Negativbeispielen bin, ist meine 
Überzeugung - das sage ich jetzt nicht für die Lan-
desregierung; dieser eine Satz sei mir vielleicht als 
Sozialdemokrat zu sagen erlaubt -: Wir hätten da-
mals gleichzeitig einen Mindestlohn einführen sol-
len, dann wären uns viele andere Dinge erspart 
geblieben.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Ähn-
liches wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. 
Denn die Folge der Entwicklung ist tatsächlich, 
dass wir zwar einen deutlichen Rückgang der Ar-
beitslosenquote zu verzeichnen haben. Dieser ist 
aber durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
„erkauft“ worden  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das war damals 
schon bekannt!) 

 

- das ist unbestreitbar -, in den neuen Ländern und 
sicherlich auch in Sachsen-Anhalt durch gering 
entlohnte Erwerbstätigkeit und Minijobs. Leiharbeit 
hat ein viel größeres Gewicht als anderswo. Auch 
die Anzahl der Personen, die trotz Vollzeiterwerbs-
tätigkeit unterhalb der Niedriglohnschwelle, also für 
einen Lohn unterhalb von 1 300 € arbeiten, liegt 
bei uns bei 22 %. 70 000 Beschäftigte müssen zu-
sätzlich Mittel über die Agentur beziehen.  

 

Ich glaube, dass wir dieser Entwicklung nicht 
tatenlos zusehen können. Die Diskussion, die in 
den letzten Wochen im Willi-Brandt-Haus und 
anderswo geführt worden ist - ich habe sie teil-
weise mitverfolgt -, zeigt auch, dass wir nicht ein-
fach stehenbleiben können bei der Agenda 2010 
und bei den Voraussetzungen, die ihr vorauslie-
fen.  

 

Übrigens haben Sozialdemokraten einen bitteren 
Preis dafür bezahlt: Wir haben die Wahlen nach 
2005, als die Arbeitsmarktreformen griffen, sofort 
verloren, und wir sind in der Folge in vielen Länder 
tatsächlich massiv eingebrochen. Das hat sich erst 
in den letzten Jahren ein wenig geändert. Daher 
sage ich: Der Preis war hoch, und das machen 
Sozialdemokraten und Verbündete nicht, weil sie 

gern Wahlen verlieren, sondern weil damals damit 
die Hoffnung verknüpft war, tatsächlich etwas zu 
erreichen. 

 

(Töne eines Mobiltelefons erklingen) 

 

- Oh, es gibt gleich Begeisterung. 

 

(Zuruf: Und Jubel!) 

 

Ein letztes Wort zu den Auseinandersetzungen, 
die es jetzt zwischen den Parteien gibt. Die einen 
sehen es jetzt kritisch. Es ist auch unter Sozial-
demokraten nicht einfach, die Diskussionen zu 
führen. Deshalb sage ich: Wir müssen nach vorn 
blicken.  

 

Die Diskussionen werden bei den GRÜNEN ge-
führt, die mit im Boot waren, wenn auch mit unter-
schiedlicher Zustimmung auf Parteitagen. Darauf 
will ich nicht eingehen.  

 

Ich weiß auch, dass die CDU von der erfolgten 
Entwicklung profitiert hat. Ich bin überzeugt davon, 
dass der Weg so falsch nicht war.  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Es hat mich immer geärgert - aber das habe ich 
halt geschluckt -, wenn es hieß: Dieses ALG II 
oder Hartz IV oder die Agenda ist Armut per Ge-
setz. - Das hat mich tief getroffen und trifft mich 
heute noch immer. Als würden wir Sozialdemokra-
ten oder in Koalition mit den GRÜNEN ein Gesetz 
erlassen, das Menschen direkt in die Armut bringt 
und sie dort belässt.  

 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Nach zwölf Mona-
ten!) 

 

Daher glaube ich: Es war ein Versuch, der in die-
ser Zeit richtig war, und er hat auch Erfolge ge-
zeigt.  

 

Ich bin im letzten Jahr skeptisch geworden. Ich war 
zweimal in Spanien und habe das erste Mal erlebt 
- ich habe mich damit vorher nicht beschäftigt -, 
dass die Spanier gesagt haben, sie wären froh, 
wenn sie Hartz IV hätten. Etwas Derartiges gibt es 
überhaupt nicht.  

 

Das haben wir in vielen südeuropäischen Ländern. 
Dort gibt es überhaupt nichts, weder Fordern noch 
Fördern noch eine Grundsicherung. Die betref-
fenden Personen müssen wieder nach Hause in 
das elterliche Nest. Darunter sind manchmal auch 
30-Jährige. Es gibt eine Jugendarbeitslosigkeit von 
über 50 %. Diesbezüglich liegen wir bei unter 
10 %. Es gibt also auch Bedingungen, die sich erst 
in der Folge zeigen und die positive Wirkungen 
gezeigt haben.  

 

Mit Blick auf die negativen Wirkungen, die sich auf 
dem Weg gezeigt haben, müssen wir daran arbei-
ten, dass wir sie überwinden. Diesbezüglich ist, 
glaube ich, zuallererst zu nennen, dass wir in der 
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nächsten Zeit die Einführung eines Mindestlohns 
umsetzen sollten.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister Bischoff. - Digitale 
Formen der Begeisterung waren schon zu hören. 
Aber es gibt auch die Meldung zu einer analogen 
Nachfrage von Herrn Gallert. Möchten Sie die Fra-
ge beantworten? 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  
 

Ja, klar. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Bitte, Herr Gallert.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Herr Bischoff, wir werden sicherlich in vielen Din-
gen weiterhin unterschiedlicher Meinung sein. Ich 
will Sie bloß auf ein Problem hinweisen. Ich kenne 
auch die Argumentation: Man hätte das alles ma-
chen können, hätte aber gleichzeitig einen gesetz-
lichen Mindestlohn einführen sollen.  

 

Es gibt eine interessante Studie - es gibt inzwi-
schen viele interessante Studien - zur Bilanz der 
Agenda 2010, unter anderem von dem sehr unter-
nehmernahen Weltwirtschaftsinstitut Hamburg, das 
die Agenda 2010 in Bausch und Bogen lobt: Su-
per! Bombig! Noch viel mehr hätten wir machen 
müssen.  

 

Diese Studie weist auf einen sachlichen Zusam-
menhang hin, genau wie übrigens der Kollege Ur-
ban, seines Zeichens Vorstandsmitglied der IG Me-
tall. Sie sagen: Der sogenannte Erfolg der Agenda 
2010 bestand in der Etablierung des Niedriglohns. 
Hätte man zeitgleich den gesetzlichen Mindestlohn 
eingeführt, hätte man diesen Erfolg, den man sich 
angeheftet hat, nie gehabt.  

 

Deswegen sagen wir: Wer heute eine gesetzlichen 
Mindestlohn einführt, der konterkariert im Grunde 
all das, was mit der Agenda 2010 zur Etablierung 
des Niedriglohns unternommen worden ist.  

 

Ebenso hat der Kollege Schröder bereits im Jahr 
2005 in Davos gesagt hat, er sei stolz darauf, end-
lich einen super funktionierenden Niedriglohnsek-
tor etabliert zu haben. Wer also einen Mindestlohn 
einführt, der hebt im Grunde genommen viele Wir-
kungen, die mit der Agenda 2010 gewollt waren, 
auf dem Arbeitsmarkt wieder auf.  

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  
 

Ich habe vorhin gesagt, dass mit der Agenda 2010 
Beschäftigung „erkauft“ worden ist mit dem Nied-
riglohngebiet. Das können wir nicht völlig außer 

Betracht lassen. Aber gleichzeitig müsste man 
zumindest im Blick haben, dass Menschen über-
haupt in Beschäftigung sind,  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

auch wenn die Bezahlung noch unterhalb der Nied-
riglohnschwelle liegt, was mich nicht zufrieden-
stellt, und dass die Tatsache, dass sie überhaupt 
in Beschäftigung sind, mehr ist, als wenn sie zu 
Hause bleiben.  
 

Ich wurde letztens in einem Interview gefragt - es 
ist dann nicht so gebracht worden -, was ich den 
Friseurinnen sagen würde - ich gehe ja auch zum 
Friseur -, wenn sie nach Hause gehen und weniger 
verdienen, als wenn sie auf Grundsicherung an-
gewiesen wären.  
 

Darauf habe ich gesagt: Das ist schon bitter, aber 
es macht mehr Sinn, zur Arbeit zu gehen. Nicht 
nur der sozialen Kontakte wegen, sondern weil Ar-
beit auch ein Stück Lebenssinn vermittelt und weil 
man einfach eine Selbstbestätigung erfährt, die 
man nicht erfährt, wenn man zu Hause bleibt.  
 

Trotzdem bin ich damit natürlich nicht zufrieden 
und sage: Wir müssen einen Mindestlohn haben. 
Denn man muss von der Arbeit, die man macht, 
existenzsichernd und gut leben können.  
 

Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen. Es gab 
Menschen, die die Agenda bekämpft haben und 
die heute anders darüber reden, auch Wissen-
schaftler, und es gibt auch den umgekehrten Fall. 
Die Meinung von dem, was vor zehn Jahren und in 
der Folge passiert ist, ist derart unterschiedlich, 
dass sich nicht immer ein einheitliches Bild ergibt. 
Es gibt auch innerhalb der Parteien - auch in den 
Parteien, die damals in der Koalition waren, auch 
in den Parteien, die heute die Regierung in Berlin 
bilden - sehr unterschiedliche Sichtweisen.  
 

Ich sage es noch einmal: Wir müssen das Ganze 
weiterentwickeln. Man muss aus Fehlern und aus 
Fehlentwicklungen lernen. Man muss die Chan-
cen, die wir heute haben und die unvergleichlich 
höher sind als vor zehn Jahren, nutzen. Dafür ste-
hen wir in Sachsen-Anhalt auch mit unserer Koali-
tion. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. Weitere Nachfragen 
gibt es nicht. - Wir fahren fort in der Debatte. Als 
Nächster spricht für die Fraktion der CDU Herr Ab-
geordneter Rotter.  

 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es gibt wohl kaum ein 
Projekt einer Bundesregierung, das unser Land so 
sehr bewegt hat und immer noch bewegt. Es gibt 
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wohl kaum ein Projekt, das so tiefgreifend und 
nachhaltig sehr viele Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens verändert hat. Kein anderes Projekt 
ist, und zwar über alle Parteien hinweg, so unter-
schiedlich beurteilt worden. Es wird auch heute 
noch nicht einheitlich bewertet. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor fast genau 
zehn Jahren, am 14. März 2003, wurde die Agen-
da 2010 von der damaligen rot-grünen Bundes-
regierung aus der Taufe gehoben. Zu dieser Zeit 
wurde Deutschland wirtschaftlich als der kranke 
Mann Europas wahrgenommen.  
 

Mit dem Reformpaket der sogenannten Agenda 
2010 des damaligen Bundeskanzlers Gerhard 
Schröder, das übrigens - das möchte ich betonen - 
von der CDU und der CSU weitgehend mitgetra-
gen wurde, sollten der Sozialstaat umgebaut und 
die Wachstumsbedingungen für die einheimische 
Wirtschaft verbessert werden. 
 

Als Ziele nannte Schröder unter anderem die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum und Beschäftigung, aber auch den Um-
bau des Sozialstaates und seine Erneuerung. Zi-
tat:  
 

„Wir werden Leistungen des Staates kürzen, 
Eigenverantwortung fördern und mehr Ei-
genleistung von jedem Einzelnen abfordern 
müssen.“ 

 

Mit diesen Worten wollte Bundeskanzler Gerhard 
Schröder Deutschland damals auf seinen Reform-
kurs einschwören. Hinter dem damals noch unbe-
kannten Begriff Agenda 2010 verbarg sich ein 
Maßnahmenbündel, mit dem die Sozialsysteme 
saniert, die Lohnnebenkosten auf unter 40 % ge-
senkt, der Arbeitsmarkt flexibler gestaltet und die 
öffentlichen Finanzen konsolidiert werden sollten. 

 

Die Agenda 2010 war ein breit angelegter Maß-
nahmenkatalog, dessen Einzelaspekte auch zur 
damaligen Zeit nicht alle neu waren. Doch wurden 
erstmals alle Maßnahmen und alle existierenden 
Pläne zu einem Programm zusammengefasst. Von 
Steuersenkungen über Gesundheits- und Renten-
reformen und die Lockerung des Kündigungs-
schutzes, vom Bürokratieabbau bis hin zu einer 
Flexibilisierung der Flächentarife reichte das Maß-
nahmenpaket. 

 

In der Nachschau muss allerdings festgestellt wer-
den, dass nicht alles davon umgesetzt wurde. 
Nicht alles, was angegangen wurde, erwies sich 
als so erfolgreich, wie man es ursprünglich erhofft 
hatte. Leider stellte sich manches sogar als fatal in 
den Auswirkungen heraus. 
 

Und doch war und ist der Grundsatz der Reform 
richtig. Die Grundrichtung stimmt. So kann man 
zehn Jahre nach der Verkündung der Agenda 
2010 sagen, dass sich Deutschland vom kranken 
Mann Europas zur wirtschaftlichen Lokomotive 

des gesamten europäischen Kontinents entwickelt 
hat. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei allem Lob für 
die Agenda 2010 sollte man natürlich nicht aus-
blenden, dass sie aus der Sicht vieler Experten an 
vielen Stellen handwerklich einfach schlecht ge-
macht war und deshalb viele Gerechtigkeitslücken 
hinterlassen hat. Wie sagt doch das Sprichwort so 
treffend? - Gut gewollt ist noch lange nicht gut ge-
macht. Deshalb war es nötig, an vielen Stellen 
nachzubessern. 
 

An dieser Stelle ist beispielhaft die Einführung der 
Zeitarbeit zu nennen. Ihre Einführung war und 
ist richtig. Doch war es nötig, in diesem Arbeits-
marktsegment soziale Leitplanken einzuziehen 
und verbindliche Regularien zu schaffen. So war 
die Schaffung eines Mindestlohns für den Bereich 
der Zeitarbeit wichtig, wie auch die sogenannte 
Drehtürklausel, die verhindert, dass Mitglieder der 
Stammbelegschaft entlassen werden, um an-
schließend als Leiharbeiter in demselben Unter-
nehmen wieder eingestellt zu werden. 
 

Überhaupt war einiges zu reparieren bzw. zu er-
gänzen. So musste das Bildungs- und Teilhabe-
paket eingeführt werden, um Kindern eine bessere 
Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen und ihnen den Zugang zu Bildung zu er-
leichtern. 
 

Die Jobcenter mussten verfassungsfest gemacht 
werden; denn nur so war es ihnen möglich, sich zu 
dem zu entwickeln, was ihre Bestimmung ist, und 
gute Arbeit vor Ort zu leisten. Nicht zu vergessen 
ist, dass die Regelsätze schlicht und ergreifend als 
verfassungswidrig erkannt wurden. Auch hierbei 
musste nachgebessert werden. 
 

Darum ist es schlichtweg falsch, wenn Sie, liebe 
Kollegin Dirlich - ich sehe sie im Moment gar 
nicht -, und Sie, lieber Kollege Gallert, in Ihrer 
Presseerklärung schreiben, dass die folgenden 
CDU-geführten Bundesregierungen die Agenda 
2010 ungebrochen fortgesetzt und ausgeweitet 
hätten. Nein, wir haben sie fortgeschrieben und 
dort, wo es nötig war, entscheidend verbessert. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Das Ergebnis: Die Arbeitslosenquote ist heute 
historisch niedrig. Die Jugendarbeitslosigkeit ist im 
europäischen Vergleich äußerst gering. Der Mi-
nister hat es am Beispiel Spaniens in seiner Re-
de deutlich dokumentiert. Die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen ist zurückgegangen. 
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 

 

Mit der Reform wurde auf der einen Seite die Ei-
genverantwortung des Einzelnen gestärkt, auf der 
anderen Seite können Arbeitslose nach wie vor auf 
solidarische Hilfe zählen. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, 
dass Sie der Agenda 2010 nicht viel Positives ab-
gewinnen können, das verstehe ich ja; sind Sie 
doch tief in Ihrem ideologischen Korsett verhaftet. 
 

(Herr Höhn, DIE LINKE: Sie nicht! - Lachen 
bei der LINKEN) 

 

Die Unterstellungen in Ihrer Presseerklärung sind 
jedoch schon ziemlich grenzwertig. Zu behaupten, 
dass durch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
ausschließlich das Ziel erreicht werden sollte, den 
Unternehmern das Heuern und Feuern zu erleich-
tern, ist schon ziemlich absurd. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Ach ja?) 

 

Mit dieser und ähnlichen Behauptungen diffamie-
ren Sie nicht nur die ehrlichen Absichten der Ma-
cher der Agenda 2010, sondern auch die Unter-
nehmen unseres Landes, die tariftreu das Wohl 
des Unternehmens, aber auch das ihrer Beschäf-
tigten im Sinn haben. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
LINKEN: Ach!) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich 
zum Abschluss meiner Ausführungen noch eines 
anmerken: Das Prinzip der Agenda 2010 hat nichts 
von seiner Aktualität eingebüßt. Fördern und For-
dern ist nach wie vor der richtige Ansatz, um Men-
schen in Arbeit zu bringen, aus der Arbeitslosigkeit 
in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei muss es fair zu-
gehen. Arbeit muss sich lohnen. Wer arbeitet, 
muss am Ende des Tages mehr haben als jemand, 
der nicht arbeitet. 

 

(Beifall bei der CDU - Frau Dr. Klein, DIE 
LINKE: Schön wär’s!) 

 

Am Ende eines Arbeitslebens trifft das auch zu. 
Wer sein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen 
oder Angehörige gepflegt hat, der darf dann nicht 
in die Grundsicherung gehen müssen wie jemand, 
der das nicht getan hat. 

 

(Herr Höhn, DIE LINKE: Ach! - Herr Knöchel, 
DIE LINKE: Das passiert aber!) 

 

All das gilt es für die Zukunft zu regeln und nach-
haltig zu gestalten. Darum ist es für mich unver-
ständlich, dass sich einige Initiatoren der Agenda 
2010 heute von Teilen der Reform distanzieren, ja 
sich ihrer sogar schämen. 

 

Da halte ich es lieber mit dem Gesundheitspolitiker 
der SPD Karl Lauterbach, der die Agenda noch vor 
einem Jahr offensiv verteidigt hat und sagte, die 
gute Arbeitsmarktslage sei mindestens zu 50 % 
den Hartz-Reformen zu verdanken. 

 

Die SPD hat Recht gehabt und das Richtige getan. 
Hoffentlich wird auch diese realistische Einstellung 
nicht ein Opfer des heraufziehenden Wahlkamp-
fes. Mit diesem Wunsch möchte ich schließen und 

mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit bedanken. 

 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Abgeordneter Rotter. Es gibt 
eine Frage des Abgeordneten Herrn Gallert. Möch-
ten Sie sie beantworten? 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Herr Präsident, ich möchte darauf verzichten. 
 

(Lachen bei und Zurufe von der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Dann fahren wir in der Aktuellen Debatte fort. Als 
Nächste spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Frau Professor Dr. Dalbert. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zehn Jahre Agenda 2010 - schauen wir doch ein-
mal zurück, wie die Situation in Deutschland vor 
zehn Jahren war. Wir hatten Massenarbeitslosig-
keit. 4,4 Millionen Menschen waren ohne Arbeit. 
Die Wirtschaft stagnierte. Auch in den Zeiten, in 
denen es der Wirtschaft etwas besser ging, be-
wegte sich bei der sogenannten Sockelarbeits-
losigkeit überhaupt nichts. 
 

Es gab Tausende von Menschen, die vom Arbeits-
markt völlig abgekoppelt waren und keine Hoff-
nung auf Besserung hatten. In der Situation muss-
te Rot-Grün handeln und Rot-Grün hat gehandelt. 
Ein Ergebnis ist, dass es Deutschland heute bes-
ser geht.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 

Wir sind eine der führenden Wirtschaftsnationen 
und die Arbeitslosenquote ist gesunken. Die Zahl 
der Arbeitslosen liegt im Moment je nach Monat 
etwas über oder unter drei Millionen.  
 

Ich kann mich noch sehr gut an die Debatten erin-
nern, in denen man das ambitionierte Ziel ausge-
geben hat, unter vier Millionen Arbeitslose zu kom-
men, und sich gar nicht vorstellen konnte, dass 
das zu erreichen sei.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 

Aber zweifellos ist nicht alles gut, was in den letz-
ten zehn Jahren passiert ist. Deshalb ist es gut, 
dass wir heute die Debatte haben, um in die Zu-
kunft zu schauen und zu sagen, was verändert 
werden muss.  
 

Schauen wir zunächst auf den Arbeitsmarkt. The-
ma Leiharbeit: Welcher Gedanke stand dahinter? 
- Der Gedanke dahinter war folgender: Wir müssen 
die Arbeit flexibilisieren. Wir müssen die Leiharbeit 
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von starren Korsetts befreien, weil wir dann mehr 
Jobs schaffen und mehr Möglichkeiten haben, 
Menschen in Arbeit zu bringen. Beispielsweise 
wurde die Zweijahresfrist für Leiharbeit aufge-
hoben und vieles mehr.  
 

Welche Bedeutung hat das für Sachsen-Anhalt? 
- In Sachsen-Anhalt hat sich durch diese Ausdeh-
nung der Leiharbeit der Umfang der Leiharbeit von 
8 700 Menschen im Jahr 1999 auf 22 500 Men-
schen im Jahr 2008 nahezu verdreifacht. Es gibt in 
Sachsen-Anhalt Betriebe, in denen 30 % oder 
50 % der Belegschaft Leiharbeiter und Leiharbeite-
rinnen sind.  
 

Das heißt, wir haben Folgendes erlebt: Durch die 
Maßnahme der Ausdehnung, der Erleichterung der 
Leiharbeit ist in großen Teilen eine Umsteuerung 
von der Stammbelegschaft hin zu einer Beleg-
schaft von Leiharbeitern und Leiharbeiterinnen er-
folgt, weil das die Möglichkeit eröffnet hat, Tarif-
vereinbarungen zu unterlaufen, wobei die Arbeiter 
und Arbeiterinnen zu schlechteren Bedingungen 
arbeiten. Es ist also eine Verlagerung von guter 
Arbeit hin zu Leiharbeit erfolgt.  
 

(Zuruf von Frau Dirlich, DIE LINKE)  
 

Die Leitplanken für gute Arbeit haben also gefehlt. 
Deshalb sagen wir: Hier muss nachgesteuert wer-
den. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit auch für 
Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen vom ersten Ta-
ge an!  
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Die Leiharbeit muss begrenzt werden. Dazu sagen 
wir: Maximal 10 % der Belegschaft sollen aus Leih-
arbeitern und Leiharbeiterinnen bestehen. Das 
reicht aus, um Spitzen abzufedern.  

 

Das zweite Instrument sind Minijobs. Warum hat 
man Minijobs eingeführt? - Dabei haben zwei Ge-
danken eine Rolle gespielt. Zum einen hat man 
gedacht: Wenn man Minijobs einführt, hat man ein 
Mittel, um Schwarzarbeit aus der dunklen Ecke in 
das Licht zu holen, um also die Schwarzarbeit ein-
zudämmen und den Prozentsatz der angemelde-
ten Arbeit zu erhöhen. Zum anderen hat man ge-
dacht, dass Minijobs eine Brücke zum regulären 
Arbeitsmarkt sein können, indem man Menschen, 
die jahrelang nicht gearbeitet haben, die Möglich-
keit gibt, über Minijobs Anschluss an den Arbeits-
markt zu gewinnen.  
 

Heute, nach zehn Jahren, sind wir klüger. Wir 
schauen auf das Szenario und was stellen wir fest? 
- Ich denke, mit der Eindämmung der Schwarz-
arbeit - wenn man an die haushaltsnahen Dienst-
leistungen denkt -  

 

(Herr Borgwardt, CDU: War es nicht so toll!)  

 

ist doch einiges erreicht worden, Herr Borgwardt. 
Ich würde nicht sagen, dass gar nichts erreicht 
worden ist. Aber als Brücke zum regulären Arbeits-

markt haben die Minijobs bekanntlich nicht funktio-
niert. Minijobs sind keine Brücke zum regulären 
Arbeitsmarkt.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von Frau 
Take, CDU)  

 

Deswegen ist es falsch, die Verdienstgrenze für 
Minijobs immer weiter auszudehnen, von 360 € auf 
400 €, heute 450 €.  
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE)  
 

Ein Minijob mit einem Verdienst von 450 € bedeu-
tet für jemanden, der einen Stundenlohn von gut 
5 € bekommt, eine halbe Stelle. Das ist kein Mini-
job, sondern das sind schlecht bezahlte Arbeits-
verhältnisse.  

 

Wir wissen heute auch, dass Minijobs gerade für 
Frauen zu Armutsfallen geworden sind. Insbeson-
dere Frauen haben oft Minijobs, weil es häufig Tä-
tigkeiten sind, die von Frauen ausgeübt werden. 
Insofern werden durch Minijobs Frauen daran ge-
hindert, sich eine eigenständige Existenzsicherung 
aufzubauen.  

 

(Zuruf von der CDU: Das ist doch jetzt Phan-
tasie!)  

 

Außerdem wurden in manchen Bereichen sozial-
versicherungspflichtige Jobs in Minijobs aufgespal-
tet.  
 

Kommen wir zum dritten Merkmal der Arbeitsmarkt-
reform, zu der Ausdehnung der Zumutbarkeits-
regelungen und der Einführung von Sanktionen. 
Dies hat dazu geführt, dass Arbeitslose im Grunde 
genommen mehr oder weniger jeden Job anneh-
men mussten, weil ihnen sonst eine Reduzierung 
des Regelsatzes drohte.  

 

Dazu muss man sehr deutlich sagen: Das hat Rot-
Grün nicht gewollt. Es war die Mehrheit der CDU 
und der CSU im Bundesrat, die das in die Agenda 
2010 hineingedrückt hat.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  
 

Dazu sage ich Ihnen ganz klar: Der Regelsatz soll 
das Existenzminimum absichern. Ein Existenzmini-
mum ist unantastbar; es kann nicht durch Sanktio-
nen reduziert werden.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 

Deswegen stimme ich mit der Analyse überein: 
Leiharbeit, Minijobs, Zumutbarkeitsregeln - das 
ganze Paket hat dazu geführt, dass wir nunmehr in 
Deutschland einen ausgedehnten Niedriglohnsek-
tor haben.  

 

Einer anderen Analyse stimme ich aber nicht zu, 
Herr Gallert. Wir wollten von Anfang an einen Min-
destlohn. Unser Ziel war nicht die Etablierung ei-
nes Niedriglohnsektors.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Gallert, DIE 
LINKE, meldet sich zu Wort)  
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Aber damals war mit der SPD und mit Kanzler 
Schröder an die Einführung eines Mindestlohns 
nicht zu denken. Auch weite Teile der Gewerk-
schaften wollten damals keinen Mindestlohn.  

 

Ich bin sehr froh, dass sich die Debattenlage ge-
ändert hat und es jetzt eine breite Zustimmung von 
der LINKEN über die SPD und die Gewerkschaften 
bis hin zu den GRÜNEN zu der Einführung eines 
Mindestlohns gibt. Das gibt mir die Hoffnung, dass 
wir noch in diesem Jahr einen Mindestlohn einfüh-
ren können. Nur bei der CDU dauert es offensicht-
lich länger als zehn Jahre, bis sie einsieht, dass 
wir einen Mindestlohn brauchen.  

 

 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Kollegin, möchten Sie Zwischenfragen be-
antworten?  
 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Nein, das mache ich am Ende.  
 

 

Präsident Herr Gürth:  
 

Ja, am Ende.  
 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Zu einer weiteren Säule, den sozialen Sicherungs-
systemen. Auch dazu möchte ich ein paar Maß-
nahmen betrachten. Es ist richtig, dass die Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds, des sogenann-
ten ALG I, zunächst auf zwölf Monate reduziert 
wurde; das wurde dann ein bisschen angehoben.  

 

Herr Gallert, das war in der Tat eine Maßnahme, 
die ich nicht richtig fand. Ich habe gesagt: Das ist 
eine Versicherungsleistung. Wer länger in die Ver-
sicherung einzahlt, der soll auch länger Leistungen 
bekommen. Warum kappt man das jetzt?  

 

Aber auch ich muss feststellen, dass durch diese 
Maßnahme der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung von 6,5 % auf 3 % reduziert wurde und sich 
damit mehr als halbiert hat.  

 

Eine weitere Maßnahme war die Zusammenlegung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum soge-
nannten Hartz-IV-Regelsatz. Warum hat man das 
gemacht? - Das hat man nicht nur gemacht, um 
Doppelstrukturen abzuschaffen, sondern dabei wa-
ren nach meiner Auffassung zwei Gedanken aus-
schlaggebend.  

 

Der eine Gedanke war in der Tat, den Sozialhilfe-
empfängern wieder eine Chance zu geben, sie an 
den Arbeitsmarkt, an gute Beratung, an gute Maß-
nahmen heranzuführen. Der andere Gedanke da-
bei war folgender: Die Arbeitslosenhilfe hatte sich 
immer noch an dem letzten Einkommen orientiert, 
das der Arbeitslose hatte, aber sie war vollständig 
steuerfinanziert.  

Deshalb fanden wir es richtig zu sagen: Wenn das 
Existenzminimum steuerfinanziert abgesichert wird, 
ist es nur fair, dass es für alle Menschen in glei-
cher Weise abgesichert wird und dass nicht zwi-
schen Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen-
hilfeempfängern unterschieden wird. Das war aus 
unserer Sicht ein erster wichtiger Schritt hin zu ei-
ner bedarfsorientierten Grundsicherung für alle 
Menschen.  
 

Nur - auch das müssen wir konstatieren -: Die tat-
sächlichen Bedarfe sind nicht ausreichend berück-
sichtigt worden. Der Hartz-IV-Regelsatz ist zu nied-
rig. Das Verfassungsgericht hat uns aufgeschrie-
ben, dass die Bedarfe von Kindern überhaupt nicht 
berechnet wurden. Deshalb sagen wir: Auch hier-
bei muss nachgebessert werden. Wir brauchen ei-
ne Kindergrundsicherung.  
 

(Zuruf von Frau Niestädt, SPD) 
 

Ich halte es auch für falsch, dass wir den Schritt 
gegangen sind in Richtung Bedarfsgemeinschaf-
ten, anstatt eine individuelle Existenzabsicherung 
vorzusehen. Das führt zum Beispiel dazu, dass, 
wenn ein Kind von Eltern, die Hartz IV bekommen, 
eine Ausbildungsvergütung erhält, das auf den 
Regelsatz angerechnet wird. Das halte ich für Un-
sinn.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 
den GRÜNEN: Ja! - Zuruf: Ach!) 

 

Ich glaube, mit diesem ganzen Umbau, der in Tei-
len sicherlich richtig ist - das sagen wir nach wie 
vor -, bei dem man an bestimmten Stellen nach-
bessern muss, ist noch etwas anderes passiert, 
das mich auch sehr beschäftigt. Es ist passiert, 
dass sich das Staatsverständnis von vielen Men-
schen im Land verändert hat, dass Deutschland 
von vielen nicht mehr als Sozialstaat gesehen 
wurde, der einspringt, wenn man ihn braucht, 
wenn man ins Straucheln kommt, der einem wie-
der aufhilft. Der Staat wurde plötzlich als Diszipli-
nierungsmaschine gesehen, der viele Menschen in 
Existenzangst getrieben hat, als Disziplinierungs-
maschine, mit der wir in vielen Fällen die Men-
schen, die keine Arbeit haben, zum Problem ge-
macht haben.  
 

(Zuruf von der CDU: Ein Blödsinn ist das!) 
 

Aber nicht die Menschen, die keine Arbeit haben, 
sind das Problem. Der Arbeitsmarkt ist das Pro-
blem. 
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Frau Kollegin, ein weiteres Problem ist, dass Ihre 
Redezeit bereits überschritten ist. 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Dann sage ich noch zwei Sätze. Gut? 
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Präsident Herr Gürth: 
 

Gut. 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Ich fasse mich kurz, weil meine Redezeit abgelau-
fen ist. - Klar ist: Es gibt Gerechtigkeitslücken, es 
gibt Regelungsbedarfe. Das können wir heute 
deutlich erkennen. Stichworte sind: Gleicher Lohn 
für Leiharbeit, Begrenzung der Leiharbeit, Mindest-
lohn, die tatsächlichen Bedarfe in Hartz IV ein-
rechnen, Kindergrundsicherung und mindestens 
ein Sanktionsmoratorium, weil das Existenzmini-
mum unantastbar ist.  

 

Ich denke, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind 
klar. Jetzt müssen wir darauf hinwirken, dass wir 
diese Aufgaben im Herbst abarbeiten können. 
- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Frau Kollegin. Es gibt zwei Nachfra-
gen. Bevor wir die Fragesteller zu Wort kommen 
lassen, wenn Sie deren Fragen beantworten wol-
len, möchte ich Sie bitten, Schülerinnen und Schü-
ler des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums in 
Wolmirstedt zu begrüßen. Willkommen in diesem 
Hohen Hause!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Zunächst Frau Abgeordnete Dirlich. 

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 
 

Frau Kollegin, Sie haben behauptet, dass sich die 
Debattenlage geändert habe. Sie haben doch si-
cherlich - auch wenn Sie zu der Zeit nicht im Land-
tag waren - die Debatten hier im Landtag zur 
Kenntnis genommen. Ich könnte Ihnen all meine 
Reden zuschicken. Wenn Sie das wollen,  

 

(Zurufe von den GRÜNEN: Machen Sie das! 
- O schön!) 

 

können Sie in allen Reden, die wir damals gehal-
ten haben,  

 

(Zuruf von den GRÜNEN: Stimmt nicht!)  

 

sämtliche Argumente wiederfinden, die Sie soeben 
so wortreich benannt haben. Das alles haben wir 
im Jahr 2003 und im Jahr 2004 schon diskutiert. 
Wir haben auf all diese Entwicklungen aufmerk-
sam gemacht. Es wurde aber jedes Argument bei-
seite gewischt. Die Debattenlage hat sich, was 
mich betrifft, was diese Partei betrifft, nicht ge-
ändert. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von den 
GRÜNEN: Das ist doch nicht wahr! - Das 
stimmt nicht!) 

Das Zweite. Sie haben sich so sehr darüber 
gefreut, dass der Arbeitslosenbeitrag gesunken 
ist.  

 

(Zuruf von Herrn Gallert, DIE LINKE) 

 

Es ist aber das, was Herr Gallert vorhin richtig er-
klärt hat, nämlich eine Umverteilung von unten 
nach oben.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: So ist es!) 

 

Die Arbeitgeberinnen wurden entlastet. Aber 
gleichzeitig, Frau Dalbert, müssen wir doch einmal 
auf die Zahlen schauen, die deutlich machen, in 
welcher Weise die Steuerzahlerinnen belastet 
wurden.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Damit wurden wieder alle, die gesamte Gemein-
schaft, belastet. Diese Lasten tragen wir immer 
noch, das zunehmend. Ich rate Ihnen, sich die 
Zahlen auch einmal anzuschauen. 

 

(Zurufe: Das kann doch nicht wahr sein! 
- Das gibt es doch wohl nicht! - Quatsch!) 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Frau Dirlich, lassen Sie mich auf zwei Punkte in 
Ihren Ausführungen eingehen. Ich habe gesagt: 
Die Debattenlage beim Thema Mindestlohn hat 
sich verändert. Die hat sich tatsächlich verändert. 

 

(Zuruf von Frau Dirlich, DIE LINKE) 

 

- Ja. Die Welt dreht sich aber nicht nur um die 
LINKE, Frau Dirlich.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe: Ach was! 
- Wo Sie Recht haben, haben Sie Recht! 
- Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE - Herr 
Gallert, DIE LINKE: Sie waren auch die, die 
sich da nicht gedreht haben! Das stimmt!) 

 

Also, die Debattenlage bei dem Thema Mindest-
lohn hat sich geändert. Wir wollten den Mindest-
lohn haben. Das war damals mit der SPD nicht 
zu machen und auch weite Teile der Gewerkschaf-
ten wollten ihn nicht. Das ist ein Fakt. Da hat sich 
die Debattenlage verändert. Deshalb bin ich froh 
darüber, dass wir jetzt gemeinsam mit den Ge-
werkschaften, mit der SPD und auch mit den LIN-
KEN  

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

- selbstverständlich - sagen: Wir brauchen einen 
Mindestlohn.  

 

(Zuruf: Das ist Quatsch!) 

 

- Natürlich ist dieser Niedriglohnsektor am Ende 
entstanden, weil wir den Mindestlohn nicht hatten. 
Darum dreht sich doch ganz viel.  

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Ach!) 
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Insofern ist es doch gut, dass sich die Debatten-
lage geändert hat. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Rot-Grün wollte 
den Niedriglohnsektor! Das war ein Haupt-
argument! - Zurufe von Frau Dirlich, DIE 
LINKE, und von Frau Hunger, DIE LINKE) 

 

- Das ist Ihr Blick auf die Realität, Herr Lange. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das war ein Haupt-
argument! Das haben Sie sich genau so 
vorgestellt! - Zurufe von der LINKEN: Hören 
Sie auf! Das ist doch Unsinn! - Frau Hunger, 
DIE LINKE: Das ist die Realität!) 

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  
 

Wie ist denn Ihre Realität?  
 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE - Frau 
Hunger, DIE LINKE: Sie wollten den Min-
destlohn!) 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Wir wollten den Mindestlohn.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Na!) 
 

Wir haben ihn schon seit dem Jahr 2005 - das 
können Sie nachlesen - im Wahlprogramm der 
GRÜNEN enthalten. Damals waren wir noch sehr 
einsam mit unserer Vorstellung von einem Min-
destlohn. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe von der 
LINKEN) 

 

Bezüglich der Steuerquote, Frau Dirlich, möchte 
ich anmerken: Es ist doch völlig korrekt, dass wir 
eine viel zu niedrige Steuerquote haben. Des-
wegen sagen wir doch auch in unserem Wahlpro-
gramm, dass wir eine Anhebung von Steuern 
brauchen, und zwar sowohl bei den Individual-
steuern als auch eine Vermögensabgabe. Da ist 
doch überhaupt keine Differenz im großen Blick. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. Es gibt eine zweite und somit letzte 
Frage. - Herr Abgeordneter Gallert, bitte. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Frau Dalbert, ich war ein wenig amüsiert, als sich 
der Kollege Trittin auf einmal daran erinnerte, dass 
die GRÜNEN schon immer für und die SPD und al-
le anderen schon immer gegen einen gesetzlichen 
Mindestlohn waren. 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE, lacht) 
 

Ich sage Ihnen nur Folgendes:  
 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nein!) 
 

Es gab im Jahr 2002 im Bundestag einen Antrag 
der damaligen PDS, einen gesetzlichen Mindest-

lohn einzuführen. Wer hat dagegen gestimmt? 
- Die GRÜNEN. Es gab im Jahr 2006 einen Antrag 
der LINKEN, einen gesetzlichen Mindestlohn ein-
zuführen. Wer hat dagegen gestimmt? - Die GRÜ-
NEN.  
 

(Zuruf von den GRÜNEN: Ach was!) 
 

Insofern sage ich: Auch an der Stelle kann man 
sich eine Opferbiografie zusammendichten. Das 
hat nur leider mit der Realität nichts mehr zu tun. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Dann will ich noch eines sagen, Frau Dalbert: Ich 
bewundere das schon. Da sind Sie wahrlich nicht 
die Einzige. Sie sagen: Die Agenda 2010 war am 
Anfang ein super Erfolg. Wir haben die Arbeits-
losigkeit gesenkt, jawohl. - Ich mache es noch ein-
mal ganz deutlich: Es ist eben nicht mehr Arbeit in 
Sachsen-Anhalt entstanden. Proportional zur Be-
völkerungsentwicklung hat sie abgenommen.  

 

Dann kritisieren Sie faktisch jede einzelne Maß-
nahme, die diesen vermeintlichen Erfolg erzielt 
hat.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE, an die GRÜNEN 
gewandt: Es reicht! Hören Sie auf!) 

 

Dazu sage ich: Irgendwann müssen Sie sich ent-
scheiden. Fanden und finden Sie es richtig oder 
fanden und finden Sie es falsch? Ich sage auch: 
Argumente dafür oder dagegen - da hat Frau Dir-
lich völlig Recht; auf uns muss niemand hören -: 
Die 400 Wissenschaftler, die das damals, im Jahr 
2002 und im Jahr 2003, schon gesagt haben, die 
hätte man aber hören können.  

 

Dass die Gewerkschaften damals noch nicht für 
einen gesetzlichen Mindestlohn waren, ist übrigens 
so nicht richtig. Die IG Metall war dagegen. 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Na bitte, Herr Gallert. Das hatte ich ja gesagt. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Ver.di war schon vorher dafür. Solange die IG Me-
tall dagegen ist, ist es natürlich auch immer der 
DGB; das ist uns auch klar. Aber: Sei’s drum. Das 
war so. Es war sehr unterschiedlich.  
 

Nur: Diese Interessenvertretungen waren absolut 
gegen alle anderen Maßnahmen in dem Zusam-
menhang, weil sie immer wussten, dass sie da-
durch radikal geschwächt werden und ein Niedrig-
lohnsektor entsteht. Das wusste man im Jahr 
2002. Das wusste man im Jahr 2003. Das ist keine 
neue Erkenntnis, Frau Dalbert. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Herr Gallert, lassen Sie mich auf einen Punkt in Ih-
ren Ausführungen eingehen.  
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Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Bitte.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Ich glaube, die Welt ist nicht so einfach, wie Sie 
sich diese in Ihrer Argumentation machen. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Frau Dirlich, DIE 
LINKE: O bitte! Wirklich! - Herr Dr. Thiel, DIE 
LINKE: Stimmt! - Herr Lange, DIE LINKE: Ach 
was!) 

 

Was meine ich damit, Herr Gallert?  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ja, sagen Sie mir das.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Sie werfen mir vor, dass ich mir die Mühe mache, 
mir die einzelnen Maßnahmen oder zentrale Maß-
nahmen der Agenda 2010 anzuschauen, darzu-
stellen, was wir uns damals dabei gedacht haben 
bzw. warum wir das eingeführt haben, und dann 
aus zehn Jahren Entwicklung Lehren zu ziehen 
und zu sagen, wo was gut und wo was schlecht 
war. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ja.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Das nenne ich nicht Entscheidungslosigkeit, Herr 
Gallert, sondern Lernen aus Erfahrung. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der SPD - Herr Gallert, DIE LINKE, schüttelt 
den Kopf - Zuruf von Herrn Lange, DIE LIN-
KE) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. - Als nächster Redner in der Aktuel-
len Debatte spricht für die Fraktion der SPD der 
Abgeordnete Herr Steppuhn. 
 
 

Herr Steppuhn (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Als ich am Anfang die Rede von Herrn 
Gallert gehört habe, habe ich mir gedacht, es ist 
eigentlich ein Stück weit etwas Normales, dass ei-
ne Opposition so eine Debatte aufsetzt, um den 
zehnten Jahrestag der Agenda 2010 nicht zu fei-
ern, aber um ein Stück weit Vergangenheitsbewäl-
tigung zu betreiben. Leider ist es bei dieser Ver-
gangenheitsbewältigung geblieben. 
 

Ich glaube, wir sind heute, zehn Jahre nach der 
Agenda 2010, weiter. Für uns als Sozialdemokra-
ten geht es natürlich darum, Lehren aus der Ver-
gangenheit zu ziehen und auch nachzuvollziehen, 

wo es vielleicht Fehlentwicklungen gegeben hat. 
Was die Menschen draußen von uns erwarten, ist 
aber, denke ich, dass wir Antworten für die Zukunft 
geben und sagen, welchen Veränderungsbedarf 
wir erkannt haben.  
 

Es gibt sicherlich Bereiche in der Arbeitsmarktpoli-
tik, von denen wir sagen, dass mittlerweile Fehl-
entwicklungen eingetreten sind, die man korrigie-
ren muss. Dazu brauchen Sie nur in das neue 
Wahlprogramm der SPD hineinzuschauen. 
 

Ich will daran erinnern, dass die Agenda 2010 ein-
mal gemacht worden ist, weil wir festgestellt ha-
ben, dass es nach fast 20 Jahren Helmut Kohl ei-
nen Reformstau gegeben hat. Wir müssen jetzt 
leider wieder feststellen, dass es in Berlin einen 
Reformstau gibt. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD, und 
von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Nun ist es so, dass wir in Berlin in der Opposition 
sind, aber in vielen Bereichen hätte die schwarz-
gelbe Bundesregierung schon handeln können. 
Dann hätten wir heute zum Beispiel schon einen 
Mindestlohn. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Wenn wir über das Thema Mindestlohn reden, 
dann gehört zur Wahrheit dazu, dass die Bedeu-
tung des Mindestlohns in der Vorgeschichte zu 
Hartz IV 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE, meldet sich zu 
Wort) 

 

- lassen Sie mich erst ausreden, Herr Gallert - 
noch nicht so gesehen wurde, wie wir das heute 
tun.  
 

Ich darf daran erinnern - Frau Dalbert hat es auch 
gemacht; das gehört zur Wahrheit dazu -, dass es 
auch in den Gewerkschaften unterschiedliche Auf-
fassungen gegeben hat. Die IG Metall ist genannt 
worden. Auch meine Gewerkschaft, die IG Bauen-
Agrar-Umwelt, damals noch die IG Bau-Steine-
Erden, hat im Jahr 1994 damit angefangen, Min-
destlöhne zu vereinbaren, und zwar Branchenmin-
destlöhne.  
 

Diese Branchenmindestlöhne sind mittlerweile hö-
her als die Mindestlöhne, über die wir im politi-
schen Raum diskutieren. Wir haben zum Beispiel 
im Dachdeckerhandwerk - Herr Scheurell ist gera-
de nicht da; er könnte dazu sicherlich etwas sa-
gen - mittlerweile einen Mindestlohn in Höhe von 
10,80 € in Ost und in West. 
 

(Herr Schröder, CDU: Ja! Es lebe die Tarif-
partnerschaft!) 

 

Solche Entwicklungen hat man als gefährdet an-
gesehen. Jetzt ist aber die Erkenntnis gewachsen, 
dass wir einen Mindestlohn brauchen, weil es in 
bestimmten Bereichen nicht möglich ist, zu tarif-
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lichen Branchenmindestlöhnen zu kommen. Des-
halb brauchen wir den gesetzlichen Mindestlohn. 
 

Ich kann mich erinnern, dass sich Sozialdemokra-
ten und Gewerkschaften im Jahr 2006 geeinigt ha-
ben, gemeinsam für einen gesetzlichen Mindest-
lohn einzutreten. Ich muss also sagen, dass das 
erkannt worden ist. Wir kommen immer mehr dazu, 
dass es dafür auch die parlamentarischen Mehr-
heiten gibt. Im Moment gibt es sie in Berlin nicht. 
An dieser Stelle könnte man aber handeln, und 
Sozialdemokraten würden an dieser Stelle auch 
sofort handeln. 

 

Ich will auch daran erinnern - das haben Sie auch 
gesagt, Herr Gallert -, dass man die Agenda 2010 
natürlich nicht nur auf Hartz IV reduzieren kann. 
Die Agenda stand damals auch im Zusammen-
hang mit einem Ganztagsschulprogramm, das 
erstmals in Deutschland auf den Weg gebracht 
worden ist.  

 

Keine Sorge: Ich halte hier keine Lobesrede. Es 
gehört aber zur Historie. 

 

Die Agenda war auch der Durchbruch dafür, dass 
wir uns in Deutschland zunehmend den erneuer-
baren Energien gewidmet haben, und die damalige 
Bundesregierung hat sich auch dazu bekannt, 
mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. 
An diesen Stellen sind die Mittel im Bundeshaus-
halt damals erhöht worden. 

 

Ich will auch sagen - das ist von Minister Herrn Bi-
schoff auch schon deutlich gemacht worden -, ein 
wichtiger Baustein der Agenda 2010 war, dass wir 
die Arbeitslosen- und die Sozialhilfe zusammen-
gelegt haben. Damit haben wir Armut sichtbar ge-
macht. 

 

(Zuruf von Herrn Rosmeisl, CDU) 

 

Es hat die Chance bestanden für Sozialhilfeemp-
fänger, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. 
Vorher hat sich doch niemand um die Leute ge-
kümmert. Heute integrieren wir sie in den Arbeits-
markt. Ich glaube, auch das ist eine wichtige Ge-
schichte. Dadurch werden die Probleme aber na-
türlich auch entsprechend sichtbar. Das muss man 
auch sagen. 

 

(Frau Take, CDU: Das war die richtige Ent-
scheidung!) 

 

Ich will noch zwei weitere Punkte ansprechen, die, 
glaube ich, nicht ganz unbedeutend sind. Gerade 
der Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist es, der im-
mer wieder Anlass zu Kritik gibt, in dem man heute 
aber auch schon handeln kann. 

 

Das Thema Minijobs: Wenn man heute durch die 
Geschäfte geht, insbesondere durch die Geschäf-
te, in denen Minijobs stattfinden, dann sieht man 
die Schilder: Haben Minijob zu vergeben, 175 €, 
325 €.  

Wenn man sich die Entwicklung der Zahl der Mi-
nijobs in den letzten Jahren anschaut - Herr Bu-
scher vom IWH hat das in einer Verlautbarung 
auch noch einmal bestätigt -, dann sieht man, dass 
das zwar im Zusammenhang mit Hartz IV be-
gonnen hat, dass zwischendurch aber viel passiert 
ist. Manche sagen, Schwarz-Gelb habe es ver-
schlimmbessert. Die Hinzuverdienstgrenzen sind 
nämlich ausgeweitet worden. 
 

Wir haben damit begonnen, dass man als Hartz-IV-
Empfänger 100 € hinzuverdienen konnte, ohne 
dass es angerechnet wurde. Dann gab es eine 
Abstufung. Man konnte 400 € hinzuverdienen und 
davon 15 % behalten. Mittlerweile sind wir im Jahr 
2011 bei einem Hinzuverdienst in Höhe von 1 000 € 
angekommen. Davon darf man 20 % behalten. 
Darüber hinaus gibt es eine Abstufung.  
 

Wer sich diese Entwicklung anschaut, der wird 
ganz klar erkennen, dass die Zahl der Minijobs mit 
der Ausweitung der Hinzuverdienstgrenzen ganz 
klar gestiegen ist. Das ist ein Ergebnis von 
schwarz-gelber Politik in Berlin. Deshalb glaube 
ich an dieser Stelle, dass man die Minijobs wieder 
eingrenzen und zurückführen muss. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Es kann nicht sein - das steht wieder im Zusam-
menhang mit dem Mindestlohn -, dass wir mittler-
weile Unternehmen haben, insbesondere in dem 
ganzen Dienstleistungsbereich, in denen Minijobs 
angeboten werden, die davon ausgehen, die Frau 
oder der Mann - überwiegend sind es Frauen - be-
kommt Hartz-IV-Leistungen und noch etwas dazu 
und ist dann zufrieden. Natürlich ist es aber auch 
so, dass es den Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin recht wenig interessiert, von wem denn nun 
das Geld kommt; denn der Verdienst ist der glei-
che. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das stimmt nicht!) 
 

Schöner auch für unsere Sozialkassen wäre es, 
wenn der Unternehmer die Kosten dieses Arbeits-
platzes tragen würde.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich habe eben Herrn Buscher vom IHW erwähnt. 
Es gibt in der „MZ“ einen Artikel vom 13. März 
2013. Herr Buscher sagt, es sei heute für ein Un-
ternehmen kostengünstiger, vier Minijobs zu haben 
als einen Vollzeitarbeitsplatz. Das ist doch ein wirt-
schaftspolitischer Fehlanreiz, 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Ja!) 
 

wenn es für ein Unternehmen kostengünstiger ist, 
vier Minijobs statt einer Vollzeitstelle zu haben. 
 

(Zustimmung von Herrn Dr. Thiel, DIE LIN-
KE) 

 

Das muss man politisch ändern und das kann man 
auch ändern. Wir werden das als Sozialdemokra-
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ten nach dem September tun, meine Damen und 
Herren! 
 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 
 

Lassen Sie mich noch einen dritten und, wenn die 
Zeit noch reicht, vierten Punkt ansprechen. Der 
dritte Punkt ist das Thema Leiharbeit. 
 

Ich hatte in der letzten Woche die Gelegenheit, an 
einer Veranstaltung unserer Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Berlin aus Anlass von zehn Jahren Agenda 
2010 teilzunehmen. Solche Veranstaltungen macht 
also nicht nur die LINKE. Es waren alle da, die 
damit früher zu tun hatten. Natürlich gibt es mitt-
lerweile einen Erkenntnisgewinn. Ich bin ganz nah 
an Frank-Walter Steinmeier, der sagt, wenn wir da-
mals gewusst hätten, dass Leiharbeit derart miss-
braucht wird, dass Unternehmen ganze Stamm-
belegschaften austauschen 
 

(Herr Lange, DIE LINKE, lacht) 
 

und die Stellen mit Leiharbeitern besetzen - das 
war nie die Flexibilität, über die wir damals geredet 
haben. Deshalb müssen wir auch bei der Leih-
arbeit etwas tun.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Deshalb muss die Leiharbeit wieder auf das frühe-
re Maß zurückgeführt und auf die Fälle von Auf-
tragsspitzen bei Unternehmen begrenzt werden. 
Unternehmen sollen nicht mehr ganze Stamm-
belegschaften austauschen dürfen. Das muss sich 
politisch wieder ändern. Auch das werden wir nach 
dem September, nach den Bundestagswahlen in 
Angriff nehmen, meine Damen und Herren! 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 
GRÜNEN - Herr Borgwardt, CDU: Oh! - Zu-
ruf von Frau Weiß, CDU) 

 

Wir reden in vielen Zusammenhängen auch über 
das Thema „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, ges-
tern im Zusammenhang mit Equal Pay und Frau-
en, weil es noch Lohnunterschiede gibt. Diese 
Lohnunterschiede müssen weg. Es gibt dazu übri-
gens auch schon Vorgaben aus Europa. Für Leih-
arbeit muss dasselbe gezahlt werden, wie der Ar-
beitnehmer innerhalb des Betriebes erhält. Damit 
lösen wir das Problem von allein.  
 

Deswegen gibt es auch im Bereich Leiharbeit in 
Zukunft viel zu tun. Ich glaube, unsere Genossin-
nen und Genossen in Berlin - sage ich an dieser 
Stelle einmal - werden das nach den Bundestags-
wahlen sehr zielgerichtet angehen. 
 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Lange, DIE LINKE - Herr Borgwardt, CDU: 
Die haben so einen großen Rucksack auf 
dem Rücken!) 

 

Ein weiterer Punkt ist der - dann will ich zum Ende 
kommen -, dass es mit dem Fördern und Fordern 
gut gedacht war. Sicherlich ist es richtig, Herr Gal-

lert, meine Damen und Herren, dass wir vor zehn 
Jahren vielleicht eine andere Situation gehabt ha-
ben. Heute haben wir einen aufnahmefähigen Ar-
beitsmarkt. 
 

Das mit dem Fordern und Fördern hat damals 
nicht funktioniert, weil gerade in Ostdeutschland 
und hier in Sachsen-Anhalt die Arbeitsplätze für 
die Arbeitslosen nicht da waren. Das war ein Pro-
blem. Deshalb gab es auch diese Proteste, sicher-
lich damals zu Recht, weil das Prinzip nicht umzu-
setzen war. 
 

Heute, meine Damen und Herren, ist der Arbeits-
markt besser geworden. Ich befürchte, wir werden 
wieder neue Probleme bekommen. Damit bin ich 
wieder bei Schwarz-Gelb in Berlin. Seit über drei 
Jahren regiert Schwarz-Gelb, und wir haben erlebt, 
dass die Mittel der Bundesagentur für Arbeit im 
Bundeshaushalt um 70 % insgesamt gekürzt wor-
den sind.  
 

(Zuruf von Frau Take, CDU) 

 

Wenn man Arbeitsmarktintegration betreiben will, 
wenn man sich die Fachkräfte für die Zukunft si-
chern will, dann muss man auch in die Arbeits-
marktintegration von Langzeitarbeitslosen investie-
ren. Wenn man aber die Mittel in diesem Bereich 
kürzt, wird das nicht mehr funktionieren. Deshalb 
muss wieder mehr Geld in den Topf, damit unsere 
Langzeitarbeitslosen wieder eine richtige Chance 
haben. 

 

Sie sehen, meine Damen und Herren, wir als So-
zialdemokraten beschäftigen uns mit den Heraus-
forderungen für die Zukunft und weniger mit der 
Vergangenheit. Ich glaube, das ist auch richtig so. 
- Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD - Herr Borgwardt, CDU: 
Vor allen Dingen in die Zukunft - Prinzip 
Hoffnung!) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Kollege Steppuhn, es gibt eine Anfrage. 
Möchten Sie diese beantworten? - Herr Kollege 
Gallert, bitte.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Wissen Sie, Herr Steppuhn, ich wäre jetzt der 
Letzte, der sagt, gut, man könnte nicht in zehn 
Jahren Dinge dazulernen und man könnte mög-
licherweise nicht nach zehn Jahren seine Position 
revidieren. Wer wäre ich? Ich muss das andauernd 
machen. Ich muss mich revidieren, für das, was 
früher falsch war. Insofern verlange ich, dass mir 
Leute glauben, wenn ich sage, ich sehe das inzwi-
schen völlig anders. 
 

Herr Steppuhn, das Problem ist doch, ähnlich wie 
Kollegin Frau Dalbert und wie Kollegin Nahles zur 
Agenda 2010 zu sagen, das ist eine Bomben-
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geschichte, wunderbar, und dann alle einzelnen 
Dinge durchzudeklinieren und selbst zu konstatie-
ren: Das war eigentlich Mist, so funktionierte es 
nicht, die negativen Folgen haben wir, das müssen 
wir korrigieren.  
 

Wissen Sie, das passt nicht zusammen. Des-
wegen gibt es an dieser Stelle ein Glaubwürdig-
keitsproblem dahin gehend, ob man die Dinge 
wirklich anders anpacken will. 
 

Ich habe unter anderem zum Aspekt Steuerreform 
noch einmal darauf hingewiesen, welche Position 
der Finanzminister und der Ministerpräsident - voll 
in der Logik der Agenda 2010 - vertreten: Wir ha-
ben nicht zu wenig Einnahmen, wir haben zu viel 
Lehrer, wir haben zu viel Hochschulen, wir haben 
zu viel Polizisten, wir haben zu viel Kultur. Das ist 
doch das Problem. Daher kommt das Glaubwür-
digkeitsproblem. 
 

Deswegen kann ich sagen, man kann nicht das ei-
ne gut finden - Agenda 2010: klasse -, aber alle 
Positionen, die damit im Zusammenhang stehen, 
politisch revidieren wollen. Das funktioniert nicht. 
Ich glaube Ihnen doch, dass Sie das gern machen 
wollen. Dann haben Sie aber das Problem, wenn 
Sie sagen, aber eigentlich war es klasse. Das ist 
das Problem, Herr Steppuhn. 
 
 

Herr Steppuhn (SPD): 
 

Herr Gallert, ich habe nicht gesagt, dass das klas-
se war, was gemacht worden ist. Ich sage Ihnen 
- und das wissen Sie auch -, ich habe auch die 
Agenda 2010 damals kritisiert. Nun war ich zu der 
Zeit nicht im Parlament, aber ich hätte mich dazu 
wahrscheinlich auch sehr kritisch verhalten. Aber 
es hilft nichts.  
 

Sie können uns schon glauben, dass wir - Katrin 
Budde sitzt da - das Thema auch innerhalb unse-
rer Partei sehr intensiv und strittig diskutiert haben. 
Dabei ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ge-
wesen. Ich denke, die Menschen, aber auch wir 
selbst, haben den Anspruch, dass wir in Zukunft 
eine Politik machen, bei der wir uns an den Her-
ausforderungen für die Zukunft messen lassen.  

 

Ich habe in meiner Rede mehrere Fehlentwicklun-
gen dargestellt, wo wir handeln müssen. Das findet 
sich alles in unserem Wahlprogramm wieder. Ich 
denke, deutlicher kann man die Zukunft nicht be-
schreiben. Das, was man dann politisch umsetzt 
- das brauche ich hier nicht zu erklären -, hat aller-
dings etwas mit politischen Mehrheiten zu tun.  

 

Von daher ist es wichtig, dass wir die Dinge auch 
herausstellen, damit die Menschen im September, 
wenn sie zur Wahl gehen, wissen, wer für was 
steht. Ich denke, es ist in diesem Haus deutlich, 
wer für einen gesetzlichen Mindestlohn ist und wer 
dagegen ist. 

 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Herr Gürth:  
 

Es gibt eine weitere Anfrage von Frau Kollegin Dir-
lich. Möchten Sie diese beantworten? 
 
 

Herr Steppuhn (SPD): 
 

Gern. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Kollegin Dirlich, bitte. 
 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  
 

Herr Kollege, Sie haben uns in Ihrem ersten Satz 
eine etwas vereinfachte Weltsicht vorgeworfen. 
Abgesehen davon, dass ich es besonders liebe, 
wenn man meine Intelligenz anzweifelt, haben Sie 
uns in Ihrer Rede erklärt - lesen Sie bitte noch 
einmal nach -, dass die SPD naiv genug war, nicht 
zu glauben, nicht daran zu denken, dass Arbeit-
geberinnen die Tatsache ausnutzen würden, dass 
sie mit Minijobs Einsparungen erzielen können, 
dass sie Vollzeit in Minijobs umwandeln. Sie haben 
uns gerade erklärt, dass Sie nie auf den Gedanken 
gekommen wären, dass die Arbeitgeberinnen aus 
Einsparungsgründen die Möglichkeiten der Leih-
arbeit bis zum Letzten ausreizen würden. Ist das 
wirklich Ihr Ernst? 

 

(Herr Höhn, DIE LINKE: Ja, leider!) 

 
 

Herr Steppuhn (SPD): 
 

Frau Dirlich, natürlich kann man immer Befürch-
tungen haben. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, 
dass sich Leiharbeit so dramatisch entwickelt, hät-
te ich nie so eingeschätzt, wobei man dabei auch 
immer differenzieren muss. Wir sind jetzt schon auf 
einem Weg, wo große Industrieunternehmen mitt-
lerweile Leiharbeiter als Stammbelegschaft über-
nehmen. Auch dabei findet eine Entwicklung statt, 
die die Gewerkschaften - Gott sei Dank - gemein-
sam mit den entsprechenden Arbeitgeberverbän-
den unterstützen. Das ist ja etwas Positives.  
 

Wenn wir zu den Minijobs zurückkommen, dann 
will ich einmal daran erinnern, dass wir seinerzeit 
- ich weiß nicht, wann das gewesen ist, im Jahr 
2005 oder 2006 - zum Beispiel eine pauschale So-
zialversicherungspflicht für Minijobs beschlossen 
haben. Es gab schon Überlegungen, aus Minijobs 
mehr zu machen. Eine Erkenntnis, die wir haben, 
ist, je mehr man die Hinzudienstgrenzen auswei-
tet - nun bin ich wieder bei den Kollegen von 
Schwarz-Gelb -, umso mehr Minijobs - - 

 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU) 

 

- Nein, hier nicht, in Berlin. 

 

(Heiterkeit bei der CDU) 

 

Ich meine jetzt, in Berlin. - Also: Je mehr man da 
macht, umso mehr Minijobs entstehen dann. Es 
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gibt aber auch ganz vernünftige Vorschläge, wie 
man das besser regeln kann.  

 

Bitte nehmen Sie es uns ab und nehmen Sie es 
bitte auch mir ab: Ich zweifele nicht Ihre Intelligenz 
an. Aber bitte zweifeln Sie auch nicht daran, dass 
wir das, was wir sagen, sehr ernst meinen.  

 

Wir wollen den Arbeitsmarkt wieder dahin bringen, 
wo er hingehört. Wir wollen mehr Ordnung auf 
dem Arbeitsmarkt. Wir wollen mehr Vollzeitarbeits-
plätze. Wir wollen mehr vernünftige Teilzeitarbeits-
plätze. Das ist unser erklärtes politisches Ziel. 
Mehr kann ich Ihnen heute dazu nicht sagen. 
- Danke schön. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Kollege. - Wir schließen damit 
die zweite Aktuelle Debatte ab. Ich schließe den 
Tagesordnungspunkt. Beschlüsse in der Sache 
werden nicht gefasst.  

 

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, der 
Regierungserklärung, kommen, freue ich mich, ei-
nen Kollegen von uns im Hause willkommen zu 
heißen, unseren Abgeordneten für Sachsen-Anhalt 
im Europaparlament, Herrn Dr. Schnellhardt. Will-
kommen im Hause! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 a auf: 

 
 
 

Regierungserklärung des Staatsministers Herrn 
Rainer Robra zum Thema: „Europäisch und welt-
offen - Schwerpunkte der Europapolitik des Lan-
des“ 
 
 
 

Bitte schön, Herr Staatsminister. 

 
 

Herr Robra, Staatsminister:  
 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Die Tagesordnung ist gut komponiert, die 
Agenda 2010 war Deutschlands Antwort auf eine 
nationale Krise. Derzeit durchlebt die Europäische 
Union mit der Wirtschafts- und Finanzkrise die 
größte Herausforderung ihrer Geschichte. Trotz 
einer gewissen Beruhigung an den Finanzmärkten 
zeigt uns das Beispiel Zypern, dass noch längst 
keine Entwarnung gegeben werden kann. Nie-
mand weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt, welche 
Auswirkungen das Tauziehen um die Hilfsmaß-
nahmen aus dem ESM und vom IWF haben wird. 

 

Betrachten wir die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung in den südlichen Mitgliedstaaten insge-
samt, können wir nicht so tun, als ginge uns das 
nichts an; denn eine Nord-Süd-Spaltung der EU ist 
gerade für Deutschland keine Alternative. Die 

Bundeskanzlerin hat am 21. Februar 2013 mit 
Recht festgestellt, dass  

 

„... Deutschland eine besondere Verantwor-
tung für eine gute Zukunft der Europäischen 
Union hat ..., dass unsere gute Zukunft mit 
der Zukunft der Europäischen Union insge-
samt eng verknüpft ist und ... dass Europa 
nur so in der globalen Welt auch in Zukunft 
seine Werte und seine Interessen behaup-
ten kann.“ 

 

Ein Blick auf den Arbeitsmarkt und die soziale Si-
tuation in Europa zeigt, dass sich - wie es im So-
zial- und Beschäftigungsbericht 2012 von Kommis-
sar Andor heißt -  
 

„eine neue Schere auftut zwischen Ländern, 
die in einer Abwärtsspirale aus sinkender 
Produktivität, rasant steigender Arbeitslosig-
keit und schrumpfendem verfügbaren Ein-
kommen der Haushalte gefangen zu sein 
scheinen, und Ländern, die der Krise bisher 
gut standgehalten oder wenigstens eine ge-
wisse Widerstandsfähigkeit gezeigt haben.“ 

 

Kommissar Andor fügte hinzu, letztere wiesen in 
der Regel effizientere Arbeitsmärkte und stabilere 
Sozialfürsorgesysteme auf. - Deshalb ist auch die 
mit 6 Milliarden € unterlegte Jugendgarantie so 
wichtig.  
 

Die Ursachen der Krise liegen in erster Linie in der 
übermäßigen Verschuldung und der fehlenden 
Wettbewerbsfähigkeit einzelner EU-Mitgliedstaaten. 
Eine unzureichende Finanzmarktregulierung und 
Spekulationsgeschäfte haben diese Entwicklung 
verstärkt. 
 

Um die weitreichenden Auswirkungen der Schul-
denkrise auf die gesamte Eurozone und die Euro-
päische Union einzudämmen, wurden verschie-
dene, bislang auch erfolgreiche Maßnahmen zur 
Euro-Rettung eingeleitet.  
 

Seit Mai 2010 bekam Griechenland Kreditzusagen 
im Umfang von insgesamt 219 Milliarden €. Seit 
dem Jahr 2011 müssen die Euro-Staaten ihre 
Haushaltsentwürfe der Kommission zur Kommen-
tierung vorlegen, bevor sie sie dem nationalen Par-
lament zuleiten, das sogenannte europäische Se-
mester.  
 

Um den Stabilitäts- und Wachstumspakt effizienter 
wirksam zu machen, wurden die Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten im sogenannten Euro-
Plus-Pakt verschärft.  
 

Der befristete Rettungsschirm EFSF entstand im 
Frühjahr 2010, um Euro-Staaten in finanziellen 
Schwierigkeiten dabei zu unterstützen, ihre Wirt-
schafts- und Finanzsysteme zu sanieren und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen.  
 

Mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, al-
so dem ESM, ist zwischenzeitlich ein dauerhafter 
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Rettungsschirm geschaffen worden, der den EFSF 
abgelöst hat. Er kann 500 Milliarden € Kredithilfen 
zur Verfügung stellen; dabei sind der Bundestag 
und der Bundesrat, also die Parlamente, einzube-
ziehen.  

 

Meine Damen und Herren! Niemand soll glauben, 
dass die Maßnahmen zur Euro-Rettung nicht auch 
im deutschen Interesse liegen. Vergessen wir 
nicht, dass Deutschland als Exportnation am meis-
ten vom europäischen Binnenmarkt profitiert.  

 

Nicht nur aus europäischer Solidarität, sondern 
auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse set-
zen wir uns daher für eine starke, zukunftsgerich-
tete Europäische Union ein.  

 

In Deutschland haben Bundestag und Bundesrat 
dem Gesetzespaket zur Ratifikation von ESM und 
Fiskalvertrag im Juni 2012 zugestimmt. In den 
Verhandlungen mit der Bundeskanzlerin sicherte 
die Bundesregierung zu, mögliche Strafzahlungen 
an die EU bis 2020 zu übernehmen, die sonst zwi-
schen Bund und Ländern geteilt worden wären.  

 

Der Fiskalpakt soll die Länder zudem nicht stärker 
in die Pflicht nehmen als die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes. Damit rückt der Abbau der struktu-
rellen Defizite in den öffentlichen Haushalten noch 
stärker in den Mittelpunkt. Deshalb erwarten wir 
von der Bundesregierung auch eine Erfüllung ihrer 
Zusage zu den Entflechtungsmitteln.  

 

Insgesamt gewinnen unsere Bemühungen zur 
Haushaltskonsolidierung auf der Landes- und der 
kommunalen Ebene somit eine europäische Di-
mension und sind für uns schon deshalb alternativ-
los, weil sie in einen für uns verbindlichen Rechts-
rahmen eingebunden sind.  

 

Die Haushaltsautonomie des Parlaments umfasst 
unter diesen Bedingungen nicht mehr das Recht, 
in beliebiger Höhe Schulden zu machen. So bitter 
das auch klingen mag - es ist die einzige Möglich-
keit, die Staatsfinanzen dauerhaft auf eine solide 
Grundlage zu stellen und die Gestaltungsräume al-
ler staatlichen Ebenen zu sichern. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Die irische Europaministerin hat gestern in einem 
Interview in der „FAZ“ dazu geraten: Du musst den 
Haushalt schnell konsolidieren. Irland hat bewie-
sen, dass das geht.  

 

Meine Damen und Herren! Nach mehr als 50 Jah-
ren europäischer Integration ist die Europäische 
Union längst Teil unserer politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Realität, unserer 
Staatsräson geworden. Ich bin mir sicher, dass 
uns auch unsere Vision von Europa wieder deut-
licher wird, wenn unser europäischer Alltag nicht 
mehr so intensiv vom Krisenmanagement geprägt 
ist.  

Eine Chance in der Krise sind beispielsweise die 
Vertiefung der Wirtschaftsunion, ihre Weiterent-
wicklung zur Finanzunion, die gemeinsame Vertre-
tung Europas auf dem Felde der Außenpolitik und 
die Abstimmung in der Verteidigungspolitik. All das 
macht Europa stärker und Deutschland europäi-
scher. Ein Europa ohne Grenzen mit einem ent-
wickelten Binnenmarkt - das ist unsere Antwort auf 
die Globalisierung und die wirtschaftliche Dynamik 
in vielen anderen Ländern der Welt.  
 

Deutschland wäre auf Dauer ohne ein vereintes 
Europa fast bedeutungslos, Sachsen-Anhalt wäre 
ohne Europa nicht handlungsfähig.  
 

(Zustimmung von Herrn Geisthardt, CDU, 
und von Frau Niestädt, SPD) 

 

Es ist deswegen eine Pflichtaufgabe jeglicher Poli-
tik, auch der Landespolitik, die europäischen Be-
züge in den eigenen Zuständigkeiten zu erkennen 
und aktiv wahrzunehmen, und natürlich auch büro-
kratische Auswüchse zu bekämpfen, auf welcher 
Ebene sie auch vorkommen mögen. Auch wir sind 
nicht frei davon. 

 

Wir nähern uns der Halbzeit unserer Legislatur-
periode im Herbst dieses Jahres. Die Legislatur-
periode des Europäischen Parlaments endet im 
nächsten Jahr. Aus der Sicht des parlamentari-
schen Kalenders ist es daher ein guter Zeitpunkt, 
um eine Standortbestimmung für die Europapolitik 
des Landes vorzunehmen und sich einige Fragen 
zu stellen: Was will Sachsen-Anhalt bis 2016 errei-
chen? Wo stehen wir? Wie gehen wir die Heraus-
forderungen an? 

 

Erstens. Was wollen wir in dieser Legislaturperiode 
erreichen? Wie Sie wissen, haben sich die Koali-
tionspartner in ihrer Vereinbarung für die laufende 
Legislaturperiode für ein starkes Sachsen-Anhalt in 
einem handlungsfähigen, starken, wettbewerbs-
fähigen, demokratischen und sozialen Europa aus-
gesprochen. Weil die Europäische Union einen 
großen Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung un-
seres Landes leistet, gelte es die Vorteile des eu-
ropäischen Integrationsprozesses und die Unter-
stützung der EU gezielt für den weiteren Aufbau 
Sachsen-Anhalts zu nutzen.  

 

Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung am 
10. Januar 2012 erstmalig in der Geschichte unse-
res Landes eine Internationalisierungs- und Euro-
pastrategie beschlossen, die die Grundlage für 
entsprechende Aktivitäten in der gesamten Legis-
laturperiode bildet.  

 

Für die verstärkte internationale und europäische 
Ausrichtung werden neben ressortübergreifenden 
Schwerpunkten Kernziele für die einzelnen Politik-
bereiche vorgeschlagen. Dadurch haben wir den 
Zusammenhang von Europapolitik und Landespoli-
tik deutlicher gemacht als früher. Gleichzeitig wird 
die Strategie konkreter.  
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Die Umsetzung dieser Strategie ist keine Aufgabe 
der Staatskanzlei allein, sondern eine gemeinsame 
Aufgabe der gesamten Landesregierung; denn 
nach der Landesverfassung ist jedes Ressort für 
seinen Politikbereich selbst verantwortlich.  

 

Die Einzelheiten beschreibt der jährliche voraus-
schauende Bericht, den wir interministeriell erar-
beiten und dem Landtag übermitteln. Den Bericht 
für das Jahr 2012 haben wir in den Ausschüssen 
und zum Teil auch im Plenum behandelt. Der Be-
richt für das Jahr 2013 liegt Ihnen vor und ist Ge-
genstand der Ausschussberatungen. 

 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklun-
gen sowie der für uns bedeutsamen Punkte der 
Arbeitsprogramme der Kommission und des Rates 
beinhaltet der Bericht die Maßnahmen zur Umset-
zung der ressortübergreifenden Schwerpunkte der 
internationalen Zusammenarbeit, der europapoliti-
schen Schwerpunkte sowie der ressortspezifi-
schen Kernziele. 

 

Mit diesem Vorgehen möchte die Landesregierung 
dem Landtag und der Öffentlichkeit die Möglichkeit 
geben, sich verstärkt in die Europapolitik des Lan-
des einzubringen. Deshalb haben wir auch unsere 
Unterrichtungspraxis über wichtige EU-Vorhaben 
erweitert. Sie erhalten seit September 2012 spe-
zielle Berichtsbögen zu allen für uns wesentlichen 
EU-Vorlagen.  

 

Zweitens. Wo stehen wir heute? Zunächst ist die 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 zu nennen, 
die selbstverständlich auch für Sachsen-Anhalt ein 
Leitbild ist. Die fünf europäischen Kernziele bis 
zum Jahr 2020 und die Bezugsgrößen für Sach-
sen-Anhalt haben wir Ihnen in dem Europabericht 
2013 dargestellt.  

 

Nach dem Beschäftigungsziel sollen mindestens 
75 % der Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren 
in Arbeit stehen. Dieses europäische Ziel haben 
wir erreicht.  

 

Nach dem FuE-Ziel sollen auf nationaler Ebene 
mindestens 3 % des Bruttoinlandsprodukts der EU 
in Forschung und Entwicklung investiert werden. 
National lag Deutschland zuletzt nur knapp unter 
3 % seines Bruttoinlandsproduktes. Auch wenn wir 
im Land diese Marge vor allem wegen der For-
schungsschwäche der Wirtschaft rein objektiv nicht 
erreichen können, bleibt für uns viel zu tun.  

 

Die Klimaschutz- und Energieziele, auch bekannt 
als 20-20-20-Ziele, sind von uns überwiegend er-
füllt. Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch lag im Jahr 2010 in Sach-
sen-Anhalt mit fast 42 % weit über den europäi-
schen Zielwerten. Den Primärenergieverbrauch 
hatten wir im Zeitraum von 1990 bis 2010 um ca. 
27,5 % vermindert und damit auch das Energie-
effizienzziel der EU bereits übertroffen.  

Ein Problem haben wir noch bei den Treibhaus-
gasemissionen. Ich nehme allerdings zur Kenntnis, 
dass auch die Kommission die Erreichbarkeit der 
20-20-20-Ziele kritisch sieht und in einem neuen 
Grünbuch zu Klima und Energie, das die Kommis-
sare Hedegaard und Oettinger gemeinsam Ende 
März 2013 veröffentlichen werden, eine Roadmap 
für das Jahr 2050 mit neuen Zwischenzielen für 
das Jahr 2030 auflegen will. 
 

Das Bildungsziel, meine Damen und Herren, strebt 
an, den Anteil der Schulabbrecher auf unter 10 % 
zu reduzieren und 40 % der jungen Menschen 
für eine Hochschulausbildung zu gewinnen. Die 
Schulabbrecherquote in Sachsen-Anhalt konnte 
bis zum Jahr 2012 auf 11,7 % gesenkt werden. Die 
Studienberechtigtenquote lag im Jahr 2010 bei 
35,1 %. Unter Berücksichtigung des Stellenwertes 
unserer Meisterausbildung sollten also noch etwas 
mehr Studienberechtigte für die Aufnahme eines 
Studiums - nach Möglichkeit im Land selbst - ge-
wonnen werden.  
 

Nach dem Armutsbekämpfungsziel sollen europa-
weit 20 Millionen Menschen weniger als bisher von 
Armut betroffen sein. Unsere sogenannte Mindest-
sicherungsquote liegt mit 13,9 % weiterhin leicht 
über dem Durchschnitt der östlichen Bundeslän-
der. Es besteht noch Handlungsbedarf.  

 

Als ein weiteres Beispiel für die Standortbestim-
mung möchte ich die Nutzung der EU-Förderpro-
gramme, und zwar außerhalb der Zielgebietsförde-
rung der Strukturfonds, anführen. Hierbei handelt 
es sich um Programme, für die die Mittel im Wett-
bewerbsverfahren nach europaweiter Ausschrei-
bung vergeben werden. Das ist nicht trivial, son-
dern stellt Interessenten vor große Herausforde-
rungen. 

 

Die Landesregierung hat schon in der vergange-
nen Legislaturperiode damit begonnen, die Inan-
spruchnahme dieser Programme durch Träger aus 
Sachsen-Anhalt jährlich zu analysieren und zu 
verbessern. Das setzen wir fort. Wir haben insbe-
sondere das Beratungs- und Unterstützungsange-
bot für die Projektträger ausgebaut. 

 

Inzwischen hat sich die Inanspruchnahme solcher 
EU-Programme verbessert. Gerade bei der Nut-
zung der Programme im Rahmen des 7. EU-For-
schungsrahmenprogramms konnten Fortschritte 
erzielt werden, wenn auch unsere Beteiligungs-
intensität und Erfolgsquote noch immer deutlich 
unterdurchschnittlich ist. 

 

Horizon 2020, das Forschungsrahmenprogramm 
der nächsten Finanzperiode, wird mit einem Volu-
men von insgesamt ca. 80 Milliarden € besser 
denn je ausgestattet sein. Unsere Universitäten 
und Forschungsinstitute sollten den Ehrgeiz ha-
ben, daran angemessen zu partizipieren. 
 

Andere Programme werden weiterhin nicht oder 
nur sporadisch genutzt, darunter solche, die sich 
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überwiegend an Unternehmen richten. Die hierfür 
geltend gemachten Gründe sind vielfältig. Die Pro-
jektträger weisen uns natürlich auch auf das Erfor-
dernis geeigneter Rahmenbedingungen hin.  
 

Deshalb werden wir erneut prüfen, wie künftig eine 
Inanspruchnahme der Programme verbessert wer-
den kann, insbesondere durch Bereitstellung von 
Vor- oder Zwischenfinanzierungen für genehmigte 
Projekte, zum Beispiel über die IB des Landes. 

 

Außerdem wird die Landesregierung schon jetzt 
gemeinsam mit den Beratungseinrichtungen über 
die neue Programmgeneration für die Periode 
2014 bis 2020 informieren, Interessenten sensibili-
sieren und potenzielle Träger noch gezielter unter-
stützen. 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ergän-
zend und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige 
Beispiele aus den Ressorts zur Umsetzung der für 
die verschiedenen Politikbereiche beschlossenen 
Kernziele hervorheben: 

 

Im Abschnitt Wirtschaftspolitik finden Sie das 
Kernziel „Vertretung industriepolitischer Zielstel-
lungen des Landes auf europäische Ebene“. Die-
ses Ziel setzen wir unter anderem mit dem Euro-
päischen Netzwerk der Chemieregionen - ECRN - 
um, aktuell zum Thema „Stoffliche Verwertung von 
Kohle“, das Eingang in den Programmentwurf für 
Horizon 2020 gefunden hat. 

 

Zur Umsetzung des Kernziels „Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Forschungsregion Sach-
sen-Anhalt steigern“ waren bis Oktober 2012 Ein-
richtungen und Unternehmen des Landes an rund 
150 europäischen Verbundprojekten des For-
schungsrahmenprogramms beteiligt. Sie haben 
dadurch Fördermittel in Höhe von mehr als 40 Mil-
lionen € eingeworben - wie gesagt: immer noch 
unterdurchschnittlich, aber immerhin. 

 

Zum Kernziel „Tourismus: Sachsen-Anhalt für aus-
ländische Besucher attraktiver gestalten“. Im Jahr 
2012 konnte Sachsen-Anhalt die Zuwächse aus 
dem Ausland mit 9,3 % bei den Ankünften und so-
gar 16,6 % bei den Übernachtungen steigern. Das 
zeigt, dass die in den letzten beiden Jahren ver-
stärkten Bemühungen um die Gästewerbung im 
Ausland erfolgreich sind. 
 

Zum Kernziel „Jugendliche verstärkt an europäi-
scher Politik beteiligen“ verweisen Kultusministe-
rium, Sozialministerium und Staatskanzlei auf die 
Eurocamps des Landes, das Jugendevent „Eu-
ropa geht weiter“, das Modellprojekt „Lernerfah-
rung durch grenzüberschreitende Mobilität für Ju-
gendliche“ und manch anderes, zum Beispiel auch 
das EU-Programm „Jugend in Aktion“, ein Demo-
kratieprojekt des Theaters Magdeburg mit Part-
nern in Le Havre, das ein offizieller Beitrag zu den 
Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre Elysée-Vertrag“ 
ist.  

Zum Kernziel „Durchführung von Maßnahmen zur 
Senkung der Schulabbrecherquote“ verweist das 
Kultusministerium auf die entsprechenden Pro-
gramme, die Früchte zu tragen beginnen. 
 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich be-
tonen, dass es bei all diesen Projekten nicht nur 
ums Geld geht. Die internationalen Verflechtungen 
Sachsen-Anhalts werden seit Jahren stetig intensi-
ver. Sie sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
weitere Entwicklung unseres Landes. 
 

Das gilt gleichermaßen für die beiden Regional-
partnerschaften mit Masowien und Centre wie für 
die Einbindung in europäische Netzwerke, für die 
fachspezifischen internationalen und interregiona-
len Kooperationen, für die Entwicklung von interna-
tionalen Partnerschaften von Kommunen und 
Schulen, für die Kontakte von Kultureinrichtungen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie 
für die außenwirtschaftlichen Aktivitäten der Unter-
nehmen des Landes. All das hat nicht nur aus öko-
nomischen Gründen Bedeutung, sondern ist für die 
Entwicklung unseres Landes, für seine Weltoffen-
heit und Internationalität unverzichtbar. 
 

Sachsen-Anhalt hat seine Beziehungen zu ande-
ren Regionen in der EU in den letzten Jahren kon-
tinuierlich ausgebaut. Die Regionalpartnerschaf-
ten, insbesondere die mit Masowien, deren zehn-
jähriges Bestehen wir in diesem Jahr begehen, ha-
ben sich weiter intensiviert. Mit unseren polnischen 
Partnern sind wir in engen Gesprächen über ge-
meinsame Projekte, die im Rahmen der Struktur-
fonds für die nächste Förderperiode realisiert wer-
den könnten. 
 

Nennen möchte ich auch den Austausch mit der 
Autonomen Region Valencia, dem mit den vorhin 
schon erwähnten Besuchen von Minister Bischoff 
im April 2012 in Spanien, von Präsident Fabra im 
September 2012 in Sachsen-Anhalt und von Minis-
terpräsident Dr. Haseloff im November 2012 in Va-
lencia weiterer Schwung verliehen worden ist. 
 

Ein erfolgversprechender Schwerpunkt ist die Zu-
sammenarbeit beim Thema Fachkräftesicherung. 
Seitens des Ministeriums für Arbeit und Soziales 
wird auch der internationale Jugendaustausch ge-
fördert, der ganz konkret der jungen Generation 
praktizierte Weltoffenheit und Toleranz vermittelt. 
 

Die Kooperationen des Ministeriums für Landwirt-
schaft und Umwelt, vor allem mit Partnern in den 
baltischen Staaten und in Polen, haben einen 
wichtigen Beitrag zur Festigung der Beziehungen 
zwischen Sachsen-Anhalt und diesen Ländern ge-
leistet und zahlen sich, nebenbei bemerkt, auch in 
der gemeinsamen Agrarpolitik aus. Auf die Eini-
gung im Agrarministerrat am 18. und 19. März 
2013 - also vor wenigen Tagen - möchte ich hier 
nicht näher eingehen. Zu diesem abendfüllenden 
Thema wird der Kollege Dr. Aeikens demnächst zu 
Ihnen sprechen. 
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Das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
unterstützt die Internationalisierung der Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen in Sachsen-An-
halt sowie die außenwirtschaftlichen Aktivitäten der 
Unternehmen unseres Landes, die interregionale 
Wirtschaftskooperation und nicht zuletzt die Ent-
wicklungszusammenarbeit. Der über längere Sicht 
beständige Anstieg des Außenhandelsvolumens 
legt Zeugnis ab von der wachsenden internationa-
len Verflechtung gerade auch unserer Wirtschaft. 
 

In der Verantwortung des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr wurden in dieser För-
derperiode EU-Mittel in Höhe von ca. 9,5 Millionen 
€ eingeworben. Partner aus Sachsen-Anhalt waren 
und sind damit in neun Projekten aktiv. 

 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die er-
folgreiche Arbeit des Kultusministeriums bei der 
Förderung internationaler Schulpartnerschaften 
oder - im Auftrag der Kultusministerkonferenz - bei 
der Kooperation mit Armenien in den Bereichen 
Bildung und Kultur. Das festigt Sachsen-Anhalts 
Ruf als verlässlicher Partner. 

 

Für das Ministerium für Inneres und Sport verwei-
se ich auf die Beteiligung von Polizeibeamten aus 
Sachsen-Anhalt an wichtigen internationalen Mis-
sionen unter dem Dach der Uno, der EU und der 
OSZE, etwa im Kosovo, in Bosnien und in Herze-
gowina oder auch in Afghanistan.  

 

Meine Damen und Herren! Gerade diese Beamtin-
nen und Beamten im Auslandseinsatz wie auch 
unsere Soldatinnen und Soldaten, die in interna-
tionalen Missionen Dienst leisten, verdienen unse-
ren besonderen Dank und unsere Anerkennung. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 

Und auch die Ressorts, bei denen man vielleicht 
auf den ersten Blick keine nennenswerten Kontak-
te ins Ausland vermuten würde, leisten auf ihre 
Weise einen Beitrag zur weiteren Internationalisie-
rung unseres Landes, wie etwa das Finanzministe-
rium, das beständig im Ausland aktiv ist, um Anle-
ger für sachsen-anhaltische Anleihen und beste 
Kreditbedingungen zu finden - und das mit großem 
Erfolg. Unser Islamic Bond ist inzwischen legen-
där. 

 

Sie sehen also, dass die Staatskanzlei und die Mi-
nisterien ihren Teil dazu beitragen, dass Sachsen-
Anhalt internationaler wird. Sie betrachten ihre in-
ternationalen Aktivitäten nicht als überflüssiges 
Beiwerk, sondern als elementaren Bestandteil der 
beständigen Arbeit an der Zukunft Sachsen-An-
halts und setzen dies auch weiterhin und verstärkt 
um. 
 

(Herr Herbst, GRÜNE: Das spüre ich förm-
lich!) 

 

Klar ist aber auch, dass ohne die Mitwirkung vieler 
im Lande internationale Kontakte nicht möglich wä-

ren. Daher möchte ich an dieser Stelle den Ver-
bänden, Vereinen, Kammern, Schulen, Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und 
nicht zuletzt den unzähligen Menschen, die sich 
ehrenamtlich einbringen, einen herzlichen Dank 
sagen. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 
 

Wie gehen wir diese Ziele inhaltlich an? - Das 
große Thema für die Europapolitik des Landes ist 
derzeit selbstverständlich die Vorbereitung der 
neuen Strukturfondsperiode. Wie Sie wissen, ver-
tritt Sachsen-Anhalt seit Jahren die ostdeutschen 
Länder in diesem Bereich. In allen Gremien haben 
wir maßgeblich die Positionsbestimmung im Län-
derkreis sowie gegenüber dem Bund und der Kom-
mission mitbestimmt und unsere Interessen aktiv 
eingebracht. 
 

Mit der Einigung der Staats- und Regierungschefs 
zum mehrjährigen Finanzrahmen stehen nunmehr 
vorbehaltlich der Einigung mit dem Europäischen 
Parlament die Rahmenbedingungen für die Struk-
turfonds fest. 
 

Alle ostdeutschen Länder werden in der nächsten 
Förderperiode erwartungsgemäß aus der Höchst-
förderung, dem Ziel Konvergenz, ausscheiden. 
Das ist eine gute Nachricht; denn es ist eine Folge 
unserer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Wir 
haben die EU-Strukturfonds immer als eine tempo-
räre Hilfe zur Selbsthilfe verstanden. 
 

Gleichwohl war für die nächste Förderperiode eine 
angemessene Übergangsregelung mit einem Si-
cherheitsnetz nötig, weil ein zu schnelles Weg-
brechen der Förderung das Erreichte gefährdet 
hätte.  
 

Unsere wichtigsten Ziele haben wir erreicht: Das 
Sicherheitsnetz liegt bei 64 % der Mittelausstat-
tung der bisherigen Förderperiode für EFRE und 
ESF, also rund 8,4 Milliarden € für Ostdeutschland. 
 

Das Land wird als Übergangsregion ein einheit-
liches Fördergebiet bilden; es ist also Schluss mit 
Nord und Süd. Die Mehrwertsteuer wird förderfähig 
sein. Der EU-Kofinanzierungshöchstsatz wird für 
EFRE und ESF 80 %, für den ELER 75 % betra-
gen. Das bedeutet eine Haushaltserleichterung für 
uns. Vorbehaltlich der Neuauflage von Bundespro-
grammen und der innerstaatlichen Verhandlungen 
können wir mit bis zu 2 Milliarden € für EFRE und 
ESF rechnen. Zur Aufteilung der ELER-Mittel ste-
hen noch komplizierte innerstaatliche Verhandlun-
gen an.  
 

Das, meine Damen und Herren, ist ein gutes Ver-
handlungsergebnis für unser Land und für Ost-
deutschland insgesamt.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Parallel dazu läuft der Programmierungsprozess 
zur Vorbereitung der neuen Förderperiode auf 
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Hochtouren. Die EU-Kommission hat ihre Vor-
schläge für die Fonds-Verordnungen vorgelegt. 
Diese orientieren sich an den Zielen der Europa-
2020-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum. Zudem erwartet die EU-
Kommission zu Recht eine thematische Konzen-
tration auf die für das Land prioritären Förderberei-
che, sowie - das ist für uns keine Neuheit - eine 
fondsübergreifende Herangehensweise und eine 
Einbeziehung der betroffenen Akteure in allen 
Phasen der Programmierung und Umsetzung der 
EU-Fonds. 
 

Im ersten Schritt der Programmierung hat ein un-
abhängiger Evaluator die Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken des Landes Sachsen-Anhalt 
analysiert, und es war ein eigenes Förderprofil zu 
entwickeln. Die sozioökonomische Analyse wurde 
dem Landtag bereits im September 2012 übermit-
telt. Auf dieser Basis haben wir den Dialogprozess 
innerhalb des Landes zu den Schwerpunkten der 
EU-Förderung in der nächsten Förderperiode 
durchgeführt. 

 

Am 12. Februar 2013 hat die Landesregierung die 
bisherigen Erkenntnisse in strategischen Eckpunk-
ten zusammengefasst, die nun weiter zu konkreti-
sieren sind. Auch die Eckpunkte und die Be-
schlusslage der Landesregierung dazu sind dem 
Landtag übermittelt und auf den Europaseiten des 
Landes im Internet veröffentlicht worden.  

 

Oberziele des Landes sind: nachhaltiges Wachs-
tum, Beschäftigung und Innovation. Querschnitts-
ziele und -themen sind: Gleichstellung der Ge-
schlechter, Nichtdiskriminierung, Bewältigung de-
mografischer Entwicklungen, nachhaltiger Umwelt- 
und Naturschutz sowie Internationalität.  

 

Mit den strategischen Eckpunkten ist die Prioritä-
tensetzung des Landes für die elf von der EU vor-
gegebenen thematischen Ziele verbunden. Wegen 
der leider noch nicht verabschiedeten EU-Verord-
nungen und der noch offenen Mittelverteilung hin-
sichtlich der einzelnen Fonds können sich noch 
Änderungen im Detail ergeben. 

 

Die Unterstützung von Wissenschaft, Forschung, 
Entwicklung und Innovation wird einen breiten 
Schwerpunkt im Rahmen des Einsatzes aller 
Fonds einnehmen. Es darf hierbei allerdings nicht 
nur darum gehen, viel Geld in die Hand zu neh-
men, sondern es gilt, auf unseren eigenen Stärken 
aufzubauen, anstatt sich in gerade angesagten 
Forschungsfeldern zu verzetteln, bei denen wir 
keinen Startvorteil gegenüber anderen Regionen 
aufweisen. Die EU-Kommission hat dafür den Be-
griff der intelligenten Spezialisierung geprägt. 

 

Die Landesregierung erstellt hierzu derzeit eine 
regionale Innovationsstrategie auf der Basis einer 
Konsultation aller relevanten Akteure, die dieser 
Spezialisierung letztlich dient.  

Weil bei uns - im Gegensatz zu anderen Ländern - 
die öffentliche Hand mit Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen einen deut-
lich höheren Anteil an den Forschungsausgaben 
hat als die Unternehmen, müssen wir den Wis-
senstransfers noch stärker in den Blick nehmen, 
damit aus Forschung noch häufiger und schneller 
markt- und exportfähige Produkte entstehen. Inno-
vation muss zukünftig stärker als bisher von den 
Unternehmen - in Sachsen-Anhalt sind das vor al-
lem kleine und mittlere Unternehmen - getragen 
und umgesetzt werden. 
 

Nicht zuletzt deshalb nimmt die KMU-Förderung 
die zweithöchste Priorität der EFRE-Förderung ein. 
Wir wollen hierbei, wie auch in der laufenden För-
derperiode, auch revolvierende Finanzierungs-
instrumente nutzen, wenn uns die Kommission 
daran nicht noch hindern sollte.  
 

In der Wissensgesellschaft wird die IKT- und spe-
ziell die Breitbandinfrastruktur immer wichtiger. In 
diesem Bereich hat Sachsen-Anhalt noch Nach-
holbedarf. Insofern planen wir eine Förderung der 
IKT-Strukturen des Landes mit jeweils rund 10 % 
der EFRE- und der ELER-Mittel. 
 

Für das thematische Ziel der Verringerung von 
CO2-Emissionen ist die Fortführung des Pro-
gramms Stark III ein Schwerpunkt. Vorbildliche 
Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden strahlt 
nach den Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten auf 
die privaten Haushalte aus, entfaltet also eine Sog-
wirkung. Hinzu kommen im EFRE Förderaktivitäten 
für energieeffizientere Produktionen in Unterneh-
men, energetisch integrierte Stadtentwicklungs-
konzepte sowie die Förderung nachhaltigerer For-
men des Verkehrs. 
 

Den Themenkomplexen der nachhaltigen Stadtent-
wicklung sowie des Schutzes und Erhaltes des Na-
turraums werden wir eine eigene Prioritätsachse 
im EFRE widmen. Durch die Bündelung von sach-
verwandten Handlungsfeldern können wir die Viel-
falt von Faktoren, die zur regionalen Entwicklung 
beitragen, besser abbilden.  
 

Sachsen-Anhalt ist in jedweder Hinsicht durch ei-
nen vergleichsweise hohen Anteil des ländlichen 
Raums geprägt. Dessen Förderung einschließlich 
der Land- und Forstwirtschaft ist vor allem eine 
Aufgabe des ELER, bei dem fast die Hälfte der 
Mittel für die Förderung der sozialen Eingliederung 
und der wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher 
Gebiete verwendet werden soll.  
 

Der methodische Ansatz der Leader-Förderung, 
deren Umsetzung bei uns das Prädikat „Best prac-
tice“ verdient, wird dabei weiter verfolgt.  
 

(Zustimmung von Herrn Czeke, DIE LINKE) 
 

Den zweitgrößten Anteil der ELER-Förderung wird 
der Schutz der Ökosysteme einnehmen. Hierzu 
soll im Sinne der fondsübergreifenden Strategie 
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auch der EFRE ergänzend beitragen. Wichtig sind 
auch die Maßnahmen gegen Hochwasser und Ver-
nässung aus dem EFRE und dem ELER. 
 

(Zustimmung) 
 

Im Bereich des Europäischen Soziafonds steht das 
Thema Bildung im Vordergrund. In Sachsen-Anhalt 
beginnt Bildung schon seit Langem spätestens im 
Kindergarten und sie endet nicht mit dem Eintritt in 
den Beruf. Bildung trägt zur Mobilisierung des 
Fachkräftepotenzials ebenso bei wie zur Inklusion 
und Armutsbekämpfung. Mit Blick auf die demo-
grafischen Herausforderungen muss Bildung zur 
Ausschöpfung aller Potenziale beitragen, auch in 
der beruflichen Bildung und Weiterbildung. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Zur Inklusion und zur Armutsbekämpfung werden 
vor allem die Maßnahmen zur Vermeidung von 
Schulversagen beitragen. Daher wird dieser För-
derbereich in den strategischen Eckpunkten als ei-
nes von vier ESF-Vorrangzielen genannt. Zudem 
wird das Land die Alphabetisierung funktionaler 
Analphabeten weiter fördern.  
 

Trotz der deutlichen Verbesserungen am Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt besteht nach wie vor Bedarf 
an Maßnahmen, um Familien aus der Armutsfalle 
zu befreien. Deshalb werden wir das vor Kurzem 
gestartete Programm „Familien stärken - Perspek-
tiven eröffnen“ in der nächsten Förderperiode wei-
terführen. Das strategische Profil des Landes beim 
Einsatz von EFRE, ESF und ELER in der nächsten 
Förderperiode wird demnach durch die folgenden 
fünf Begriffe geprägt: Innovation, Energie, Bildung, 
Demografie und - im Ergebnis - Lebensqualität. 
 

Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann ist 
es eine zentrale Aufgabe, die Europafähigkeit un-
seres Landes weiter zu stärken. Die Beschäftigung 
mit europäischen und internationalen Themen ist 
eine Pflichtaufgabe der Verwaltung und muss noch 
selbstverständlicher werden. Wer sich mit aktuel-
len Fragestellungen und Lösungsansätzen für Pro-
blemlagen in Sachsen-Anhalt befasst, der muss 
dabei immer auch europäisch und international 
denken.  
 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene 
Maßnahmen zur Entwicklung der Europafähigkeit 
der Landesverwaltung erfolgreich durchgeführt. 
Schwerpunkt war die Qualifikation von Landesper-
sonal durch europabezogene Studiengänge, Fort-
bildungen und die Vermittlung von Fremdspra-
chenkenntnissen sowie die Entsendung von Be-
diensteten in die Vertretung des Landes in Brüssel 
oder in andere EU-Institutionen. 
 

Das Ziel der Landesregierung bleibt es, die 
Sprach- und Europakompetenz der Landesverwal-
tung durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen, 
aber auch durch gezielte Personalentwicklung wei-
ter zu verbessern. Auch die Bildung und Pflege 

von Netzwerken aus EU-qualifizierten Landes-
bediensteten ist für die Landesverwaltung nützlich.  
 

Zur nachhaltigen Entwicklung der Europakompe-
tenz werden im Rahmen des qualitativen Perso-
nalmanagements die bestehenden Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt, neue Maßnahmen wer-
den entwickelt und in einem ressortübergreifenden 
Konzept zusammengeführt. Aktuell wird den Res-
sorts durch die Staatskanzlei ein neues Modul zur 
europabezogenen Führungskräftequalifizierung an-
geboten.  
 

Meine Damen und Herren! Voraussichtlich im Juli 
dieses Jahres wird Kroatien das 28. Mitglied der 
Europäischen Union werden. Seit seiner Unabhän-
gigkeit hat Kroatien weitreichende Veränderungen 
durchlaufen, um den Anforderungen an eine Mit-
gliedschaft vollauf gerecht zu werden. Daher sind 
wir zuversichtlich, dass der für Ende März 2013 
angekündigte Monitoringbericht der Kommission 
insgesamt positiv ausfallen wird, sodass Bundes-
tag und Bundesrat voraussichtlich im Mai 2013 ab-
schließend über die Ratifikation des Beitrittsvertra-
ges entscheiden können.  
 

Der Beitritt Kroatiens zur EU ist auch ein Signal an 
die übrigen Staaten des Westbalkans, denen eine 
europäische Perspektive eingeräumt worden ist. 
Abzuwarten bleibt, wie sich die Verhandlungen mit 
Island im Anschluss an die dort im April 2013 statt-
findenden Wahlen entwickeln und wie es mit der 
Türkei weitergeht. 
 

Soweit es die Einhaltung der Beitrittskriterien be-
trifft, begrüßen wir die im vergangenen Jahr vom 
Europäischen Rat beschlossene veränderte Her-
angehensweise in den Bereichen Justiz, Grund-
rechte, Freiheit und Sicherheit. Auch in Fragen von 
Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit erfolgt künftig 
eine genauere Prüfung im Hinblick darauf, ob die 
Beitrittskandidaten den Anforderungen an eine EU-
Mitgliedschaft genügen, bevor Beitrittsverhandlun-
gen aufgenommen werden. Auch das dient der 
Akzeptanz von Europa in der Bevölkerung. 

 

Ob und wie es uns gelingt, die Vorteile der europä-
ischen Integration zu nutzen und wie wir dies den 
Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes deutlich 
machen, davon wird auch die Beteiligung an den 
Europawahlen 2014 in Sachsen-Anhalt abhängen. 
Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Das 
Europäische Parlament hat im November 2012 
den Europäischen Rat aufgefordert, die Europa-
wahl auf Ende Mai 2014 vorzuziehen. Bei uns wird 
sie voraussichtlich gemeinsam mit den Kommu-
nalwahlen stattfinden.  
 

Sachsen-Anhalt hat allen Anlass, sich mehr als 
andere für Europa zu engagieren. Die Öffentlich-
keit fragt sich immer öfter, ob wir eine neue euro-
päische Erzählung brauchen oder - von Habermas 
anspruchsvoller formuliert - ein neues Narrativ wi-
der die Skepsis und für die Integration. Europa als 
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Friedensprojekt, das sei fast 70 Jahre nach Kriegs-
ende doch ganz selbstverständlich, und Europa als 
Wirtschaftsgemeinschaft reiße junge Menschen 
auch nicht vom Hocker.  
 

Das vereinte Europa der Nationalstaaten und Re-
gionen mit einem starken Europäischen Parlament 
und einer handlungsfähigen Exekutive ist zweifel-
los die Zukunft unseres Kontinents. Es zu verwirk-
lichen ist die große Herausforderung der Gegen-
wart.  
 

Europa ist aber gerade in Sachsen-Anhalt auch ein 
faszinierender Aspekt unserer Vergangenheit. Seit 
1990 ist in verschiedenen Projekten, namentlich 
den Europaratsausstellungen in Magdeburg, die 
europäische Dimension des unter unseren Otto-
nischen Kaisern begründeten Heiligen Römischen 
Reiches herausgearbeitet worden.  
 

Europäisch im besten Sinne sind aber auch das 
Magdeburger Recht, die Universität Halle-Witten-
berg, unser reformatorisches Erbe, unsere Kom-
ponisten vom Barock bis zu Weill, Winckelmann 
als Begründer der europäischen Archäologie und 
Kunstgeschichte, unser Wörlitzer Gartenreich als 
Europa im Kleinen und das Bauhaus.  
 

Europäisch sind letztlich auch die von hier ausge-
henden Beziehungen über Katharina aus Zerbst 
nach Russland, über die Blankenburger Welfen 
nach England, über Anhalt und Stolberg in die 
Niederlande und über das Haus Wettin zu vielen 
heute noch aktiven Regenten in Europa.  
 

Für uns in Sachsen-Anhalt - das will ich damit 
sagen - ist Europa kein gewöhnungsbedürftiges 
Kunstprodukt, sondern unsere Vergangenheit, un-
sere Gegenwart und unsere Zukunft - so selbst-
verständlich wie unsere Einbindung in den deut-
schen Bund der Länder, die Bundesrepublik 
Deutschland. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Vor diesem Hintergrund sollten wir schon heute 
deutlich machen, dass die Wahlbeteiligung bei der 
Europawahl ein Ausdruck der Vitalität europäi-
scher und nationaler Demokratie ist. Alle sind es 
sich schuldig, ihr Wahlrecht bei europäischen 
Wahlen und natürlich auch bei der bevorstehenden 
Bundestagswahl auszuüben.  

 

Nicht wer gewählt wird, sondern dass gewählt 
wird, sollte uns ein gemeinsames Anliegen sein. 
Die Landesregierung wird ihre europapolitische Öf-
fentlichkeitsarbeit im Jahr 2014 darauf ausrichten, 
für eine hohe Wahlbeteiligung bei den Europawah-
len zu werben. Ich möchte Sie schon heute bitten, 
sich ebenfalls dafür einzusetzen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 

Meine Damen und Herren! Bundespräsident Gauck 
hat kürzlich gefordert, Europa brauche Bannerträ-
ger, keine Bedenkenträger, keine Zauderer, son-

dern Zupackende. Ergreifen wir also das europäi-
sche Banner und packen wir zu! - Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Staatsminister.  
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 b auf:  
 
 

Aussprache zur Regierungserklärung  
 
 
 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abgeordne-
te Herr Czeke. Bitte sehr. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Jetzt packt einer zu!) 
 

Können Sie sich bitte noch einen Augenblick ge-
dulden, Herr Czeke?  
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Liebend gern, Frau Präsidentin. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Wir möchten nämlich noch Schülerinnen und Schü-
ler des Einstein-Gymnasiums Magdeburg bei uns 
begrüßen, die einer so wichtigen Debatte lauschen. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Eigentlich hätte ich Herrn Minister Aei-
kens mit einer Regierungserklärung erwartet; denn 
der 21. März ist seit 1971 durch die FAO, also die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen, zum „Tag des Waldes“ erklärt 
worden. Obwohl die Europawahl - der Herr Staats-
minister hat dies angesprochen - Ende Mai 2014 
stattfindet - der entsprechende Sonntag fällt im 
Jahr 2014 auf den 25. Mai -, überrascht uns Staats-
minister Robra mit einer Regierungserklärung. 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Ganz überraschend!) 
 

- Ja, ganz überraschend.  
 

Sachsen-Anhalt: solidarisch und weltoffen - so der 
Titel meiner Rede. Bundespräsident Gauck zitiert 
oft Freiheit, auch Meinungsfreiheit. Diese ist aber 
eingeschränkt, wenn man für seine freie Meinung 
als Bedenkenträger eingruppiert wird.  
 

Wenn ich aufzählen sollte, vor welchen Herausfor-
derungen die Europäische Union und auch Sach-
sen-Anhalt als Teil der Europäischen Union derzeit 
stehen, wüsste ich eigentlich gar nicht, wo ich an-
fangen soll. Es sind so viele Herausforderungen, 
dass man schon einmal schnell welche aus dem 
Blick verlieren kann. Aber, liebe Landesregierung 
bzw. der zaghafte Rest, es gibt ja uns, dass wir 
auch an diese erinnern.  
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Wenn es wirklich so wäre, dass die Europäische 
Union eine Herzensangelegenheit der Landesregie-
rung ist, ein Querschnittsthema, das alle Fachres-
sorts betrifft, dann wären Sie gut beraten gewesen, 
Herr Robra, einen Termin zu wählen, an dem die 
Regierungsbänke voll gewesen wären. Das ist ei-
gentlich ein Trauerspiel. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die Krise in Europa ist noch lange nicht gemeis-
tert. Darüber hätten wir mittlerweile seit fünf Jahren 
auf jeder Landtagssitzung debattieren können. 
Dies nimmt einfach kein Ende.  

 

Mittlerweile wird wieder ganz offen über einen Aus-
tritt Italiens, eines der Gründerländer der heutigen 
EU, aus dem Euro und über den Staatsbankrott 
des „systemrelevanten“ Zypern diskutiert. Die Kari-
katur aus der heutigen Zeitung spricht Bände. Ich 
hoffe nur, dass auf diesem Schild niemals „EU“ 
steht.  

 

Herr Robra, vor vier Jahren sprachen Sie in Ihrer 
Regierungserklärung davon, wir steckten derzeit in 
der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seit 
Jahrzehnten. Heute haben wir gehört: Derzeit 
durchlebt die EU mit der Wirtschafts- und Finanz-
krise die größte Herausforderung ihrer Geschichte. 
Wir hätten es auch kürzer haben können: Heute 
sind wir einen Schritt weiter…  

 

Frau Merkel und Herr Schäuble reden weiter über 
alternativlose Rettungsschirme - da ist dieses Un-
wort wieder - und über Sparprogramme. Doch die 
Krise scheint einfach kein Ende zu nehmen. Wor-
an liegt das wohl? - Das liegt nach unserer Über-
zeugung ganz einfach am falschen Ansatz.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die neoliberale Herangehensweise, Sozialstan-
dards zu senken - wir haben heute Morgen schon 
eine aktuelle Debatte darüber geführt -, öffent-
liches Eigentum zu verkaufen und demokratische 
Strukturen zu reduzieren, ist der falsche Ansatz.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

In Südeuropa bluten die Menschen für die Gier der 
Banken. Gestern gab es Demonstrationen von 
Bankern vor dem Parlament in Nikosia. Erst dach-
te ich: verkehrte Welt. Nein, Europäische Union! 
Spanien, Italien, Griechenland, Zypern - überall 
dort gibt es riesige Sparpakete, mit denen vor al-
lem bei den Gehältern, den Rentnern und den so-
zialen Sicherungssystem gespart wird. Das funk-
tioniert so nicht.  

 

Wenn Sie mir die Frage beantworten können, wie 
Europa aus dieser politischen Zwickmühle heraus-
kommen soll, wenn Russland überlegt, in Zypern 
auch eine Stationierung von Militär vornehmen zu 
können, dann muss ich sagen, dass man sich das 
etwas kosten lassen wird. Das hilft Zypern.  

Dann haben wir den Konflikt mit der Türkei. Seit 
vielen Jahrzehnten steht man bezüglich eines Auf-
nahmeantrags in die EU in Verhandlungen. Ich 
weiß nicht, wie man bei dieser politischen Zwick-
mühle - so möchte ich es einmal bezeichnen - zu 
einer Lösung finden soll.  

 

Dabei hilft es auch nur wenig, den spanischen und 
italienischen jungen Menschen hier in Sachsen-
Anhalt Deutschkurse anzubieten, damit wir sie als 
Fachkräfte abwerben können und damit dort gleich-
zeitig die Jugendarbeitslosenquote sinkt. Das ist in 
keiner Weise nachhaltig. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Was wirklich fehlt, ist die Solidarität der Mitglied-
staaten und ein Umdenken hinsichtlich der irrege-
leiteten Sozialkürzungspolitik. Die Euro-Krise darf 
nicht dazu benutzt werden, die sozialen Siche-
rungssysteme auszuhöhlen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Stattdessen sollte das Land Sachsen-Anhalt vor-
angehen und für die Idee einer sozialen Union 
werben. Aber das kam in Ihrem Vortrag überhaupt 
nicht vor. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Auch beim Mehrjährigen Finanzrahmen können wir 
die fehlende Solidarität der Mitgliedstaaten beob-
achten. Auch hier ist sich jeder Mitgliedstaat selbst 
der nächste. Das ist wohl menschlich, aber wenig 
christlich; denn es heißt: Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst.  
 

Allen voran stehen Großbritannien und Deutsch-
land. Solange diese beiden Länder ihre Sparhal-
tung nicht aufgeben und das Budget nicht auf-
stocken, sodass kein Defizit entsteht, wird es auch 
keinen zukunftsfähigen Mehrjährigen Finanzrah-
men geben. Die Plakate der Kanzlerin in den Me-
dien - ob in Griechenland oder jetzt in Zypern - 
sprechen Bände.  
 

Das Europäische Parlament, das nun erstmals die 
Möglichkeit hatte, ein Veto beim Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen einzulegen, hat diesen sang- und 
klanglos durchfallen lassen. Wir begrüßen es aus-
drücklich, dass das Europäische Parlament in die-
sem Punkt von seinem demokratischen Recht 
Gebrauch gemacht hat und nun Nachverhandlun-
gen von der EU-Kommission und vom Europäi-
schen Rat fordert.  
 

Auch wir in Sachsen-Anhalt sollten uns durchaus 
bewusst machen, dass die europäische Kohä-
sionspolitik der Gedanke des sozialen Zusammen-
halts durch eine Angleichung der Lebensverhält-
nisse in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist. Niemand soll zurückgelassen werden. 
Es ist eine Solidaritätspolitik, die es allen Bürgern 
in der EU ermöglichen soll, gleichwertige Lebens-
bedingungen zu bekommen. 
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Wir sollten uns auch vor dem Hintergrund der nun 
einmal endlichen EU-Fördermittel stärker bewusst 
machen, dass es auch Regionen in Europa gibt, 
die diese Hilfe vielleicht noch mehr brauchen als 
wir. 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Können sie sowie-
so nicht mehr gegenfinanzieren!) 

 

Wir sollten uns in der jetzigen Förderperiode daher 
auch sehr genau überlegen, welche Fördermaß-
nahmen wirklich nachhaltig sind und nicht auf Jah-
re hinaus zusätzliche Folgekosten verursachen. 
Ein „Weiter so!“ mit europäischen Mitteln wird es 
nach dem Jahr 2020 nicht mehr geben. Hier muss 
es ein Umsteuern in der Förderpolitik geben, wel-
ches wir bei der Landesregierung vor allem in den 
strategischen Eckpunkten zur Förderperiode 2014 
bis 2020 noch nicht erkennen konnten. Es bleibt 
bei der Dominanz der Wirtschaft.  

 

ESF-Mittel flossen im Jahr 2012 nur zu 50,6 % ab. 
Das führt zu einer Verfestigung der Schieflage und 
auch der zunehmenden Kritik weiter Teile der eu-
ropäischen Bevölkerungen bis hin zur Ablehnung 
und, Herr Robra, eben auch zu einer solchen 
schlechten Beteiligung an der Wahl zum Europäi-
schen Parlament. 

 

Sie führten aus, was die Landesregierung in dieser 
Legislaturperiode noch erreichen will, und spra-
chen auch über die Strategie, die die Europapolitik 
des Landes auf eine transparente Grundlage stellt 
und zugleich Zielstellungen formuliert, an denen 
sich alle Ressorts in ihren europäischen und inter-
nationalen Aktivitäten messen lassen wollen. Sie 
benutzten das Wort „wollen“. Ich meine, nein, es 
muss heißen: sich messen lassen müssen. Allein 
mir fehlt diesbezüglich der Glaube. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

In Bezug auf die Beschäftigungsziele heißt es, 
dass 75 % der Menschen im Alter von 20 bis 
64 Jahren - bis 64 Jahre ist jetzt fraglich - in Arbeit 
stehen. Ja, in was für Arbeit denn? Der Begriff 
„existenzsichernde Arbeit“ ist hierbei nicht gefallen. 
In prekärer Arbeit, in Minijobs oder wie auch im-
mer? Es hieß einfach nur so: in Arbeit. 

 

In Bezug auf die Klimaschutz- und Energieziele fiel 
mir ein: Das kenne ich als gelernter DDR-Bürger 
auch. Wenn es nicht ganz so hinkommt, dann 
werden eben „Planpräzisierungen“ vorgenommen 
und dann wird eben bei den Zwischenzielen im 
Jahr 2030 ein wenig umgesteuert.  

 

Das Thema Schulabbrecher begeistert mich nach 
der gestrigen Debatte ohne Ende. Dazu hat der 
Finanzminister gesagt, ja, er kann sich nicht ein-
fach Schülerinnen- oder Studierendenzahlen wün-
schen. Dazu schreibt heute eine Tageszeitung, 
dass diesbezüglich die Meinungen arg ausein-
andergehen.  

Ja, wie soll es denn gehen? - Wenn Sie die Schul-
abbrecherquote unter 10 % senken wollen, wollen 
Sie es dann machen wie die FDP mit ihrem Spit-
zenkandidaten, per Akklamation? Oder wie soll es 
gehen? 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich kann mich noch gut an die Debatte zur Europa- 
und Internationalisierungsstrategie im letzten Jahr 
erinnern. Unsere Kritik an der Strategie bleibt be-
stehen und findet auch beim Europabericht wieder 
Anwendung.  
 

Aus meiner Rede vor einem Jahr zitiere ich sehr 
gern. Damals sagte ich sinngemäß: Die Strategie 
ist nicht nur unambitioniert und in weiten Teilen 
nichtssagend, sondern sie nimmt eine alleinige 
Ausrichtung auf den Nutzen der EU für Sachsen-
Anhalt vor. Und weiter sagte ich:  
 

„Es geht darum, wie Sachsen-Anhalt besser 
finanziell und wirtschaftlich profitieren kann, 
wie die Interessen des Landes besser um-
gesetzt werden können usw. Das Wort So-
lidarität fehlt in dieser Strategie gänzlich. 
Von einer politischen oder gar Sozialunion 
scheint die Landesregierung keine Idee zu 
haben.“ 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben Ihnen jetzt Zeit gegeben. Sie haben 
dieses Dreivierteljahr wiederum nicht genutzt.  

 

Wir haben auch schon damals gefragt, welche An-
strengungen die Landesregierung denn unter-
nimmt, um den Schwerpunkt Armutsbekämpfung 
der Europa-2020-Strategie im Land umzusetzen. 
Heute wie auch damals haben wir keine erhellen-
den Antworten erhalten.  

 

Ich komme noch einmal auf die strategischen Eck-
punkte der Landesregierung zur Förderperiode 
2014 bis 2020 zurück. Auch da finden sich keine 
erhellenden Antworten auf die Frage, wie die Lan-
desregierung die Armut, speziell die Kinderarmut, 
bekämpfen will.  
 

Dort heißt es zwar unter IX - Förderung der sozia-
len Eingliederung und Bekämpfung der Armut -, 
dass der Armutsgefährdung vor allem von Kindern 
und Jugendlichen entgegengesteuert werden soll. 
Wenn man aber in die konkreten Handlungsfelder 
schaut, dann stellt man fest, dass sich dazu nichts 
findet. 
 

Okay, es gibt noch ein Handlungsfeld zur Einglie-
derung junger Menschen mit Behinderungen, was 
auch vollkommen richtig ist. Aber ansonsten fällt 
Ihnen zur Armutsbekämpfung anscheinend nichts 
weiter ein.  
 

Auch hieran wird wieder deutlich, dass man im-
mer davon ausgeht, die Armut von Kindern zu be-
kämpfen, indem man die Eltern in den Arbeits-
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markt eingliedert. Das kann richtig sein. Bei der 
hohen Zahl an Aufstockern und geringfügig Be-
schäftigten im Land Sachsen-Anhalt greift das al-
lerdings zu kurz.  
 

Meine Damen und Herren von der Landesregie-
rung! Ich würde mir ein paar mehr innovative Lö-
sungen für das Problem wünschen; denn Innova-
tion ist doch das große Thema der neuen Förder-
periode. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich die Landes-
regierung erneut mahnen, die Wirtschafts- und So-
zialpartnerinnen und -partner in den Begleitaus-
schüssen ernst zu nehmen und intensiv einzubin-
den sowie ihre Änderungsempfehlungen aufzu-
nehmen. Ich weiß, dass wir hier schon einmal 
vor geraumer Zeit darüber diskutiert haben, ob die 
Wiso-Partner in die Erstellung von Förderrichtlinien 
eingebunden werden können oder nicht. 
 

Ich werde auch nicht müde, hier eine andere Sa-
che anzuführen. Es geht um die Einbindung der 
Abgeordneten von Koalition und Opposition in die 
Begleitausschüsse. Die Begleitausschüsse sind für 
die Überwachung und Begleitung der ordnungs-
gemäßen Durchführung der operationellen Pro-
gramme zuständig. Vor diesem Hintergrund ist es 
- insbesondere aus der Sicht der Opposition - legi-
tim, als Haushaltsgesetzgeber eine Einbeziehung 
in diese Gremien zu fordern. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Enttäuscht bin ich auch darüber, dass die Einbin-
dung von Parlamentariern in die Europawoche 
sukzessive abgebaut wird. Jedenfalls ist das mei-
ne Empfindung. Das bedauere ich wirklich sehr. 
Unsere Fraktion vertritt die Auffassung, dass die 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger und 
noch wichtiger der Schülerinnen und Schüler in die 
Europapolitik im Rahmen der Europawoche noch 
viel wichtiger ist als eine Landeskampagne mit 
dem Titel „Wir stehen früher auf“. Wofür?  
 

Die Möglichkeit, hautnah mit Abgeordneten sowie 
mit Ministerinnen und Ministern über die Europa-
politik zu diskutieren, halten wir für durchaus wich-
tig. Die Europawoche und das Jugendevent „Euro-
pa geht weiter“ nehmen gerade einmal zwei Ab-
sätze in dem 83 Seiten langen Bericht ein. Ich 
weiß, dass es noch extra eine Internetseite dazu 
gibt. Dennoch hätte ich mir an dieser Stelle mehr 
und auch qualitativ bessere Informationen ge-
wünscht. 
 

Im Jahr 2009 hat sich Kollege Borgwardt sehr da-
für eingebracht. In der letzten Sitzung des Euro-
pausschusses tat dies Kollege Felke. Dafür spre-
che ich meinen ausdrücklichen Dank aus. Das 
reicht aber eben noch nicht. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Herr Borgwardt, 
CDU: Da brauchen wir mehr!) 

Herr Robra, ich kann mich noch an eine Aussage 
von Ihnen in Ihrer letzten Regierungserklärung vor 
vier Jahren erinnern. Ich glaube, es war eine Er-
widerung auf die Frage meines Kollegen Wulf Gal-
lert, was Ihrer Meinung nach der Grund für die zu-
nehmende Kluft zwischen der Europäischen Union 
und ihren Bürgerinnen und Bürgern ist. Ihre Ant-
wort war, dass das unter anderem daran liegt, 
dass der Lissabon-Vertrag noch nicht in Kraft ge-
treten ist. Dieser Vertrag würde den Bürgerinnen 
und Bürgern deutlicher machen, wofür Europa 
wirklich verantwortlich ist. - Donnerwetter.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Au weia!) 
 

Dieses Jahr ist das Europäische Jahr der Bürge-
rinnen und Bürger anlässlich des 20. Jahrestages 
der Einführung der Unionsbürgerschaft. Ich frage 
Sie, Herr Staatsminister, wie Sie vor dem Hinter-
grund der Euro-Krise und der drohenden Spaltung 
Europas Ihre Aussage von vor vier Jahren bewer-
ten? Ist die EU tatsächlich ihren Bürgerinnen und 
Bürgern durch den Lissabon-Vertrag nähergekom-
men?  
 

Wenn wir schon beim Thema der Zuständigkeiten 
der EU sind, dann möchte ich gleich noch auf ei-
nen anderen Punkt zu sprechen kommen, das 
Subsidiaritätsprinzip. Herr Robra, ich zitiere einmal 
aus Ihrer Regierungserklärung von vor vier Jahren:  
 

„Der Vertrag von Lissabon wäre ein weiterer 
wichtiger Schritt in diese Richtung. Er stärkt 
die Mitentscheidungsrechte des Europäi-
schen Parlaments, dehnt das Subsidiari-
tätsprinzip auf die regionalen kommunalen 
Selbstverwaltungsgremien aus und gibt den 
nationalen Parlamenten, also auch Ihnen, 
meine Damen und Herren, Kontrollfunktio-
nen über die Einhaltung dieses Prinzips.“ 

 

Die Stärkung des Europäischen Parlaments durch 
Mitentscheidungsrechte haben wir erst in diesem 
Monat eindrucksvoll gesehen. Ich erwähnte schon, 
dass das EU-Parlament den Mehrjährigen Finanz-
rahmen abgelehnt hat.  
 

Allerdings hat das Parlament nach wie vor kein Ini-
tiativrecht. Die Volksvertreterinnen und Volksver-
treter der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
können keine eigenen Legislativvorschläge ein-
bringen, sondern können nur die des Europäi-
schen Rates oder der EU-Kommission abnicken 
oder ablehnen, wie es in diesem Fall geschehen 
ist. Hier fehlt es nach wie vor an einem richtigen 
Demokratisierungsprozess; denn nur das Europäi-
sche Parlament hat die demokratische Legitimie-
rung durch Wahlen. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Aber eigentlich wollte ich auf das Subsidiaritäts-
prinzip und, wie Herr Robra im Jahr 2009 so schön 
sagte, unsere Kontrollmöglichkeit als Parlament zu 
sprechen kommen.  
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Richtig ist, dass ich für meine Fraktion schon im 
Februar des letzten Jahres - wir sprachen bereits 
während der letzten Landtagssitzung darüber - ei-
ne Subsidiaritätsrüge bezüglich der EU-Konzes-
sionsrichtlinie eingebracht hatte. Der Bundesrat 
verabschiedete daraufhin im März 2012 eine Stel-
lungnahme, die die Verletzung des Subsidiaritäts-
prinzips durch die EU-Konzessionsrichtlinie rügt. 
Die Antwort der EU-Kommission war - diploma-
tisch-höflich ausgedrückt - eher unbefriedigend.  

 

Ich will darauf hinaus, dass die EU-Kommission 
aufgrund der Stellungnahme des Bundesrates nur 
den Bedarf für kleinere Anpassungen gesehen 
hat, aber in keiner Weise von der eigentlichen 
Ausrichtung der Richtlinie abgewichen ist - weder 
beim Wasser noch beim Rettungsdienst noch bei 
einem anderen Teil der öffentlichen Daseinsvor-
sorge.  

 

Erst als der öffentliche Druck sowohl auf die EU-
Parlamentarier und Parlamentarierinnen als auch 
auf den zuständigen EU-Kommissar größer wurde, 
vor allem durch die Bürgerinitiative „Wasser ist 
Menschenrecht“, wurde Änderungsbereitschaft sig-
nalisiert, allerdings tatsächlich nur im Bereich Was-
ser.  

 

Dennoch und vielleicht gerade deshalb sind wir im 
Landtag noch mehr als bisher gefordert, unser 
Recht auf Subsidiaritätsrüge ernst zu nehmen und 
nicht erst aufzuschreien, wenn es schon fast zu 
spät ist; denn wie heißt es so schön: Steter Trop-
fen höhlt den Stein.  

 

Das erfordert eine zielgerichtete Einbindung der 
Parlamentarier und Parlamentarierinnen in die Eu-
ropapolitik des Landes und eine ausreichende 
- das, denke ich, gibt die LIV her - bzw. eine ziel-
gerichtete - die Betonung liegt auf „ziel“ - Informa-
tion und ein Miteinander auf Augenhöhe. Wir er-
leben jedoch regelmäßig die Arroganz der exeku-
tiven Macht. 

 

Nun möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen 
kommen, der mich fast sprachlos machte. Glauben 
Sie mir, das kommt wirklich sehr selten vor. Der 
„Spiegel“ titelte am 10. März 2013:  

 

„Innenminister Friedrich will verhindern, dass 
Rumänien und Bulgarien dem Schengen-
Abkommen beitreten - Deutschland müsse 
den Ansturm auf das Sozialsystem stoppen.“ 

 

Der Bundesinnenminister hatte sein Veto laut 
„Spiegel“ unter anderem damit begründet, dass die 
Bundesrepublik den Ansturm auf ihr Sozialsystem 
stoppen müsse. Weiter heißt es - Zitat -: 

 

„Es könne doch nicht sein, dass sich irgend-
wann einmal aus ganz Europa die Leute auf 
den Weg machten nach dem Motto: In 
Deutschland gibt es die höchsten Sozialleis-
tungen.“ 

Nur der Vertreter der reichen Bundesrepublik 
Deutschland zeigt keinen Ansatz von Solidarität 
oder Nächstenliebe.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Hierfür hat Herr Friedrich zu Recht massive Kritik 
erhalten, teilweise sogar aus seinen eigenen Rei-
hen. Die Freizügigkeit, das heißt das Recht, sich 
frei in der EU zu bewegen, ist ein Grundpfeiler der 
EU und wichtiger Bestandteil des europäischen 
Gedankens. An diesem Grundgedanken zu rütteln 
und solche Ressentiments zu schüren ist unver-
antwortlich.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Mit der Forderung nach Wiedereinreisesperren 
und nach Verhinderung der Aufnahme von Bulga-
rien und Rumänien in den Schengen-Raum wird 
Rassismus vor allem gegen Sinti und Roma ge-
schürt. Die Äußerungen von Herrn Friedrich kriti-
sieren wir daher auf das Schärfste.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Vielleicht sollten wir in Sachsen-Anhalt ein eindeu-
tiges Signal an Herrn Friedrich und auch an Bulga-
rien, Rumänien und Tschechien senden, dass zu 
keiner Zeit Sinti und Roma unterdrückt werden und 
gegen sie gehetzt werden darf.  

 

Es gibt durchaus landespolitische Handlungsmög-
lichkeiten, wie uns zum Beispiel das Land Schles-
wig-Holstein demonstriert, welches die Minderheit 
der deutschen Sinti und Roma unter den Schutz 
der Verfassung gestellt hat. Ein erster Schritt für 
Sachsen-Anhalt könnte es aber auch sein, Sinti 
und Roma nicht abzuschieben und sie nicht in 
Länder abzuschieben, in denen sie von Verfolgung 
und Diskriminierung bedroht sind und in denen ihre 
Menschenrechte nicht garantiert sind. Das gilt 
auch und erst recht innerhalb Europas. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich möchte nur noch kurz auf den Pakt für Wett-
bewerbsfähigkeit eingehen. Mit diesem Pakt wer-
den die Euro-Länder regelmäßig zu neoliberalen 
Reformprogrammen verpflichtet.  

 

Im Namen der Wettbewerbsfähigkeit sollen unter 
anderem mit Strukturreformen Löhne reduziert, 
Arbeitnehmerrechte ausgehöhlt sowie ökologische 
und soziale Standards abgebaut werden. Das, 
denke ich, ist das Problem und führt zu prekären 
Verhältnissen, wie wir es in der Aktuellen Debatte 
heute Vormittag schon gehört haben.  

 

Wenn ich die Rede der Landesregierung jetzt Re-
vue passieren lasse und an den Bericht in seiner 
Ausführlichkeit zurückdenke, ist insgesamt Fol-
gendes zu sagen: Wenn wir aus der Opposition 
heraus einmal nachfragen, dann gibt es immer zur 
Antwort: Wir haben als Land Sachsen-Anhalt nur 
kleine Stellschrauben. - Aber mit dieser Regie-
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rungserklärung wird der Eindruck erweckt, nicht 
nur die EU, sondern sogar die ganze Welt könnte 
von Sachsen-Anhalt aus gerettet werden.  

 

Was wäre Landwirtschaft ohne die EU? Was wäre 
die EU ohne Landwirtschaft? Was wäre die Ernäh-
rungswirtschaft als ein Erfolgsgarant in Sachsen-
Anhalt ohne Landwirtschaft? 
 

Es gibt auch einen europäischen Verbraucherin-
nen- und Verbraucherschutz. Ich muss es noch 
einmal sagen: Es gibt auch noch den Lasagne-
Skandal. Es wird x-mal umetikettiert und zigmal 
umhertransportiert; damit gibt es keine Rückver-
folgbarkeit auf den ersten Blick. Der Landwirt-
schaftsminister weiß, dass die Urproduzenten die 
Nachweise bis zur Übergabe an die aufnehmende 
Hand zu führen haben. Das ist in allen Positionen 
gewährleistet. 
 

Durch ein solches europäisches Handeln, meine 
Damen und Herren, - ich will eingestehen, wenn 
kriminelle Energie im Spiel ist, dann wird es 
schwierig mit nur europäischem Verbraucherinnen- 
und Verbraucherschutz, hier müssen Kontrollen 
her - haben die Bürgerinnen und Bürger in Europa 
auch tatsächlich Verbraucherschutz garantiert zu 
bekommen.  
 

Auf den Bundespräsidenten zum Schluss noch 
einmal eingehend: Wahrlich, beim jetzigen Er-
scheinungsbild der Europäischen Union habe ich 
Bedenken. Aber ich „brenne“ für ein solidarisches 
Europa. Dafür bin ich gern bereit, Bannerträger zu 
sein, sogar in der ersten Reihe. Aber das wollen 
Sie garantiert wieder nicht. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Czeke. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Herr Tögel.  
 
 

Herr Tögel (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben nicht oft Gelegenheit, uns an relativ 
prominenter Stelle im Rahmen einer Regierungs-
erklärung dem Europa-Thema zu widmen. Meist 
sind es doch mehr oder weniger Sachanträge, die 
dann in den Tagesrandlagen diskutiert werden. 
Deswegen noch einmal herzlichen Dank dafür, 
dass Sie, Herr Minister, uns mit Ihrer Regierungs-
erklärung heute dazu die Gelegenheit gegeben 
haben.  
 

Ich will auf einige Punkte aus Ihrer Regierungs-
erklärung eingehen, nicht auf alle. Sie ist sehr um-
fangreich gewesen und hat sehr viele Aspekte der 
Europapolitik des Landes tangiert. Ich will aber, 
wie gesagt, einige hervorheben.  
 

Sie haben zum Thema Finanzkrise gesagt, dass 
diese Krise auch eine Chance zur Weiterentwick-

lung zu einer Finanzunion bietet. Ich begrüße das 
ausdrücklich, weil wir jetzt gerade im Zusammen-
hang mit Zypern sehen, dass es wichtig ist, zu ei-
nem Mehr an Steuerharmonisierung, zu einem 
Mehr an gemeinsamer europäischer Fiskal- und 
Bankenaufsicht, zu einem Mehr an europäischer 
Wirtschaftspolitik zu kommen, natürlich auch - dar-
in gebe ich Herrn Czeke ausdrücklich Recht - zu 
einem Mehr an europäischer Sozialpolitik. Wir 
brauchen an dieser Stelle ein gemeinsames Vor-
gehen der europäischen Staaten, auch gegenüber 
den Steueroasen innerhalb Europas, aber auch 
außerhalb Europas.  
 

Ich will ausdrücklich sagen, dass der europäische 
und internationale „Dumpingwettbewerb“, was 
Steuern betraf, auch dazu geführt hat, dass in 
den letzten Jahrzehnten die Einnahmen des Staa-
tes, natürlich auch der Bundesrepublik, zurück-
gegangen sind. Wir müssen auch an dieser Stelle 
die Einnahmesituation wieder stärken, damit der 
Staat seine Aufgaben auch zukünftig wahrnehmen 
kann.  
 

Wir brauchen eine Bekämpfung der Kapitalflucht, 
und, wie gesagt, wir brauchen als ein Instrument, 
um entsprechende Auswüchse in der Finanzwirt-
schaft bekämpfen zu können, eine Finanztrans-
aktionssteuer.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Ich begrüße die Internationalisierungs- und Euro-
pa-Strategie der Landesregierung sowie den vor-
ausschauenden Bericht, den wir jetzt, soweit ich 
weiß, zum zweiten Mal entgegengenommen ha-
ben, zu den europäischen und internationalen Ak-
tivitäten der Landesregierung für das Jahr 2013. 
Da haben wir und auch die Fachausschüsse die 
Möglichkeit zu sehen, was die einzelnen Ressorts 
auf dem Gebiet der internationalen und europäi-
schen Aktivitäten vorhaben.  

 

Ich will aber auch auf etwas hinweisen, was mich 
schon seit Jahren mit ein wenig Traurigkeit erfüllt: 
dass das Thema Entwicklungszusammenarbeit in 
dem Bericht fast völlig fehlt.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Wir haben dafür so gut wie keine Mittel im Haus-
halt. Das ist nun leider einmal so. Wir haben - das 
ist der einzig positive Punkt seit vielen Jahren - 
das Eine-Welt-Haus in der Schellingstraße, das wir 
als Land vorhalten und Entwicklungshilfeorganisa-
tionen zu sehr günstigen Konditionen zur Ver-
fügung stellen. Aber das ist auch das Einzige. 

 

Ich erinnere daran, dass zum Beispiel das Land 
Rheinland-Pfalz seit Jahren eine funktionierende 
Partnerschaft zu Ruanda hat, dass Nordrhein-
Westfahlen eine Partnerschaft zu Ghana hat. Ich 
glaube, wir sind als ein kleines und relativ armes 
Land kaum in der Lage, eine Partnerschaft zu ei-
nem Dritte-Welt-Land komplett aufzubauen. Aber 
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wir könnten uns eigentlich dazu durchringen, im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit etwas 
aktiver zu werden. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Herr Minister, Sie haben auf die fünf Kernziele der 
EU hingewiesen. Beschäftigung, Forschung und 
Entwicklung, Klimaschutz, Energieziele, Bildung 
und Armutsbekämpfung - das sind natürlich hehre 
Ziele. Ich würde es begrüßen, wenn wir diese Ziele 
in den nächsten Jahren erreichen können. 

 

Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, 
dass die Programmziele in der Regel nicht erreicht 
werden. Ich erinnere nur an die Lissabon-Strate-
gie, die relativ kläglich gescheitert ist. Ich würde es 
begrüßen, wenn wir uns diesen Zielen annähern 
und uns zumindest auf den Weg dahin bewegen 
können. Wenn Sachsen-Anhalt im Bereich der 
Schulabbrecher oder im Bereich der Energie dazu 
einen Beitrag leisten kann, dann ist das natürlich 
besonders schön. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

In dem Bericht ist zu sehen, dass die Ministerien 
sehr unterschiedlich aktiv sind. Das hängt natürlich 
damit zusammen, dass das eine Ressort unter 
Umständen mehr als das andere im Bereich der 
europäischen und internationalen Aktivitäten aktiv 
werden kann.  

 

Wir brauchen aber - das ist mehrfach in den letz-
ten Wochen gesagt worden - mehr Aktivitäten der 
einzelnen Ressorts. Wir müssen uns stärker an 
europäischen Programmen beteiligen, um die zu-
rückgehenden Strukturfondsmittel zumindest ein 
wenig zu kompensieren. Die einzelnen Ressorts 
müssen sich mehr an Netzwerken und an Interreg-
Projekten beteiligen, um hier tatsächlich die inter-
nationalen Partnerschaften auszubauen und dort 
auch Drittmittel zu generieren; das ist gar keine 
Frage. Auch die Beteiligung an Netzwerken ist ein 
Aspekt der Europafähigkeit der Landesregierung.  

 

Ich will die Gelegenheit nutzen, von hier aus der 
Landesvertretung in Brüssel zu danken, die einen 
wirklich tollen Job macht. Die Landesvertretung in 
Brüssel ist eine Serviceeinheit des Landes. Sie 
steht den Fraktionen, den Ressorts, aber auch In-
teressengruppen und Interessierten offen mit ih-
rem Service, wenn man nach Brüssel fährt, Ter-
mine zu organisieren. Sie sind dafür da, und das 
machen sie, soweit ich das überblicken kann, auch 
sehr gut.  

 

Sie entwickeln Ideen für Netzwerke und schlagen 
diese den Ressorts vor, sodass hier eine wirkliche 
Serviceeinheit in Brüssel existiert, die schon viele 
gute Ideen produziert hat und ohne die wir heute 
ein noch dünneres Bündel an internationalen Akti-
vitäten des Landes vorweisen könnten. Also, noch 
einmal meinen herzlichen Dank an die Kollegen in 
Brüssel. 

(Zustimmung von Ministerin Frau Prof. 
Dr. Wolff) 

 

- Ja, da dürfen Sie ruhig einmal klatschen. Das ist 
kein Problem. Das ist ja hoffentlich fraktionsüber-
greifend so.  
 

(Zustimmung bei allen Fraktionen)  
 

Wir haben noch ein weiteres Problem. Sachsen-
Anhalt ist eines von drei Bundesländern, die keine 
nationale Außengrenze haben. Das betrifft Hes-
sen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wenn man 
andere Länder betrachtet, ob das Rheinland-Pfalz, 
Sachsen oder Brandenburg sind, so ist festzustel-
len, dass sie naturgegebene Partnerschaften ha-
ben durch die Grenzen zu anderen Mitgliedstaa-
ten. Die fehlen uns. Wir müssen das eben durch 
Interreg oder andere Dinge kompensieren.  

 

Es gibt seit Jahren funktionierende geografische 
Netzwerke wie Saar-Lor-Lux, die Ostseeanrainer, 
die Arge Donauländer oder die Arge Alp. Das sind 
Netzwerke unter parlamentarischer Beteiligung, 
die viel bewegen und seit Jahren aktiv sind. Wir 
können uns nur auf thematische Kooperationen 
wie Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen 
oder auf das Chemie-Netzwerk, das seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich vom Wirtschaftsministe-
rium betrieben wird, beschränken.  
 

Wir haben es als Landtag - das sage ich auch 
selbstkritisch - in den letzten Jahrzehnten nicht 
vermocht, eine funktionierende Partnerschaft zu 
organisieren. Das hat sicherlich mehrere Gründe. 
Das hat politische Gründe und auch finanzielle 
Gründe. Aber ich bedauere es sehr, dass wir als 
Landtag von Sachsen-Anhalt keinen Partnerland-
tag haben, mit dem wir über alle Fachgebiete hin-
weg und nicht nur im Bereich der Europapolitik ei-
nen regelmäßigen Austausch führen können.  

 

Das ist, wie gesagt, bedauerlich. Vielleicht gelingt 
es in den nächsten Jahren noch, hier voranzu-
schreiten. Es ist schwierig, mit den Partnerregio-
nen der Landesverwaltung ins Geschäft zu kom-
men, weil dort eben die parlamentarischen Struktu-
ren in der Regel anders organisiert sind, wenn sie 
überhaupt vorhanden sind.  

 

Ich will für die Kollegen, die nicht im Europaaus-
schuss sind, auf die Sitzung in der letzten Woche 
verweisen. Wir hatten dort den Vertreter der iri-
schen Ratpräsidentschaft zu Gast. Er hat mit sehr 
blumigen und ausführlichen Worten geschildert, 
was Irland sich während der Ratspräsidentschaft 
auf den Weg zu bringen vorgenommen hat.  

 

Ich habe den Vertreter gefragt, was er denn für Ak-
tivitäten bezüglich der Vorgänge in Ungarn plane. 
Denn die Vorgänge in Ungarn - Sie wissen das al-
le -, die Verfassungsänderung, dass Steuergeset-
ze eine Ewigkeitsgarantie haben, dass die Reli-
gionsfreiheit und die Freizügigkeit eingeschränkt 
wurden und andere Dinge, verstoßen in gravieren-
der Weise gegen die europäischen Werte.  
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Da hat sich der irische Kollege auf diplomatische 
Floskeln zurückgezogen. Er hat gesagt, man habe 
nur den Vorsitz, man könne nicht viel machen, 
man mache eigentlich nur die Tagesordnung und 
für die Überprüfung der Verträge sei die EU-Kom-
mission zuständig. Das ist mir offen gestanden zu 
wenig.  

 

Wenn es darum geht, auf die EU-Kommission kri-
tisch einzuschlagen, sind von Regionalpolitikern 
bis zu den nationalen Politikern alle schnell dabei, 
kritisieren, wie dämlich die Europäische Union mal 
wieder agiert habe, und stellen infrage, dass man 
in Brüssel in der Lage sei, eine vernünftige Politik 
zu machen. Da gibt es überhaupt keine Diplomatie 
bei den betreffenden Politikern.  

 

Dafür gibt es auch in Deutschland eine ganze 
Menge an Beispielen. Glücklicherweise gehören 
die Vertreter Sachsen-Anhalts nicht zu dieser Ka-
tegorie. In der Regel dient es der eigenen Profilie-
rung. Wenn es aber darum geht, berechtigte Kritik 
an Vorgängen in Mitgliedstaaten zu üben, dann 
zieht man sich wieder auf diplomatische Verfahren 
zurück.  

 

Ich sage es ausdrücklich und ich sage das auch 
sehr bewusst, es gibt bei der Bezeichnung von 
Politikern in anderen Staaten zwischen den Wor-
ten „Clown“ und „lupenreine Demokraten“ auch 
noch Zwischentöne. Die sollten wir tatsächlich nut-
zen.  

 

Mir ist es eigentlich völlig egal, ob es Politiker von 
Rechtsaußen, Kommunisten, Konservative oder 
Sozialdemokraten sind, die gegen demokratische 
Grundwerte verstoßen. Für mich ist ein Verstoß 
gegen demokratische Grundwerte ein Verstoß. Ich 
fühle mich umso mehr betroffen, wenn es sich um 
Vorgänge in EU-Mitgliedstaaten handelt. Da muss 
Kritik möglich sein, egal, ob es sich um Berlusconi, 
um Ponta, um Orbán oder um Wolfgang Schüssel 
handelt.  

 

Wir hatten ja - die einen oder anderen erinnern 
sich - im Jahr 2002 erfolglose Sanktionen der EU 
gegen Österreich, nachdem in Österreich die ÖVP 
mit der FPÖ eine Regierung gebildet hat. Das hat 
nicht funktioniert. Das war schwierig zu händeln. 
Eine Konsequenz daraus war aber, dass im neuen 
EU-Vertrag Regelungen zu Sanktionen hineinge-
schrieben wurden. Ich bin dafür, dass wir im Zu-
sammenhang mit Ungarn diese Sanktionsmöglich-
keiten nach Artikel 7 des EU-Vertrages prüfen.  

 

(Zustimmung von Herrn Höhn, DIE LINKE)  

 

Ich weiß - das ist völlig klar -, Sachsen-Anhalt hat 
an dieser Stelle relativ wenige Möglichkeiten. Aber 
ich wünsche mir, dass die Vertreter des Landes 
Sachsen-Anhalt an den Stellen, wo es ihnen mög-
lich ist, ihre Möglichkeiten wahrnehmen und sich 
zu solchen Vorgängen auch positionieren. Insbe-
sondere geht mein Wunsch dahin, dass Staatssek-

retär Schneider als Vorsitzender der EVP-Fraktion 
im Ausschuss der Regionen seine Möglichkeiten 
nutzt, um auf diese aus meiner Sicht völlig dane-
ben liegenden Vorgänge in Ungarn zu reagieren.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD, und 
von Herrn Erben, SPD)  

 

Gerade den in Ostdeutschland aufgewachsenen 
Bürgern - das betrifft die meisten hier im Saal - 
sollten Meinungsfreiheit, Demokratie, Religionsfrei-
heit und eine unabhängige Justiz besonders wich-
tig sein. Ich wünsche mir, dass sich die Vertreter 
des Landes Sachsen-Anhalt, die glücklicherweise 
nie in der Situation waren, solche Einschränkun-
gen selber erleben zu müssen, genauso intensiv 
für diese Freiheiten auf internationaler Ebene ein-
setzen.  
 

Ein Wort noch zu den Strukturfonds. Wenn es da-
bei bleibt, was wir bisher von den Verhandlungen 
erfahren haben, dann wäre es für Sachsen-Anhalt 
sehr schön. Ich finde es auch gut, dass das Euro-
päische Parlament in diesem Jahr an diesem Pro-
zess beteiligt ist. Es hat zwar den Prozess und die 
Abstimmung auf der EU-Ebene nicht gerade be-
schleunigt. Aber ich halte die Beteiligung des Eu-
ropäischen Parlaments aus demokratischer Sicht 
für unverzichtbar. Wir müssen auch an dieser Stel-
le die Stimme erheben, damit das Europäische 
Parlament auch künftig seine Mitwirkungsmöglich-
keiten weiter ausbauen kann.  
 

Der Rat und die Kommission täten gut daran, künf-
tig rechtzeitig die Signale aus dem Europäischen 
Parlament aufzunehmen und es nicht erst zum 
Showdown kommen zu lassen, wie es bei der Ab-
lehnung des Haushalts der Fall gewesen ist.  

 

Ob wir alle EU-Mittel kofinanzieren können, wissen 
wir heute noch nicht. Ich habe vorhin etwas zu der 
Einnahmesituation des Staates gesagt. Wir haben 
die aktuelle Diskussion in den letzten Tagen in den 
Zeitungen verfolgen können und wir haben die 
Diskussion zum Teil auch in den Fraktionen ge-
führt. Ich erspare mir dazu weitere Ausführungen.  
 

Auch über die Einbeziehung des Landtages bei 
der Programmierung der Strukturfonds haben wir 
hier ausführlich gesprochen. Auch hierzu möchte 
ich mich nicht wiederholen. Auch der Minister hat 
zu den Programmierungsprozessen ausführlich 
Stellung genommen.  
 

Ich will nur darauf hinweisen, dass es für die So-
zialdemokraten besonders wichtig ist, dass wir das 
Thema Bildung und Bildungsinfrastruktur, das 
Thema Forschung und Entwicklung, aber auch die 
Herausforderungen des demografischen Wandels 
bei der Programmierung und in den operationellen 
Programmen wiederfinden wollen und müssen.  
 

Ich unterstütze auch die Forderung des Ministers 
am Schluss seiner Rede, als es um den Erweite-
rungsprozess ging, dass es bei Erweiterungsver-
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handlungen keine politischen Rabatte mehr geben 
darf. Wir haben damit in den letzten Jahrzehnten 
keine guten Erfahrungen gemacht.  
 

Es ist weder im Interesse der Europäischen Union, 
noch kann es im Interesse der Bürger der beitre-
tenden Staaten sein, dass mit politischen Rabatten 
gearbeitet wird, nur um bestimmte Termine eines 
Beitrittes oder einer Erweiterung einzuhalten. Wir 
haben das im Falle Osteuropas gesehen, aber 
auch in anderen Bereichen der früheren Erweite-
rungsrunden. Mit den noch nicht ausgeprägten 
Verwaltungsstrukturen - siehe Griechenland - war 
dies eher kontraproduktiv.  
 

Was das Thema Zypern betrifft, war im Übrigen 
gerade eben bei den Ticker-Meldungen zu lesen, 
dass Russland Hilfen für Zypern abgelehnt hat und 
auch kein Interesse an Gas aus Zypern hat, was 
angeblich im Mittelmeer vorhanden ist. Das macht 
die Lage für Zypern nicht gerade einfach.  
 

Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, 
dass vor allem im Interesse der Bürger in Zypern, 
aber auch der gesamten Europäischen Union eine 
vernünftige Regelung gefunden wird, die den Ban-
kensektor so stabilisiert, dass der Euro-Raum nicht 
mit weiteren Schwierigkeiten zu rechnen hat.  
 

Abschließend will ich noch einige grundsätzliche 
Dinge zur Europäischen Union sagen. Die Euro-
päische Union ist nach wie vor ein großartiges Pro-
jekt. Sie ist friedenssichernd und sie ist immer 
noch Vorbild für sehr viele Regionen in der Welt, 
die gern auf dieses Vorbild schauen und sich auch 
so ähnlich organisieren wollen. Sie ist auch für Bei-
trittskandidaten immer noch attraktiv. Wir wissen, 
dass es gerade in Osteuropa immer noch interes-
sierte Länder gibt, die Mitglied der Europäischen 
Union werden wollen.  
 

Aber auch der Euro-Beitritt ist trotz aller Probleme 
attraktiv. Von den baltischen Republiken will Litau-
en, glaube ich, ab 1. Januar 2015 beitreten. Das 
heißt, Europa, auch der Euro-Raum, ist eine att-
raktive Region. So sollten wir das auch transportie-
ren.  
 

Wir brauchen die EU, um weltweit wettbewerbs-
fähig zu sein. Der Anteil Europas an der Welt-
bevölkerung und an der Wirtschaftsleistung sinkt 
kontinuierlich. Wir können nur durch eine europäi-
sche, durch eine europaweite Zusammenarbeit er-
folgreich bleiben. Die EU braucht nicht Sachsen-
Anhalt, aber Sachsen-Anhalt braucht die Europäi-
sche Union.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD)  
 

Wir müssen dem sich ausbreitenden Euro-Skepti-
zismus Einhalt gebieten. Wir dürfen uns alle als 
Politiker nicht auf Kosten der Europäischen Union 
profilieren. Wir müssen vielmehr für sie werben 
und dazu beitragen, dass bestehende berechtigte 
Kritiken an der Europäischen Union und an Verfah-

rensweisen europäischer Gremien aufgenommen 
werden und auch zu Veränderungen führen. Das 
sollten wir mit einem positiven Blick - nach dem 
Prinzip: Das Glas ist halb voll - und nicht mit einem 
negativen Blick - nach dem Prinzip: Das Glas ist 
halb leer - tun. - Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit.  
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Zu-
stimmung bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Kollege Tögel. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abgeord-
nete Herr Herbst.  
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Europa hat es derzeit nicht leicht. 
Europäisch und weltoffen, das sind zwei Begriffe, 
die momentan schwer auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen und zu vermitteln sind.  
 

Die aufbrechenden nationalen Interessen von Re-
gierungen in der Wirtschaftskrise, der rege Zulauf 
von Populisten und Euro-Skeptikern in allen euro-
päischen Gesellschaften, die bedenklichen Ent-
wicklungen in Ungarn, aber auch die selbst kon-
struierten Demokratiedefizite in der Europäischen 
Union, die sich gegenwärtig bei Nachtsitzungen in 
Brüssel offenbaren, scheinen den vermeintlichen 
Gegensatz der beiden Begriffe eher zu unterstrei-
chen als ihn aufzulösen.  
 

Aber Europa ist mehr als nur ein von Krisen ge-
plagter Kontinent. Europa ist das Ergebnis und der 
Ausdruck einer gemeinsamen Idee. Völkerverstän-
digung, Menschenrechte, jahrzehntelanger Frieden 
und Wohlstand sind das Resultat von gemein-
samen Anstrengungen unterschiedlicher Gesell-
schaften.  
 

Europa ist ein Arbeitsprojekt. Die Auszeichnungen 
der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union mit dem Friedensnobelpreis im vergange-
nen Jahr honoriert diesen eingeschlagenen Weg 
und erinnert uns an die Grundwerte von Europa.  
 

Welche Strahlkraft die Idee Europa jenseits von 
Wirtschafts- und Finanzkrisen immer noch hat, das 
sehen wir an der Reihe der Beitrittskandidaten. 
Serbien, Island und ab nächstem Sommer auch 
Kroatien werden Bestandteil der EU sein.  
 

Diese Offenheit in Richtung Osten ist außerordent-
lich wichtig für die Zukunft der EU. Sie muss noch 
stärker unser gemeinsames Anliegen sein. Eine 
Westzentriertheit vermittelt nicht nur das Gefühl 
der Ausgrenzung, sondern sie begünstigt auch 
Rückschritte in Demokratien wie jetzt in Ungarn, 
die ganz und gar gegen die Grundgedanken der 
EU stehen. Unser Europa muss so weit gehen, 
dass es nicht mehr möglich ist, die postkommunis-
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tischen Demokratieentwicklungen in den südöst-
lichen und östlichen Ländern rückgängig zu ma-
chen, meine Damen und Herren.  
 

Dazu gehört auch etwas, an das heute schon erin-
nert worden ist: Freizügigkeit als Grundidee des 
europäischen Gedankens. Das Übertreten von 
Grenzen ist eine Kernidee, eigentlich ein Grün-
dungsmythos seit dem Anbeginn der Europäischen 
Union. Sie hatte ihre Hochzeit mit dem Fall des 
Eisernen Vorhangs, als wir selbst Grenzen über-
schritten haben auf der berechtigten Suche nach 
Freiheit und Wohlstand.  
 

Ich glaube, zu diesem Kerngedanken muss Euro-
pa zurückfinden. Dazu gehört auch der Respekt 
vor den Menschen, die ihre Herkunftsländer auf 
der Suche nach einer besseren Zukunft verlassen 
und die zum Beispiel vor Diskriminierungen flie-
hen, wie - auch das wurde schon angesprochen - 
Sinti und Roma, die sich in der letzten Zeit wirklich 
beleidigen lassen mussten, unter anderem vom 
deutschen Innenminister,  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

der alte Kamellen vom Systemmissbrauch, vom 
Ausnutzen unseres Systems, vom Asylmissbrauch 
wieder hochgeholt und sich damit auf schlimmste 
Weise populistisch betätigt hat.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Das ist gefährlich, weil es die Menschen Europa 
fürchten lehrt und nicht Europa lieben lehrt.  
 

Meine Damen und Herren! Wo positionieren wir 
uns als Land? Wir sind ein Kernland im Herzen 
Europas mit einer wichtigen Brückenfunktion zwi-
schen Ost und West, die wir als Mittler einnehmen 
sollten. Durch unser Land führen zwei von insge-
samt zehn europäischen Kernnetzkorridoren; das 
sind Flüsse, das sind Schienenstränge. Wir haben 
eine wichtige Verbindung mit der A 2, die als Eu-
ropastraße 30 von Russland bis nach Irland führt.  
 

Diese Verbindungen müssen wir nutzen, diese 
Brückenfunktion wahrnehmen. Die Partnerschafts-
regionen in Spanien, in Frankreich und in Polen 
bieten in dieser Hinsicht eine ganz wichtige Chan-
ce. Ich finde, wir sollten sehr viel stärker auf diese 
Partnerschaften setzen und sie ausbauen.  
 

Die Aufzählung von Aktivitäten, was diese Partner-
schaften angeht, Herr Staatsminister, das kommt 
zu pflichtmäßig, zu staatstragend daher. Wir sind 
zu sehr auf Besuchsreisen konzentriert.  
 

In dem Bericht über die europäischen und interna-
tionalen Aktivitäten haben Sie auf mehreren Seiten 
eindrucksvoll geschildert, wer wann wohin reist. 
Aber das allein reicht eben nicht aus. Wenn Sie 
schreiben - es steht so im O-Ton darin -, die Part-
nerschaft mit Valencia hätte durch den Besuch des 

Ministerpräsidenten neuen Schwung bekommen, 
dann müssen Sie auch erklären, womit. Allein der 
Besuch verleiht einer Partnerschaft nicht neuen 
Schwung.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Mich ärgert es als Parlamentarier auch, dass in Ih-
rem Bericht die parlamentarischen Kontakte, die 
stattfinden, überhaupt keine Erwähnung finden. Ich 
würde mir wünschen, dass Sie in Zukunft darauf 
mehr setzen. Für gelebte Partnerschaften bedarf 
es mehr als Regierungskontakten.  
 

Auch das gute Ziel des Fachkräfteaustauschs und 
der Kooperation auf diesem Gebiet muss erst mit 
Leben erfüllt werden. Einfach ist das nicht; denn 
die Rahmenbedingungen sind in unseren Ländern 
höchst unterschiedlich. Überlegen Sie sich, dass in 
der jetzigen Situation in Valencia immer noch jede 
Woche tausende Menschen auf die Straßen gehen 
und gegen Sozialabbau und Sparprogramm de-
monstrieren.  
 

Die sind natürlich viel mehr von der Krise geplagt 
als wir hier in unserem Land, die wir - zum Glück - 
mit einem blauen Auge davongekommen sind. 
Aber in so einer Situation, bei so einem Ungleich-
gewicht bekommen Diskussionen über einen 
Fachkräfteaustausch ganz schnell etwas Belehren-
des und auch einen Drive sozusagen von Brain-
drain, vom Abziehen von Kompetenzen.  
 

(Herr Kolze, CDU: Quatsch!)  
 

Wir müssen aufpassen, dass wir das gut hinbe-
kommen und das wirklich eine Win-win-Situation 
ist.  
 

(Zurufe: Stimmt! - Eben!) 
 

Ich kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien stärker 
kooperieren könnten, gerade was die spanische 
Sonnenregion Valencia angeht, und im Hinblick 
darauf auch den Fachkräfteaustausch gut organi-
sieren könnten, weil wir im Land da mit unseren 
Pfunden wuchern können. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Meine Damen und Herren! Einen Großteil Ihrer 
Ausführungen nehmen auch die ressortspezifi-
schen Aktivitäten in Bezug auf die operationellen 
Programme ein. Das ist auch richtig und verständ-
lich. Damit haben wir uns jetzt eine lange Zeit be-
schäftigt.  
 

Ich habe nicht mehr viel Zeit. Deswegen werde ich 
meine Rede ein bisschen zusammenfassen. 
 

Meine Damen und Herren! Interkultureller Aus-
tausch ist ein weiteres wichtiges Stichwort. Der 
kann nur gelingen, wenn auch nichtstaatliche Ak-
teure stärker als jetzt einbezogen werden; denn 
deren internationale Aktivitäten bereiten den Bo-
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den für das, was bei diesem interkulturellen Aus-
tausch wirklich passiert. Sie bringen außerdem die 
Menschen vor Ort zusammen.  
 

Insofern bin ich sehr bei dem, was Herr Tögel zum 
Thema Entwicklungszusammenarbeit der Länder 
ausgeführt hat. Wir haben da eine Verantwortung 
als Land. Wir haben es gestern bei dem parlamen-
tarischen Abend des Eine-Welt-Netzwerkes und 
von Engagement Global, die ja für unser Bundes-
land auch mit verantwortlich sind, noch einmal ein-
drucksvoll gesehen: Es gibt da tolle Anknüpfungs-
punkte.  

 

Ich glaube, wir müssen diesen in unserem Land 
etwas verstaubten Bereich wieder hervorkramen 
und etwas aufpolieren. Wir müssen uns anschau-
en, wie die entwicklungspolitischen Leitlinien, die 
wir haben, eigentlich aussehen. Die sind ziemlich 
veraltet, und kaum jemand wird sie kennen. Sie 
geschickt mit unserer Europapolitik zu verbinden, 
ist eine ganz spannende Sache für die Zukunft.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Zum Abschluss möchte ich ganz kurz noch sagen: 
Wie wir hier über Weltoffenheit und über Europa 
sprechen, ist wichtig. Aber ich frage mich, ob die 
Art und Weise, das in so einer zweistündigen Re-
gierungserklärung mit einer Aussprache in dieser 
Detaildichte zu tun, wirklich geeignet ist, Bürgerin-
nen und Bürger vom Projekt Europa wieder zu 
überzeugen oder noch mehr zu überzeugen.  

 

Ich würde mir das sehr wünschen. Aber ich habe 
Zweifel, ob das in dieser Vortragsweise und in der 
Art und Weise, wie hier 18-seitige Papiere vorge-
lesen werden, wirklich gut gelingen kann, oder ob 
damit nicht der Wunsch, das Banner Europa vor-
anzutragen - wobei ich übrigens sehr gern mit-
mache -, nur ein frommer Wunsch bleibt. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Kollege Herbst. - Als letzter De-
battenredner wird der Abgeordnete Herr Kurze für 
die CDU sprechen. 
 
 

Herr Kurze (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Es ist ein sehr wichtiges Signal, das 
der Staatsminister mit seiner heutigen Regierungs-
erklärung ausgesandt hat. Von diesem Landtag 
geht ein klares Bekenntnis zu einem weltoffenen 
und toleranten Sachsen-Anhalt und zu einer ge-
meinsamen Zukunft Sachsen-Anhalts in Europa 
aus. Dafür haben Sie, sehr geehrter Staatsminister 
Robra, die volle Unterstützung der CDU-Landtags-
fraktion. 
 

Sie haben in Ihrer Rede deutlich gemacht, dass 
Deutschland und Sachsen-Anhalt gleichermaßen 

auf Weltoffenheit, Toleranz und eine gemeinsame 
europäische Entwicklung angewiesen sind. Unser 
ehemaliger Ministerpräsident Professor Dr. Wolf-
gang Böhmer hat das sinngemäß einmal wie folgt 
umschrieben - ich zitiere -: 
 

„Sachsen-Anhalt braucht Europa und die 
Welt dringender, als Europa und die Welt 
Sachsen-Anhalt braucht.“ 

 

Ich denke, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, dem ist nichts hinzuzufügen. Denn Europa ist 
ein Garant für Frieden, und zwar nicht erst seitdem 
das Nobel-Komitee der Europäischen Union den 
Friedensnobelpreis als Anerkennung für ihren er-
folgreichen Kampf für Frieden, Versöhnung, De-
mokratie und Menschenrechte verliehen hat.  
 

Europa ist seit dem Ende der nationalsozialisti-
schen Barbarei und noch mehr nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs eine glückliche Fügung für die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger. Dieses 
Friedensvermächtnis der Europäischen Union gilt 
es gerade in stürmischen Zeiten zu wahren und 
gleichzeitig als Ansporn zu nutzen, den Wohlstand 
in Europa weiter zu sichern. So verstehen wir als 
CDU-Fraktion die Entscheidung des Nobel-Komi-
tees. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie, 
sehr geehrter Herr Staatsminister, haben in Ihrer 
Rede sehr viel Richtiges gesagt. Fast 60 % der 
Exporte aus Sachsen-Anhalt gehen in die EU-Mit-
gliedstaaten. Ohne diese Absatzmärkte würde es 
den Menschen in Sachsen-Anhalt nicht besser, 
sondern schlechter gehen. Der gemeinsame Bin-
nenmarkt bringt Vorteile mit sich, keine Nachteile. 
Umso wichtiger ist es, dass diese Chancen des 
gemeinsamen Binnenmarktes nicht durch den Ein-
druck einer Routine aufeinanderfolgender EU-Ret-
tungsgipfel in den Hintergrund gedrückt werden.  
 

Die Bürgerinnen und Bürger müssen wieder Ver-
trauen schöpfen, Vertrauen darin, dass sich Euro-
pa fängt und aus seinen Fehlern lernt. Dieses Ver-
trauen basiert darauf, dass die Entscheidungen 
Europas auch die Lebenswirklichkeit der Men-
schen widerspiegeln. Genau dort sind auch die 
Fehler gemacht worden. Deswegen ist es zum ei-
nen notwendig, den Finger mahnend in die Rich-
tung der Finanzmärkte oder der Rating-Agenturen 
zu heben. Zum anderen - das ist viel entscheiden-
der - ist es erforderlich, dass auch die Politik wie-
der lernt, Maß zu halten.  
 

Auch auf Letzteres haben Sie, Herr Staatsminis-
ter, völlig zu Recht hingewiesen; denn die Ursache 
der Krise liegt letztlich in der übermäßigen Ver-
schuldung aller und der fehlenden Wettbewerbs-
fähigkeit einiger EU-Mitgliedstaaten. Weder Stan-
dard & Poor’s noch Moody’s oder Fitch Ratings 
- so ehrlich müssen wir alle sein - sind für die mehr 
als 20 Milliarden € Schulden in Sachsen-Anhalt 
verantwortlich.  
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Dass eine gemeinsame Währung auch eine stren-
ge Haushaltsdisziplin erfordert, war vor der euro-
päischen Währungsreform bekannt. Genau des-
wegen wurde der Maastricht-Vertrag geschlossen. 
Er enthielt klare Regeln zur Stabilität des gemein-
samen Währungsraums.  
 

Schaut man sich nun die Entwicklung zehnjähriger 
Staatsanleihen in dem Zeitraum zwischen dem 
Jahr 2000 und dem Jahr 2012 an, so stellt man 
fest, dass die Zinsen auf Staatsanleihen auch vor 
der Einführung des Euros zum Teil auf dem Stand 
lagen, den sie heute aufweisen. Mit dem Euro nä-
herten sie sich dann bis Mitte der 2000er-Jahre auf 
niedrigem Niveau an. Die Geldgeber vertrauten al-
so zunächst auf eine Verbesserung der Solvenz 
der Euro-Mitgliedstaaten und vergaben Kredite zu 
verbesserten Konditionen.  

 

(Zurufe: Was soll das? - Das ist doch 
Quatsch!) 

 

Dieser Zustrom billigen Geldes wurde von den 
Staaten aber nicht genutzt, um Verbindlichkeiten 
abzubauen, sondern für soziale Gefälligkeiten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 

 

(Zuruf: Ist doch super!) 

 

Denn ein Politiker, der sozialen Wohlgefallen ver-
spricht, ist beim Wähler beliebter als ein Politiker, 
der die unangenehmen ordnungspolitischen Wahr-
heiten anspricht und von Gegnern meist als Neo-
liberaler oder im günstigsten Fall als Kaputtsparer 
hingestellt werden darf. 

 

(Zuruf: Genau so ist es!) 

 

Für all diejenigen, sie sich nicht mehr erinnern 
können, möchte ich unseren früheren Ministerprä-
sidenten Böhmer zitieren, der als Maxime seiner 
Politik immer dargestellt hat, dass es sinnvoller sei, 
eine bittere Wahrheit zu verbreiten als eine süße 
Lüge. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Es muss klar sein, dass sich die Staaten durch 
Verschuldung in die Abhängigkeit von jenen Fi-
nanzmärkten begeben haben, deren Zinsforderun-
gen ihnen jetzt die Gestaltungsspielräume rauben, 
und dass sie nur durch den Abbau der Verbind-
lichkeiten wieder mehr Handlungsfähigkeit zurück-
erobern können.  

 

Dabei müssen alle Länder an einem Strang zie-
hen. Es könnten sich die Länder der EU auch ge-
genseitig zusichern, dass der eine dem anderen 
hilft. Wir müssen aber darauf achten, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, dass diese Hilfe 
keine Einbahnstraße wird. 

 

Genauso klar muss auch das sein, was Sie, Herr 
Staatsminister, gesagt haben, nämlich dass es für 
Sachsen-Anhalt nur ein gemeinsames Europa, nur 
eine Chance gibt, wenn wir dort zusammenarbei-

ten und damit auch den Wohlstand weiter sichern 
und ausbauen können.  
 

Nach unserer Überzeugung als CDU-Fraktion kann 
dies nur durch eine langfristige Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit und einen konsequenten 
Schuldenabbau erfolgen. Insofern haben Sie, Herr 
Robra, in der CDU-Fraktion - ich möchte das noch 
einmal betonen - einen entschlossenen Mitkämp-
fer, wenn es darum geht, den Fiskalvertrag inner-
staatlich umzusetzen und die strukturellen Defizite 
in den öffentlichen Haushalten abzubauen. 

 

Wenn es nach uns ginge, würden wir ein strenges 
Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung 
lieber heute als morgen verabschieden. Wir wollen 
dies aber im Konsens aller Fraktionen.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
an das Schicksal der Kollegen der sächsischen 
Fraktion DIE LINKE erinnern, deren mutige Ent-
scheidung pro Schuldenbremse in der sächsischen 
Landesverfassung vom eigenen Landes- und vom 
eigenen Bundesverband zurückgepfiffen wurde. 

 

Das zeigt, wie wichtig es ist, gerade für die Zukunft 
gemeinsame verbindliche Spielregeln zu haben, 
um in Europa weiterhin auf der Grundlage von 
Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und in ei-
nem toleranten und weltoffenen Sachsen-Anhalt 
leben zu können.  

 

Wir teilen deswegen Ihre Auffassung, Herr Staats-
minister, dass die Vertiefung der Europäischen 
Union auf der Grundlage gemeinsamer Regeln 
vorangebracht werden muss.  

 

Ob eine europäische Wirtschafts- und Finanzregie-
rung der Weisheit letzter Schluss ist, sollte man 
einmal näher erörtern; denn in einer europäischen 
Wirtschafts- und Finanzregierung wird die Ver-
suchung - ähnlich wie auf derzeitigen EU-Gipfeln - 
groß sein, nationale Interessen europäisch geltend 
zu machen, notfalls auch um den Preis der Nicht-
einigung. Eine europäische Wirtschaftsverfassung, 
wie sie der Fiskalpakt vorsieht, scheint uns als 
CDU-Fraktion vielversprechender zu sein. 

 

Weltoffenheit, Toleranz und die Bereitschaft, sich 
dem globalen Wettbewerb mit anderen Regionen 
zu stellen, sind die einzige Option, die Sachsen-
Anhalt hat, um ein zukunftsfähiger und attraktiver 
Standort zu bleiben oder dort, wo es dies noch 
nicht ist, zu werden. 

 

Eines ist klar - auch das hat unser Staatsminister 
gesagt -: Sachsen-Anhalt allein hat keine Chance, 
die Herausforderungen der Globalisierung zu meis-
tern. Es muss sich seinen Platz, seine besondere 
Rolle in einem gemeinsamen Europa suchen. Ge-
nau deswegen begrüßen wir als CDU-Fraktion, 
dass es zum Beispiel 250 Schulen in unserem 
Land gibt, die Partnerschaften zu Schulen in Euro-
pa und der Welt unterhalten, 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
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und dass es jährlich rund 1 500 Schüler in unse-
rem Land gibt, die an Schüleraustauschen teil-
nehmen und frühzeitig Kontakte zu Schülerinnen 
und Schülern im Ausland entwickeln und ihre 
Sprachkenntnisse erweitern. Wir begrüßen auch 
das Eurocamp in Günthersberge, das größte inter-
nationale Jugendcamp in Sachsen-Anhalt.  
 

Wir finden es auch gut, dass mehr als 200 Vereine 
und Gesellschaften im sachsen-anhaltischen Netz-
werk für Demokratie und Toleranz zusammenwir-
ken, dass sich die Industrie- und Handelskammern 
im European Enterprise Network zusammenfinden, 
um die länderübergreifende Zusammenarbeit zwi-
schen kleinen und mittelständischen Unternehmen 
zu stärken und den Technologietransfer zu erleich-
tern, und dass es 130 Gemeinden im Land gibt, 
die eine Partnerschaft mit einer ausländischen 
Partnergemeinde leben.  
 

Besonders zu begrüßen sind natürlich auch unsere 
partnerschaftlichen Beziehungen zu Masowien in 
Polen, zu Centre in Frankreich, zu Valencia in 
Spanien und zu den baltischen Ländern. 
 

Als CDU freut es uns auch besonders, dass wir 
gemeinsam mit unserer Landesregierung die 
deutsch-französische Freundschaft in Sachsen-
Anhalt sichtbar gemacht haben; denn wir waren 
es, die eine Übereinkunft mit der französischen 
Botschaft getroffen haben, auf deren Grundlage 
ein Mitarbeiter der französischen Botschaft die 
französischen Kontakte aus der Perspektive un-
seres Landes koordiniert. Das sollte gerade im 
Jahr des 50-jährigen Bestehens des deutsch-
französischen Freundschaftsvertrages hier und 
heute in diesem Hohen Hause nicht unerwähnt 
bleiben. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wäh-
rend diese Debatte läuft, wird Weltoffenheit in 
Sachsen-Anhalt sichtbar. Denn heute Mittag infor-
miert sich eine baltische Delegation, die einige Ta-
ge in Sachsen-Anhalt verweilt, im Fraunhofer-
Institut über technische Möglichkeiten in den Be-
reichen intelligente Stromnetze und Energiespar-
technologien. 
 

Wir wollen, dass Sachsen-Anhalt noch attraktiver 
wird für Menschen aus dem Ausland, die auf unser 
Land neugierig sind. 
 

Die Zahl der ausländischen Studienanfänger an 
den Hochschulen des Landes ist beachtlich. Rund 
20 % der Studienanfänger an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität und an der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein stammen aus dem Ausland. Wir 
freuen uns über jeden, der in unser Land kommt, 
um hier zu lernen. 
 

Auch wenn insgesamt noch zu viele junge Leute 
nach ihrem Studienabschluss Sachsen-Anhalt wie-
der verlassen, ist in den letzten Jahren eine Trend-
wende unverkennbar: Es kommen mehr junge 
Menschen zu uns, als unser Land verlassen. 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Es sind keine jun-
gen mehr da!) 

 

- Nicht so sarkastisch, Herr Kollege Czeke. - Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! In Sachsen-
Anhalt soll sich jeder mit seiner besonderen Be-
gabung und Einzigartigkeit zu Hause fühlen - auch 
hier im Parlament, lieber Kollege. 
 

Dass die Sachsen-Anhalter weltoffen sind, haben 
die Zahlen des jüngsten Sachsen-Anhalt-Monitors 
ausdrücklich belegt. Fremdenfeindliche und intole-
rante Einstellungen sind empirisch eher auf dem 
absteigenden Ast. Das ist erfreulich. Darauf sind 
wir als CDU-Fraktion stolz. Wir wollen diesen Weg 
auch weiter mit Ihnen allen im Parlament gehen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 
bereits darauf hingewiesen, dass Sachsen-Anhalt 
Europa und die Welt nötiger hat als umgekehrt. 
Deswegen werden wir als CDU-Fraktion alles dar-
ansetzen, dass unser Land auch in Zukunft Chan-
cen bietet. 
 

Bei der Neuprogrammierung der EU-Strukturfonds 
für die Förderperiode 2014 bis 2020 haben wir be-
wusst darauf gedrängt, dass eine Priorisierung der 
Teilziele Verbesserung der Investitions- und Inno-
vationstätigkeit in der heimischen Wirtschaft und 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie beim 
Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruk-
tur erfolgt. 
 

Wir müssen in unserem Land wieder mehr investi-
ve als konsumtive Schwerpunkte setzen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Lassen Sie uns diese Aufgabe gemeinsam ange-
hen. Dazu diente heute die breite Debatte in die-
sem Hohen Hause - hier in Sachsen-Anhalt: euro-
päisch und weltoffen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt eine Frage von Herrn Weihrich. Wollen Sie 
die Frage beantworten? 
 
 

Herr Kurze (CDU): 
 

Nein.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Nein. - Herr Weihrich, wollen Sie intervenieren?  
 

(Herr Weihrich, GRÜNE: Nein!) 
 

- Nein. - Damit sind wir am Ende der Debatte an-
gelangt. Es werden keine Beschlüsse zur Sache 
gefasst. Bevor wir in die Mittagspause eintreten, 
möchte ich darauf hinweisen, dass sich die parla-
mentarischen Geschäftsführer nach meiner Infor-
mation darauf verständigt haben, den Tagesord-
nungspunkt 16 mit dem Tagesordnungspunkt 18 
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zu tauschen und den Tagesordnungspunkt 17 zu-
rückzuziehen und in der nächsten Sitzung zu be-
handeln.  
 

Was schlagen Sie vor? Setzen wir die Sitzung 
nach der Mittagspause um 14.15 Uhr fort oder tref-
fen wir uns bereits um 14 Uhr wieder hier? 
 

(Herr Borgwardt, CDU: 14 Uhr! - Weitere Zu-
rufe: 14 Uhr!) 

 

- 14 Uhr. Ich bitte darum, dass der Saal um 14 Uhr 
zumindest etwas gefüllt ist. 

 

Unterbrechung: 13.07 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14 Uhr. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, Sie hat-
ten eine nahrhafte und geruhsame Mittagspause. 
Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 14. 
Bevor ich diesen aufrufe, erinnere ich an die letz-
ten Worte von Frau Dr. Paschke. Der Tagesord-
nungspunkt 17 ist gestrichen worden und die Ta-
gesordnungspunkte 16 und 18 sind in der Reihen-
folge getauscht worden.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Selbstbestimmung von Frauen stärken - rezept-
freie Abgabe der „Pille danach“ 
 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/1868 
 
 
 

Einbringerin ist Frau Lüddemann. Bitte schön, Frau 
Kollegin. 

 
 

Frau Lüddemann (GRÜNE):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Es ist ein aktueller 
Vorgang, der mich dazu veranlasst, das Thema 
„Pille danach“, wie es umgangssprachlich heißt, 
heute auf die Agenda zu heben. Sie werden es 
den Medien sicherlich entnommen haben - es ist 
erst wenige Wochen her -: In Köln ist eine junge 
Frau furchtbar vergewaltigt worden; sie hat danach 
Hilfe in mehreren Krankenhäusern gesucht und hat 
diese Hilfe nicht erhalten. 

 

Ich finde, das ist ein insbesondere für Deutschland 
unsäglicher Vorgang, der zu Recht in den Medien 
und in der Öffentlichkeit skandalisiert wurde. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Etwas weiter zurück liegt meine Kleine Anfrage 
zum Thema Verhütungsmittel allgemein. Dort habe 
ich unter anderem auch die Position der Landes-
regierung zur „Pille danach“ abgefragt. Dazu gab 

es keine konkrete Antwort, weil der Meinungsbil-
dungsprozess damals noch nicht abgeschlossen 
war. Ich gehe davon aus, dass dieser Meinungs-
bildungsprozess inzwischen abgeschlossen ist; 
denn seit dieser Kleinen Anfrage ist ungefähr ein 
Jahr vergangen. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gehe auch 
davon aus, dass der Meinungsbildungsprozess nur 
in eine Richtung abgeschlossen sein kann: dass 
die Rezeptfreiheit für die „Pille danach“ eingeführt 
wird. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Korrekt müsste man sagen: die Rezeptfreiheit für 
levonorgestrelhaltige Arzneimittel zur postkoitalen 
Kontrazeption. Sie erlauben mir sicherlich, dass 
ich weiterhin von der „Pille danach“, wie sie um-
gangssprachlich heißt, spreche. 

 

Um dies zu realisieren, ist eine Änderung der Arz-
neimittelverschreibungsordnung nötig. Dies kann 
der Bundestag beschließen; eine entsprechende 
Änderung ist dann im Bundesrat zustimmungs-
pflichtig.  

 

Mit der Forderung nach der Rezeptfreiheit stehen 
wir GRÜNE nicht allein. Bereits im Jahr 1994 wur-
de auf der Weltkonferenz für Bevölkerung und 
Entwicklung in Kairo eindeutig festgestellt, dass 
der ungehinderte Zugang zur Familienplanung 
weltweit zu den sexuellen und reproduktiven Men-
schenrechten gehört. 

 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat er-
gänzt: Eine ärztliche Untersuchung vor Einnahme 
der „Pille danach“ sei unnötig, weil die Einnahme 
keine gesundheitlichen Risiken für die Frau berge. 

 

Bereits vor elf Jahren hat sich auch das Europäi-
sche Parlament eindeutig zu dieser Frage positio-
niert. Es hat eine Resolution erlassen, die besagt, 
die „Pille danach“ soll in allen Mitgliedstaaten bar-
rierefrei, niedrigschwellig und zu geringen Preisen 
verfügbar sein. 

 

In Deutschland haben sich bisher sehr dezidiert 
die Arzneimittelkommission der Deutschen Apo-
theker und, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, 
der Sachverständigenausschuss beim Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte positiv 
zur Freigabe geäußert. 19 von 27 EU-Ländern ha-
ben diesen Schritt bereits vollzogen. Im Jahr 1999 
hat Frankreich als erstes Land diesen Schritt ge-
tan. 

 

Sie alle werden vermutlich schon einmal einen 
Brief von der Gesellschaft Pro Familia bekommen 
haben, die sich in Deutschland sehr stark für die 
Rezeptfreiheit einsetzt und eine sehr dezidierte 
und fundierte Öffentlichkeitsarbeit dazu macht. Ich 
könnte noch andere Institutionen aufzählen, die 
diese These stützen. Ich glaube aber, das ist nicht 
nötig; denn die Fachöffentlichkeit - so viel kann 
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man zusammenfassend sagen - tritt hierzu sehr 
einhellig auf.  
 

Ich möchte dennoch drei Gründe aufzeigen, die für 
eine Rezeptfreiheit der „Pille danach“ sprechen. 
Erstens. Es sind keine gesundheitlichen Risiken 
bekannt. Es sind keine Nebenwirkungen oder 
wenn, dann nur ganz schwache, wie es bei fast al-
len Arzneimitteln der Fall ist, bekannt, aber keine 
Kontraindikation. Die Hormondosis ist nicht signi-
fikant höher, als wenn man regelmäßig die Anti-
babypille einnimmt. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Sie ist aber auch 
verschreibungspflichtig!) 

 

- Das ist eine andere Geschichte, weil sie in der 
Regel über einen langen, langen Zeitraum, über 
viele Jahrzehnte eingenommen wird und über die 
Dauer Nebenwirkungen entfaltet. Hierbei handelt 
es sich um eine einmalige Einnahme in einer Not-
situation. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Zweitens. Notsituation war ein gutes Stichwort da-
für. Der zweite wesentliche Grund ist mir beson-
ders wichtig, weil er in den Medien oft falsch dar-
gestellt wird. Die „Pille danach“ ist keine Abtrei-
bungspille. Nach der Einnistung der befruchteten 
Eizelle oder wenn bereits eine Schwangerschaft 
vorliegt, entfaltet diese Pille keine Wirkung. Es 
handelt sich hierbei um ein Verhütungsmittel, das 
- sollte bereits eine Schwangerschaft vorliegen - 
keine embryonalen Schädigungen nach sich zieht. 
 

Es ist weder moralisch noch rechtlich noch medi-
zinisch vertretbar zu sagen, hierbei handele es 
sich nicht um eine normale hormonelle Verhütung. 
Somit reiht sich die „Pille danach“ in alle frei ver-
fügbaren Verhütungsmittel in Deutschland ein. 
 

Drittens. Die oft geäußerte Befürchtung, dass die 
Rezeptfreiheit der „Pille danach“ zu risikoreichem 
Verhütungsverhalten führen könnte, ist in den Län-
dern, in denen sie bereits rezeptfrei erhältlich ist 
- es sind allein in der EU 19 -, nicht belegt. Im Ge-
genteil: Es gibt Untersuchungen aus Schweden, 
England, der Schweiz und Frankreich, die belegen, 
dass sich die Verkaufszahlen von herkömmlichen 
Verhütungsmitteln und deren Gebrauch nicht ver-
ändert haben.  
 

Es geht hierbei um Ausnahmefälle. Wenn beispiels-
weise ein Verhütungsfehler vorliegt oder eine Ver-
gewaltigung stattgefunden hat, dann kann man im 
Interesse der Frau, die in der Regel unter einer 
ungewollten Schwangerschaft am meisten leidet, 
in einem Notfall tätig werden. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Die „Pille danach“ ist als ein Notfall-Kontrazep-
tivum und ein Ausnahmemittel anzusehen. 
 

Wie bei allen Medikamenten hat sie eine begrenz-
te Wirkungszeit. Ihre Hauptwirkung entfaltet die 

„Pille danach“ in den ersten 24 Stunden. Wenn vor 
der Einnahme, wie derzeit in Deutschland vorge-
sehen, noch ein Arztbesuch vorgenommen werden 
muss, wird dieses relativ kleine Zeitfenster noch 
unzulässig, wie ich finde, verkürzt. Das ist fahrläs-
sig und das sollten wir nicht mehr zulassen.  
 

Denn insbesondere nachts, am Wochenende, an 
Feiertagen besteht Bedarf an dieser Pille. Dann ist 
ein Arzt, noch dazu ein Arzt des Vertrauens, oft 
nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit erreich-
bar. Wenn wir uns vorstellen, dass beispielsweise 
am Samstag Bedarf besteht, weil ein Notfall ein-
tritt, und der Arzt des Vertrauens erst Montagnach-
mittag oder am Dienstagnachmittag Sprechstunde 
hat, dann sind die 24 Stunden längst verstrichen. 
Im ländlichen Raum - wir kennen das alle - ist es 
sogar noch schwieriger, einen Arzt zu erreichen.  
 

Es ist, so glauben wir, nicht vertretbar, dass aus 
solchen Gründen eine ungewollte Schwanger-
schaft eintritt. Das verstößt gegen das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau, das auch von der Uno 
verbrieft ist. Dagegen müssen wir vorgehen. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Ich glaube auch, dass nach einer Freigabe der 
„Pille danach“ die Zahl der Schwangerschafts-
abbrüche - dabei nimmt Sachsen-Anhalt leider ei-
ne sehr unrühmliche Rolle ein; darum müssen wir 
uns sicherlich an anderer Stelle noch kümmern - 
sinken wird. 
 

Im Bundesvergleich kommen auf 1 000 Geburten 
160 Abtreibungen, in Sachsen-Anhalt sind es 240. 
Studien, insbesondere aus Schweden, zeigen, 
dass es tatsächlich der Fall ist, dass hiermit die 
Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche gesenkt 
werden kann. Das wäre für mich auch ein großes 
Ziel, das mit der Einführung der Rezeptfreiheit ver-
bunden wird. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Auch die finanziellen Mehrkosten, die mit der Re-
zeptpflicht verbunden sind, sind nicht zu unter-
schätzen. Wir haben heute Morgen im Rahmen 
der Debatte zur Agenda 2010 darüber diskutiert, 
dass bereits kleine Beiträge für viele Menschen in 
diesem Land eine Hürde darstellen.  
 

Es wird eine Rezeptgebühr fällig. Wenn man einen 
Arzt aufsucht, dann führt dieser einen Schwanger-
schaftstest durch, der kostenpflichtig ist. Wenn 
kein Arzt in der Nähe ist und man ein Krankenhaus 
aufsuchen muss, dann wird eine Notdienstgebühr 
fällig. Wenn man richtig Pech hat, dann wird auch 
noch die Beratung in Rechnung gestellt. All das 
muss die Frau privat bezahlen.  
 

Pro Familia hat Studien in ganz Deutschland er-
hoben: 43 % der Frauen müssen mehr als 20 € 
und mehr als 20 % müssen mehr als 30 € für die 
„Pille danach“ aufwenden. Wenn man weiß, dass 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/42  22.03.2013 3519 
 

die „Pille danach“ an sich 17 € kostet, dann wird 
deutlich, dass den Frauen tatsächlich Mehrkosten 
entstehen, die für viele schon eine Hürde darstel-
len.  
 

(Zustimmung von Frau Dr. Klein, DIE LIN-
KE) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte eines 
ganz deutlich sagen: Wir GRÜNE wollen mit dem 
Antrag die selbstbestimmte Sexualität insbesonde-
re von Frauen stärken. Wir wollen die Familienpla-
nung stärken. Wir wollen mit diesem Antrag einen 
barrierefreien Zugang zu allen Verhütungsmitteln 
erreichen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Schröder, 
CDU: Ich denke, die „Pille danach“ ist kein 
Verhütungsmittel!) 

 

Ich möchte auch ganz klar sagen, dass es uns 
nicht darum geht, die Männer aus der Pflicht zur 
Verhütung zu entlassen.  
 

(Zustimmung von Frau Zoschke, DIE LINKE) 
 

Das ist nicht unser Ziel. Natürlich sind beide Part-
ner verantwortlich.  
 

Aber - ich wiederhole es - hierbei geht es um Not-
situationen, um Fälle, in denen Fehler bei der Ver-
hütung gemacht wurden, oder um Vergewaltigun-
gen, und diese gehen eindeutig immer zulasten 
der Frauen. Ein Selbstbestimmungsrecht der Frau-
en, auch an dieser Stelle, halten wir insbesondere 
in Deutschland für geboten. Deswegen benötigen 
wir einen schnellen und barrierefreien Zugang zu 
diesem postkoitalen Verhütungsmittel.  
 

Der Bedarf ist vorhanden. In Deutschland werden 
pro Jahr 350 000 bis 400 000 - die Zahlen schwan-
ken etwas - postkoitale Verhütungsmittel verord-
net. Die Kleine Anfrage hat ergeben, dass in den 
Jahren 2007 bis 2011 jeweils zwischen 500- und 
600-mal die „Pille danach“ verschrieben wurde.  
 

Wenn die Rezeptpflicht aufgehoben wird, wie es 
Sinn unseres Antrages ist, soll natürlich nicht die 
Beratungspflicht entfallen. Wir gehen davon aus, 
dass die Apothekenbetriebsordnung eine gute 
Grundlage dafür ist; denn dort ist festgelegt, dass 
kein Medikament, das in der Apotheke über den 
Ladentisch geht, ohne eine entsprechende Bera-
tung herausgegeben wird.  
 

Darin ist auch festgelegt, dass die Apotheken eine 
räumliche Situation vorhalten müssen, in der eine 
unter datenschutzrechtlichen und aus persönlichen 
Gründen gesicherte Beratung stattfinden kann.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Das glauben Sie?) 
 

- Davon gehe ich aus. Es ist zumindest in allen 
Apotheken, die ich kenne, so. Zeigen Sie mir eine, 
in der das nicht der Fall ist. Dann müssen wir uns 
darum kümmern. - Die Apothekenpflicht soll also 
beibehalten werden.  

Etwas, das auch beibehalten werden soll, ist die 
Mitverantwortung der Krankenkassen. Im Moment 
ist es so, dass die Krankenkassen für junge Frau-
en bis 20 Jahre die Kosten übernehmen. Das soll 
selbstverständlich erhalten bleiben. An dieser Stel-
le muss der Bundesgesetzgeber darauf achten, 
dass die Erstattungsfähigkeit im SGB V weiterhin 
verankert ist.  
 

Natürlich besteht ein Aufklärungsbedarf, wenn die 
Rezeptpflichtigkeit entfällt. Aber an dieser Stelle 
halte ich die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung für eine geeignete Institution, um diese 
Aufgabe zu übernehmen; auch Pro Familia und die 
Landesvereinigung für Gesundheit können in 
Sachsen-Anhalt an dieser Stelle einspringen.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme zum 
Schluss. Ich habe bereits erwähnt, dass es dazu 
im Bundestag zwei Anträge gibt, nämlich von der 
SPD und von den Linken. Das Land Baden-Würt-
temberg denkt darüber nach, einen Antrag im Bun-
desrat zu stellen. Wenn Baden-Württemberg den 
Antrag nicht stellt, dann wird es das Land Rhein-
land-Pfalz tun. Es gibt also genug Gelegenheit, in 
dieser Sache tätig zu werden, ohne einen eigenen 
Antrag formulieren zu müssen.  

 

Ich hoffe, dass wir uns heute alle dafür ausspre-
chen, dass Sachsen-Anhalt für die Rezeptfreiheit 
eintreten, streiten und abstimmen wird. In diesem 
Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem An-
trag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Für die Landes-
regierung spricht nun Herr Minister Bischoff. Bitte 
schön, Herr Minister.  

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr 
geehrte Abgeordnete Frau Lüddemann. Der Mei-
nungsbildungsprozess der Landesregierung ist 
abgeschlossen. 
 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Das wusste ich 
doch!) 

 

Ich komme gleich dazu, welche Empfehlung wir 
aussprechen. Ich möchte vorher darauf eingehen, 
warum der Meinungsbildungsprozess etwas ge-
dauert hat und warum es zu diesem Thema unter-
schiedliche Meinungen gibt.  
 

Die „Pille danach“ gibt es mit zwei verschiedenen 
Wirkstoffen. Es handelt sich zum einen um den 
Wirkstoff Levonorgestrel, einen synthetischen 
Wirkstoff. Diese Pille gibt es seit dem Jahr 1966. 
Sie ist durch die zuständige Bundesbehörde als 
Arzneimittel zugelassen worden. Sie ist auch in der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pille_danach#Levonorgestrel#Levonorgestrel
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Europäischen Union zugelassen. Sie ist verschrei-
bungspflichtig. Die Aufhebung der Verschreibungs-
pflicht kann daher nur für das Medikament erfol-
gen, das auch in Deutschland zugelassen wurde, 
nämlich das levonorgestrelhaltige Medikament.  
 

Es gibt seit dem Jahr 2010 einen zweiten Wirk-
stoff, nämlich Ulipristal. Dieses Medikament bleibt 
vorerst verschreibungspflichtig, obwohl Fachleute 
sagen, dass es weniger Nebenwirkungen hat.  
 

Ich möchte nun etwas zu den Nebenwirkungen 
sagen. Es ist richtig, dass auch das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte - das muss 
man dazu sagen - im Jahr 2004 empfohlen hat, für 
dieses Medikament die Rezeptpflicht aufzuheben. 
Ich möchte nicht wiederholen, was dazu bereits 
gesagt wurde. In 28 Ländern steht dieses Medi-
kament bereits rezeptfrei zur Verfügung. Derzeit ist 
es nur noch in Italien, in Polen und in Deutschland 
rezeptpflichtig.  
 

Ich habe gehört, dass über diese Thematik auch 
im Ausschuss beraten werden soll. Ich habe auch 
mit Abgeordneten gesprochen, die die Aufhebung 
der Rezeptpflicht kritisch sehen. Ich glaube, dass 
die Aufklärung noch nicht ausreichend vorange-
schritten ist.  
 

Wir hatten auch im Ministerium Beratungsbedarf. 
Die Fachleute des Ministeriums hatten dazu da-
mals kritische Anmerkungen gemacht. Dies konn-
ten Sie in der Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Frau Lüddemann nachlesen. 
 

Auch der Berufsverband der Frauenärzte und die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe sind gegen die Rezeptfreiheit. Es gibt 
dazu also unterschiedliche Meinungen.  
 

Man sollte fairerweise sagen, dass die „Pille da-
nach“, wie alle Medikamente, auch die Pille und 
andere Kontrazeptiva, unerwünschte Nebenwir-
kungen haben kann. Das muss man fairerweise 
einräumen und das muss Bestandteil der Aufklä-
rung sein. Hierbei könnte es sich beispielsweise 
um Menstruationsstörungen oder spätere Un-
fruchtbarkeit handeln. Deshalb ist eine fachliche 
Beratung in jedem Fall erforderlich.  
 

Die Landesregierung empfiehlt, dass die Rezept-
freiheit durchgesetzt wird. Wir sind dafür, dass die 
„Pille danach“ rezeptfrei zugänglich sein sollte. 
Aber der Ausschuss sollte sich mit dieser Frage 
noch einmal beschäftigen. Wir halten es auch für 
unabdingbar, dass die Betroffenen in den Apothe-
ken Aufklärung erfahren.  
 

Der Anlass dafür, dass wir darüber reden - Sie ha-
ben es erwähnt -, ist der Umgang mit Opfern von 
Vergewaltigung in Köln, der an die Öffentlichkeit 
gelangt ist. Die katholische Kirche hat sich mit 
Blick auf die Frage, ob man die „Pille danach“ ge-
statten soll, lange Zeit schwergetan. Das war der 
Ausgangpunkt.  

Wenn wir diese Pille rezeptfrei ausreichen, dann 
ist sie für alle rezeptfrei und nicht nur für diejeni-
gen, die in eine Notlage geraten. Vielmehr ist es 
dann auch ein Mittel der Familienplanung, wenn 
auch nur für besondere Situationen. Das muss 
man auch sagen.  
 

Richtig ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit - es 
geht hierbei um die Opfer einer Vergewaltigung -, 
dass eine Schwangerschaft nicht zustande kommt, 
bei einer Einnahme der „Pille danach“ in den ers-
ten 24 Stunden am höchsten ist. Nach 48 Stunden 
steigt das Risiko einer Schwangerschaft erheblich. 
Man hat gerade am Wochenende kaum eine Ge-
legenheit, einen Arzt aufzusuchen. Dies ist ein we-
sentlicher Grund dafür - neben anderen Dingen -, 
die Rezeptpflichtigkeit aufzuheben.  
 

Man muss allerdings generell sagen, dass es eine 
100-prozentige Sicherheit nicht gibt - dies ist bei 
allen anderen Medikamenten auch so -, sodass es 
wichtig ist, die Betroffenen aufzuklären. Es gibt 
auch Länder, beispielsweise Frankreich, die diese 
Thematik in den Schulen behandeln, um junge 
Menschen aufzuklären.  
 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: England!) 
 

Richtig ist, was Sie gesagt haben: Wenn das so 
geregelt wird und wenn der Ausschuss nach seiner 
Beratung vielleicht doch zu der Auffassung kommt, 
dass man diesen Weg gehen sollte, dann ist es 
wichtig, dass die Arzneimittelverschreibungsord-
nung und gleichzeitig - das haben Sie richtig ge-
sagt - die Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie geän-
dert werden; denn sonst würde das aus der Kos-
tenerstattungspflicht herausfallen und dann würde 
es die Krankenkasse nicht erstatten. 
 

Es ist also ein Vorgang, den man insgesamt be-
trachten muss. Deshalb hoffe ich, dass die Bun-
desregierung, wenn das durch den Bundestag 
oder eventuell durch entsprechende Anträge durch 
den Bundesrat kommt, diesen Weg gehen wird.  
 

Wichtig finde ich aber noch einmal eine Aufklä-
rung. Deshalb halte ich eine Überweisung in den 
Ausschuss für richtig. Gerade aufgrund der Ge-
spräche, die ich mit Abgeordneten geführt habe, 
halte ich es für wichtig, sich noch einmal ausführ-
lich mit dem Thema zu beschäftigen. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, Frau 
Wicke-Scheil würde Ihnen gern eine Frage stellen. 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Sie beantworten sie. - Bitte. 
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Frau Wicke-Scheil (GRÜNE): 
 

Danke schön. - Herr Minister, Sie sagten, dass 
sich der Gynäkologenverband dagegen ausge-
sprochen hat. Selbst auf die Gefahr, dass ich jetzt 
einen ganzen Berufsverband gegen mich aufbrin-
ge, frage ich: Glauben Sie nicht, dass dahinter 
auch pekuniäre Interessen stehen, da die Bera-
tung bezahlt werden muss? 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ich schließe in dem Bereich gar nichts aus.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Aber bei der Phar-
maindustrie! - Zustimmung bei der LINKEN) 

 

- Ich schließe es im Übrigen auch nicht bei der 
Pharmaindustrie aus. - Also dabei spielen immer 
verschiedene Interessen eine Rolle. Deshalb ist es 
wichtig, die Fachleute zu befragen.  
 

Frau Lüddemann hat darauf hingewiesen und ich 
habe es eben noch einmal nachgesehen - das 
kann bei Wikipedia jeder unter dem Stichwort „Le-
vonorgestrel“ nachlesen -, welche Nebenwirkun-
gen es gibt und dass die WHO - sie empfiehlt das 
ja nicht leichtfertig - die rezeptfreie Abgabe der 
„Pille danach“ empfiehlt. Daher kann man zumin-
dest etwas sicher sein, dass sich die Nebenwir-
kungen - es gibt sicherlich immer welche - in Gren-
zen halten. Dies bietet für jemanden, der sich ent-
scheiden muss, eine gewisse Grundlage. - Schö-
nen Dank.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir treten in eine 
Fünfminutendebatte ein. Für die CDU-Fraktion 
spricht der Kollege Herr Schwenke. Bitte schön, 
Herr Kollege. 
 
 

Herr Schwenke (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen Abgeordnete! Liebe Conny 
Lüddemann, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung 
zu der Überschrift Ihres Antrags. Mit Verlaub, die 
Selbstbestimmung von Frauen an der Frage der 
Rezeptfreiheit der „Pille danach“ festzumachen 
halte ich für ein wenig übertrieben. Die Frage der 
Selbstbestimmung von Frauen ist zweifellos ein 
wichtiges Thema, aber wahrscheinlich hätte ich ei-
nen diesbezüglichen Redebeitrag gern einer mei-
ner qualifizierten und selbstbestimmten Fraktions-
kolleginnen überlassen. Ich will mich deshalb in 
meinem Redebeitrag mehr auf den eigentlichen 
Kern Ihres Antrags beziehen, die Frage der Re-
zeptfreiheit der „Pille danach“. 
 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU, 
und von Herrn Schröder, CDU) 

Ich sage es gleich: Ich bin einer von denen, die, 
vorsichtig formuliert, äußerst skeptisch sind, dass 
die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ sinnvoll 
ist. Ich möchte das beispielhaft und kurz ohne An-
spruch auf Tiefenschärfe - es wurde schon auf ei-
ne mögliche Ausschussberatung verwiesen - mit 
drei Ansätzen begründen. 
 

Erstens. Die „Pille danach“ ist - egal mit welchem 
Wirkstoff; ich spare mir jetzt die Fremdworte - ein 
Hormonpräparat. Bei Hormonpräparaten können 
Nebenwirkungen auftreten und es gibt immer Risi-
ken. Sie sind nie 100-prozentig ausgeschlossen. 
Das haben mir auch Ärzte bestätigt, mit denen ich 
über diesen Redebeitrag gesprochen habe.  
 

Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass eine 
ärztliche Begleitung erfolgt, um Risiken zu min-
dern. Allein die Tatsache, dass dies in anderen 
Ländern liberaler gehandhabt wird, überzeugt mich 
nicht. 
 

Zweitens. Ich befürchte, dass eine rezeptfreie Ab-
gabe der „Pille danach“ in einigen Fällen durchaus 
zu größerer Nachlässigkeit bei der Empfängnis-
verhütung führen kann, frei nach dem Motto: Wenn 
etwas schiefgeht, kann ich ja anschließend in die 
Apotheke gehen, das Problem beheben und des-
halb zum Beispiel auf Kondome verzichten.  
 

Auf das damit möglicherweise einhergehende Ri-
siko der Übertragung von Geschlechtskrankheiten, 
HIV usw. brauche ich, glaube ich, hier nicht weiter 
einzugehen. Das Thema kennen wir.  
 

Um nicht falsch interpretiert zu werden: Das ist 
jetzt hier keine generelle Unterstellung. Aber diese 
Fälle wird es geben; diese Fälle hat es gegeben. 
Ich habe auch mit Apothekern gesprochen. Dabei 
wurde mir bestätigt, dass bereits Leute kamen und 
meinten: Ich habe jetzt ein Problem. Kann ich die 
Pille danach bekommen? - Übrigens haben die 
dann ihr Problem nach Arztkontakt gelöst bekom-
men.  
 

Mit einem kurzfristigen Arztbesuch ist es im länd-
lichen Bereich schwierig. Frau Lüddemann, das ist 
bekannt, das wissen wir. Es ist kein Geheimnis, 
aber es ist ein Problem, das ich zumindest sehe. 
 

Drittens - das ist angesprochen worden -: Der dra-
matischste, aber im Zusammenhang mit der „Pille 
danach“ am häufigsten genannte Fall ist die Ver-
gewaltigung. Gerade in diesem Falle dürfen Frau-
en nicht alleingelassen werden. Hierbei sind zu-
nächst eine medizinische und psychologische Be-
gleitung der Opfer und im Weiteren eine polizei-
liche und hoffentlich auch juristische Aufarbeitung 
unverzichtbar. Gerade in diesen Fällen werden 
Arzt und Psychologe dringend gebraucht. 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrte Frau Lüddemann! Ich habe wirklich hohes 
Vertrauen in die Qualifikation, in die Fähigkeiten 
unserer Apotheker. Aber ihnen allein die Rolle von 
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Polizei und Justiz, Arzt und Psychologe und viel-
leicht auch noch - Sie haben es hier angespro-
chen - eines Moraltheologen zuzuweisen halte ich 
für unzumutbar. 
 

Sie merken - ich sagte es schon eingangs -: Ich 
neige eigentlich zur Ablehnung Ihres Antrags. Aber 
da das Thema zugegebenermaßen durchaus viel-
schichtig ist - Frau Lüddemann und Herr Minister 
haben schon einige interessante Aspekte er-
wähnt -, schlage ich vor, dass wir uns mit diesem 
Thema im Rahmen eines Fachgesprächs unter 
Hinzuziehung diverser Experten im Ausschuss be-
fassen.  
 

Dann können wir über das Thema noch einmal in 
Ruhe reden, auch über die Erfahrungen, die ande-
re gemacht haben. Gerade den Aspekt, dass da-
durch möglicherweise die Zahl von Schwanger-
schaftsabbrüchen sinkt, halte ich für interessant. 
Aber das sollten wir im Ausschuss diskutieren. Ich 
bin ein lernfähiger Mensch und durchaus neugierig 
auf die Argumente, die zu anderen Auffassungen 
und liberaleren Regularien in anderen Ländern 
führten.  
 

Ich beantrage deshalb namens meiner Fraktion die 
Überweisung dieses Antrags in den Ausschuss für 
Arbeit und Soziales. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Schwenke. Frau Wicke-Scheil 
würde auch Sie gern etwas fragen. 

 
 

Herr Schwenke (CDU): 
 

Machen wir.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Dann fragt sie jetzt. 

 
 

Frau Wicke-Scheil (GRÜNE): 
 

Danke schön. - Herr Schwenke, Sie haben das 
jetzt in den gesundheitlichen Bereich gerückt und 
darauf abgehoben, dass die Einnahme durchaus 
Nebenwirkungen haben kann. Ihnen ist aber si-
cherlich bekannt, dass zum Beispiel Paracetamol, 
das frei verkäuflich ist, bei bestimmten Personen 
zu schweren Leberschäden führen kann. Warum 
wägen Sie das nicht gegeneinander ab? 

 
 

Herr Schwenke (CDU): 
 

Es gibt durchaus unterschiedliche Medikamente 
und unterschiedliche Wirkungen. Hierbei geht es 
auch um Nebenwirkungen. Aus meiner Kenntnis 
heraus halte ich in dem Fall ein Rezept für not-
wendig. Aber wie gesagt, Sie und die Experten 
können mich im Ausschuss vom Gegenteil über-

zeugen. Schauen wir einmal, worüber wir im Aus-
schuss diskutieren. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Schwenke. - Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht jetzt Frau Zoschke. Bit-
te schön, Frau Kollegin. 
 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Gleich 
vorab: Der vorliegende Antrag der Fraktion BÜND-
NIS90/DIE GRÜNEN wird von unserer Fraktion un-
terstützt.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Herrn 
Striegel, GRÜNE) 

 

Meine Herren, ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren: Ginge es hier um eine Pille für Männer, 
würden wir eine solche Diskussion nicht führen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Eine Frage an Sie alle: Welches Risiko, meine 
Herren, tragen Sie eigentlich im Zusammenhang 
mit der „Pille danach“? 
 

(Zuruf von der CDU: Nur keine Unterstellun-
gen!) 

 

Herr Minister, wo gibt es 100-prozentige Sicher-
heit? Eine Lösung des Problems - Verschreibungs-
pflicht oder nicht - ist zwar eigentlich Gegenstand 
bundespolitischer Entscheidungen. Da es aber laut 
Aussagen der Bundesregierung in einer Antwort 
auf eine parlamentarische Anfrage der LINKEN 
vom August 2012 in dieser Hinsicht vor allem an 
Mehrheiten im Bundesrat hapern soll, ist die Be-
fassung auf Landesebene durchaus angebracht,  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

zumal unser Sozialminister in diesem Jahr als Vor-
sitzender der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
vielleicht auch etwas mehr Möglichkeiten zur Ein-
flussnahme auf seine Kolleginnen und Kollegen 
hat.  
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 

Traurige Aktualität erlangte die Forderung nach 
Freigabe kürzlich durch den öffentlich gemachten 
Fall einer vergewaltigten Frau in Köln. Sie erinnern 
sich: Katholische Krankenhäuser weigerten sich, 
dieser Frau, die Opfer einer Vergewaltigung ge-
worden war, die „Pille danach“ zu verschreiben. 
Die Begründung, man dürfe nicht in Sachen Ab-
treibung beraten, brachte die Öffentlichkeit auf.  
 

Welches Bild vom Selbstbestimmungsrecht von 
Frauen wird hier vertreten, 
 

(Frau Weiß, CDU: Mannomann!) 
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ganz abgesehen von der Tatsache, dass dieses 
Notfallmedikament eine Schwangerschaft verhin-
dert, sie jedoch nicht unterbricht? Allerdings muss 
es, um wirksam zu sein, maximal 72 Stunden nach 
dem ungeschützten Verkehr eingenommen wer-
den. Da bleibt keine Zeit, noch lange durchs Ge-
sundheitswesen zu „touren“.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Da ist die nächste Apotheke die optimale Lösung. 
Dort gibt es nicht nur einen funktionierenden Be-
reitschaftsdienst, sondern vor allem auch fachliche 
Beratung. Unsere Forderung lautet: Apotheken-
pflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig! 
 

Positive Fachaussagen zur rezeptfreien Abgabe 
des Notfallmedikaments Levonorgestrel gibt es 
sowohl von der in Deutschland zuständigen Be-
hörde, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte - wir hörten es bereits -, als auch 
durch internationale Erfahrungen in 28 europäi-
schen Ländern und in weltweit 79 Ländern. 
 

(Unruhe) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Kollegin, ich würde Ihnen gern etwas Ruhe 
verschaffen.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Noch lauter geht es 
nicht!) 

 

Es ist mir gelungen. Danke schön. 
 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 
 

Schon im Jahr 2003 empfahlen die Sachverständi-
gen die Aufhebung der Verschreibungspflicht in 
Deutschland. Auch die WHO stellte fest, dass die 
Nachverhütungsmethode auf der Basis von LNG 
sehr sicher ist. Sie wirkt nicht abortiv oder schädi-
gend auf eine bereits bestehende Schwanger-
schaft.  
 

Deutschland hat sich mit der Ratifikation des UN-
Sozialpakts zudem verpflichtet, das Menschen-
recht auf reproduktive Selbstbestimmung zu ge-
währleisten. Der rechtzeitige Zugriff auf schwan-
gerschaftsverhütende Mittel, also auch auf die „Pil-
le danach“, ist eine Voraussetzung für die Umset-
zung dieses Rechts. Deshalb sollte Deutschland 
die hier bestehenden Hürden zügig abbauen. 
 

Am 31. Januar 2013 brachten die SPD-Fraktion 
und die Fraktion DIE LINKE entsprechende Anträ-
ge in den Bundestag ein. Diese wurden in die Aus-
schüsse für Gesundheit sowie für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend überwiesen. In beiden An-
trägen wird die Aufhebung der Verschreibungs-
pflicht gefordert. Zudem werden in beiden Anträge 
auch entsprechende Aufklärungs- und Evaluations-
maßnahmen gefordert.  
 

Die LINKE fordert außerdem, für dieses Notfall-
medikament die gleichen Regeln zur Erstattungs-

fähigkeit zu treffen wie bei regulären Verhütungs-
pillen, also die Kosten für Frauen bis zum vollen-
deten 20. Lebensjahr grundsätzlich von den Kran-
kenkassen zu erstatten. Das wollen wir auch. 
 

Insoweit möchte ich nachdrücklich auch auf die in 
der Begründung des Antrags der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN dargelegten Argumente ver-
weisen und plädiere dafür, dass der Landtag von 
Sachsen-Anhalt mit einer positiven Beschlussfas-
sung zur Beschleunigung der Arbeit des Deut-
schen Bundestages beiträgt. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Danke schön, Frau Zoschke. - Für die Fraktion der 
SPD spricht die Kollegin Frau Grimm-Benne. Bitte 
schön, Frau Grimm-Benne.  
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Kollegen! Über die Möglichkeit einer re-
zeptfreien Abgabe der „Pille danach“ mit dem 
Wirkstoff Levonorgestrel wird in Deutschland 
schon seit Langem diskutiert. Ich musste vorhin 
schmunzeln; Frau Zoschke sollte bei ihrer eigenen 
Bundestagsfraktion wildern.  
 

Meine Fraktion hat im Bundestag unter der Über-
schrift „Rezeptfreiheit für Notfallkontrazeptiva - Pil-
le danach gewährleisten“ einen ähnlich lautenden 
Antrag gestellt, der am 31. Januar 2013 in den 
Gesundheitsausschuss des Bundestags überwie-
sen worden ist.  
 

Dennoch hat der Antrag auch in meiner Fraktion 
zumindest Nachfragen ergeben. Diese möchte ich 
Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten. Unter 
anderem ist mir in der Debatte der Verweis auf 
mögliche Gesundheitsrisiken zu kurz gekommen. 
Ich möchte zudem sozialpolitische Erwägungen 
einbeziehen und den bürokratischen Hürdenlauf 
aufzeigen, der eine Rezeptfreiheit mit sich bringt.  
 

Frau Lüddemann hat es angesprochen und man 
kann es auch nachlesen: Das Präparat, um das es 
hierbei geht, ist sicherlich vom Sachverständigen-
ausschuss im Jahr 2003 bereits geprüft worden. 
Aber es wurde nicht gesagt, dass dieses Präparat, 
das damals geprüft worden ist, mittlerweile gar 
nicht mehr im Handel ist. Das Präparat, das derzeit 
als Levonorgestrel im Handel ist, enthält pro Tab-
lette, die als Einmaldosis einzunehmen ist, die 
doppelte Dosierung des Präparats, das noch im 
Jahr 2003 verschrieben worden ist. 
 

Deswegen sagen viele von uns, dass das Risiko-
profil für die Anwenderinnen durch das jetzt exis-
tierende Präparat nicht mehr mit dem des Präpara-
tes von 2003 vergleichbar ist. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: So ist es!) 
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Dadurch kann es möglicherweise zu Nebenwir-
kungen kommen. Dabei kann es sich nicht nur um 
Erbrechen und Menstruationsstörungen handeln. 
Als Nebenwirkung kann auch eine spätere Un-
fruchtbarkeit auftreten. Deshalb ist in unserem 
Entscheidungsprozess noch nicht endgültig abge-
klärt, ob die Abgabe der „Pille danach“ rezeptfrei 
erfolgen sollte.  
 

Nun will ich meiner Kollegin vorgreifen. Ich habe 
mich nicht der Deutschen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe und dem Berufsverband der 
Frauenärzte, die sich ebenfalls für eine Rezeptfrei-
heit aussprechen, verschrieben. Sie sagen, dass 
das Präparat Ulipristal während einer wesentlich 
längeren Zeitspanne nach dem ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr einsetzbar ist und damit auch ei-
ne höhere Wirksamkeit hat. Mit dem Präparat Le-
vonorgestrel besteht nur eine 50-prozentige Wahr-
scheinlichkeit, eine spätere Schwangerschaft aus-
zuschließen. Deswegen sagen die Deutsche Ge-
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie 
der Berufsverband der Frauenärzte, dass das Prä-
parat Ulipristal viel wirksamer ist und daher auch 
weiterhin verschreibungspflichtig bleiben muss.  
 

Einen weiteren Aspekt möchte ich anführen, näm-
lich den der Kosten eines rezeptfreien Präparates. 
Alle haben gesagt, dass die Kosten für die „Pille 
danach“ bis zum vollendeten 20. Lebensjahr durch 
die gesetzlichen Krankenversicherungen getragen 
werden sollten. Was passiert danach? Wer trägt 
bei älteren Frauen die Kosten für ein solches Prä-
parat? Eine nachträgliche Abrechnung bei der 
Krankenkasse ist rechtlich nicht möglich. Bis eine 
Kostenerstattung nach dem SGB V erfolgen kann, 
ist es ein langer Weg.  
 

Mich hat die Debatte heute Morgen zur Agenda 
2010 daran erinnert, dass auch Gesundheitsprä-
vention von Armut geprägt ist. Wir kämpfen schon 
etliche Zeit darum, dass die Kosten für die „Pille“ 
erstattet werden. Wenn die „Pille danach“ frei auf 
dem Mark erworben werden kann, kann ich nicht 
mehr ausschließen, dass auch der Preis frei ges-
taltet werden kann. Denn die Gefährdungshaftung 
muss ausgeschlossen werden. Wer zahlt denn 
dann? Oder gibt es dann die „Pille danach“ für die-
jenigen, die sich das finanziell leisten können?  
 

Es existiert eine Menge Fragen, deren man sich 
bewusst sein muss und die man beachten muss. 
Deswegen spricht sich auch die SPD-Fraktion da-
für aus, über den vorliegenden Antrag nicht schon 
heute zu beschließen, sondern eine ausführliche 
Beratung im Ausschuss hierüber zu führen. - Herz-
lichen Dank.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Grimm-Benne. Einen Fragestel-
ler habe ich nicht gesehen. - Frau Lüddemann hat 

noch einmal für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN das Wort. Bitte, Frau Kollegin. 
 
 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! In der Tat gibt es zwei Präparate: 
Levonorgestrel und Ulipristal. Gegenstand der De-
batte ist das Präparat Levonorgestrel. Nur dieser 
Wirkstoff ist in Deutschland zugelassen. Der Wirk-
stoff des Präparates Ulipristal ist auf der EU-Ebene 
zugelassen. Der Hersteller müsste auf der EU-
Ebene die Rezeptfreiheit für Ulipristal beantragen. 
Dies können wir in Deutschland nicht aktiv beför-
dern. Deswegen konzentrieren wir uns auf den 
Wirkstoff Levonorgestrel. 
 

Da die Kollegin Grimm-Benne auf die Kosten ab-
stellte, sei gesagt, dass Levonorgestrel deutlich 
preiswerter ist und ca. 17 € kostet; ich hatte es be-
reits erwähnt. Der andere Wirkstoff kostet ca. 35 €. 
Das ist ein ziemlich großer Unterschied. 
 

In der Tat müsste formal ein neues Verfahren an-
gestrengt werden, weil in dem im Jahr 2003 ge-
prüften Präparat die Hälfte der Dosis des heutzu-
tage existierenden Präparates enthalten war. Heu-
te sind es 1,5 mg des Wirkstoffs pro Tablette. Das 
Bundesamt hat aber signalisiert, dass in bereits 
durchgeführten Vortests die Nebenwirkungen so-
gar noch niedriger als bei dem im Jahr 2003 ge-
prüften Präparat sind, weil sich die Begleitwirkstof-
fe verändert haben. Es wird davon ausgegangen, 
dass es auch bei dem neuen Präparat von Levo-
norgestrel zu einer positiven Bewertung kommt.  
 

Zu Herrn Schwenke möchte ich sagen, dass ich es 
schade finde, dass Sie den deutschen Frauen we-
niger zutrauen als den Frauen in anderen euro-
päischen Ländern. Warum soll hier eine Kultur 
des hemmungslosen Sexualverhaltens einkehren, 
wenn dies in den anderen Ländern auch nicht der 
Fall war? Ich befürchte das nicht.  

 

(Herr Schwenke, CDU: So habe ich es nicht 
gesagt!) 

 

- Das war meine Interpretation Ihrer Worte. Das 
hat sich so angehört.  

 

Ich will deutlich sagen, dass man sich diese Debat-
te theoretisch auch schenken könnte, weil man 
dieses Mittel auch schon heute frei über das Inter-
net erwerben kann. Man kann es sich sozusagen 
für den Notfall, der einmal eintreten könnte, in die 
Schublade legen. Man hat schließlich möglicher-
weise auch eine Kopfschmerztablette zu Hause; 
denn irgendwann könnte man Kopfschmerzen be-
kommen.  

 

Aber ich halte von solchen Dingen nichts. Ich fin-
de, die Gesetze sollten so gestaltet werden, dass 
sie auch den Realitäten entsprechen.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Deswegen stehen wir noch immer zu unserem An-
trag, können aber mit der Überweisung in den 
Ausschuss gut leben und würden uns dieser 
Überweisung nicht verschließen.  
 

Auf die Anhörung, die Sie angekündigt haben, Herr 
Kollege, würde ich mich wirklich freuen; denn ich 
glaube, dass diese einen Erkenntnisgewinn mit 
sich bringt. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Ich habe dem 
letzten Beitrag entnommen, dass große Einigkeit 
darin besteht, den Antrag in der Drs. 6/1868 in 
den Ausschuss für Arbeit und Soziales zu über-
weisen. Wer stimmt dem zu? - Alle Fraktionen 
stimmen zu. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich 
der Stimme? - Damit ist der Antrag einstimmig in 
den Ausschuss überwiesen worden und der Ta-
gesordnungspunkt 14 ist erledigt. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Leistungsfähiger Landesfeuerwehrverband in 
Sachsen-Anhalt unverzichtbar 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1887 
 

Änderungsantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1922 
 
 
 

Einbringerin für den Antrag der Fraktion DIE LIN-
KE ist Frau Dr. Paschke. Bitte schön, Sie haben 
das Wort.  

 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Warum heute dieser Antrag? - Um 
es mit gängigen Worten aus dem Bereich des 
Brandschutzes zu sagen: Die Hilfsfrist ist ausge-
schöpft. Wir sind dicht davor, sie zu überschreiten.  
 

Der Landesfeuerwehrverband steckt in der Krise, 
aus der er nicht allein herauskommt. Dabei sind 
wir alle gefordert - wir als Parlament, aber vor allen 
Dingen auch die Landesregierung. Das schicke ich 
voraus; ich werde dies nachher noch begründen.  
 

Das Agieren des Herrn Ministers und seines 
Staatssekretärs bei der Krisenbewältigung fand ich 
nicht in jedem Fall sehr hilfreich; zum Teil war es 
selbst krisenhaft, zumindest äußerst widersprüch-
lich, Herr Minister.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir sind uns in der Vergangenheit sicherlich einig 
darüber gewesen und sind dies auch heute noch, 
wie wichtig die Feuerwehren in diesem Land sind 

und wie einzigartig dieses Ehrenamt ist. Ich möch-
te dies hier nicht in aller Ausführlichkeit vortragen; 
denn das wollen die 60 000 freiwilligen Feuerwehr-
leute und auch die Berufs- sowie Werksfeuerweh-
ren heute von uns nicht hören. Vielmehr wollen sie 
heute anhand unseres Beschlusses sehen, wie wir 
tatsächlich agieren, um das Ehrenamt zu würdi-
gen.  
 

Wir haben diesen Antrag vorgelegt, um dem Land-
tag die Gelegenheit zu geben, sich öffentlich zu 
äußern und seine Position darzustellen. Da sich 
nicht alle Kolleginnen und Kollegen tiefgreifend mit 
dieser Materie befassen und da dies für die weite-
re Krisenbewältigung wichtig ist, möchte ich eini-
ges zum Hintergrund sagen. 
 

Als der neue Vorstand, der auch jetzt noch in sei-
ner Funktion ist, im September 2011 diese Funk-
tion übernahm, trat er ein sehr schweres Erbe an. 
In den Jahren zuvor gab es mehrmals Wechsel in 
der Führung. Es gab Mängel in der fachlichen Ar-
beit des Feuerwehrverbandes und innerhalb des 
Verbandes gab es auch sehr viel Misstrauen und 
sehr viel Kritik. Mit der Wahl im September 2011 
sollte ein neuer Anfang gemacht werden.  
 

Zuvor, nämlich im Frühjahr 2011, hat der damals 
amtierende Vorsitzende des Landesfeuerwehrver-
bandes selbst beim Innenministerium angezeigt, 
dass es Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung 
von Fördermitteln gab. Auf dieser Grundlage hat 
das Innenministerium nicht mit einer Tiefenprü-
fung, sondern mit einer generellen Rückforderung 
von 44 000 € reagiert. Das entspricht nach meiner 
Sicht den Mitteln, die von 2010 bis zum Teil 2011 
vom Innenministerium ausgereicht wurden. Mit 
dieser Last hat der neue Vorsitzende seine Tätig-
keit begonnen.  
 

Unmittelbar danach ist das Ganze noch erschwert 
worden, weil wir gemeinsam in der Haushaltsbera-
tung für die Jahre 2012 und 2013 wesentliche Um-
strukturierungen noch innerhalb der Haushaltsdis-
kussion vorgenommen haben, was die Förderung 
und die Gliederung innerhalb des Verbandes bzw. 
beim IBK betrifft. Damit hatte sich der Vorstand 
auseinanderzusetzen.  
 

Meine Damen und Herren! Im April 2012 hat der 
Landesrechnungshof einen Prüfungsbericht hin-
sichtlich der Finanzströme innerhalb des Landes-
feuerwehrverbandes vorgelegt. Er hat bestätigt, 
dass es teilweise zu widerrechtlichen Verwendun-
gen von Fördermitteln gekommen ist. Er hat auch 
bestätigt, dass die Finanzwirtschaft innerhalb des 
Landesfeuerwehrverbandes vollkommen unprofes-
sionell vorgenommen wird.  
 

Wenn wir schon sagen, wir würdigen das Ehren-
amt, dann muss ich auch hinzufügen, dass der 
Vorstand ehrenamtlich arbeitet und dass lediglich 
eine Sekretärin bzw. eine Sachbearbeiterin im 
Landesvorstand, sozusagen in der Geschäftsstel-
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le, ihre Arbeit macht. In anderen Ländern, auch in 
anderen ostdeutschen Ländern, führen zum Teil 
bis zu sieben Personen diese Tätigkeit mit aus.  
 

Der Landesrechnungshof hat aber nicht nur fest-
gestellt, dass die Finanzwirtschaft dort unprofes-
sionell vorgenommen wurde, sondern er hat in sei-
nem Prüfbericht - ich glaube, auf 30 Seiten - auch 
darauf hingewiesen, welche Versäumnisse es sei-
tens der Landesregierung gab, was die Kontrolle, 
die Aufsichtspflicht und insbesondere die Tatsache 
betraf, dass sich die Nachweiskontrolle teilweise 
über zwei Jahre hinzog. Ein Jahr war fast immer 
die Regel. Dadurch, dass nicht zeitnah geprüft 
wurde, war es auch nicht möglich, innerhalb dieses 
Prozesses rechtzeitig einzugreifen.  
 

Als der neue Vorstand seine Haushaltslage über-
prüft und immer wieder darüber diskutiert hat, war 
zunächst von einer Stundung die Rede. Danach, 
nämlich am 16. November 2012, wurde aufgrund 
der Haushaltslage der Antrag auf Erlass gestellt.  
 

Am 24. November 2012 fand die Delegiertenver-
sammlung statt, auf der mit Spannung erwartet 
wurde, ob die Rückforderung in Höhe von 44 000 € 
erlassen oder nicht erlassen wird. Ich denke, das 
war der Punkt, an dem die Krise noch drastisch 
verschärft wurde, weil es nämlich in der Folge zu 
vielen Irritationen kam, was die Aussagen betrifft.  
 

Der Herr Innenminister hat bei dieser Delegierten-
versammlung eindeutig gesagt, er habe die Rück-
forderung erlassen und der Landesrechnungshof 
sei gehört worden. Es war aber keine Rede davon, 
welche Forderungen an den Landesverband der 
Feuerwehren selbst gestellt werden. Insbesondere 
war keine Rede davon, dass die Sonderumlage 
von damals 30 000 € und jetzt 20 000 € von den 
Kreisfeuerwehrverbänden erhoben werden sollte.  
 

Dies lasen die Kameradinnen und Kameraden in 
der Folge in der Zeitung, was sie buchstäblich auf 
die Palme brachte und was im Hinblick auf die 
Auseinandersetzung zwischen dem Landesvor-
stand und seinen Mitgliedern nicht förderlich war. 
Man hat natürlich auch darüber diskutiert, welche 
„Mitschuld“ den damals amtierenden Vorsitzenden 
des Verbandes, der Herrn Lindecke vertreten hat, 
weil er erkrankt war, hinsichtlich der Aushandlung 
mit dem Innenministerium traf. 
 

Meine Damen und Herren! Neben der Tatsache, 
dass kein einziges Sterbenswörtchen dazu gesagt 
wurde und die Kameraden das Ganze in der Pres-
se gelesen haben, kam es zusätzlich zu dem Pro-
blem, dass der Landesrechnungshof nicht ord-
nungsgemäß gehört wurde. Das ist das zweite 
gravierende Problem und der zweite gravierende 
Fehler. Denn der Landesrechnungshof hat erst am 
Abend davor auf MDR Info erfahren, dass der In-
nenminister die Rückforderung erlässt. Das Schrei-
ben kam de facto zeitgleich beim Landesrech-
nungshof an, als in der Delegiertenversammlung 

gesagt wurde, dass die Rückforderung erlassen 
wird.  
 

(Widerspruch von Herrn Schröder, CDU) 
 

- Das stimmt, Herr Schröder. So sehe ich das nach 
dem, was ich in Schreiben gelesen und aus vielen 
Gesprächen gehört habe.  

 

(Herr Schröder, CDU: Das lässt sich aufklä-
ren! - Zuruf von Minister Herrn Stahlknecht) 

 

- Es sind schon viele Legenden entstanden, Herr 
Minister, das stimmt.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Sie machen doch 
die Legenden!) 

 

- Nein, das mache ich nicht. - Jedenfalls hat sich 
der Landesrechnungshof beschwert. Es gab Brief-
verkehr zwischen dem Staatssekretär und dem 
Landesrechnungshof. Dann gab es natürlich die 
Forderungen, die der Landesrechnungshof aufge-
stellt hätte, wenn er rechtzeitig gehört worden wä-
re. Da geht es um Konsolidierung und um einen 
Vertrag.  

 

Da geht es natürlich auch um die Sonderumlage 
und einige Dinge mehr, unter anderem, dass das 
Sozialministerium und das Jugendamt mit einbe-
zogen werden, was auch, wenn es vernünftig ge-
prüft worden wäre und eine vernünftige Anhörung 
des Landesrechnungshofs stattgefunden hätte, 
schon im Vorab hätte geklärt werden können.  

 

So kam es dazu, dass natürlich die Forderungen 
des Landesrechnungshofs jetzt immer wieder 
durch die Öffentlichkeit und durch die Korrespon-
denz zwischen dem Innenministerium und dem 
Vorstand zu immer neuen Zahlen führten. So 
schwirrten dann mit einem Mal zusätzliche Forde-
rungen in Höhe von 100 000 € herum. Niemand 
wusste genau, was damit gemeint ist. Wo kommen 
die her? Aber das sind die 100 000 €, die entste-
hen könnten, weil es dem Umfang der Förderung 
aus dem Jugendamt und aus dem Sozialamt ent-
spricht. 

 

(Zuruf von Herrn Kolze, CDU) 

 

- Herr Kolze, Sie können sich nachher noch äu-
ßern. - Meine Damen und Herren! Wir haben den 
Antrag auch deshalb gestellt, weil es immer wieder 
Bezüge der Landesregierung gab, was das Parla-
ment und seine Forderungen betrifft. Fakt ist, dass 
das Parlament sich zu diesen Fragen noch nicht 
offiziell geäußert hat. Es hat sich auch nicht im 
Fachausschuss für Finanzen geäußert. Das Par-
lament hat sich auch nicht im Innenausschuss ge-
äußert.  

 

Wir haben lediglich auf der Grundlage eines Selbst-
befassungsantrages im Innenausschuss beraten. 
Da ging es noch einmal um diese Delegiertenkon-
ferenz und die 30 000 € als Sonderumlage. Der 
Finanzausschuss wurde vor allen Dingen über die 
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Prüfung des Landesrechnungshofs informiert. Das 
fand alles im Januar statt. Es gab keinerlei Be-
schlussfassung im Parlament. 

 

Aber während der Delegiertenversammlung des 
Landesfeuerwehrverbandes am 9. März 2013 be-
zog sich der Herr Staatssekretär auf Forderungen 
des Parlaments. Er führte dort auch aus, dass er 
jetzt wieder mit anderen Zahlen in den Finanzaus-
schuss geschickt werden wird. Er gehe dort auch 
gern hin. Aber das wäre alles vorher zu klären ge-
wesen. Er müsse jetzt andere Zahlen vorlegen. 

 

Fakt ist, dass in der Januar-Sitzung des Finanz-
ausschusses keine Zahlen vorgelegt wurden. Also 
stimmt es nicht, dass er mit anderen Zahlen hin-
eingehen muss. Er stiftet nur Verwirrung. Das kön-
nen Sie mir glauben.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es wird auch darauf Bezug genommen, dass in ei-
ner Runde am 13. Dezember 2012 mit dem Herrn 
Minister, mit dem Staatssekretär, mit dem Berater, 
mit Herrn Lindecke und mit Herrn Barthel auch das 
dargestellt wurde, was das Parlament fordert. 

 

Ich gehe einmal davon aus, dass Herr Barthel dort 
als CDU-Mitglied gesessen hat und nicht als Ver-
treter des Finanzausschusses. Anders kann ich 
mir das nicht erklären. Es ist jedenfalls keine Posi-
tion des Finanzausschusses gewesen. Deshalb 
wollen wir, dass sich das Parlament hier heute klar 
positioniert.  

 

Wir haben den Antrag vorgelegt und uns natürlich 
auch ihren Änderungsantrag angeschaut. Ich muss 
einmal sagen, dass ich es bedauerlich finde, dass 
Sie die Landesregierung, also den Punkt 6 unse-
res Antrages, absolut außen vor gelassen haben.  

 

Nun weiß ich, dass eine Koalition eine Formulie-
rung wie die Opposition nicht vornehmen würde. 
Das ist mir total klar. Aber dass Sie in keiner Wei-
se, außer dass Sie sagen, sie sollen die Konsoli-
dierungsentwürfe vorlegen, auf die Landesregie-
rung Bezug genommen haben, finde ich äußerst 
bedauerlich; denn die Kommunikation und die 
Probleme, die entstanden sind, sind nicht nur ein 
Problem des Landesfeuerwehrverbands und sei-
nes Vorstandes. Es ist auch ein Problem des Zu-
sammenwirkens zwischen dem Innenministerium 
und dem Vorstand. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Also, das ist äußerst bedauerlich. Sie haben in 
Ihrem Änderungsantrag bei Punkt 3 das Wort 
„hauptamtlich“ gestrichen. Meine Damen und Her-
ren! Der Geschäftsführer ist wichtig. Ich erwähnte, 
wie viele Mitarbeiter in anderen Landesverbänden 
sitzen. Wenn das nur jemand ist, der auf 400-€-Ba-
sis ein bisschen Geld dazuverdient, dann kommt 
nichts dabei heraus. Wir brauchen nicht nur einen, 
der das Finanzielle regelt. Wir brauchen jemanden, 

der für die Feuerwehr brennt und den Landes-
feuerwehrverband eben auch in organisatorischer 
Hinsicht usw. in die richtigen Bahnen führt. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, einen 
Geschäftsführer hauptamtlich zu beschäftigen. An-
sonsten geht das Ding erneut nach hinten los. 
Dann nützt es auch nichts, wenn sich dort jemand 
bewirbt, der schon in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten ist. 

 

Meine Damen und Herren! Sie wollen nicht, dass 
wir während der Haushaltsberatungen über Volu-
men und Struktur der Förderung beraten. Ich halte 
das für äußerst bedauerlich; denn was mit der 
Feuerschutzsteuer in den letzten Haushaltsver-
handlungen passiert ist, ist nicht förderlich und 
nicht ausreichend. 

 

Sie haben das nicht unterstrichen und deshalb ge-
strichen, dass der Landesfeuerwehrverband in die-
sem Zusammenhang gehört wird. Auch das finde 
ich sehr bedauerlich. Wir sollten nicht überein-
ander reden, sondern miteinander. - Danke sehr. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Danke, Frau Dr. Paschke. - Für die Landesregie-
rung hat jetzt Herr Minister Stahlknecht das Wort. 
Bitte schön, Herr Minister. 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, wir sind uns in diesem Hause 
einig, dass freiwillige Feuerwehren einen wertvol-
len Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. 
 

(Beifall bei der CDU) 

 

Dafür erst einmal herzlichen Dank. 
 

Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass diese 
freiwilligen Feuerwehren ein Sprachrohr brauchen, 
das ihre Interessen vertritt. Deshalb brauchen wir 
einen Landesfeuerwehrverband, der stark und ge-
zielt - Herr Lindecke, ich begrüße Sie - die Interes-
sen der Feuerwehren vertritt. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das Letzte, was freiwillige Feuerwehren brauchen, 
ist - jetzt werde ich dann doch einmal politisch -, 
dass wir wieder auf dem Rücken von Feuerwehren 
heute Politik betreiben.  

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Es gibt einen ganz nüchternen Befund, an dem ich 
mich zu orientieren habe, Frau Kollegin Dr. Pasch-
ke. Den zitiere ich jetzt aus dem Bericht des Lan-
desrechnungshofs. Das ist der Befund, den ich mit 
einer Amtsübernahme vorgefunden habe, nach-
dem ich den Landesrechnungshof gebeten habe, 
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aufgrund des Hinweises des damals amtierenden 
Vorsitzenden zu prüfen. Ich zitiere:  

 

„Der Landesfeuerwehrverband hat im Rah-
men seiner Tätigkeit teilweise grundlegende 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung nicht beachtet. Als beson-
ders gravierend bewertet der Landesrech-
nungshof die bestehenden Mängel hinsicht-
lich der nicht gegebenen Nachvollziehbar-
keit der Buchführung und Jahresabschlüsse. 
Hiervon ist in besonderem Maße der Be-
reich der Jugendfeuerwehr mit ihrem Bil-
dungszentrum als rechtlich unselbständige 
Untergliederung des Landesfeuerwehrver-
bands betroffen.“ 

 

Das war ein Teil des Zitats. 
 

Nun müssen Sie wissen - jetzt nehme ich mir doch 
etwas mehr Zeit -, dass es in den Jahren vorher, 
also bevor ich das Amt übernahm, schon immer 
teilweise Rückforderungen gab, weil die Gelder 
nicht ordnungsgemäß verwendet worden waren. 
Insofern lag das juristische Ermessen bei null. 
Aufgrund der Vorgeschichte mussten wir sagen, 
dass wir komplett zurückfordern, weil wir uns über 
eines auch einig sein müssen: Bei aller Vernei-
gung von dem Ehrenamt, es geht um Steuergel-
der, die in einer treuhänderischen Verwaltung 
durch einen Landesfeuerwehrverband liegen. 

 

Nachdem wir den Bescheid zur Rückforderung ge-
stellt hatten, haben wir unverzüglich die Gesprä-
che mit dem Landesfeuerverband aufgenommen. 
Wir haben über eine Ratenzahlung verhandelt. Da 
haben Herr Lindecke und sein Vorstand mir ge-
sagt: Wir sind finanziell nicht in der Lage, Raten zu 
zahlen, weil uns das in die Insolvenz treiben wür-
de.  

 

Insofern haben wir - der Begriff „Stundung“ ist 
juristisch völlig falsch, Frau Dr. Paschke, das klä-
ren wir mal an anderer Stelle - über einen Erlass 
geredet und nie über Stundung, weil eine Stun-
dung überhaupt nicht möglich ist.  

 

Für einen Erlass steht in der Landeshaushaltsord-
nung nicht: „Feuerwehren sind wichtig, deshalb 
könnt ihr erlassen.“ Das wäre schön. Darin steht 
vielmehr, mit meinen Worten gesagt: Ein Erlass ist 
nur dann möglich, wenn - Tatbestand 1 - die Durch-
setzung der Forderung zur Insolvenz führen würde 
und wenn - Tatbestand 2 - derjenige Verein oder 
Verband bei Nichtfälligstellung der Forderung in 
der Lage wäre, wirtschaftlich zu überleben. - Das 
nennt man Fortführungsprognose.  

 

Daraufhin haben wir den Landesfeuerwehrverband 
gebeten, uns die Unterlagen vorzulegen. Mein Kol-
lege Norbert Bischoff klagt bis heute, dass ihm für 
seine Prüfung die Unterlagen vom Landesfeuer-
wehrverband nicht vorgelegt worden sind. Wie soll 
jemand am Ende entscheiden, wenn die Unter-

lagen fehlen? Die Bringschuld liegt nicht bei der 
Landesregierung - wir haben eine Holschuld -, die 
Bringschuld liegt beim Landesfeuerwehrverband.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir haben im November 2012 einen Teil der Un-
terlagen bekommen, haben diese geprüft und ha-
ben dann gesagt: Selbst bei Nichtfälligstellung der 
Forderung unsererseits hat der Landesfeuerwehr-
verband keine günstige Fortführungsprognose, 
weil er sich in einer Liquiditätsstockung befindet.  

 

Das ist mit dem amtierenden Vorsitzenden, Herrn 
Winter, damals vorurteilsfrei und entspannt be-
sprochen worden. Insofern war an uns die Zusage 
gerichtet, dass der Landesfeuerwehrverband eine 
Sonderumlage von damals noch 1 € erheben wird. 
Dies sei im Vorstand besprochen worden.  

 

Da ich zu den Menschen gehöre, die in der Regel 
glauben, was ihnen andere sagen, habe ich am 
24. November gesagt: Wir werden erlassen. - Zu 
dieser Aussage stehe ich auch heute noch. Wir 
werden erlassen, wenn der Landesfeuerwehrver-
band die Voraussetzungen einer Konsolidierung 
gemeinsam mit uns trägt, weil wir einen Landes-
feuerwehrverband brauchen.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Da ich nach einer Stunde gehen musste, habe ich 
leider nicht mitgekriegt, dass der damals amtieren-
de Vorsitzende die Voraussetzungen, die er vor-
tragen wollte und sollte, nicht genannt hat. Da ha-
be ich etwas gelernt im Leben. Das ist so. Das zu 
sagen gehört auch dazu.  

 

Zu Ihrer Legendenbildung. Der Landesrechnungs-
hof hat das nicht aus dem Radio erfahren. Er war 
vorher sowohl telefonisch als auch schriftlich ein-
gebunden, und zwischen Herrn Seibicke und mir 
herrscht ein völlig entspanntes Verhältnis.  

 

(Frau Dr. Paschke, DIE LINKE: Jetzt, ja!) 

 

- Nein, das herrschte auch schon damals. Gehen 
Sie mal davon aus. - Insofern ist die Situation, 
ganz nüchtern betrachtet, folgende: Wir warten 
jetzt ab, bis die Verwendungsnachweisprüfung für 
die Maßnahmen der Jugendfeuerwehr erfolgt ist. 
Da wir das Ehrenamt an dieser Stelle auch entlas-
ten wollen - nur deshalb, das haben wir dem Lan-
desfeuerwehrverband gesagt -, unterstützt jetzt der 
Landesrechnungshof Ehrenamtliche bei ihrer Tä-
tigkeit.  

 

Denn unser Anspruch ist, gemeinsam mit dem 
Landesfeuerwehrverband im Monat Juni einen Ab-
schluss für diesen Prozess zu finden, weil nämlich 
die ständige schwierige Situation dieses Feuer-
wehrverbandes am Ende dem Ansehen aller Betei-
ligten und insbesondere dem Ansehen der Feuer-
wehr schadet. Das kann nicht unser Ziel sein. In-
sofern muss das jetzt professionell, sachlich und 
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ohne politische Agitation zu Ende gebracht wer-
den.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Das werden wir gemeinsam schaffen. Wenn wir 
dann mit dem Landesrechnungshof einen belast-
baren Befund haben, Herr Kollege Bischoff, dann 
werden wir die richtigen Entscheidungen zum Fort-
bestand eines Landesfeuerwehrverbandes treffen.  
 

Die Situation ist ähnlich wie damals beim Landes-
sportbund. Auch da haben wir gemeinsam um 
Zielstellungen gerungen. Aber eines will ich zu-
gunsten des Landessportbundes sagen: Er hat aus 
den damaligen Fehlern gelernt und hat eine exzel-
lente Buchführung und Wirtschaftsführung hinge-
kriegt. Diese Erwartungshaltung haben wir auch,  
 

(Zuruf von Frau Dr. Paschke, DIE LINKE) 
 

bei allem Respekt vor dem Ehrenamt - ich komme 
gleich darauf -, gegenüber dem Landesfeuerwehr-
verband, dass ihm das Gleiche gelingt.  
 

Aber zu der Forderung „hauptamtlich“, Frau 
Dr. Paschke. Wissen Sie, mit Arbeitgeberbeiträ-
gen kostet so etwas ungefähr 40 000, 50 000 € pro 
Jahr. Das kriegen Sie nur über eine institutionelle 
Förderung hin.  
 

Ich hätte jetzt einen Vorschlag zu machen: dass 
wir erst einmal das erledigen, was zu erledigen ist, 
und dass wir dann versuchen, mit einer kleinen 
Lösung eines Geschäftsführers dort im Jahr 2014 
eine Fortführung hinzubekommen. Wenn dann der 
Landesfeuerwehrverband auf einem guten Wege 
ist und auf gesunden Beinen steht, reden wir über 
das Nächste.  
 

Jetzt ist erst einmal entscheidend, dass wir ge-
meinsam mit dem Landesfeuerwehrverband, mit 
dem Landesrechnungshof ohne Aufgeregtheit die 
Zukunft gestalten - dafür würde ich werben -, ohne 
dass wir uns streiten oder gegenseitig Vorwürfe 
über Krisen oder Krisenmanagement machen. 
Denn wir sind nicht in der Lage und werden auch 
nicht in der Lage sein, das zu erledigen, was die-
jenigen zu erledigen haben, die in den letzten Jah-
ren nicht ordnungsgemäß gewirtschaftet haben. 
- Herzlichen Dank.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. Frau Dr. Paschke wür-
de Ihnen gern eine Frage stellen. Wollen Sie diese 
beantworten? - Dann bitte die Frage.  
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Herr Innenminister, in der letzten Zeit hatte man 
- sowohl aufgrund von Schreiben Ihres Staats-
sekretärs als auch aufgrund der Einladung zum 
gestrigen Abendessen, die Sie den Kreisfeuer-
wehrverbänden überbracht haben, aber dem Vor-
stand nur nachrichtlich übermittelten, und auch bei 

Ihrer Pressemitteilung vom 19. März 2013 - das 
Gefühl, dass Sie das Ehrenamt würdigen, dass Sie 
aber mit dem jetzigen Vorstand nicht richtig klar-
kommen. Würden Sie an dieser Stelle versichern, 
dass Sie großes Interesse haben, mit diesem Vor-
stand, wie er gewählt ist und wie er sicherlich noch 
nachbesetzt wird, weiter zu arbeiten?  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Selbstverständlich. Auch um dort einer Legenden-
bildung vorzubeugen: Ich muss nicht im Plenum 
erzählen, mit wem ich Abendbrot esse. Aber damit 
wir das auch einmal geklärt haben: Ich habe mir 
erlaubt, gestern Abend die Vorsitzenden der Kreis-
feuerwehrverbände und den Vorsitzenden Herrn 
Lindecke sowie Herrn Kiel zu einem gemeinsamen 
Gespräch zu bitten, um Dinge dort zu bereden, wo 
sie hingehören, nämlich in einer unaufgeregten 
Runde.  
 

Es ist auch meine Aufgabe als Minister, solche 
Gespräche zu führen. Da war Herr Lindecke dabei. 
Herr Lindecke und ich - wir duzen uns übrigens 
auch noch, falls es Sie beruhigt, das zu wissen; wir 
kommen aus dem gleichen Landkreis - haben ein 
gutes Verhältnis. Insofern verstehe ich Ihre Frage 
nicht wirklich.  
 

Ansonsten bin ich in meinem Leben professionell 
genug, dass ich an der Sache orientiert bin und 
nicht an irgendwelchen emotionalen Gegebenhei-
ten, die dort im Vorstand vorliegen. Sonst würde 
ich auch meinem Amt nicht gerecht werden. - Vie-
len Dank.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Wir treten ein in die Fünfminutendebatte. Als Ers-
ter spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Er-
ben. Bitte schön, Herr Erben.  
 
 

Herr Erben (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn ich an zwei Veranstaltungen 
der letzten Monate zurückdenke, nämlich an die 
außerordentliche Delegiertenversammlung im No-
vember 2012 und an die Delegiertenversammlung, 
die erst vor zwei oder drei Wochen stattfand, dann 
überlege ich mir, ob man sich die nächste zumuten 
sollte. Denn aus beiden Delegiertenversammlun-
gen ging ich jeweils hinaus und dachte: Okay, jetzt 
weißt du, was hier läuft. - Ich habe dann aber alle 
entscheidenden Dinge in der Woche danach je-
weils aus einer großen, in Magdeburg verlegten 
Zeitung erfahren. Ich hoffe, dass diese Vorgehens-
weise nunmehr durchbrochen wird. Das beziehe 
ich ausdrücklich auf die heutige Veranstaltung und 
auch auf kommende Veranstaltungen des Landes-
feuerwehrverbandes.  
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Der Landesfeuerwehrverband ist unverzichtbar. 
Nach meiner festen Überzeugung ist der Landes-
feuerwehrverband so etwas wie die Gewerkschaft 
der Feuerwehrleute in den freiwilligen Feuerweh-
ren unseres Landes, und er hat über lange Jahre 
eine wichtige Funktion wahrgenommen, nämlich 
die Jugendarbeit zu organisieren. Das macht er 
heute auch noch, aber im Vergleich zu den Vorjah-
ren in eingeschränktem Maße.  

 

Ich will für diejenigen Kollegen, die nicht jeden Tag 
mit dem Thema Landesfeuerwehrverband und 
Feuerwehren zu tun haben, einmal die Dimensio-
nen benennen. Wir reden hier sowohl bei der För-
derhöhe als auch bei der Frage der strittigen Höhe 
über völlig andere Dimensionen, als wir jemals 
beim Landessportbund geredet haben. Ich komme 
im Zusammenhang mit der Konsolidierungsverein-
barung noch einmal dazu.  

 

Wir reden also über völlig andere Dimensionen. 
Wir reden übrigens über Dimensionen bei den 
Rückforderungen, die es in der Vergangenheit im 
Fördergeschäft der Landesregierung an vielen, 
vielen Stellen in vergleichbarer Größenordnung 
gegeben hat und die es vermutlich auch zukünftig 
geben wird.  

 

Es ist schon viel zu viel Schaden in der Öffentlich-
keit entstanden - nicht nur für den Landesfeuer-
wehrverband, sondern auch für die Feuerwehren 
in unserem Land. Wer in seinem eigenen Bekann-
tenkreis nicht gerade Funktionäre der Kreisfeuer-
wehrverbände hat, der unterscheidet nicht zwi-
schen der Arbeit der freiwilligen Feuerwehren und 
der Arbeit der Interessenvertretung, des Landes-
feuerwehrverbandes. Vielmehr sagen die Men-
schen, die Feuerwehr kann nicht mit Geld um-
gehen, die Feuerwehr ist pleite, und was man so 
schon alles gehört hat.  

 

Das ist der Nachwuchsgewinnung äußerst abträg-
lich. Denn Eltern, die selbst keine Feuerwehrleute 
sind und die sich fragen, wo sie ihr Kind hinbrin-
gen, damit es sich in seiner Freizeit beschäftigen 
kann, werden es kaum einer Organisation anver-
trauen, bei der öffentlich darüber diskutiert wird, 
wie sie mit Geld umgeht. - Damit will ich es zum 
Thema Nachwuchsgewinnung an dieser Stelle 
bewenden lassen.  

 

Wir brauchen einen Landesfeuerwehrverband, weil 
der Landesfeuerwehrverband die Interessenvertre-
tung, die Gewerkschaft ist. Dazu muss er unab-
hängig sein. Dazu gehört auch, dass der Landes-
feuerwehrverband finanziell solide aufgestellt ist. 
Nur dann kann er auch diese unabhängige Inte-
ressenvertretung sein.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Zu den einzelnen Punkten unseres Antrages. Ers-
tens. Die Sonderumlage ist eine Voraussetzung, 
weil sich der Landesfeuerwehrverband auf diese 

Weise mit seinen Mitgliedsverbänden an der Scha-
densbewältigung beteiligt.  
 

Zweitens. Es war ein Drängen meiner Fraktion, 
den Begriff der Hauptamtlichkeit herauszunehmen. 
Der alte Landesfeuerwehrverband und seine Ver-
waltung und der jetzige haben allein vom Volumen 
her so viel überhaupt nicht miteinander zu tun. 
Denn in der Vergangenheit - wer sich das Haus-
haltsvolumen des alten Landesfeuerwehrverban-
des angeschaut hat, der weiß das - war das ge-
samte Bildungszentrum mit dabei.  

 

Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, was ein hauptamt-
licher Geschäftsführer - das wäre nach meinem 
Verständnis jemand, der 40 Stunden pro Woche 
dort arbeitet - dort eigentlich tun sollte, zumal wir 
über eine Förderung von 100 % reden. Das kann 
aus meiner Sicht nur eine Nebenbeschäftigung 
sein.  
 

Dass die Konsolidierungsvereinbarung den Gre-
mien des Landtages vorgestellt wird, erscheint mir 
selbstverständlich. Wenn wir den Beschluss heute, 
so wie er von den Koalitionsfraktionen vorgelegt 
wurde, verabschieden sollen, dann weiß auch der 
Landesfeuerwehrverband, was der Landtag von 
ihm erwartet. Das ist, so glaube ich, ein wichtiges 
Signal und ein wichtiges Zeichen. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Erben. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt Herr Strie-
gel. Bitte schön, Herr Kollege. 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die im Feuerwehrverband organisierten 
Wehren brauchen unsere Unterstützung vor Ort, 
aber auch hier im Parlament. Das sind wir den fast 
40 000 aktiven Feuerwehrkameradinnen und -ka-
meraden in den mehr als 1 600 Feuerwehren im 
Land schuldig. Ich glaube, darüber herrscht große 
Einigkeit. Denn wir wissen alle, was sie für die Si-
cherheit in unserem Land tun. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Einen effektiven Brand- und Katastrophenschutz 
im Land zu sichern, ist eine der Grundpflichten im 
Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge. Darüber 
hinaus leisten die Feuerwehren - ich denke, auch 
das ist in der heutigen Debatte und in den Aus-
schussberatungen in den letzten Monaten deutlich 
geworden - und insbesondere die Jugendfeuer-
wehren einen unverzichtbaren Beitrag für das so-
ziokulturelle Leben in unseren Städten und Ge-
meinden.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Das bestreitet nie-
mand!)  
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Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. - Herr 
Borgwardt, man muss manchmal auch Selbstver-
ständliches noch einmal sagen. - Dies vorausge-
schickt, ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE 
ebenso wie der Änderungsantrag der Regierungs-
fraktionen vom Grundsatz her zu unterstützen.  
 

Der Landesfeuerwehrverband und damit auch die 
Feuerwehren in unserem Land befinden sich in ei-
ner ernsten Krisensituation. Für den Bereich der 
Wehren selbst bin ich optimistisch, dass die Pro-
jektgruppe Feuerwehr 2020 Ideen aufzeigen wird, 
wie die Feuerwehren zukunftsfähig und demogra-
fiefest gemacht werden können.  
 

Damit sind aber die Probleme, insbesondere die 
aktuellen Finanzprobleme des Verbandes noch 
nicht gelöst. Es ist nicht der aktuelle Vorstand des 
Landesfeuerwehrverbandes, der die Finanzmisere 
zu verantworten hat. Sie ist vielmehr Konsequenz 
jahrelanger Misswirtschaft und des mehr als sorg-
losen Umgangs mit öffentlichen Geldern durch 
seine Vorgänger, aber auch der mangelnden Kon-
trolle durch die Landesregierung. Dabei sind hier 
redende ehemalige Mitglieder der Landesregie-
rung durchaus eingeschlossen.  
 

Hier im Nachhinein für Ordnung und Klarheit zu 
sorgen, stellt alle Beteiligten vor große Herausfor-
derungen. Aber gerade weil es um öffentliche Gel-
der geht, muss der Verband in der Vergangenheit 
verlorenes Vertrauen wiedergewinnen.  
 

Ich komme auf einzelne Punkte im Antrag der 
Fraktion DIE LINKE zu sprechen. Selbstverständ-
lich muss die Landesregierung das Erforderliche 
tun, um in der Frage einer dauerhaften und nach-
haltigen Sicherung des Brand- und Katastrophen-
schutzes eine Lösung herbeizuführen. Zugleich ist 
für mich selbstverständlich, dass dies auch mit ei-
ner gehörigen Portion Transparenz gegenüber 
dem Parlament geschieht.  
 

Das Ziel muss es sein, dass aus einer von der Re-
gierung verhandelten und vom Parlament begleite-
ten Konsolidierung die Chance für einen Neu-
anfang erwächst. In welcher Form dies konkret ge-
schieht und ob hier am Ende eine für beide Seiten 
tragfähige Konsolidierungsvereinbarung mit einem 
vertretbaren Teilschuldenerlass steht, sollte zu-
nächst den Verhandlungspartnern überlassen blei-
ben.  
 

Unsere Aufgabe als Parlament ist es, dies kon-
struktiv und gegebenenfalls kritisch zu begleiten. 
Auch sollten wir den Feuerwehrverband in seinen 
Bemühungen unterstützen, seinerseits die Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Konsolidierung zu 
schaffen. Allerdings haben wir auch hier die Auto-
nomie des Landesfeuerwehrverbands sowie seiner 
Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände zu respektie-
ren.  
 

Da befallen mich dann mit Blick auf den vorliegen-
den Antrag ein Stück weit systematische Zweifel. 

Denn keinesfalls sollten wir ein Abstimmungsver-
halten vorschreiben. Hierbei setze ich auf den Ei-
nigungswillen der Verhandlungspartner sowie auf 
die Fachkompetenz und das Detailwissen der Be-
teiligten. Ich möchte nicht, dass wir uns anmaßen, 
von außen zu beurteilen, welche konkreten und 
kleinteiligen Veränderungen innerhalb von Ver-
bänden im Einzelnen notwendig sind.  
 

Ebenso wenig vermag ich zu beurteilen, in welcher 
Höhe eine Sonderumlage und damit eine Mithaf-
tung der Mitglieder des Verbandes für Versäumnis-
se ihres alten Vorstandes einzufordern sind. Dass 
bei dem im Raum stehenden Betrag von 43 Cent 
pro Mitglied ein erklecklicher Betrag zusammen-
kommt und dies ein Beitrag des Verbandes zu sei-
ner Konsolidierung ähnlich einem Insolvenzver-
gleich sein kann, spricht dafür und hat einen ge-
wissen Charme. 
 

Ich empfinde es auch als wichtig, dass der Städte- 
und Gemeindebund die Kommunen aufgefordert 
hat, sich an der Umlage zu beteiligen. Ich warne 
aber davor, dass wir den Mitgliedern des Verban-
des, wie Punkt 2 Ihres Antrags intendiert, vor-
schreiben, wie sie abzustimmen haben. Dies sollte 
auch nicht durch eine Empfehlung geschehen.  
 

In Vorbereitung der heutigen Sitzung habe ich mir 
daher noch einmal den vergleichbaren Antrag be-
züglich des Landessportbundes angeguckt, den 
Sie hier im Plenum beschlossen haben. Der trifft 
es von der Intention und von der Formulierung her 
aus meiner Sicht deutlich besser. 

 

Ich hätte mir allerdings zu einem Punkt sowohl in 
dem Antrag der Koalitionsfraktionen als auch in Ih-
rem Antrag mehr Detailgenauigkeit gewünscht. 
Das ist der Bereich der Jugendfeuerwehr. Hier be-
stehen die Probleme insbesondere bei der Juleika-
Ausbildung fort. Dazu sollten wir uns im Ausschuss 
weiter verständigen.  

 

Meine Fraktion wird sich bei grundsätzlicher Zu-
stimmung zum Antrag zu Punkt 2 der Stimme ent-
halten und bittet deshalb um Einzelabstimmung. 
- Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. - Wir kommen zum nächsten Redner. 
Das ist der Kollege Kolze von der Fraktion der 
CDU. Bitte schön, Herr Kolze. 

 
 

Herr Kolze (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Landesverband als Interessenver-
tretung von fast 60 000 Feuerwehrleuten im Land 
Sachsen-Anhalt hat für den flächendeckenden 
Brandschutz eine besondere Bedeutung. Unserer 
Auffassung nach kann der Verband dieser beson-
deren Bedeutung nur nachkommen, wenn er durch 
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leistungsfähige Gremien und seine Organisation 
ein Dienstleister und Gewerkschaft für die Kame-
radinnen und Kameraden der Feuerwehren ist. 
 

Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, 
dass es unter dem Dach des Landesfeuerwehr-
verbandes brennt. Daher müssen Mittel und Wege 
gefunden werden, dem Verband insbesondere aus 
der finanziellen Notlage herauszuhelfen. Dies-
bezüglich besteht Konsens. Es besteht auch ein 
Konsens über alle Fraktionen hinweg, dass zur 
Überwindung insbesondere der finanziellen Kri-
sensituation vordergründig der Landesfeuerwehr-
verband und seine Mitglieder gefordert sind.  
 

Ich sage es in diesem Zusammenhang ganz deut-
lich: Es wäre ein wichtiger Schritt gewesen, wenn 
auf der letzten außerordentlichen Landesdelegier-
tenversammlung in Heyrothsberge die empfohlene 
Sonderumlage von 43 Cent pro Feuerwehrmitglied 
beschlossen worden wäre, die Bedingung für den 
Erlass der Schulden in Höhe von mehr als 50 000 € 
durch das Innenministerium ist. Das hätte sicher-
lich zur Entschärfung der Situation beigetragen.  
 

Die CDU-Fraktion unterstützt den vom Innenminis-
ter und vom Landesrechnungshof geforderten zeit-
nahen Abschluss einer Konsolidierungsverein-
barung, um die finanziellen Verhältnisse des Ver-
bandes zu konsolidieren, sodass er seine Auf-
gaben erfüllen kann. Dieser eigenständige Kon-
solidierungsbeitrag des Verbandes ist für dessen 
Fortbestand unverzichtbar.  
 

Alle Fraktionen dieses Hohen Hauses unterstützen 
die Empfehlung der Delegiertenversammlung vom 
9. März 2013 an die Kreis- und Stadtfeuerwehr-
verbände, der einmaligen Umlage in Höhe von 
43 Cent pro Verbandsmitglied zuzustimmen. Es ist 
gut und richtig, dass der Landtag diese notwen-
digen Maßnahmen zur Konsolidierung nicht als 
einen politischen Angriff auf die Feuerwehren wer-
tet.  
 

Ein erstes positives Signal ist, dass bereits viele 
Verbände ihre Unterstützung für diese Sonder-
umlage signalisiert haben. Der Städte- und Ge-
meindebund hat die Gemeinden gebeten, die Son-
derumlage zu unterstützen. Wir hoffen auf eine 
baldige Umsetzung.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestat-
ten Sie mir auch ein paar Worte zum Jahresbericht 
des Landesrechnungshofes über die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2011. 
Der Landesrechnungshof hat dem Landesfeuer-
wehrverband in seinem Prüfbericht attestiert, dass 
dieser im Rahmen seiner Tätigkeit grundlegende 
Anforderungen an die ordnungsgemäße Geschäfts-
führung teilweise nicht beachtet hat. Als besonders 
gravierend betrachtet der Landesrechnungshof die 
bestehenden Mängel hinsichtlich der fehlenden 
Nachvollziehbarkeit der Buchführung und der Jah-
resabschlüsse.  

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Vergan-
genheit sind wir der Auffassung, dass der Landes-
feuerwehrverband einen für die ordnungsgemäße 
Geschäftsführung qualifizierten und erfahrenen 
Geschäftsführer gewinnen sollte, der künftig eine 
ordnungsgemäße Geschäftsführung sichert.  
 

Einen von der Fraktion DIE LINKE befürworteten 
hauptamtlichen Geschäftsführer sehen wir kritisch. 
Ein hauptamtlicher Geschäftsführer wäre als Or-
gan des Verbandes aufgrund der derzeitigen Sat-
zungslage gar nicht zulässig. Eine Entscheidung 
hierüber muss der Verband letztlich selbst treffen.  
 

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes für das 
Jahr 2011 führt im Übrigen auf, dass die erheb-
lichen Defizite in der Geschäftsführung des Lan-
desfeuerwehrverbandes durch den Zuwendungs-
geber begünstigt worden sind.  
 

Die Kritikpunkte des Landesrechnungshofes hin-
sichtlich des konkreten Verwaltungshandelns bei 
der Zuwendungsgewährung in der Vergangenheit 
müssen wir sehr ernst nehmen. Dies gilt jedoch 
insbesondere für diejenigen, die schlecht gewirt-
schaftet haben oder die Unregelmäßigkeiten bei 
der Zuwendung zugelassen haben.  
 

Ich kann Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege Erben, 
diesen Vorhalt beim besten Willen nicht ersparen. 
Wenn Sie als damals zuständiger Staatssekretär 
Ihren Aufsichtspflichten nachgekommen oder bes-
ser nachgekommen wären, würden wir aller Wahr-
scheinlichkeit nach diese Debatte heute nicht füh-
ren.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei den 
GRÜNEN)  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der 
Neuwahl des Vorstandes hat der Landesfeuer-
wehrverband einen Neuanfang begonnen. Neben 
den die Existenz bedrohenden finanziellen Schwie-
rigkeiten müssen noch viele weitere Brände im 
Hause des Landesfeuerwehrverbandes selbst ge-
löscht werden. Das betrifft auch die zwischen-
menschliche Ebene. Es geht nunmehr darum, die 
aus der Vergangenheit rührenden Probleme des 
Landesfeuerwehrverbandes partnerschaftlich zu 
lösen.  

 

Ich bitte Sie daher um Zustimmung zu dem Än-
derungsantrag der Fraktionen der CDU und der 
SPD und um die Ablehnung des Antrages der 
Fraktion DIE LINKE. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei den 
GRÜNEN und von der Regierungsbank)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Kolze. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht noch einmal Frau Dr. Paschke. 
Bitte schön, Frau Dr. Paschke.  
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Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Ich möchte in meiner Redezeit von fünf Minuten 
darstellen, welchen Beitrag ich von allen Gremien 
zu dem weiteren Vorgehen erwarte.  
 

Ich erwarte vom Landtag - das kam hier auch deut-
lich zum Ausdruck -, dass wir im Rahmen der 
Haushaltsberatungen noch einmal über die Pro-
bleme reden, wie zum Beispiel über die Ansätze 
für das Jugendbildungszentrum der Feuerwehr, 
das einmal in freier Trägerschaft der Jugendhilfe 
war und nunmehr dem IBK zugeordnet ist. Über all 
diese Dinge müssen wir reden, wenn es um den 
Haushaltsplan für das Jahr 2014 geht.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Ich schlage nochmals vor, dass wir dann in einem 
Fachgespräch mit dem Landesfeuerwehrverband 
und den kommunalen Spitzenverbänden darüber 
diskutieren, was an Umstrukturierungen, was an 
neuen Ansätzen, was an Haushaltsvolumen not-
wendig ist. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen, als 
wir es bei dem letzten Doppelhaushalt getan ha-
ben. Das ist bei der Diskussion über den Entwurf 
nicht einmal vernünftig abgebildet worden.  
 

Worum bitten wir den Landesfeuerwehrverband? 
- Wir bitten den Landesfeuerwehrverband, insbe-
sondere seinen Vorstand, darum, dass er alles un-
ternimmt, um den Feuerwehrverband zusammen-
zuführen. Ein Austritt aus dem Feuerwehrverband, 
wie es einmal aus dem Süden anklang, ist unbe-
dingt zu verhindern. Es muss einen geschlossenen 
Verband geben, um die Pflichtaufgabe der Städte 
und Gemeinden durch die freiwilligen Feuerwehren 
absichern zu können.  
 

Zur Landesregierung muss ich sagen: Ich finde es 
löblich, dass bis zum Juni 2013 das Problem ge-
löst werden soll. Aber, Herr Kolze und Herr Mi-
nister Stahlknecht, das Problem ist, dass die Sat-
zung des Landesfeuerwehrverbandes nicht nur 
geändert werden müsste, um einen hauptamt-
lichen Geschäftsführer einstellen zu können, son-
dern die Satzung müsste auch geändert werden, 
um die Sonderumlage erheben zu können. Dazu 
braucht der Landesfeuerwehrverband eine Zwei-
drittelmehrheit in der Delegiertenversammlung.  
 

Diese Möglichkeit hat er verpasst; 109 Mitglieder 
waren anwesend, 118 hätten es sein müssen. Die 
nächste Delegiertenversammlung wird voraussicht-
lich erst im November 2013 stattfinden; denn man 
befürchtet, dass man die Zweidrittelmehrheit erst 
recht nicht erreichen wird, wenn man die nächste 
Sitzung in großer zeitlicher Nähe einberuft.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Aber das ist doch 
deren Problem!)  

 

- Ja, aber es ist auch unser Problem, Herr Innen-
minister.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Nein!) 

- Doch, es ist auch unser Problem. Wenn der 
Staatssekretär sagt, bis zum 30. Juni muss das er-
ledigt sein, und später verlauten lässt, dass es nun 
doch nicht unbedingt der 30. Juni sein muss, son-
dern dass es ein bisschen mehr Zeit hat, dann gibt 
es Irritationen. Man muss doch klare Aussagen 
treffen. Das ist ein Problem auch des Innenminis-
teriums.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir erwarten von der Landesregierung, dass der 
Innenminister, wie er es jetzt bestätigt hat, mit dem 
derzeitigen Vorstand in vernünftiger, offener Art 
und Weise kommuniziert. Dazu gehört auch, dass 
man sich nicht an die Kreisverbände richtet, ohne 
dass der Vorstand in irgendeiner Weise involviert 
ist. Ich halte einen solchen Umgang für nicht trag-
bar. Deshalb habe ich bei Ihnen vorhin nachge-
fragt.  

 

Wir erwarten des Weiteren, dass die Landesregie-
rung unsere Auffassung teilt, dass der Landes-
feuerwehrverband keine nachgeordnete Behörde 
des Innenministeriums ist. Man kann zu vielen 
Fragen einen Konsens haben; das ist auch gut. 
Aber es kann auch sein, dass es einmal wider-
sprüchliche Auffassungen gibt. Dies muss man bei 
einem selbständigen Verband ertragen und akzep-
tieren. Das verlangen wir von der Landesregie-
rung.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir verlangen von der Landesregierung auch, 
dass die parteipolitische Unabhängigkeit des Lan-
desfeuerwehrverbandes und seines Vorstandes 
gewahrt wird.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Es gab in der letzten Zeit Ansätze, die daran wirk-
lich Zweifel aufkommen ließen, zum Beispiel wenn 
sich jemand von der CDU beim Landesfeuerwehr-
verband als Geschäftsführer bewirbt, zum Bei-
spiel wenn sich für die Beraterfunktion jemand 
angeboten hat, der SPD-Mitglied ist, aber abge-
lehnt worden ist und dann ein CDU-Mitglied als 
Berater - ohne dessen Arbeit schlechtzumachen - 
eingesetzt worden ist. All das wissen Sie ganz ge-
nau.  

 

Deshalb wollen wir nicht, dass es sozusagen par-
teipolitisch untersetzt wird. Auch das Gespräch, 
das im Dezember 2012 stattfand, hatte diesen An-
satz, indem man ein Parlamentsmitglied von der 
CDU hinzugezogen hat.  

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich in 
den letzten Sekunden meiner Redezeit sagen: Wir 
müssen alles unternehmen, um die Feuerwehren 
nicht auf dem Schlauch stehen zu lassen. - Danke 
schön.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Meine Damen und Herren! Die Debatte ist damit 
beendet. Wir treten in das Abstimmungsverfahren 
ein. Ich habe keine Überweisungswünsche ver-
nommen. Dann stimmen wir zunächst über den 
Änderungsantrag in der Drs. 6/1922 ab.  

 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktionen der 
CDU und der SPD zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Fraktion Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN und die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? 
- Das ist die Fraktion DIE LINKE. Der Änderungs-
antrag ist angenommen worden. 
 

Wir stimmen jetzt über den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 6/1887 in der soeben geänder-
ten Fassung ab. Ich frage Herrn Striegel: Sie wün-
schen eine Abstimmung Punkt für Punkt? Habe ich 
Sie richtig verstanden?  
 

(Herr Striegel, GRÜNE: Ja!) 
 

- Wunderbar. - Dann stimmen wir jetzt ab. Ich nen-
ne die einzelnen Punkte. Wer Punkt 1 des ge-
änderten Antrages zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist das gesamte Haus. 
Stimmt jemand dagegen? - Enthält sich jemand 
der Stimme? - Nein. Damit ist Punkt 1 beschlossen 
worden. 
 

Wer stimmt Punkt 2 zu? - Das sind die Fraktion 
DIE LINKE und die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Das ist niemand. Wer enthält 
sich der Stimme? - Das ist die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist Punkt 2 beschlos-
sen worden. 
 

Wer stimmt Punkt 3 zu? - Das ist wieder das ge-
samte Haus. Stimmt jemand dagegen? - Enthält 
sich jemand der Stimme? - Nein. Damit ist Punkt 3 
beschlossen worden.  
 

Wer stimmt Punkt 4 zu? - Das ist wieder das ge-
samte Haus. Stimmt jemand dagegen? - Enthält 
sich jemand der Stimme? - Nein. Punkt 4 wurde 
beschlossen.  
 

Wer stimmt Punkt 5 zu? - Auch diesmal ist es wie-
der das gesamte Haus. Wer stimmt dagegen? 
- Enthält sich jemand der Stimme? - Nein. Punkt 5 
wurde beschlossen. Damit ist dem Antrag in der 
geänderten Fassung mehrheitlich zugestimmt wor-
den. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 15 
abgearbeitet. 
 
 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 18 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Nichtschülerprüfungen zur staatlich anerkann-
ten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Er-
zieher 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1890 

Einbringerin ist Frau Hohmann. Sie hat das Wort. 
Bitte schön. 

 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Personen, die nicht mehr Schülerin oder 
Schüler einer allgemeinbildenden oder einer be-
rufsbildenden Schule bzw. einer Abendklasse sind, 
können durch eine sogenannte Nichtschülerprü-
fung einen staatlichen Abschluss erwerben. 

 

Bei der Ausbildung zur staatlich anerkannten Er-
zieherin/zum staatlich anerkannten Erzieher darf 
nur an einer Fachschule eine solche Prüfung ab-
genommen werden. Darauf bereiten zum Beispiel 
Bildungsträger ihre Kursteilnehmerinnen vor. Um 
dann das geforderte Abschlusszeugnis der berufs-
bildenden Schule zu erhalten, müssen drei schrift-
liche und bis zu elf mündliche Prüfungen abgelegt 
werden.  

 

In Sachsen-Anhalt haben wir seit zwei Jahren bei 
dieser Art von Prüfung einen sehr hohen Anteil von 
Nichtschülerinnen, die durchfallen. Fast jede zwei-
te Teilnehmerin schafft die Prüfung nicht. Schaut 
man sich dagegen das Ergebnis im Jahr 2010 an, 
als noch 93 % der Teilnehmerinnen die Prüfung 
meisterten, kann man sich wohl fragen, warum wir 
in den Jahren 2011 und 2012 einen so starken 
Einbruch verzeichnen. Dieser Frage sind wir nach-
gegangen. Wir haben mit den beteiligten Akteurin-
nen gesprochen. 

 

Aus der Sicht der berufsbildenden Schulen ist eine 
erhöhte Anzahl an Nichtschülerinnen, welche zum 
Teil die erforderlichen Voraussetzungen nicht mit-
bringen, eine Ursache. Spricht man dagegen mit 
den Bildungsträgern, die auf die Nichtschülerprü-
fung vorbereiten, so kritisieren sie das Prüfungs-
verfahren.  

 

Man muss wissen, dass es seit zwei Jahren eine 
Veränderung bei der Erstellung von Prüfungsauf-
gaben gibt. Vorher mussten die Lehrerinnen Prü-
fungsaufgaben erarbeiten; im Erwartungshorizont 
notierten sie lediglich Stichpunkte der möglichen 
Antworten. Nun wurde dieses Verfahren seitens 
des Landesschulamts verändert. Das heißt, der 
Erwartungshorizont muss präziser und klar aus-
formuliert sein.  

 

Das Ganze paart sich nun offenbar oft mit einer 
recht formalistischen Anwendung. Passt die Ant-
wort des Prüflings nicht genau in das Raster, ist 
nicht deckungsgleich mit dem formulierten Erwar-
tungshorizont, gibt es keinen Punkt.  

 

Des Weiteren beklagen Bildungsträger, dass die 
Lehrerinnen in den berufsbildenden Schulen nur 
ungern die Prüfungen abnehmen, da sie hierfür 
keine ausreichenden Abminderungsstunden erhal-
ten und die erforderlichen Mehraufwendungen 
während ihrer Arbeitszeit erledigen müssen. 
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Außerdem hat sich vor zwei Jahren sowohl perso-
nell als auch lokal ein Wechsel der Zuständigkeit 
im Landesschulamt bzw. im Landesverwaltungs-
amt vollzogen. Zuständig für diesen Bereich ist 
nicht mehr die Stelle in Magdeburg, sondern die 
Stelle in Halle. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte nicht 
das Szenario der Guten und der Bösen aufma-
chen. Uns liegt vielmehr daran, diesen Konflikt auf-
zubrechen und mit allen Beteiligten ins Gespräch 
zu kommen. 
 

Gerade im Hinblick auf die Einführung des neuen 
Kinderförderungsgesetzes haben wir hierfür eine 
hohe Verantwortung. Nach unseren Berechnungen 
werden wir zumindest bis zum Jahr 2016 in eine 
erhebliche Mangelsituation bei den Fachkräften 
geraten.  
 

Nach dem Zahlenmaterial des Ministeriums brau-
chen die Kitas zur Umsetzung des neuen KiFöG 
im Jahr 2016 fast 1 400 Erzieherinnen und Erzie-
her mehr als heute. Mehr als 600 Kolleginnen wer-
den bis dahin aus Altersgründen ausscheiden. 
 

Legt man neben diese Zahlen die voraussicht-
lichen Absolventenzahlen der Fachschulen - und 
zwar ohne die Nichtschüler -, dann stellt man fest, 
dass ein Mangel von deutlich mehr als 600 Fach-
kräften entstehen wird. Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger werden also dringend gebraucht. 

 

Die Arbeitsagenturen und die Jobcenter haben re-
agiert. Für das Jahr 2013 wurden in ihrer Bildungs-
zielplanung mehr als 200 Erzieherstellen mit Bil-
dungsgutscheinen beworben.  

 

Zum Vergleich: In den Jahren 2004 bis 2012 gab 
es in Sachsen-Anhalt rund 150 Personen aus den 
Rechtskreisen der Sozialgesetzbücher II und III, 
die an den Vorbereitungslehrgängen teilgenom-
men haben. Wenn ich nun an den großen Anteil 
derer denke, die die Prüfung nach zwei Jahren in-
tensiver Vorbereitung nicht schaffen, dann muss 
ich sagen: Das ist kein gutes Startsignal für diese 
Bewerberinnen.  
 

Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu: die Voraus-
setzungen für die Zulassung zu einer Nichtschü-
lerprüfung. Die Verordnung über die berufsbilden-
den Schulen, konkret der darin enthaltene § 28 re-
gelt, wer zugelassen wird und wer nicht. Wenn 
dann zum Beispiel bei den Jobcentern von Mag-
deburg und im Jerichower Land zu lesen ist, wer 
sich eignet - ich zitiere: „alle Berufsgruppen bei 
persönlicher und gesundheitlicher Eignung und re-
gionaler Mobilität“ -, handelt es sich hierbei aus 
unserer Sicht um ein Vortäuschen falscher Tat-
sachen oder schlichtweg um Unkenntnis. Es gilt, 
diesbezüglich schnellstmöglich Klarheit zu schaf-
fen. 
 

Diese Klarheit nützt den Migranten und Migrantin-
nen in dem ESF-geförderten Projekt „Yes, you 

can!“, die auf die Nichtschülerprüfung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten 
Erzieher vorbereitet wurden, leider nicht mehr. Von 
acht diplomierten Teilnehmerinnen wurden in die-
sem Jahr nur zwei zu den Prüfungen zugelassen. 
Im letzten Jahr war es ähnlich. Wenn man sich die 
Quote derer, die die Prüfung in den letzten zwei 
Jahren bestanden haben, ansieht, bekommt das 
Ganze einen bitteren Beigeschmack.  
 

Übrigens wurden für den Vorbereitungslehrgang 
auf die Abschlussprüfung für jede Teilnehmerin 
Mittel in Höhe von ca. 10 000 € aus dem ESF be-
reitgestellt.  

 

Unter den nicht zugelassenen Teilnehmerinnen 
waren auch Lehrerinnen und Erzieherinnen. Das 
Projekt lief vom 1. September 2010 bis zum 28. Fe-
bruar 2013 und richtete sich an Migrantinnen und 
Migranten mit einem ausländischen akademischen 
Abschluss.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte an-
hand weiterer Beispiele, die uns zur Verfügung ge-
stellt wurden, aufzeigen, wie Verwaltungshandeln 
bei der Zulassung zur Nichtschülerprüfung greift. 

 

Das erste Beispiel: Eine Diplomlehrerin mit drei-
jähriger Berufserfahrung als Grundschullehrerin er-
hielt eine Absage mit der Begründung, die Lehrer-
tätigkeit werde nicht als pädagogische Tätigkeit 
anerkannt,  
 

(Frau Mittendorf, SPD, lacht) 

 

da Lehrer einen Bildungsauftrag und keinen Erzie-
hungsauftrag hätten. 

 

Ein zweites Beispiel: Eine Teilnehmerin mit Fach-
hochschulreife und einjähriger beruflicher Tätigkeit 
als Praktikantin in einer privaten Kindereinrichtung, 
in einer Tagespflege, bekam eine Absage mit der 
Begründung, eine private Kindereinrichtung sei 
nicht mit einem Kindergarten nach dem KiFöG 
gleichzusetzen. 

 

Ein drittes Beispiel: Eine Teilnehmerin mit einem 
Realschulabschluss, die mehrere Jahre bei einem 
privaten Bildungsträger in der Berufsorientierung 
mit Schülerinnen und Schülern der 6. und 7. Klas-
se gearbeitet hat, wurde eine Absage mit der Be-
gründung erteilt, Tätigkeiten mit Schülern seien 
keine pädagogischen Arbeiten. 

 

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie Verwal-
tungshandeln umgesetzt wird. Ich möchte nieman-
dem zu nahe treten, aber wo steht denn, bitte 
schön, geschrieben, dass die geforderte einjährige 
sozialpädagogische Tätigkeit in einer sozialpäda-
gogischen Einrichtung nur in Deutschland und nur 
mit Kleinstkindern erbracht werden kann? Unter 
Umständen muss darüber nachgedacht werden, 
ob die Verordnung über berufsbildende Schulen, 
die die Kriterien bestimmt, noch zeitgemäß und 
genügend flexibel ist. 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zusam-
menfassend können wir feststellen, dass das The-
ma der Nichtschülerprüfungen zur staatlich aner-
kannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Er-
zieher äußerst brisant ist. Dieser Sachverhalt ist 
auch in anderen Bundesländern nicht neu. Doch 
diese Länder haben sich auf den Weg gemacht, 
um Lösungen zu finden. Ein erster Schritt war die 
Einberufung eines Treffens aller am Prozess Betei-
ligten. 

 

Die Ergebnisse der letzten zwei Jahre hier im Land 
müssen gemeinsam analysiert werden. Was hat zu 
der deutlich angestiegenen Misserfolgsquote bei-
getragen? 

 

Ich möchte hier nochmals betonen: Wir wollen nie-
mandem einseitig den Schwarzen Peter zuschie-
ben. Wir möchten unseren Antrag auch nicht dahin 
gehend missverstanden wissen, dass wir eine Re-
duzierung qualitativer Standards befürworteten. 

 

Wir halten es angesichts des Fachkräftebedarfs 
vor allem in den Kindertagesstätten für dringend 
geboten, die Regelungen für die sogenannten 
Nichtschülerprüfungen zu überprüfen und zu über-
arbeiten.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen der 
gemeinsamen Beratungen sollen den Ausschüs-
sen für Bildung und Kultur sowie für Arbeit und So-
ziales noch im ersten Halbjahr 2013 vorgelegt 
werden. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank für die Einbringung des Antrags, Frau 
Hohmann. - Für die Landesregierung hat jetzt Herr 
Minister Dorgerloh das Wort. Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Zahl der Anmeldungen zur Nichtschü-
lerprüfung - was für ein schönes Wort in diesem 
Kontext - für den Erwerb des Abschlusses „Staat-
lich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter 
Erzieher“ hat aufgrund des gesetzlich verankerten 
Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung erheblich zugenommen. Das ha-
ben wir eben schon gehört. Das sei hier noch ein-
mal bestätigt.  

 

Die Nichtschülerprüfung ist eine externe Prüfung 
und gilt in der Regel als Ausnahmefall, sofern eine 
Ausbildung auf dem regulären Weg nicht möglich 
ist. Auch das sollten wir uns in Erinnerung rufen, 
wenn wir über dieses Thema sprechen. 

 

(Zustimmung von Frau Gorr, CDU) 

Nichtschülerprüfungen gibt es sowohl für den Er-
werb von allgemeinbildenden Abschlüssen als 
auch für den Erwerb von beruflichen Abschlüssen. 
Die Teilnehmenden besuchen also keinen Bil-
dungsgang in einer Schule, sondern die Vorberei-
tung auf die Prüfung obliegt ihnen selbst, zum Bei-
spiel durch Selbststudium oder durch den Besuch 
eines Vorbereitungskurses. 

 

Die Kurse zur Vorbereitung auf die Nichtschüler-
prüfung zum Erwerb des Abschlusses „Staatlich 
anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzie-
her“ werden derzeit bei freien Trägern durchge-
führt und aufgrund des Fachkräftebedarfs durch 
die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion 
Sachsen-Anhalt/Thüringen durch die Vergabe von 
Bildungsgutscheinen intensiv gefördert. Das heißt, 
wir haben freie Träger am Start, die sich dieser 
Aufgabe widmen. 

 

Das Kultusministerium hat keinen Einfluss darauf, 
wie und in welchem Umfang sich die Bewerberin-
nen und Bewerber auf die Nichtschülerprüfung vor-
bereiten, und auch nicht auf die bei den freien Trä-
gern in den jeweiligen Vorbereitungskursen vermit-
telten Inhalte. Das heißt, wir haben es nicht mit 
zertifizierten Kursen oder Angeboten zu tun. Es 
findet auch keine Qualitätssicherung seitens des 
Ministeriums statt. Wenn man ganz tief hinein-
schauen will, dann müsste man sich natürlich auch 
solche Bereiche anschauen, wenn man das über-
haupt kann und will. 

 

(Zustimmung von Frau Gorr, CDU) 

 

Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin und zum staatlich anerkannten Erzieher erfolgt 
auf der Grundlage der von der Kultusministerkon-
ferenz beschlossenen Rahmenvereinbarung über 
Fachschulen, die die bundesweite Anerkennung 
der erworbenen Abschlüsse gewährleistet. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, wir 
stimmen darin überein: Oberste Priorität hat die 
Sicherung der Qualität der Ausbildung. Das gilt 
nicht nur für die Abschlüsse im originären Bil-
dungsgang der Fachschule, sondern auch für die 
Abschlüsse, die durch eine Nichtschülerprüfung er-
worben werden. Hierbei geht Qualität vor Quanti-
tät.  

 

Deshalb gelten für die Nichtschülerprüfungen die 
gleichen Zugangsvoraussetzungen - ich betone: 
die gleichen Zugangsvoraussetzungen -, Inhalte 
und Anforderungen wie für die Abschlussprüfung 
im regulären Bildungsgang der Fachschule in der 
Fachrichtung Sozialpädagogik. Wir haben absolut 
identische, vergleichbare Rahmenbedingungen, 
was die Zugangsvoraussetzungen, Inhalte und An-
forderungen angeht. 

 

Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin und zum staatlich anerkannten Erzieher ist kei-
ne Erstausbildung - das ist eben schon erwähnt 
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worden -, sondern eine berufliche Weiterbildung 
und setzt in der Regel einen Berufsabschluss und 
berufliche Erfahrung voraus. 

 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass mit der ab-
gelegten Nichtschülerprüfung noch nicht die staat-
liche Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher 
vergeben wird. Diese wird erst nach einem einjäh-
rigen Berufspraktikum, das mit einem Kolloquium 
abschließt, erteilt. Hierfür können bis zu 600 Stun-
den aus einer geeigneten Vorbildung anerkannt 
werden.  

 

Bei den Zugangsvoraussetzungen wird zwischen 
einschlägigen und nicht einschlägigen Berufsaus-
bildungen unterschieden. Einschlägige Berufsaus-
bildungen führen direkt zu einer Ausbildung in der 
Fachschule oder gelten als direkte Zugangsvor-
aussetzung für die Nichtschülerprüfung, zum Bei-
spiel die Berufsfachschulabschlüsse in den Fach-
richtungen Sozialassistenz und Kinderpflege. 

 

Bei nicht einschlägigen Berufsausbildungen muss 
zusätzlich eine einjährige einschlägige praktische 
Tätigkeit in Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe als Zugangsvoraussetzung nachgewiesen 
werden. 
 

Der Abschluss einer Ausbildung für das Lehramt 
an bestimmten Schulformen und der Erzieher-
abschluss sind in den Inhalten und in der Struk-
tur der Ausbildung sehr unterschiedlich, sodass ei-
ne Einschlägigkeit nicht uneingeschränkt gegeben 
ist. Eine differenzierte Betrachtung der Lehramts-
abschlüsse als Zugangsvoraussetzung ist notwen-
dig. 

 

Wie wichtig die geeignete praktische Tätigkeit für 
einen erfolgreichen Abschluss als staatlich aner-
kannte Erzieherin oder als staatlich anerkannter 
Erzieher ist, zeigen die bisherigen Erfahrungen. 
Jetzt komme ich zu den Zahlen, die Frau Hoh-
mann eben vorgetragen hat. 
 

In der Erzieherausbildung bestand schon immer 
die Möglichkeit, den Abschluss durch eine Nicht-
schülerprüfung zu erlangen. Bis zum Jahr 2010 
gab es jährlich ca. 30 Teilnehmende. Das waren 
überwiegend Personen - das ist jetzt besonders 
wichtig -, die bereits in Tageseinrichtungen zur 
Förderung und Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen tätig waren. Die Bestehensquote lag im 
Jahr 2010 bei 90 %. Das ist ein Indiz dafür, dass 
sich eine einschlägige berufliche Tätigkeit sehr po-
sitiv auf den erfolgreichen Abschluss einer Nicht-
schülerprüfung auswirkt. 
 

Seit dem Jahr 2011 ist nicht nur die Zahl der An-
meldungen zur Nichtschülerprüfung kontinuierlich 
gestiegen, sondern auch die Quote der nicht be-
standenen Prüfungen - im Jahr 2011 auf 46 %, im 
Jahr 2012 auf 51 % -, obwohl sich die Anforderun-
gen für die Nichtschülerprüfung inhaltlich nicht 
verändert haben.  

Aus diesem Grund habe ich in Zusammenarbeit 
mit der Regionaldirektion Hinweise für die Bera-
tung der künftigen Nichtschülerinnen und Nicht-
schüler zur Verfügung gestellt, damit man dort bei 
der Ausgabe der entsprechenden Bildungsgut-
scheine und in der Zusammenarbeit mit den freien 
Trägern reagieren und sagen kann, welche Anfor-
derungen am Ende der Zeit tatsächlich erfüllt wer-
den müssen.  

 

(Zustimmung von Frau Gorr, CDU) 

 

Wir schauen nicht darauf, wer Zugang erhält oder 
welche Vorbildung die Leute mitbringen. Das ist in 
der Tat Sache der freien Träger, aber auch der Ar-
beitsagenturen. Deswegen haben wir mit denjeni-
gen, die die Bildungsgutscheine ausgeben, zusam-
mengearbeitet und sagen, was am Ende der Vor-
bereitungszeit tatsächlich erwartet werden können 
muss. 

 

Wir haben ein gemeinsames Interesse daran - Frau 
Hohmann, ich glaube, darin werden wir überein-
stimmen -, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Nichtschülerprüfung zu einem erfolg-
reichen Abschluss geführt werden, insbesondere 
dann, wenn sie mit einem solchen Bildungsgut-
schein für die Fortbildung auf die Prüfung vorberei-
tet worden sind, weil wir die Absolventinnen und 
Absolventen als Fachkräfte natürlich gut gebrau-
chen können. 

 

Aber wir brauchen sie vor allem als Fachkräfte, die 
den Qualitätsansprüchen genügen und vergleich-
bar sind mit denen, die einen anderen Weg ge-
gangen sind. Dort können wir keine zwei Stufen 
oder zwei unterschiedliche Qualitäten zulassen.  

 

Gegenwärtig, meine sehr geehrten Damen und 
Herren - das kann ich Ihnen zum Schluss sagen -, 
werden durch mein Haus die Regelungen für die 
Fachschule in der Fachrichtung Sozialpädagogik 
geprüft und überarbeitet. Dabei wurden die im vor-
liegenden Antrag der Fraktion DIE LINKE darge-
stellten Sachverhalte in die Prüfung einbezogen. 
Wir sind da ähnlich unterwegs. Das war auch 
schon einmal Thema im Ausschuss. Daher ist das 
nicht verwunderlich. 

 

Über die Ergebnisse kann ich gern noch vor der 
parlamentarischen Sommerpause in den Aus-
schüssen für Bildung und Kultur sowie für Arbeit 
und Soziales berichten, wenn dies so vom Parla-
ment gewünscht wird. - Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir treten in die 
vereinbarte Fünfminutendebatte ein. Für die CDU 
spricht als Erste Frau Gorr. Bitte schön, Frau Gorr. 



3538 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/42  22.03.2013 
 

Frau Gorr (CDU):  
 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen Abgeordnete! Der Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 6/1890 mit dem Titel „Nichtschü-
lerprüfungen zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin/zum staatlich anerkannten Erzieher“ lenkt den 
Blick auf die derzeitigen Zulassungsbedingungen 
für diese Nichtschülerprüfungen und fordert unter 
anderem vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
bedarfs - wir haben es bereits gehört - in den Kin-
dereinrichtungen in Sachsen-Anhalt eine Locke-
rung der Zulassungsvoraussetzungen. 

 

Insbesondere sollen auch Schlussfolgerungen aus 
dem Fakt gezogen werden, dass die Prüfungs-
anforderungen offensichtlich zu einer hohen Durch-
fallquote führen; siehe auch die Antwort der Lan-
desregierung auf die Kleine Anfrage der Kollegin 
Lüddemann. 

 

Ich möchte zu Beginn meiner Rede darauf hin-
weisen, dass aus meiner Sicht der Antrag der LIN-
KEN in einen größeren Zusammenhang einzu-
ordnen ist, der insbesondere auch die Fragen ei-
ner Reform der Fachschulausbildung - der Minister 
sprach schon davon -, einer möglichen dualen 
Ausbildung oder der Verkürzung der Ausbildungs-
zeit umfasst. 

 

Welche Schlussfolgerungen sind nun aus dem vor-
liegenden Antrag zu ziehen? - Offensichtlich ist 
derzeit zu konstatieren, dass viele, die eine Tätig-
keit als Fachkraft in einer Kindereinrichtung an-
streben, die Anforderungen, die analog zu den be-
reits vom Kultusminister genannten Standards de-
finiert sind, unterschätzen und diesen nicht ge-
wachsen sind. Es gibt offensichtlich Schwierigkei-
ten bei den Prüfungsaufgaben, aber auch bei den 
Erwartungshorizonten, die mit der dann tatsächlich 
ausgeübten Tätigkeit verbunden sind. Hierzu kann 
gefolgert werden, dass die Prüfungsanforderungen 
abgesenkt werden müssen, um mehr Prüfungs-
erfolge zu ermöglichen. 

 

Aber, meine Damen und Herren, wollen wir das? 
- Auch in anderen Bereichen scheint die Lösung 
eines Problems in der Absenkung von Standards 
und Leistungsanforderungen zu liegen. Dies steht 
für mich jedoch im Gegensatz zu der Notwendig-
keit, qualitativ gut ausgebildete und vorbereitete 
Erzieherinnen und Erzieher in unsere Kinderein-
richtungen zu entsenden. Fachkräftemangel kann 
kein Einstieg in Beliebigkeit und abgesenkte Stan-
dards sein. 

 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 

 

Im Übrigen handelt es sich - der Minister hat es 
auch schon gesagt - bei der Nichtschülerprüfung 
im Grunde genommen um einen Ausnahmefall, 
der zurzeit aber intensiv, unter anderem durch die 
Bundesagentur für Arbeit, genutzt wird, um die be-
nötigte Quantität an Personal zu erzeugen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nur eini-
ge wenige Aspekte genannt, die aus meiner Sicht 
dringend und vor allem zeitnah in den beiden Aus-
schüssen für Arbeit und Soziales sowie für Bildung 
und Kultur - dieser soll federführend sein - betrach-
tet werden müssen.  
 

Ich bitte daher um Überweisung in diese beiden 
Ausschüsse und bin sicher, dass die Erkenntnisse 
aus den Anhörungen und den Gesprächen mit den 
Fachleuten vor Ort in die Diskussion einfließen 
werden. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht jetzt Frau Professor Dalbert. Bitte 
schön, Frau Dalbert. 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE basiert auf ei-
nem Problem, das wir im Ausschuss schon ange-
sprochen haben, und ist einzuordnen in einen An-
trag, den wir zur Reform der Erzieherinnenausbil-
dung gestellt haben, und wird in diesem Rahmen 
auch behandelt. Insofern behandelt Ihr Antrag 
zwar ein wichtiges Thema, aber es hätte nicht des 
Antrages bedurft, dass wir uns mit diesem Thema 
in der gebotenen Differenziertheit beschäftigen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Aber vielleicht trägt die Debatte heute dazu bei, 
dass alles noch besser wird. 
 

Es geht um mehrere Probleme. Aber es gibt auch 
etwas Erfreuliches: Mehr Menschen, die aus ande-
ren Berufen kommen, entscheiden sich, Erzieher 
oder Erzieherin zu werden. Das ist gut so.  
 

Wir sehen jedoch, dass es eine erste Hürde gibt, 
nämlich die Zulassung zur Prüfung. Aus den Zah-
len, die uns vorliegen, die als Antwort auf die An-
frage meiner Kollegin Conny Lüddemann gekom-
men sind, sehen wir, dass wir in den letzten drei 
Jahren einen Anstieg bei der Zahl der Nichtzulas-
sungen zu verzeichnen haben, zumindest einen 
geringfügigen Anstieg von 39 auf 44 %. 
 

Man muss sich anschauen, was es mit diesen Zu-
lassungen auf sich hat. Wir sehen, dass es dabei 
offensichtlich Probleme gibt. Uns sind Briefe zuge-
gangen; Frau Hohmann hat zum Teil aus den Brie-
fen zitiert. Es geht etwa um die Frage: Was ist eine 
einschlägige Ausbildung und was ist eine nicht 
einschlägige Ausbildung? Davon hängt ab, ob man 
noch zusätzliche Praxiszeiten nachweisen kann. 
 

Es verwundert einen schon sehr, wenn man liest, 
dass einem Lehrer oder einer Lehrerin geschrie-
ben wird, dass sie keine einschlägigen Praxiszei-
ten hätten, weil sie nur in Schulen gearbeitet hät-
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ten. Wir alle wissen, Schulen haben nicht nur ei-
nen Bildungs-, sondern auch einen Erziehungsauf-
trag. Damit haben wir uns gestern vertieft ausein-
andergesetzt. Man sieht, dass es dabei Nachsteu-
erungsbedarf gibt. 
 

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Wenn 
die Kultusministerkonferenz festgelegt hat, dass 
die Erzieherinnenausbildung für den Altersbereich 
null bis 27 gilt - man könnte auch darüber diskutie-
ren, wie sinnig man das findet; aber das ist erst 
einmal der Rahmen - und man diesen Rahmen 
nimmt, dann wäre für mich der Beruf des Lehrers 
und der Lehrerin auch ein einschlägiger Beruf, der 
gar keine weiteren Praxiszeiten für die Zulassung 
zur Prüfung verlangt. - So viel zu den Fragen 
Quereinstieg, Einschlägigkeit und Praxiszeiten für 
den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher.  
 

Der Minister hat gerade dargelegt, dass es bei uns 
im Lande so geregelt ist, dass die Voraussetzun-
gen für die Zulassung zur Prüfung und zur Ausbil-
dung gleich sind und hat dies als ein positives 
Qualitätsmerkmal dargestellt.  
 

Herr Minister, darin kann ich Ihnen nicht folgen. Ich 
verstehe und finde es richtig, dass jemand, der ei-
ne nicht einschlägige Berufsausbildung hat und 
dann zur Prüfung zugelassen wird, Praxiszeiten 
vorweisen muss. Das ist klar. Aber warum man 
von jemandem, der eine nicht einschlägige Be-
rufsausbildung hat und in die Ausbildung will, Pra-
xiszeiten verlangt, das leuchtet mir nicht ein. Sie 
verlangen von keinem Mechatroniker, dass er sich 
erst einmal ein Jahr unter ein Auto legt, bevor er 
seine Ausbildung anfängt. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Dann haben wir eine zweite Hürde. Frau Hohmann 
ist auch darauf eingegangen, dass seit dem Zeit-
punkt, zu dem die Zahl der Bewerbungen für die 
Prüfungszulassung zugenommen hat, die Durch-
fallraten dramatisch gestiegen sind. Knapp jeder 
Zweite fällt im Augenblick durch die Prüfungen.  
 

Ich will mich jetzt nicht an Spekulationen beteili-
gen, warum das so ist. Aber es ist klar: Es ist ein 
nicht hinnehmbarer Zustand, wenn eine Prüfung 
plötzlich dazu führt, dass hohe Durchfallraten be-
stehen.  

 

Frau Gorr, dabei geht es überhaupt nicht um die 
Frage, die Qualität abzusenken - so verstehe ich 
den Antrag von Frau Hohmann auch nicht -, son-
dern es geht darum, hinzuschauen und herauszu-
finden, warum wir diesen sprunghaften Anstieg ha-
ben. Er ist ja von einem Jahr zum anderen aufge-
treten. Das liegt doch nicht daran, dass die Men-
schen plötzlich dümmer geworden sind, die in die 
Prüfung gehen. Das muss man sich anschauen.  
 

Es ist ganz klar: Wir benötigen transparente Prü-
fungsanforderungen. Dies hat auch den Vorteil, 
dass wir dann mehr Qualität in der Fläche sichern 

und ein wenig mehr Einheitlichkeit herstellen könn-
ten.  
 

Kurz und gut: Der Antrag ist unter die Reform der 
Erzieherausbildung zu subsumieren. Diese ist Ge-
genstand im Ausschuss für Bildung und Kultur. In 
diesem Zusammenhang müssen wir zudem die 
Frage der Zugangsvoraussetzungen regeln. Das 
ist Teil unseres Antrags zur Reform der Erzieher-
ausbildung. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle am 
Ende in der Tat zu einem guten Ergebnis kommen 
werden.  
 

Ich danke Ihnen für die Debatte über dieses The-
ma. Wir werden diese Debatte im Ausschuss wei-
terführen. Meines Erachtens genügt eine Überwei-
sung des Antrages in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur. - Herzlichen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. - Für die SPD-Fraktion spricht jetzt 
Frau Reinecke. Bitte schön, Frau Reinecke.  
 
 

Frau Reinecke (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Kolleginnen und Kollegen! Der Gegenstand des 
Antrages wurde hinlänglich dargestellt. Ich glaube, 
wir alle haben verstanden, dass es um die Durch-
führung der Prüfung, also um die kritische Wertung 
der Ergebnisse geht.  
 

Es geht auch darum, die richtigen Schlussfolge-
rungen daraus ziehen, ohne - das möchte ich an 
dieser Stelle betonen; so habe ich die Kollegin 
Hohmann auch verstanden - die Prüfer per se zu 
verdammen. Ich denke, dies sollte an dieser Stelle 
unterstrichen werden.  

 

Wir haben gehört, dass es wichtig ist, dass die 
Teilnehmer der Nichtschülerprüfung die Parameter 
vorher kennen müssen. Sie müssen wissen, wor-
auf sie sich einlassen.  

 

Ich möchte nicht noch einmal auf die einzelnen 
Fakten eingehen; sie wurden hinlänglich benannt. 
Es geht hierbei um die Frage, ob es sich bei der 
Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher um 
eine Erstausbildung handeln soll oder ob auch ei-
ne Weiterbildung möglich sein soll. Zudem geht es 
um die Frage, welcher Berufsabschluss oder wel-
che beruflichen Erfahrungen vorausgesetzt wer-
den.  

 

Aus meiner Sicht war wichtig zu hören, dass dem 
Kultusministerium die schlechten Ergebnisse sehr 
wohl bekannt sind, dass in Abstimmung mit dem 
Sozialministerium, mit der Bundesagentur, mit der 
Regionaldirektion und mit dem Landesschulamt 
bereits Gespräche geführt worden sind, dass Wert 
auf die Beratungsgespräche gelegt wurde - dies 
erachte ich für einen wichtigen Schritt - und dass 
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derzeit an der Überarbeitung der Verordnung ge-
arbeitet wird. Ich denke, darüber werden wir uns 
im Ausschuss berichten lassen.  

 

Richtig ist natürlich auch, dass diese Debatte in 
den Kontext der Reformierung der Erzieherausbil-
dung insgesamt gehört. Ich finde den Debattenbei-
trag heute insofern wertvoll, als das Prestige der 
Erzieherinnen und Erzieher unterstrichen wird. Ich 
denke, dies ist an dieser Stelle gerechtfertigt. Dies 
hat sehr viel mit der Wertschätzung zu tun.  
 

Ich möchte an den Appell erinnern, den Frau Pro-
fessor Dr. Rabe-Kleberg im Rahmen des Fach-
gespräches vorgebracht hat. Sie hat unterstrichen, 
dass Standards für diesen Bereich wichtig sind 
und dass sie das Thema Quereinsteigerlösung 
nach wie vor als Sonderlösung betrachtet. Ich 
denke, dies können wir an dieser Stelle unterstrei-
chen.  
 

Darüber hinaus hat sie darauf hingewiesen, dass 
Praktika in den Einrichtungen begleitet würden und 
die Kapazitäten für diese Begleitung in den Ein-
richtungen sehr wohl vorhanden seien, um von An-
fang an eine gute Praxis zu erfahren. 
 

Ich denke, diese Punkte werden wir in den beiden 
Ausschüssen erörtern. Die SPD-Fraktion wird der 
Überweisung des Antrages in beide Ausschüsse 
zustimmen, wobei die Federführung dem Aus-
schuss für Bildung und Kultur obliegen sollte. - Vie-
len Dank.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Reinecke. - Für die Fraktion DIE 
LINKE ergreift jetzt erneut Frau Hohmann das 
Wort. Bitte schön, Frau Hohmann. 
 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bin noch einmal an das Pult getreten, 
um eindeutig zu sagen, dass es uns nicht darum 
ging, Qualitätsstandards zu senken. Ich glaube, 
auch in unserem Antrag steht davon nichts. Des-
halb weiß ich nicht, Frau Gorr, wo Sie gelesen ha-
ben, dass wir eine Absenkung der Qualitätsstan-
dards wünschen.  
 

(Frau Gorr, CDU: Ich habe gesagt, dies darf 
nicht passieren!)  

 

Uns war es wichtig, dass wir auf die Probleme, die 
seit zwei Jahren im Land vorherrschen, aufmerk-
sam machen; denn auch in diesem Jahr - momen-
tan finden die Prüfungen statt - zeichnet sich ab, 
dass Absolventen in bestimmten Größenordnun-
gen durchfallen werden. 
 

Daher, denke ich, sind wir gut beraten, mit allen 
Akteuren ins Gespräch zu kommen, um an dieser 
Stelle Abhilfe zu schaffen. Andere Bundesländer 

haben es, wie gesagt, vorgemacht: Brandenburg 
ist dabei, Baden-Württemberg hat die Hürde schon 
genommen.  
 

Ich wünsche die Überweisung des Antrages an 
den Ausschuss für Bildung und Kultur, aber auch 
an den Ausschuss für Arbeit und Soziales. - Dan-
ke.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Gorr, möchten Sie etwas fragen oder etwas 
bemerken?  
 

(Frau Gorr, CDU: Ich möchte etwas fragen!) 
 

Sie möchten etwas fragen. - Frau Hohmann, Frau 
Gorr möchte Sie etwas fragen.  
 
 

Frau Gorr (CDU): 
 

Ich habe darauf hingewiesen, dass eine Absen-
kung von Standards nicht passieren sollte. So ha-
ben auch Sie sich ausgedrückt. An dieser Stelle 
haben wir Konsens.  
 

Ich habe eine Nachfrage bezüglich dieses Projek-
tes „Yes, you can!“. Ist es nicht so, dass in diese 
Diskussion, die wir gerade führen, noch ein weite-
rer Aspekt einbezogen werden muss, nämlich die 
Frage der Anerkennung von ausländischen aka-
demischen Abschlüssen?  
 

Ich denke, man muss des Verständnisses halber 
sagen, dass es hierbei nicht unbedingt um Lehre-
rinnen und Lehrer aus unserem Umfeld geht, son-
dern um Lehrerinnen und Lehrer aus anderen 
Ländern. An dieser Stelle ist eine Reihe von ande-
ren Aspekten zu berücksichtigen.  
 

In diesem Zusammenhang ist es keine Frage der 
Absenkung von Standards. Vielmehr stellt sich die 
Frage: Wie gehen wir mit dieser Problematik um? 
Müssen wir dann nicht eine andere Art von Stan-
dards setzen?  
 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 
 

Ich hatte auf die Problematik, die sich mit Blick auf 
die Migrantinnen und Migranten in diesem Zusam-
menhang ergibt, aufmerksam gemacht. Diese ha-
ben eine Ausbildung als Lehrerin bzw. Lehrer und 
haben an diesem Projekt teilgenommen, haben je-
doch die Zulassung letztlich nicht bekommen. Dar-
auf zielte es ab. Wir müssen prüfen, inwieweit wir 
solche Standards nutzen und zum Beispiel Erfah-
rungen, die bereits in anderen Ländern im Rahmen 
der Arbeit mit Kindern gesammelt worden sind, bei 
dieser Zulassung berücksichtigen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Es gibt eine Nachfrage.  
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Frau Gorr (CDU): 
 

Das würde letztlich bedeuten, dass wir die Stan-
dards für diese spezielle Gruppe von Menschen, 
von denen wir hoffen, dass sie irgendwann als 
Fachkräfte in unseren Kindereinrichtungen arbei-
ten, anpassen müssen.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Damit ist die Debatte abgeschlossen.  
 

Ich habe den Wunsch gehört, den Antrag an die 
Ausschüsse für Arbeit und Soziales und für Bil-
dung und Kultur zu überweisen. Der Ausschuss für 
Bildung und Kultur soll die Federführung überneh-
men. - Ich sehe keinen Widerspruch. Dann lasse 
ich darüber abstimmen.  
 

Wer der Überweisung des Antrages zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Bildung 
und Kultur und zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Arbeit und Soziales zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist eine große Mehrheit. 
Ist jemand dagegen? - Enthält sich jemand der 
Stimme? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der An-
trag einstimmig in die genannten Ausschüsse 
überwiesen worden. Der Tagesordnungspunkt 18 
ist damit beendet.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Internetfähige Computer sind für das soziokul-
turelle Existenzminimum unverzichtbar 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1888 
 
 
 

Herr Wagner wird den Antrag einbringen. Bitte 
schön, Herr Wagner.  

 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Um in Würde leben 
zu können, gilt in der modernen Zivilisation, so-
wohl nicht von Armut betroffen zu sein, als auch 
sich unabhängig von der Befriedigung der Grund-
bedürfnisse ein soziales, ein kulturelles und ein po-
litisches Erleben zu erhalten.  
 

Während die Parameter der Grundbedürfnisse 
Nahrung, Wohnung, Kleidung und medizinische 
Grundversorgung häufig unumstritten sind, da sie 
auch leichter messbar sind, ist die Frage, wie eine 
Mindestausstattung an sozialer, politischer und kul-
tureller Teilhabe festgesetzt werden kann, schon 
nicht mehr so einfach zu beantworten.  
 

Heutzutage das Internet nicht nutzen zu können 
- sei es temporär oder permanent - stellt einen 
Eingriff in die gesellschaftliche Teilhabe dar. Sind 
die Verfügbarkeit einer Internetverbindung sowie 

der dazugehörigen Technik, aber auch Teile des 
sogenannten soziokulturellen Existenzminimums 
für das gesellschaftliche Leben unverzichtbar? 
- DIE LINKE beantwortet diese Frage mit Ja. Für 
uns ist klar, dass die Veränderungen in den letzten 
Jahren den privaten Netzzugang unabdingbar ma-
chen. 

 

Die Herausforderungen in den nächsten Jahren 
lauten, zum Beispiel E-Government-Angebote, me-
dizinische Beratung im Netz sowie Telekommuni-
kation und Bildungsangebote - auch an Schulen - 
im Internet zur Verfügung zu haben. Insbesondere 
die Medienwelt als eine sich traditionell schnell 
wandelnde wird noch mehr Inhalte und Dienste ins 
Netz leiten.  

 

Das können wir leicht abschätzen, wenn wir uns 
anschauen, wie es bereits heute funktioniert. 
Schauen Sie etwa um 20 Uhr die „Tagesschau“, 
bei der zum Beispiel ein Beitrag zur Arbeitsförde-
rung läuft. Dieser dauert maximal zwei Minuten, 
mehr bekommt man dort auch nicht unter. Also 
sagt die Nachrichtensprecherin oder der Nachrich-
tensprecher: Mehr Infos dazu im Internet. - Dann 
schaut man halt nach - oder eben auch nicht. 
Wenn man keinen Internetzugang hat, dann nicht. 

 

Die Verweise in traditionellen Massenmedien auf 
zusätzliche aufbereitete Angebote im Netz nehmen 
zu. Auch die Volksbildung findet heute im Internet 
statt. Der Kultusminister hielt heute für die Regie-
rung die Rede zu dem Thema „80 Jahre Ermächti-
gungsgesetz“ und selbstverständlich verwies er in 
seiner Rede darauf, dass die Rede von Otto Wels 
im Internet nachzulesen sei. 

 

Wir alle haben verstanden, dass der kulturelle 
Reichtum, zu dem die historisch-politische Bildung 
gehört, im Internet verfügbar ist. Wir haben es alle 
verstanden. Das Nutzungsverhalten hat sich dahin 
gehend entwickelt, dass dies eben oft in den Woh-
nungen und zeitunabhängig passiert. Die Idee, In-
ternetversorgung zum Beispiel in Bibliotheken an-
zubieten, bleibt richtig. Es reicht aber nicht, das 
Recht auf kulturelle Teilhabe zeitlich zu beschrän-
ken.  

 

Die entscheidende Frage ist nun, ob wir die Situa-
tion erreicht haben, dieses Nutzungsverhalten so 
anzuerkennen, dass es unerlässlicher Teil des so-
ziokulturellen Existenzminimums ist. 

 

Ich sagte schon, dass das soziokulturelle Existenz-
minimum bzw. seine Komponenten nicht so leicht 
quantifizierbar sind, wie es manchmal bei den 
Grundbedürfnissen der Fall ist. Hierbei geht es 
traditionell um Aushandlungsprozesse der Sozial-
gerichtsbarkeit, und die Bewertung beruht im We-
sentlichen auf den Diskussionen im gesellschaft-
lichen und im politischen Raum. Dies ist einer der 
Gründe, weswegen wir hier und heute den vorlie-
genden Antrag stellen.  
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Weite Teile enthalten den Fakt, dass eine verfüg-
bare und nutzbare Internetverbindung heute es-
senziell ist, um ein würdiges Leben zu führen. Ar-
gumente gegen die Aufnahme als Teil des sozio-
kulturellen Existenzminimums kommen noch von 
jenen, die dem widersprechen, und jenen, welche 
die Menge zum Erreichen dieses soziokulturellen 
Existenzminimums prinzipiell beschränken wollen 
und dies meist finanziell oder mit Abstandsgeboten 
begründen. Gerade Letzteres jedoch ist unsozial; 
denn der Begriff „Existenzminimum“ soll ja gerade 
aussagen, dass nichts von dem reduziert werden 
kann, ohne dass die Würde des Lebens einge-
schränkt wird. 
 

Diskutieren kann man indes darüber, wann genau 
der Zeitpunkt erreicht ist. Für DIE LINKE ist dies 
bereits im letzten Jahr der Fall gewesen. Daher 
haben wir im Deutschen Bundestag die Gesetz-
gebung, die wir auch heute beantragen, gefordert. 
Denn erfahrungsgemäß vergeht doch einige Zeit 
zwischen der Feststellung eines Grundrechts und 
der gesetzeskonformen Umsetzung einer Ablei-
tung dieses Grundrechts. 

 

Meine Damen und Herren! Das bringt mich zu dem 
zweiten Grund, den vorliegenden Antrag hier und 
heute einzubringen. Die Feststellung des Grund-
rechts ist nämlich frisch getroffen worden. Am 
24. Januar 2013 hat der Bundesgerichtshof fest-
gestellt - Zitat -: 
 

„Der überwiegende Teil der Einwohner 
Deutschlands bedient sich täglich des Inter-
nets. Damit hat es sich zu einem die Le-
bensgestaltung eines Großteils der Bevölke-
rung entscheidend mitprägenden Medium 
entwickelt, dessen Ausfall sich signifikant im 
Alltag bemerkbar macht.“ 

 

Es sei - so heißt es weiter - ein Wirtschaftsgut, 
dessen ständige Verfügbarkeit seit längerer Zeit 
auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaft-
liche Lebenshaltung typischerweise von zentraler 
Bedeutung ist. Ich betone: ständige Verfügbarkeit 
von zentraler Bedeutung. 

 

Um so schnell wie möglich auf das Urteil des Bun-
desgerichtshofs zu reagieren, um Verzögerungen 
bei der Gesetzgebung zu verhindern, stellen wir 
diesen Antrag. Wir wollen heute offenlassen, wel-
che Sozialgesetzbücher angefasst werden sollen. 
Diesbezüglich sollen der Landesregierung keine 
Hürden aufgebaut werden. Es liegt jedoch auf der 
Hand, dass mindestens das SGB II und das 
SGB XII betroffen sein werden.  
 

Im Fall des SGB II gibt es ein kleines Kuriosum. Im 
Regelsatz für Sozialleistungsempfängerinnen und 
-empfänger sind 3,44 € für Informationstechnik so-
wie für Software vorgesehen. Die Anschaffung ist 
aber nicht geregelt. Die Zuteilung als Sonderbedarf 
wäre aus unserer Sicht eine geeignete Möglichkeit, 
dieses Kuriosum zu lösen. 

Wichtig ist auch, dass diese Technik nicht pfänd-
bar ist. Wir müssen doch beim Bereitstellen ent-
sprechender Infrastruktur konsequent sein, wie wir 
zum Beispiel im Bereich des Grundrechts auf 
Wohnen konsequent sind. Analog zu unseren For-
derungen nach Abschaffung von Stromsperren 
muss die Pfändbarkeit der notwendigen Informa-
tionstechnik natürlich ausgeschlossen werden.  
 

Lassen Sie mich bitte noch ausführen, wieso wir 
die öffentliche Debatte über das Thema führen. Es 
geht um die Überwindung der digitalen Spaltung.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be-
haupte, niemand, keine Partei hat ein halbwegs 
ausgegorenes Konzept zur Überwindung der digi-
talen Spaltung. Hier und da gibt es aber einzelne 
Maßnahmen - zum Beispiel mit diesem Antrag 
oder bezüglich des Themas Internetversorgung 
und Breitband -, dazu trotzdem einen Beitrag dazu 
leisten.  
 

Als gesellschaftliche Herausforderungen der nächs-
ten Zeit sind aber Fragen der digitalen Spaltung 
nicht beantwortet. Am deutlichsten lässt sich die 
digitale Spaltung - neben der Nutzungsintensität - 
in den jeweiligen Altersspektren, im sozialen Sta-
tus der Menschen in unserem Land erkennen. Im 
Digitalen setzt sich die soziale Spaltung der Ge-
sellschaft verstärkt fort. Die soziale Spaltung der 
Gesellschaft zementiert sich weiter. 
 

Das belegt jährlich die Initiative D21 mit dem 
(N)Onliner-Atlas. Den führen wir gern an, wenn wir 
eine Ursache geringer Nutzung des Internets ge-
sehen haben. Aber es steht natürlich noch weitaus 
mehr darin. Wenn man schaut, wo die größte Kor-
relation zwischen Internetnutzungsintensität und 
weiteren sozialen Statistiken besteht, stellt man 
fest, dass es die der sozialen Herkunft ist.  
 

DIE LINKE will die soziale Spaltung überwinden. 
Das muss der erste Schritt sein, damit es nicht 
noch schlimmer wird. Ich habe vorweggenommen: 
Auch wir haben diesbezüglich kein fertiges Ge-
samtkonzept. Wir werden uns in der Fraktion aller-
dings noch in mehreren Diskussionen darum be-
mühen, diesbezüglich weiter voranzukommen. Bis 
dahin können wir jedoch alles tun, damit es nicht 
schlimmer wird, und eben punktuell die soziale 
Spaltung verringern. 
 

Nun hat der Kollege Fraktionsvorsitzende der CDU 
in der Landespressekonferenz diesen Antrag - ne-
ben der aktuellen Debatte von heute Morgen - zum 
Anlass genommen, uns Wahlkampf zu unterstel-
len. 
 

(Herr Schröder, CDU: Internet für alle! Das 
ist doch eine gute Botschaft!) 

 

Na gut, kann man jetzt sagen. Wenn es stimmt, 
dann ist immer Wahlkampf, und vielleicht ist das 
auch so. Reagieren muss ich trotzdem auf diese 
Bemerkung; denn wir reagieren mit diesem Antrag 
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auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Nach mei-
ner Auffassung steht er nicht vor einer Wahl. Was 
will man dann dem BGH unterstellen? 
 

Zudem versuchte damit Herr Schröder das ange-
sprochene Thema zu bagatellisieren. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Ja, ja!) 
 

Das wird dem Problem der sozialen Spaltung in 
dieser Gesellschaft, mit dem wir konfrontiert sind, 
überhaupt nicht gerecht. 
 

Meine Damen, meine Herren! DIE LINKE hält es 
für geboten, neben Internetanschlüssen in Woh-
nungen auch die dazugehörige Informationstech-
nik als Teil des soziokulturellen Existenzminimums 
anzuerkennen. Daher fordern wir die Landesregie-
rung auf, im Bundesrat für eine dies realisierende 
Sozialgesetzgebung zu sorgen. - Haben Sie vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. - Für die Lan-
desregierung wird jetzt Herr Minister Bischoff das 
Wort ergreifen - ohne Laptop. 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Den lasse ich am Arbeitsplatz, den Laptop. - Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehr-
ter Herr Wagner, es ist, glaube ich, unbestritten 
- alle im Haus wissen das; eine Fraktion ist kom-
plett mit iPads ausgestattet -, dass Internetzugang 
wichtig ist und dass er benötigt wird, um sowohl 
Herrschaftswissen begegnen zu können als auch 
ständig auf dem Laufenden zu sein.  
 

Es gibt sehr viele Menschen, die bei der Wahl ihrer 
Wohnung nicht zuerst danach fragen, wo die 
Wohnung liegt, sondern ob sie Internetanschluss 
hat. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren 
zunehmen. Auch die Frage des lebenslangen Ler-
nens wird dazugehören. Auch die Fragen des Um-
gangs mit dem Internet und der Möglichkeit, dort-
hin zu gelangen, werden eine Rolle spielen.  
 

Um bei den Zahlen zu bleiben. Ich dachte, weil Sie 
von der digitalen Spaltung der Gesellschaft spra-
chen, Sie würden auf den Onliner- bzw. Nonliner-
Atlas Bezug nehmen, der aufzeigt, wer überhaupt 
Nutzer ist, wie sich das in den nächsten Jahren 
entwickeln wird und wer das benötigt. Ich fand 
nicht die Grundfragen, die Sie aufgeworfen haben, 
interessant, sondern die Frage danach, was Men-
schen wirklich brauchen. Sie sprachen von der 
Würde des Menschen.  
 

Dieser Atlas wurde von der „Initiative D21“, von Inf-
ratest und von anderen IT-Beauftragten unter-
schiedlicher unabhängiger Institutionen erstellt. In 
diesem Atlas wird für das Jahr 2012 ausgewiesen 
- das ist interessant -, dass Familien mit einem ver-

fügbaren monatlichen Haushaltseinkommen von 
unter 1 000 € zu 54,2 % mit einem Internetzugang 
versorgt sind. Familien mit einem verfügbaren mo-
natlichen Haushaltseinkommen ab 3 000 € sind zu 
92 % mit einem Internetzugang versorgt.  
 

Aber wenn man den Zeitraum von 2001 bis 2011 
betrachtet, dann stellt man fest, dass Familien mit 
einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 
unter 1 000 € zu Beginn des Zeitraums nur zu 
17,2 % mit einem Internetzugang versorgt gewe-
sen sind. Insofern hat in den letzten Jahren eine 
erhebliche Entwicklung stattgefunden.  
 

Nun betrachten wir einmal die 46 % der Haushalte, 
die unter 1 000 € Monatseinkommen liegen und 
keinen Internetzugang haben. Als häufigster Grund 
für den Verzicht auf einen Internetzugang wird an-
gegeben, dass kein Bedarf besteht. Wen betrifft 
das? - Das sind im Wesentlichen ältere allein-
stehende Personen ab 65 Jahre bzw. generell die 
Personengruppe ab 65 Jahre. Das dürfte sich also 
auch auf Zweipersonenhaushalte ab 65 Jahre be-
ziehen.  
 

(Zuruf von Herrn Herbst, GRÜNE) 

 

Wenn man diese Personengruppen berücksichtigt, 
kann man von einer digitalen Spaltung der Gesell-
schaft nicht reden. Ich bin auch davon überzeugt, 
dass diejenigen, die auf einen Internetanschluss 
verzichten, weil sie nicht oder noch nicht damit 
umgehen können - das ist auch eine Frage des le-
benslangen Lernens -, trotzdem in Würde leben 
können. Daher glaube ich, dass diese Frage der 
Spaltung der Gesellschaft nicht zwangsläufig rich-
tig ist.  
 

Weiterhin wurde gefragt, ob ein Internetzugang bei 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die 
zur Zugrundelegung der Regelbedarfe dient, be-
rücksichtigt worden ist. Im Zusammenhang mit den 
Regelbedarfen werden nicht Geräte finanziert, 
sondern es werden Pauschalen finanziert und es 
ist jedem Einzelnen überlassen, was er damit tut. 
Sie haben eine Zahl genannt, die ich nicht bestäti-
gen kann, weil das in Bezug auf drei oder vier Po-
sitionsgruppen genannt wird, die ich nicht aufzäh-
len will. Dort ist ein monatlicher Betrag für Kom-
munikationsleistungen in Höhe von 30,77 € ange-
geben.  
 

Ob das ausreichend ist und ob man sagen kann, 
es gibt schon internetfähige Computer, die so 
preiswert sind, dass sie die Grundbedürfnisse be-
friedigen, kann ich nicht so sagen. Das wird alle 
fünf Jahre erhoben. Die letzte Erhebung erfolgte 
im Jahr 2008. Ich nehme an und gehe davon aus, 
dass dieser Betrag in den nächsten Jahren stei-
gen wird. Auch das Interesse, einen Internet-
zugang zu besitzen, wird steigen, weil er zur Bil-
dung und zum lebenslangen Lernen dazugehört. 
Daher glaube ich, dass Sie das auch in dieser 
Richtung sehen.  
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Ich würde deshalb zum Schluss festhalten, dass 
ich nicht weiß, wie sich die Bedarfe in der Zukunft 
entwickeln werden. Das Internet wird mit Sicher-
heit dazugehören. Es wird besser und nachhaltiger 
berücksichtigt werden. Aber ich will auch darauf 
hinweisen, dass der Zugang zum Internet nicht 
ausschließlich zu Hause erfolgt.  

 

Deshalb plädieren wir auch dafür, dass viele öf-
fentliche Einrichtungen, wie Jugendklubs und öf-
fentliche Einrichtungen, Internetzugänge aufwei-
sen, nicht nur die Jobagenturen und Ähnliches, die 
selbstverständlich über Internetzugänge verfügen 
sollten. Öffentliche Zugänge zum Internet sollten 
gewährleistet werden, damit die Menschen einen 
Zugang zum Internet haben.  

 

Viel wichtiger wird es in der Zukunft sein, sich mit 
der Frage zu beschäftigen, wie wir mit dem Inter-
net umgehen. Es geht nicht um die Frage, ob ich 
einen Internetzugang besitze. Vielmehr ist es rele-
vant, wie lange ich mich im Internet aufhalte und 
wozu ich es gebrauche. An dieser Stelle besteht 
eine viel größere Herausforderung. Hierbei spielen 
auch Aspekte des lebenslangen Lernens und der 
Bildung eine Rolle.  

 

Ich glaube, bei diesen Fragen könnte sich eher ei-
ne Spaltung der Gesellschaft abzeichnen. Auf der 
einen Seite wird es diejenigen geben, die das In-
ternet brauchen, weil sie ihr Wissen steigern wol-
len. Auf der anderen Seite wird es diejenigen ge-
ben, die viele andere Dinge mit dem Internet ma-
chen, die oft nicht der Wissensvermittlung oder der 
Wissensaneignung dienen. Aber das ist eine Frage 
der Bildung, der ich mich an dieser Stelle nicht 
widmen möchte.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass ein Internetzugang 
im Regelsatz enthalten ist, dass dies zukünftig 
transparenter darstellbar ist, aber dass eine Spal-
tung der Gesellschaft nicht darin begründet liegt, 
dass Menschen auf einen solchen Zugang verzich-
ten, weil sie nicht oder noch nicht oder vielleicht 
auch gar nicht damit umgehen wollen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Dank schön, Herr Minister. - Wir treten in die ver-
einbarte Fünfminutendebatte ein. Als Erster spricht 
Herr Rotter für die CDU-Fraktion. Bitte schön.  

 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn 
uns allen nicht bereits das Datum der bevorste-
henden Bundestagswahl bekannt wäre, so wüss-
ten wir zumindest nach der Debatte heute Morgen 
und spätestens jetzt mit der Beratung des vorlie-
genden Antrages, dass der Bundestagswahlkampf 
2013 begonnen hat.  

In Anbetracht der aus der Sicht der Antragstellerin 
offensichtlich unbefriedigenden Umfragewerte be-
sinnt sich diese auf ihre alten Strategien und Re-
zepte, den Menschen Versprechungen zu machen, 
von denen klar ist, dass sie in Verantwortung der 
Antragstellerin niemals umgesetzt, geschweige 
denn finanziert werden können. 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte feststellen, dass der Antrag der Frak-
tion DIE LINKE aus meiner Sicht in die falsche 
Richtung geht. Nach dem Lesen des Antrages war 
ich der Meinung, dass er, wie bei der Fraktion DIE 
LINKE eigentlich nicht üblich, schlecht recherchiert 
ist.  

 

Denn im Antragstext und auch in der Begründung 
konnte ich an keiner Stelle entdecken - zumindest 
habe ich darüber nichts gelesen -, dass entspre-
chende Beträge durchaus im Regelsatz berück-
sichtigt sind und dass Aufwendungen in den regel-
bedarfsrelevanten Verbrauchsangaben durchaus 
enthalten sind.  

 

Nun hat Herr Wagner mich in seiner Einführungs-
rede eines Besseren belehrt. Er hat klar gemacht, 
dass sich die Fraktion DIE LINKE nicht nur eines 
alten Antrags ihrer Fraktion aus dem Bundestag 
bedient hat. Zudem haben Sie, Herr Wagner, fest-
gestellt, dass ein Betrag im Regelsatz berücksich-
tigt ist. Angesichts dessen frage ich mich, was Sie 
mit Ihrem Antrag dann noch bezwecken wollen.  

 

(Herr Schröder, CDU: Ein bisschen mehr 
Geld!) 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will es bei dieser formalen Auseinandersetzung 
mit dem Antrag nicht bewenden lassen, sondern 
etwas weiter ausholen. Selbst wenn man der An-
tragstellerin zugute halten wollte, dass die vorhan-
dene Berücksichtigung der in Rede stehenden Auf-
wendungen nicht auskömmlich oder ausreichend 
sei, muss die Frage erlaubt sein, wohin die Initia-
tive der Antragstellerin führen soll. 

 

Die Forderung der Antragstellerin zu Ende ge-
dacht, würde dies nämlich bedeuten, dass wir in 
einem nächsten Schritt darüber streiten müssten, 
welche technischen Fähigkeiten der internetfähige 
Computer haben muss. Zugespitzt formuliert: Soll 
es ein Mac sein oder reicht auch ein windowsfähi-
ger PC? 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Das wissen Sie beim 
Fernseher doch auch nicht!) 

 

Wie stark darf oder muss der Prozessor sein, wie 
groß die Festplatte usw.?  

 

In einem weiteren Schritt wäre vermutlich zu dis-
kutieren, wie schnell die Internetleitung sein muss 
- mit der spannenden Folgefrage: Was wäre, wenn 
vor Ort die so beschlossene Geschwindigkeit des 
Internets gar nicht vorhanden wäre? - Mir fielen 
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noch eine ganze Reihe weiterer Fragen ein, die in 
diesem Zusammenhang erörtert werden könnten.  
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will in diesem Zusammenhang für meine Frak-
tion sehr deutlich sagen, dass nach unserem Ver-
ständnis nicht alles zum soziokulturellen Existenz-
minimum gehören muss, was für Menschen ver-
fügbar ist. Wir sind nicht der Auffassung, dass 
Menschen, die - aus welchen Gründen auch im-
mer - auf staatliche Transferleistungen angewie-
sen sind, genauso leben können müssen wie die-
jenigen, die hierauf nicht angewiesen sind.  

 

Damit der Aufschrei nicht allzu groß wird, ist deut-
lich zu sagen: Auch demjenigen, der auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen ist, steht bereits 
heute das Recht zu, die Regelsatzleistung bzw. 
Teile der Regelsatzleistung für die Anschaffung 
und Nutzung eines internetfähigen Computers zu 
verwenden. Insoweit werden staatlicherseits keine 
Vorgaben gemacht, wofür er die Regelsatzleistung 
einsetzt.  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich befürchte, der 
Tag ist nicht fern, da wird in diesem Hohen Haus in 
der Fortschreibung der Logik des vorliegenden An-
trags ein Antrag beraten werden, der die kosten-
freie Bereitstellung von Pay-TV im Rahmen des 
soziokulturellen Existenzminimums fordern wird.  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Wann dies der Fall sein wird, wird vermutlich nur 
von der Geschwindigkeit der Verbreitung und In-
anspruchnahme von Pay-TV-Programmen abhän-
gen.  

 

(Herr Schröder, CDU: Nicht dass wir sie auf 
eine Idee bringen! - Herr Lange, DIE LINKE: 
Ist das gar Populismus?) 

 

- Wie kommen Sie darauf? 
 

(Weitere Zurufe - Unruhe) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Kommen Sie bitte zum Ende. 
 

(Unruhe) 
 
 

Herr Rotter (CDU):  
 

Ja, ich würde das gerne tun.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Lassen Sie den Kollegen bitte zu Ende sprechen. 
 
 

Herr Rotter (CDU):  
 

Das wäre nett. Sie haben es auch gleich geschafft.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach meinen 
Ausführungen wird es Sie sicherlich nicht verwun-

dern, dass die CDU-Fraktion den vorliegenden An-
trag selbstverständlich ablehnen wird. - Trotzdem 
danke ich für die Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Herr Rotter, der Herr Kollege Wagner ist so nett 
und möchte Ihre Redezeit verlängern. Wollen Sie 
ihm antworten? 
 
 

Herr Rotter (CDU):  
 

Herr Präsident, das ist vom Kollegen Wagner sehr 
nett, aber ich verzichte gern auf die Verlängerung 
meiner Redezeit, auch in Anbetracht der fortge-
schrittenen Uhrzeit. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das ist heute schon 
das zweite Mal!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Dann können Sie, Herr Kollege Wagner, jetzt nur 
intervenieren, aber nicht fragen, weil niemand die 
Frage beantwortet.  
 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 
 

Kein Problem. - Ich interveniere nur auf die Frage, 
welche Technik und welches Betriebssystem ein-
gesetzt werden. Herr Rotter, da bin ich leiden-
schaftslos. Ich empfehle freie Software.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Jetzt spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN der Kollege Herr Herbst zu uns. Bitte 
schön, Herr Herbst. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Danke schön. - Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Herr Rotter, schade ei-
gentlich, dass Sie die Frage nicht zugelassen ha-
ben; denn vermutlich kann man sie Ihnen auch im 
Netz nicht stellen.  
 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Aber das ist natürlich Ihr gutes Recht. - Das ist 
wieder ein Redebeitrag, bei dem man anschlie-
ßend nicht weiß, was man sagen soll.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Herr Gallert, DIE LINKE: Er wusste 
noch, was Pay-TV war! - Herr Schröder, 
CDU: Das steht jedem frei!) 

 

- Das weiß ich doch.  
 

Ein im Wesentlichen gleich lautender Antrag ist 
auch im Bundestag anhängig, und zwar von der 
Linksfraktion gestellt. Das ist auch gut so. Das 
kann man aber auch hier im Land machen; dar-
über wurde im Bund noch nicht beraten.  
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Ich finde das ganz in Ordnung, die Fraktion auch, 
weil die Rechtsprechung - darauf wurde schon ein-
gegangen - der Politik in dieser Hinsicht im Grunde 
genommen schon wieder etwas voraus ist und weil 
die ständige Verfügbarkeit eines Computers im 
Privathaushalt längst zum notwendigen Lebens-
bedarf zählt. Das Oberlandesgericht München hat 
so geurteilt. Es gibt noch verschiedene andere 
Entscheidungen, die in diese Richtung gehen.  
 

Die Gerichte haben auch festgestellt, dass Compu-
ter beispielsweise nicht mehr gepfändet werden 
dürfen. Damit ist das Ganze juristisch eigentlich 
schon ausgefochten.  

 

(Herr Schröder, CDU: Dann fragt man sich, 
warum man den Antrag noch eingebracht 
hat!) 

 

Herr Rotter, ich vermute, dass das auch noch 
durch die Politik festgestellt werden wird, auch 
durch die Parlamente in Bund und Ländern, und 
zumindest im Bund gesetzlich verankert werden 
wird. Aber ob das heute geschieht oder in fünf Jah-
ren, das wird die Zeit zeigen, Herr Rotter. Genauso 
verhält es sich mit der Frage, wie wir mit diesem 
Thema umgehen und wie sich politische Fraktio-
nen diesem Thema stellen.  

 

Natürlich schreitet die digitale Spaltung längst fort. 
Es gibt sie. Ich glaube, sie wegzureden, wäre ge-
rade in unserem Land mit 140 000 Leuten, die vom 
SGB II abhängig sind, und mit jedem dritten Kind, 
das von Kinderarmut betroffen ist, fahrlässig. Denn 
natürlich - darauf ist auch der Minister eingegan-
gen - hat der Zugang zum Internet heute ganz klar 
etwas mit dem Einkommen der Familien zu tun. 
Wer ein geringes Einkommen hat - - Das ist so. Da 
brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln.  

 

Es ist festgestellt worden und lässt sich empirisch 
belegen, dass Familien, die ein Einkommen von 
weniger als 1 000 € haben, sehr viel weniger im 
Netz unterwegs sind als Familien mit einem höhe-
ren Einkommen. Das ist die traurige Wahrheit. 
Dieser Anschluss an das Netz hat heute wirklich 
mit Teilhabe zu tun. Der Anschluss an das Internet 
ist heute sehr wichtig, um seinen persönlichen Le-
benswandel umsetzen zu können.  

 

Digitale Teilhabe stellen wir uns nicht nur im Sinne 
eines TV-Gerätes vor, das heute längst zum Le-
bensstandard gerechnet wird und auch nicht 
pfändbar ist, sondern eher wie die EU-Kommission 
es diskutiert, nämlich mit dem universellen An-
spruch zum Beispiel auf ein Bankkonto und dar-
über hinaus im digitalen Bereich, damit wir uns hier 
im Land nicht die so oft erwähnten sogenannten 
Digital Natives sozusagen heranzüchten, sondern 
damit wir allen Menschen tatsächlich die gleichen 
Chancen auch im Netz zukommen lassen.  

 

Am einfachsten ließe sich das meines Erachtens 
mit einem flächendeckenden kostenlosen WLAN-

Netz erreichen. Andere Länder sind uns da schon 
weit voraus. Wir hatten eine Delegation aus dem 
Baltikum zu Gast. Estland zum Beispiel hat flä-
chendeckendes WLAN. Dann geht es wirklich nur 
noch darum, dass man ein Endgerät hat. Aber für 
den Anschluss an das Netz braucht man letztend-
lich nichts mehr zu bezahlen.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Ich glaube, die Zukunft wird das auch bringen. Die 
Frage ist nur, wie früh wir uns solchen Themen 
öffnen. Ich finde, es wäre schon heute ein guter 
Zeitpunkt dafür.  
 

Zu den Leistungen im Rahmen des Regelsatzes. 
Ich habe da den Wert von 6 € herausgefunden. 
Herr Wagner hat einen geringeren Wert herausge-
funden. Wahrscheinlich kommt es darauf an, was 
man alles hinzuzieht. Wahrscheinlich gibt es un-
terschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Aber 
auch von 6 € kann man sich heute natürlich keinen 
Internetanschluss leisten. Wenn Sie alle einmal 
durchrechnen, was Sie zu Hause für Ihren Breit-
bandanschluss bezahlen, dann werden Sie fest-
stellen, dass 6 € einfach nicht ausreichen. Das ist 
die Wahrheit. 
 

Dieser Antrag ist ein kleiner Schritt in die richtige 
Richtung, um den Digital Gap zu schließen. Aber 
das ist wirklich nur ein Schritt und viele weitere 
werden nötig sein. In diesem Sinne: Wir werden 
dem Antrag zustimmen. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Herbst. - Für die SPD-Fraktion 
spricht jetzt Frau Dr. Späthe. Bitte schön, Frau 
Dr. Späthe. 
 
 

Frau Dr. Späthe (SPD):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! In dem Antrag der Fraktion 
DIE LINKE wird argumentiert, dass trotz steigen-
der Nutzerzahlen sozial bedingte Barrieren eine 
digitale Spaltung der Gesellschaft zementierten. 
Der im Regelsatz der Grundsicherung vorgesehe-
ne Betrag für Datenverarbeitungsgeräte unter der 
laufenden Nr. 54 der Abteilung 9, für Software und 
für Nutzungsgebühren unter der laufenden Nr. 50 
der Abteilung 9 sei nicht ausreichend, um einen in-
ternetfähigen PC zu betreiben.  
 

Dieser Betrag aber ist das Ergebnis der Berech-
nungen der Regelbedarfe nach den Verbrauchs-
ausgaben anhand der Ergebnisse der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe. Bei der Ermitt-
lung dieser Regelbedarfe werden die verschiede-
nen relevanten Verbrauchsausgaben einer aus-
reichenden Anzahl von Referenzhaushalten her-
angezogen. Der im Regelsatz vorgesehene Betrag 
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für Datenverarbeitungsgeräte, für Software und 
Kommunikationsdienstleistungen liegt, wenn man 
alles zusammenrechnet, bei ca. 32 €.  
 

Das bedeutet aber nicht, dass exakt dieser Betrag 
dafür verwendet wird. Er ist eine statistische Grö-
ße. Die tatsächlichen Ausgaben schwanken so-
wohl nach oben als auch nach unten. Die Ent-
scheidung, wie viel für was ausgegeben wird, trifft 
jeder selbst. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 

Festgehalten sei an dieser Stelle aber noch ein-
mal, dass der internetfähige Computer bereits jetzt 
als regelsatzrelevanter Bedarf anerkannt ist. Die 
eigentliche Spaltung der Gesellschaft findet nicht 
digital, sondern real statt. Eine große Zahl von 
Personen kann nicht mehr allein von ihrer Hände 
Arbeit leben. 
 

(Unruhe) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Dr. Späthe, einen ganz kleinen Moment bitte. 
- Der eine oder andere möchte zuhören. Das soll 
insbesondere in den hinteren Reihen schwierig 
sein.  
 

(Zustimmung von Herrn Loos, DIE LINKE) 
 

So, jetzt sind Sie wieder dran. 

 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 
 

Wie gesagt, die Spaltung findet nicht digital, son-
dern real statt, weil viele nicht mehr allein von ihrer 
Hände Arbeit leben können. Obwohl diese Men-
schen in Teil- oder Vollzeit arbeiten - das Thema 
haben wir heute schon ausführlich behandelt -, 
sind sie auf zusätzliche Leistungen des Staates 
angewiesen oder liegen, was fast noch schlimmer 
ist, knapp über der Bemessungsgrenze. 
 

Es wird also deutlich, dass nicht nur Personen im 
Regelsatzbezug betroffen sind. Wenn, dann sind 
diejenigen, die knapp über dieser Bemessungs-
grenze liegen, genauso dran oder natürlich auch 
die vielen Rentner, die mit der Rente gerade über 
die Runden kommen. 
 

Aber man muss auch akzeptieren, dass die Priori-
täten für die Anschaffung materieller Güter höchst 
unterschiedlich sind. Der eine gibt sich mit einem 
alten Fernseher zufrieden, weil der Fernsehkon-
sum ohnehin gering ist. Ein anderer legt viel Wert 
auf ein Hightech-Gerät mit großer Diagonale. Das 
hat nicht unbedingt immer etwas mit dem Geldbeu-
tel zu tun. Auch wie viele Bits und Bytes ein PC 
hat, ist unterschiedlich und hängt vom Nutzerver-
halten ab. 
 

DIE LINKE bezieht sich in der Begründung ihres 
Antrags auf eine Umfrage, wonach 75,6 % der Be-
völkerung das Internet nutzen. Ausgeblendet bleibt 

dabei, dass ebenfalls nach dieser statistischen Er-
hebung von den verbleibenden rund 24 % ohne 
privaten Internetzugang zum großen Teil kein Be-
darf dafür gesehen wird. Hinzu kommt, dass es an 
verschiedenen Stellen des öffentlichen Lebens 
Zugang zum Internet gibt.  
 

Die von Ihnen dargestellten sozial bedingten Bar-
rieren werden nicht einfach dadurch überwunden, 
dass jedem Haushalt ein PC zur Verfügung gestellt 
wird. Selbst wenn es so wäre, gäbe es weiterhin 
Unterschiede, weil nicht jeder mit einem PC kom-
munizieren möchte. Manche möchten ihre Bank-
angelegenheiten lieber in einem direkten Gespräch 
mit einem realen Gegenüber erledigen, lieber in 
der Bibliothek der Kreisstadt stöbern oder sich poli-
tisch lieber vor Ort informieren und engagieren. 
 

Oder warum geben denn drei Viertel dieser 24 % 
internetlosen Haushalte an, keinen Internetbedarf 
zu haben, nicht zu reden von dem großen Anteil 
älterer Bürger, die den Zugang heute so nicht 
mehr wollen? Der Minister hat es bestätigt.  
 

Die gesellschaftliche Teilhabe findet auch in Zeiten 
einer zunehmend digitalisierten Welt nun einmal 
durch die unmittelbare Begegnung mit anderen 
Menschen, durch konkretes Mittun vor Ort, durch 
Treffen außerhalb der eigenen Wohnung und 
durch ein gemeinsames Miteinander statt. 
 

Die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben sollte jedem möglich sein. Ein in-
ternetfähiger Computer im eigenen Haushalt ist 
dafür nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung. 
 

Eine Bundesratsinitiative ist außer der Tatsache, 
dass die PC-Nutzung inklusive der Gebühren be-
reits regelsatzrelevant ist,  
 

(Herr Schröder, CDU: Richtig!)  
 

auch aus den zuletzt genannten Gründen über-
flüssig. Wir lehnen den Antrag der LINKEN ab. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Danke schön, Frau Dr. Späthe. - Für die Fraktion 
DIE LINKE hat jetzt erneut Herr Wagner das Wort. 
Bitte schön, Herr Kollege. 
 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 
 

Danke schön, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Ich gehe auf das Gesagte ein. Ich weiß, 
dass auch in den Haushalten mit niedrigem Ein-
kommen die Zahl derer, die das Netz nutzen, 
steigt. Das ist jedoch kein Argument, um das im 
Grundrecht auf ein sozioökonomisches Existenz-
minimum nicht anzuerkennen. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Zu sagen, da gebe es keinen Bedarf, hängt maß-
geblich damit zusammen, dass in vielen Regionen 



3548 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/42  22.03.2013 
 

Sachsen-Anhalts bis zuletzt überhaupt nicht die 
Möglichkeit bestanden hat, einen breitbandigen In-
ternetanschluss zu erhalten, und somit die soziale 
Erfahrung,  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

das Internet vorzufinden und damit einen kulturel-
len und sozialen Mehrwert für sich zu gewinnen, 
gar nicht bestand.  

 

Ich habe extra darauf hingewiesen, dass es hier 
auch um die Herausforderungen der Zukunft geht. 
Ich gehe davon aus, dass ausgerechnet hier tat-
sächlich Herausforderungen auf uns zukommen 
werden. 

 

Ich komme zum Regelbedarf. Die Kommunika-
tionsleistungen, die man mit hineinrechnen kann 
und die sich dann bis auf über 30 € summieren, 
sehen in der Regel Porto und Büromaterialien 
ebenso mit vor. Man könnte argumentieren - die-
ses Argument ist mir auch bekannt -, ja, man 
muss dann wirklich nicht 30 € ausgeben, weil man 
eben entsprechend viel durch das Netz gestalten 
kann. An der Argumentation ist prinzipiell auch et-
was richtig, wenn die Voraussetzungen, dass das 
am Ende passiert, tatsächlich geschaffen werden. 
Das erfordert zwei Sachen, erstens den Internet-
anschluss und zweitens die dazu notwendige In-
formationstechnik. 

 

Auf zwei Fragen ist der Minister aus meiner Sicht 
nur ungenügend bzw. gar nicht eingegangen. Das 
war zunächst die Frage nach der Technik zu Hau-
se. Natürlich wünsche ich mir, dass auch im öffent-
lichen Raum die Netznutzung möglichst überall 
möglich ist. Aber der Bundesgerichtshof hat fest-
gestellt, dass gerade zeitunabhängig und in der ei-
genen Wohnung die Netznutzung zu gewährleisten 
ist. 

 

Auch auf das Problem der Pfändbarkeit wurde 
nicht eingegangen. Auch wenn es hierzu bereits 
Gerichtsentscheidungen gibt, ist die Nichtpfänd-
barkeit der Informationstechnik bislang gesetzlich 
nicht geregelt. 

 

Herr Rotter, ich muss zum Glück auf vieles, was 
Sie gesagt haben, nicht eingehen, weil die Fragen, 
die für Sie offen waren, nicht offen geblieben wä-
ren, wenn man gehört hätte, was ich während der 
Einbringung gesagt habe. Im Rahmen der Einbrin-
gung habe ich das alles schon beantwortet. 

 

Aber ich komme noch einmal zum Wahlkampf. Ich 
kann auch Wahlkampfrede. Aber das klingt deut-
lich anders als das, was vorhin bei der Einbringung 
formuliert wurde.  

 

(Herr Schröder, CDU: Es geht immer noch 
schlimmer!) 

 

Herr Herbst hat darauf abgehoben, dass natürlich 
der Internetanschluss in die Sozialgesetzgebung 

einfließen muss. Dazu muss man sagen, dass das 
als Sonderbedarf im SGB II bereits geregelt ist. Da 
gibt es Probleme mit dem SGB XII. Das große 
Problem, das ich sowohl beim Minister als auch 
bei Frau Dr. Späthe herausgehört habe, ist: Wir 
reden heute nicht über den Anschluss an sich, 
sondern über die für dessen Nutzung notwendige 
Informationstechnik in der eigenen Wohnung. Das 
war der Antrag. 

 

Es war auch nicht einfach nur ein Recyclingantrag 
aus dem letzten Jahr aus dem Deutschen Bundes-
tag; denn der hat einzig und allein auf das SGB II 
abgezielt. Wir haben darüber hinaus gesagt, die 
Landesregierung soll schauen, wo überhaupt in 
der Sozialgesetzgebung eine Notwendigkeit be-
steht, das anzupassen.  

 

Wir reagieren auch auf ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs. Ja, für uns ist das noch einmal ein 
deutliches Zeichen dafür, dass es nicht einfach 
nur eine Forderung einer Partei im Wahlkampf ist, 
sondern dass es mittlerweile allgemein anerkannt 
ist, dass das Internet und die dazu gehörende 
Technik ein Teil des soziokulturellen Existenzmini-
mums ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn ich Sätze höre wie den, dass die Spaltung 
nicht digital, sondern real stattfindet, dann sehe ich 
darin eher ein großes Missverständnis bezüglich 
des Einflusses der Digitalisierung in der Gesell-
schaft; denn es geht doch gerade darum, dass 
diese digital stattfindende Spaltung eine reale 
Spaltung ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn hier der Gegensatz aufgemacht wird, dann 
zeigt das, dass die digitale Spaltung offensichtlich 
noch nicht richtig verstanden wurde. Deswegen 
bestehen gerade die sozialen Barrieren bei diesem 
Thema fort. Deshalb nenne ich noch einmal meine 
Bitte: Nehmen Sie den Antrag an!  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Danke schön, Herr Wagner. - Meine Damen und 
Herren! Es gibt keinen Wunsch auf Überweisung. 
Deshalb stimmen wir jetzt über den Antrag in der 
Drs. 6/1888 ab.  

 

Wer stimmt dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 
zu? - Das sind die Antragstellerin und die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dage-
gen? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit hat 
der Antrag keine Mehrheit gefunden und der Ta-
gesordnungspunkt 16 ist erledigt. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf: 
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Beratung 
 

Metropolregion Mitteldeutschland gehört auf 
den Prüfstand 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1892 
 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1923 
 
 
 

Der Einbringer ist der Abgeordnete Herr Dr. Köck.  
 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! All-
mählich wird es zu einem schlechten Brauch, un-
bequeme Anträge der Opposition via Alternativ-
antrag zu beerdigen. Was bleibt, ist die Genug-
tuung der regierungstragenden Fraktionen, die 
Opposition wieder einmal zum Jagen getragen zu 
haben. Der vorliegende Alternativantrag zur Met-
ropolregion verdient allerdings die Bezeichnung 
„alternativ“ nicht einmal. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN)  
 

Er fällt weit hinter den Ursprungsantrag zurück. 
Lassen Sie mich das einmal mit Ferdinand Lassal-
le sagen:  
 

„Alle große politische Aktion besteht in dem 
Aussprechen dessen, was ist, und beginnt 
damit. Alle politische Kleingeisterei besteht 
in dem Verschweigen und Bemänteln des-
sen, was ist.“ 

 

Die mit der Aufnahme des mitteldeutschen Rau-
mes in den Kreis der Metropolregionen verbun-
denen Erwartungen können nach unserer Ansicht 
höchstens ansatzweise als erfüllt angesehen wer-
den. Die sich im Jahr 2002 bietende große Chan-
ce, im Rahmen der von den drei CDU-Minister-
präsidenten Biedenkopf, Vogel und Böhmer ins 
Leben gerufenen Mitteldeutschland-Initiative die 
Metropolregion zu befördern, blieb ungenutzt.  
 

Eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zur Zu-
kunft der Initiative Mitteldeutschland aus dem Jahr 
2011 sprach jedenfalls für sich. Die damals Befrag-
ten zogen keinerlei Querbezug zur Metropolregion.  
 

Nach unserer Ansicht ist diese Initiative weit-
gehend verpufft. Als entscheidender Hemmschuh 
hat sich sowohl für die Metropolregion als auch für 
die Mitteldeutschland-Initiative der Generalver-
dacht erwiesen, dass sie einer Länderfusion, sei 
diese auch fernste Zukunftsmusik, in die Hände 
arbeiten könnte. Hochnotpeinlich wird auch dem 
leisesten diesbezüglichen Verdacht vehement ent-
gegengetreten, und - es ist paradox - Kooperation 
wird als das beste Instrument gegen eine Fusion 
angesehen.  
 

Unter diesen Rahmenbedingungen ist die Identifi-
zierung mit der Metropolregion selbst in den Kom-
munalverwaltungen außerordentlich schwierig. Sie 

ist in Leipzig und in Chemnitz noch am größten. 
Wenn Sie auf der Homepage dieser beiden Städte 
nach dem Stichwort Metropolregion suchen, finden 
Sie etwas mehr als 100 Einträge. An dritter Stelle 
folgt die Stadt Halle mit 20 Einträgen und bei Des-
sau sind es ganze zwei Einträge.  
 

Die Außenwirkung der Metropolregion Mittel-
deutschland beruht zu einem beträchtlichen Teil 
auch auf den angebotenen Leistungen solch dy-
namischer Mittelzentren wie Freiberg, Riesa, Eise-
nach und Merseburg oder auch des Saalekreises. 
Diese gehören aber zu den Zwischenräumen zwi-
schen den beteiligten Städten und nicht zur eigent-
lichen Metropolregion.  
 

Dieses Dilemma wird im Wissenschaftsatlas be-
sonders deutlich. Darin „schmückt“ sich die Metro-
polregion mit Hochschulangeboten der Städte Frei-
berg, Ilmenau, Mittweida, Nordhausen und Plauen 
und vereinnahmt selbst kleinste Forschungskapa-
zitäten in Hermsdorf oder Rudolstadt.  
 

Von den in den anderen Metropolregionen ent-
wickelten Governancestrukturen ist Mitteldeutsch-
land noch meilenweit entfernt. Die Konferenz der 
Raumordnungsminister und das Bundesbauminis-
terium verhalten sich bis heute außerordentlich 
nachsichtig und unterstützen den Entwicklungs-
prozess bisher mit wissenschaftlichem Know-how, 
insgesamt durch mehrere große Forschungspro-
jekte.  
 

Im April 2005 machte die 32. Konferenz der Raum-
ordnungsminister mit Nachdruck deutlich: Das Kon-
zept der Metropolregion ist unter anderem für den 
Wirtschaftsraum Mitteldeutschland eine besondere 
Chance, sich im europäischen Wettbewerb zu po-
sitionieren. 
 

Dazu sollten die Thüringer Städtereihe und die 
Oberzentren des Landes Sachsen-Anhalt in die 
Entwicklung der Metropolregion einbezogen wer-
den. Doch mangelnde Masse konnte offensichtlich 
auch nicht durch die territoriale Ausweitung der 
Metropolregion kompensiert werden.  
 

Stattdessen bildete sich mit dem „Forum Mittel-
deutscher Städte“ im Jahr 2007 quasi bottom up 
eine Konkurrenzstruktur, die sich sogar der wohl-
wollenden Unterstützung eines Bundesbauminis-
ters namens Dr. Tiefensee erfreute. Paradoxerwei-
se gehören diesem Forum nun auch fast alle Städ-
te der Metropolregion an. Der Vorsitz beider Verei-
nigungen liegt gegenwärtig sogar in einer Hand: in 
der des Oberbürgermeisters der Stadt Jena.  
 

Nachdem im vergangenen Jahr die Überführung 
des Städtenetzwerkes in einen Verein gescheitert 
ist, mehren sich die Anzeichen einer substanziel-
len Krise. Wie die Geschichte lehrt, schrumpft ein 
Imperium immer von der Peripherie nach innen.  
 

Der Ausgangspunkt Ihres Alternativantrages, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, geht leider an der Wirk-
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lichkeit vorbei. Die heile Welt ist spätestens seit 
dem Januar 2013 vorbei, als sich die Stadt Erfurt 
ohne jegliches Mediengetöse offiziell aus der 
Metropolregion verabschiedet hat. Da waren es 
nur noch zehn.  
 

Diese Entwicklung kann die Landespolitik nicht kalt 
lassen. Eine Implosion der Metropolregion hätte 
eine verheerende Außenwirkung bis nach Brüssel. 
Es stünde uns gut zu Gesicht, uns an der Metro-
polregion Rhein-Ruhr, die ähnliche Probleme hat, 
und an Fragen zu orientieren, die dort gestellt wer-
den.  
 

Die Machbarkeit einer Region hängt auch von der 
Bereitschaft ab, neue Formen und Strukturen der 
kommunalen, regionalen und länderübergreifen-
den Zusammenarbeit zu etablieren und einen indi-
kativen Ansatz der Raumentwicklung durchzuset-
zen.  
 

Patentlösungen gibt es allerdings nicht, da die 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen in 
jeder Metropolregion anders gelagert sind. So fehlt 
der mitteldeutschen Metropolregion ein unange-
fochtenes urbanes Zentrum, wie es andere Metro-
polregionen haben. Hier bilden mehrere Oberzen-
tren ein Netzwerk. Hinzu kommt die Drei-Länder-
Konstellation mit ihren differierenden gesetzlichen 
und förderpolitischen Rahmenbedingungen und 
Verwaltungsstrukturen.  

 

Wenn wir es wirklich ernst meinen, kommen wir 
nicht umhin, von den drei Landtagen als einer ge-
meinsamen parlamentarischen Plattform aus zu 
agieren. Der Landtag ist Teil der Governancestruk-
tur der Metropolregion. Er müsste es auf jeden Fall 
sein. Ergreifen wir also die Initiative, gehen wir auf 
unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachsen und 
Thüringen zu!  

 

Eine Voraussetzung dafür wäre allerdings die Um-
wandlung des Alternativantrages in einen Ände-
rungsantrag. Dadurch wäre eine Überweisung bei-
der Anträge in die Ausschüsse möglich. Damit 
könnten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der CDU und von der SPD, ein Zeichen für ei-
nen neuen, kooperativen Politikstil in der Metropol-
region setzen. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Dr. Köck, es gibt eine Frage des Kollegen 
Erdmenger. Möchten Sie diese beantworten? 

 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Ja.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Kollege Erdmenger, bitte.  

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Herr Dr. Köck, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich 
habe Ihrem Redebeitrag mit Interesse entnommen, 
dass - so ungefähr haben Sie es ausgeführt - eine 
Implosion der Metropolregion verheerende Auswir-
kungen hätte, vor allen Dingen als Zeichen in Rich-
tung Brüssel. Ich frage mich nun: Wie meinen Sie 
das? Welche Auswirkungen meinen Sie konkret?  

 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Das ist vor allen Dingen der Imageverlust. Es gibt 
nur elf ausgewiesene Metropolregionen in Deutsch-
land. Die Metropolregion Mitteldeutschland gehört 
dazu. Sie ist zugegebenermaßen die schwächste. 
Wenn wir es nicht schaffen, dann sieht das alle 
Welt. In Brüssel sind die Metropolregionen durch 
einen Initiativkreis vertreten; aus diesem würden 
wir dann auch ausscheiden. Das ist ganz klar.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke schön. - Für die Landesregierung spricht 
Minister Stahlknecht in Vertretung des Ministers 
Webel. Bitte sehr, Herr Stahlknecht.  

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Metropolregion Mitteldeutschland hat sich als eine 
von elf europäischen Metropolregionen in Deutsch-
land entwickelt und auch bewährt. Sie entspricht 
dem Beschluss der Konferenz der Minister für 
Raumordnung vom 30. Juni 2006.  

 

Es gibt mittlerweile eine Evaluation dieser mittel-
deutschen Metropolregion, in der die Stärken und 
Schwächen unter wissenschaftlicher Leitung ana-
lysiert worden sind. Das Ergebnis ist den Gremien 
auch mitgeteilt worden. Dort ist als Handlungs-
maxime Nachfolgendes vorgeschlagen worden: 

 

 die überregionale Partnerschaft als eingetrage-
nen Verein zu führen,  

 

 in dieser Konstellation bestimmte Ziele und Or-
ganisationsformen umzusetzen,  

 

 Regeln zur Integration aller Teilräume und von 
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft in das operative Geschäft der 
Partnerschaft aufzustellen und umzusetzen und  

 

 inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und zum 
Beispiel das Thema familienfreundliche Metro-
polregion zu kommunizieren und zu thematisie-
ren.  

 

Meine Damen und Herren! Wie sich die Städte 
entscheiden, ob sie weiterhin der mitteldeutschen 
Metropolregion angehören wollen, bleibt bis zum 
nächsten gemeinsamen Ausschuss am 29. April 
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2013 bzw. bis zum Ende des Jahres 2013 abzu-
warten. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abgeordnete Herr Bergmann. 

 
 

Herr Bergmann (SPD): 
 

Sehr geehrte Kolleginnen! Sehr geehrte Kollegen! 
Das Thema Metropolregion Mitteldeutschland ist 
ein Thema, über das sehr schwer zu diskutieren 
ist. Sicherlich haben Sie von der LINKEN mit Ihrem 
Antrag den Finger in die Wunde gelegt. Man muss 
natürlich klar und deutlich erkennen, dass nicht al-
les 100-prozentig und so toll läuft, wie wir uns das 
vielleicht vorgestellt haben. 
 

Allerdings haben wir Festlegungen im Landesent-
wicklungsplan getroffen; denn es ist nicht nur ein 
Versuch, sondern es war ein durchaus gewollter 
und guter Versuch, dieses Städtenetz kooperieren 
zu lassen. Sie wollten auch miteinander kooperie-
ren.  

 

Wir müssen natürlich konstatieren, dass es an ei-
nigen Punkten, gerade in den peripheren Räumen 
dieser Metropolregion, so etwas wie Abwande-
rungs- und Auflösungserscheinungen gibt. Das hat 
etwas mit der Stärke der jeweiligen Städte zu tun, 
die sich das auf eine gewisse Art und Weise erlau-
ben können und die ihren Wert auch ganz anders 
einschätzen. 

 

Einige haben vielleicht noch im Hinterkopf, dass 
Dresden problemlos sogar ohne den Welterbe-
status der Unesco weiterleben konnte. Wer weiß, 
dass er genug in die Waagschale werfen kann, der 
ist auf eine interkommunale Kooperation eben 
nicht unbedingt angewiesen. 

 

Trotz unseres Alternativantrags, den Sie von der 
Substanz her vielleicht nicht so gut finden, denke 
ich, müssen wir im Ausschuss darüber reden, wie 
man dort wieder Leben hineinbekommt. Vielleicht 
muss man auch mit den Städten reden, die es 
wirklich nötig haben. 

 

Ich sehe durchaus den Raum Halle/Leipzig mit 
Chemnitz als Nukleus. Das war einmal der Aus-
gangspunkt der Idee dieser Metropolregion. Viel-
leicht sind es auch gerade die Gemeinden plus ei-
nige weitere, die dort zusammenarbeiten müssen.  

 

Es sind nun auffälligerweise gerade die Landes-
hauptstädte wie Erfurt oder Dresden, die sagen: 
Wir sind nicht zwingend darauf angewiesen. Auch 
Magdeburg kann, glaube ich, eine ganze Menge in 
die Waagschale werfen und ist vielleicht auch nicht 
zwingend darauf angewiesen. Wir sehen also, 
dass wir ein strukturelles Problem haben, obwohl 
es einige gute Erfolge gibt. 

Ich kann heute leider auch nichts anderes tun, als 
zu sagen: Stimmen Sie erst einmal unserem Alter-
nativantrag zu. Herr Dr. Köck, ich halte auch nichts 
davon, dass wir all das, was in Ihrem Antrag steht, 
tun und durchführen. Denn wir müssten dann sehr 
viel tun, obwohl wir eigentlich eine Menge von de-
nen erwarten müssten, die davon profitieren. Das 
sind vornehmlich die Kommunen, die selber in der 
Pflicht sind zu kooperieren, die in der Pflicht sind, 
das Ganze mit Leben zu erfüllen. 

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU)  

 

Wir haben gestern beim Biosphärenreservat ge-
sehen, wie schwer es ist. Dort gibt es eine große 
Bewegung vor Ort, und trotzdem bleibt es schwie-
rig, das von hier oben aus zu befeuern, wenn nicht 
alle Partner mit dabei sind.  

 

Das gestaltet sich noch viel schwieriger, wenn 
kaum einer so richtig dabei ist und wenn diejeni-
gen, die es sich erlauben können, ihre Kraft zeigen 
und sagen, sie seien nicht darauf angewiesen. Das 
ist das strukturelle Problem, das wir hier haben.  

 

Lassen Sie uns im Ausschuss darüber beraten. 
Wenn wir unseren Alternativantrag beschlossen 
haben, werden wir sicherlich an der einen oder 
anderen Stelle in Zukunft noch einmal die Möglich-
keit haben, im Zusammenhang mit der Landespla-
nung darüber zu reden. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Bergmann. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Erdmen-
ger. Bevor Herr Erdmenger spricht, möchte ich auf 
§ 38 der Geschäftsordnung hinweisen. Danach 
wird der Alternativantrag bei einer Überweisung 
des Antrags mit überwiesen. Wir kommen später 
noch dazu; ich wollte schon darauf hinweisen. 
- Herr Erdmenger, Sie haben das Wort.  

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Bei den Metropolregionen im Allge-
meinen und bei der Metropolregion Mitteldeutsch-
land im Besonderen handelt es sich um eine faszi-
nierende Idee. Ich glaube, wir können uns darauf 
einigen zu sagen: Wenn diese Idee gut funktionie-
ren würde, dann würden wir alle sagen, das ist et-
was, was unsere Region weiterbringt.  

 

Ich muss Ihnen sagen, bei der Vorbereitung mei-
ner Rede bin ich ein bisschen ratlos zurückgeblie-
ben. Ich habe es in diesem Fall wirklich so ge-
macht, dass ich mit einem leeren Blatt Papier hier 
hereingegangen bin und mir gesagt habe, ich wer-
de einmal hören, welche Perspektiven die Landes-
regierung und die einbringende LINKE zur Metro-
polregion entwickeln.  
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Wir haben den kurzen Beitrag der Landesregie-
rung gehört - der einbringende Minister ist schon 
gar nicht mehr im Raum -; aus diesem waren nicht 
wirklich faszinierende Perspektiven herauszuhö-
ren. Herr Köck, auch Ihre Vision von dem, was das 
Land Sachsen-Anhalt aus der Region machen soll, 
ist mir nicht deutlich geworden.  

 

Ich denke, wir müssen einmal so ehrlich sein zu 
konstatieren, dass eine auf Kooperation aufgebau-
te Organisationsform wie diese Metropolregion nur 
dann funktioniert, wenn die Kooperation funktio-
niert. Daran scheint es im Moment zu hapern.  

 

Vor diesem Hintergrund kann ich nicht nachvoll-
ziehen, wie die Formulierung, das sei eine bewähr-
te Arbeit, in die Rede der Landesregierung ge-
kommen ist. Ich kann auch nicht nachvollziehen, 
Herr Dr. Köck, dass auf der EU-Ebene ein massi-
ver Imageverlust droht. Ich glaube, es wird tat-
sächlich eine Chance vergeben, die es gibt, wenn 
man sich dort organisiert, aber dass das so massiv 
sein würde, dessen bin ich mir nicht so sicher.  

 

Wir können aber trotzdem dem Grundanliegen der 
LINKEN zustimmen: Man muss sich damit jetzt 
einmal beschäftigen und überlegen, was man ei-
gentlich erreichen will. Ich kann aber auch Herrn 
Bergmann folgen in der Sorge, dass wir, wenn wir 
all das abarbeiten würden, was in dem Antrag for-
muliert ist, unverhältnismäßig viel Beschäftigung 
und Kapazität in eine solche Evaluation hinein-
stecken würden.  

 

Deswegen schlage ich vor, im Ausschuss einen 
Bericht vorzulegen. Auch eine selbstkritische Dis-
kussion zu dem Antrag der LINKEN halten wir für 
sinnvoll. Zu dem Punkt in dem Antrag der LINKEN 
in Bezug auf eine umfassende Evaluation würden 
wir uns der Stimme enthalten.  

 

Bei dem Alternativantrag der Regierungskoalition 
habe ich mich gewundert. Das ist ein Antrag, der 
erstens besagt: Alles ist prima, weiter so, wir ha-
ben das gut im Landesentwicklungsplan verankert. 
Dann geht er sogar noch einen Schritt darüber 
hinaus und sagt: Wir wollen unser Engagement 
sogar noch verstärken.  

 

Dazu muss ich sagen: Man muss vorher doch 
einmal festhalten, an welchen Punkten wir denn 
Chancen auf ein Weiterkommen sehen. Dazu 
muss ich Ihnen sagen: Bei einer Region, die aus 
einem Patchwork vereinzelter Städte, die nicht an-
einander grenzen, besteht, davon zu sprechen, 
dass man nun gerade bei der Kinderbetreuung zu-
sammenarbeiten soll, fehlt mir das Verständnis da-
für, worin die Vision bestehen soll. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ich glaube, auch mit diesem Ansatz kommen wir 
nicht weiter. Deshalb werden wir den Alternativ-
antrag ablehnen.  

Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE werden wir 
uns der Stimme enthalten. Wenn wir darüber im 
Ausschuss diskutieren, dann werden wir die not-
wendige kritisch-konstruktive Debatte dazu führen 
können. - Ich danke Ihnen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Kollege Erdmenger. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Scheurell. 

 
 

Herr Scheurell (CDU): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich möchte es gleich vorweg-
nehmen: Unseren Alternativantrag wollen wir als 
Koalitionsfraktionen natürlich zur Abstimmung ge-
stellt wissen.  
 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. Sehr ge-
ehrter Herr Dr. Uwe-Volkmar Köck, ich bin Ihnen 
ausgesprochen dankbar dafür, dass Sie dieses 
Thema auf die Bühne des Plenums gebracht ha-
ben. Das ist Ihnen sehr gut gelungen. Sie haben 
uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich im Ja-
nuar Erfurt aus der Metropolregion verabschiedet 
hat und dass Dresden kurz davor steht. Es ist ab-
solut richtig, dass Sie dieses Thema hier benen-
nen.  

 

Herr Erdmenger, ein bisschen Phantasie hätte ich 
Ihnen in Bezug auf die Frage der Kinderbetreuung 
schon zugetraut. Das können Sie aus der Perspek-
tive der Stadt Dessau natürlich nicht so sehen. 
Aber viele Abgeordnete, deren Wahlkreise an an-
dere Bundesländer grenzen, wissen, dass die 
Landkreise und die Kommunen große Schwierig-
keiten haben, wenn Bürger eines anderen Bundes-
landes ihre Kinder gern in unserem Bundesland 
beschulen lassen wollen oder sie der Betreuung 
durch eine hiesige Kinderkrippe oder einen hiesi-
gen Kindergarten anvertrauen wollen. Sie wissen 
nicht, wie schwierig das ist und welche Bock-
sprünge dann zu machen sind. Gerade das wollen 
wir eben auch mit erwähnt wissen.  

 

Die Metropolregion Mitteldeutschland ist mit rund 
2 100 km² und 8,7 Millionen Menschen neben der 
Region Berlin-Brandenburg der größte Verdich-
tungsraum östlich der Elbe. Das heutige Mittel-
deutschland ist seit dem Mittelalter eine der zentra-
len Brückenregionen zwischen Ost und West.  

 

Für uns als CDU ist Mitteldeutschland deswegen in 
erster Linie ein infrastruktureller Knotenpunkt und 
natürlich ein wirtschaftlicher Ballungsraum mit gro-
ßen Zukunftschancen.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Wenn die Vertreter der Stadt Dresden nun aus 
der Metropolregion aussteigen wollen, wie es die 
Erfurter schon getan haben, und in der Metropol-
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region Mitteldeutschland ein Sachsendreieck mit 
Sternchen sehen - also in Chemnitz arbeiten, in 
Leipzig verwalten und in Dresden leben -, dann 
entspricht das überhaupt nicht der Intention der 
Ministerpräsidenten und dem Beschluss der Kon-
ferenz der Raumordnungsminister aus dem Jahr 
2006.  

 

Heute ist die Metropolregion Mitteldeutschland von 
zentralen Autobahnachsen mit überregionaler Ver-
bindungsfunktion erschlossen. Ich muss die Zah-
len nicht nennen. In der Region gibt es allein drei 
S-Bahn-Netze und mit dem Flughafen Leipzig-
Halle den fünftgrößten Frachtflughafen der EU.  
 

Klar ist: Ein länderübergreifender Ballungsraum 
soll auch auf die ländlichen Räume in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen abstrahlen, Ver-
netzungseffekte erzeugen und Versorgung ermög-
lichen. Deswegen darf Raumordnung nicht nur so 
weit gedacht werden, wie die eigene Kirchturm-
spitze sichtbar bleibt. Sie muss selbst Ländergren-
zen überwinden. Denn im täglichen Leben spielen 
Ländergrenzen für die Bürgerinnen und Bürger ei-
ne untergeordnete Rolle, sehr geehrter Herr Erd-
menger.  
 

Für die Bürger aus Großkugel ist der Flughafen 
genauso eine Erfolgsgeschichte wie für die Gle-
siener. Genauso profitiert man dies- und jenseits 
der Grenzen von der länderübergreifenden Ver-
dichtung der Metropolregion Mitteldeutschland, vor 
allen Dingen durch die Verbesserung in Sachen 
Mobilität.  

 

Nur in einer gemeinsamen Metropolregion kann 
sich der mitteldeutsche Raum im überregionalen 
Maßstab Gehör verschaffen. Denn klar ist, dass 
nur eine Metropolregion mit den übrigen Ver-
dichtungsräumen in Deutschland, ob Hamburg, 
München, Rhein-Main oder Rhein-Ruhr, mithalten 
kann.  

 

Die Voraussetzungen sind hervorragend. Bereits 
seit dem Jahr 2006 ist Berlin von Halle und von 
Leipzig nur eine Stunde mit dem ICE entfernt. In 
wenigen Jahren werden München und Frankfurt in 
weniger als drei Stunden erreichbar sein.  

 

Ich sehe, Sie tippen schon wieder, dass die Zeit zu 
Ende ist. Das ist natürlich nicht nett.  

 

Mit der Inbetriebnahme des mitteldeutschen 
S-Bahn-Netzes im Dezember 2013 wird eine neue 
Stufe der Entwicklung der gemeinsamen Verdich-
tungsräume eingeläutet. Allein von der Deutschen 
Bahn wurden Mittel in Höhe von 200 Millionen € in 
die Flotte der 51 neuen Triebwagen investiert. Die 
Deutsche Bahn baut in Halle an der Saale eine der 
modernsten Zugbildungsanlagen, die der gesam-
ten Metropolregion Schwung verschaffen.  

 

Es wäre schön - darin gebe ich Ihnen, Herr 
Dr. Volkmar-Uwe Köck, Recht -, wenn alle Poli-
tiker, die für unsere Metropolregion Verantwortung 

tragen, ein Stück weit Schwung aufnähmen und 
Verantwortung für die gesamte Metropolregion 
zeigten.  
 

Es sollte nachher nicht so sein, dass wir sagen: 
Städte stützen Staaten; und an ein Bundesland 
kann sich später niemand mehr erinnern, während 
die Städte noch immer bestehen. Das wusste 
schon Heinrich der Vogler.  
 

Wir sollten alle gemeinsam an einer Erfolgs-
geschichte für unser gesamtes mitteldeutsches 
Gebiet mitwirken. - Danke.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Scheurell. - Herr Dr. Köck, möchten 
Sie erwidern? - Das ist der Fall.  
 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Meine Damen und Herren! Natürlich hat DIE LIN-
KE ein Konzept, und das schon seit mehr als zehn 
Jahren. Da es aber heute nicht um unser Konzept 
ging, sondern um die Probleme der Metropol-
region, habe ich bewusst darauf verzichtet, unsere 
Gedanken zu dem Konzept darzulegen. Wenn wir 
den Antrag im Ausschuss behandeln, ist Zeit, auch 
das zu tun.  
 

Es ist für mich jedoch unverständlich, dass sich 
der Alternativantrag auf das Gebiet von Sachsen-
Anhalt beschränkt und dass darin nicht die Er-
kenntnis zum Ausdruck kommt, dass offensichtlich 
Hilfe vonnöten ist und dass man auf die Kollegen 
in Sachsen und Thüringen zugehen sollte. Damit 
bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Die 
müssten eigentlich dafür dankbar sein.  
 

Wir versuchen, in Thüringen und Sachsen die glei-
che Initiative zu starten. Vielleicht kommen wir 
dann zu einem gemeinsamen Schnittpunkt. Denn 
das, was von den Städten gefordert wird, die Zu-
sammenarbeit über die Grenzen hinweg zu orga-
nisieren, trifft genauso für die Landtage zu.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Herrn 
Scheurell, CDU)  

 

Zur Kompliziertheit unseres Antrages. Es sind ei-
gentlich nur zwei Punkte, das heißt, die fünf Punk-
te reduzieren sich auf zwei Punkte: die Evaluie-
rung und dass wir es auf der parlamentarischen 
Eben der drei Länder gemeinsam machen wollen.  
 

Es ist unverständlich, dass das von der CDU und 
der SPD nicht in den Alternativantrag aufgenom-
men worden ist. Dann wäre nichts dagegen einzu-
wenden.  
 

Ich appelliere noch einmal an Sie: Nehmen Sie 
von dem Alternativantrag Abstand, stellen Sie ei-
nen einfachen Änderungsantrag. Dann können wir 
beide in den Ausschuss überweisen. So lege je-
denfalls ich die Geschäftsordnung aus.  



3554 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/42  22.03.2013 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Dr. Köck, wir können auch den Alternativ-
antrag in den Ausschuss überweisen. Das gibt 
§ 38 der Geschäftsordnung her.  

 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Gut, okay.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Es liegt 
ein Antrag der LINKEN auf Überweisung vor. Dar-
über können Sie abstimmen. Wenn dieser abge-
lehnt wird, stimmen wir über den Antrag und den 
Alternativantrag ab.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, sowohl ih-
ren Antrag als auch den Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen in den Ausschuss zu überweisen. 
Wer stimmt dem zu? - Das sind die Oppositions-
fraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind die Koali-
tionsfraktionen. Damit ist der Antrag auf Überwei-
sung abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen jetzt über den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 6/1892 ab. Wer dem Antrag zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Damit ist der Antrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen über den Alternativantrag der Frak-
tionen der CDU und der SPD in der Drs. 6/1923 
ab. Wer stimmt dem zu? - Das sind die Koalitions-
fraktionen. Wer ist dagegen? - Das ist die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 
ist der Alternativantrag angenommen worden. Wir 
verlassen den Tagesordnungspunkt 19.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf:  
 
 
 

Beratung 

 

Privilegierung von Biogasanlagen  

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1894  

 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1924  

 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Krause von 
der Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort.  

 
 

Herr Krause (Salzwedel) (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Her-
ren! In den zurückliegenden Jahren hat sich in 
Sachsen-Anhalt ein nahezu unübersehbares Netz 

von Biogasanlagen entwickelt. Entsprechend ist 
auch der Anbau von Energiepflanzen zu einem 
wirtschaftlichen Standbein vieler Landwirtschafts-
betriebe geworden.  

 

Das ist einerseits gut so, weil es in einem solchen 
Rahmen ohne Zweifel ein zu begrüßender Beitrag 
für die Energiewende ist. Andererseits ist diese 
Entwicklung bei einer unbedachten Ausdehnung 
des Energiepflanzenanbaus aber auch besorgnis-
erregend. Der Druck auf die Landwirtschaft ist 
diesbezüglich enorm. Biogasanlagen sind inzwi-
schen nicht nur ein zweites Standbein für Land-
wirte, sondern ein lukratives Anlagegeschäft für fi-
nanzkräftige Investoren außerhalb der Landwirt-
schaft.  

 

Der ursprüngliche Ansatz, dass die Planung und 
Errichtung von Biogasanlagen in landwirtschaft-
liche Wirtschaftskreisläufe eingebunden sein soll, 
gerät heute mehr und mehr ins Hintertreffen. Diese 
Entwicklung wird jetzt auch zunehmend von der 
Politik erkannt und beklagt.  

 

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 
24. Juni 2004 wurden die Privilegierungstatbestän-
de für die Errichtung von Biogasanlagen im Au-
ßenbereich erstmals in das Baugesetzbuch aufge-
nommen. Daher beinhaltet der § 35 Abs. 1 Nr. 6 
des Baugesetzbuches eine abschließende Rege-
lung für die Genehmigung von Biogasanlagen im 
Außenbereich.  

 

Die Fachkommission Städtebau der Bauminister-
konferenz hat bereits am 22. März 2006 Hinweise 
für den einheitlichen Vollzug des § 35 erarbeitet, 
die letztmalig am 23. März 2012 aktualisiert wur-
den, um so den unbebauten Außenbereich stärker 
zu schützen.  

 

Im Ergebnis der Arbeit dieser Kommission wurde 
ein gemeinsames Protokoll zur Umsetzung bzw. 
zur abgestimmten länderübergreifenden Anwen-
dung des § 35 des Baugesetzbuches in Bezug auf 
die Privilegierung von Biogasanlagen verfasst. 

 

Diese Hinweise bzw. dieses Protokoll wurden nach 
der Auffassung der Bauministerkonferenz notwen-
dig, weil sich mit der Änderung des Artikels 1 des 
Baugesetzbuches vom 22. Juli 2011 zum einen 
Bezugs- und Leistungsparameter geändert haben 
und sich zum anderen bei der praktischen Anwen-
dung des § 35 Abs. 1 Nr. 6 des Baugesetzbuches 
- Privilegierung von Biogasanlagen - in den zu-
ständigen Genehmigungsbehörden und durch die 
Rechtsprechung unterschiedliche Auslegungen er-
geben. 

 

Die Hinweise der Fachkommission Städtebau 
scheinen aber bei den Verwaltungs- und Voll-
zugsorganen in Sachsen-Anhalt bis heute nicht 
angekommen zu sein. Im Vollzug des § 35 des 
Baugesetzbuches sind Eigenwilligkeit und unter-
schiedliche Auslegung nach wie vor Praxis.  
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Insbesondere geht es dabei um die Definierung 
der energetischen Nutzung der Biomasse im Rah-
men eines landwirtschaftlichen Betriebes und um 
die Definition bzw. Abgrenzung eines landwirt-
schaftlichen Betriebes.  
 

Es muss klargestellt werden, ob Unternehmen, 
zum Beispiel Investoren, die Biogasanlagen errich-
ten wollen, mit einer Beteiligung eines Landwirt-
schaftsbetriebes mit 10 % oder 15 % auch dem 
Privilegierungstatbestand nach § 35 des Bau-
gesetzbuches gerecht werden. Ich denke - damit 
befinde ich mich in Übereinstimmung mit vielen 
Gemeindeverwaltungen bzw. Landkreisbehörden 
und letztlich der Fachkommission -, dass dies nicht 
sein kann. 

 

Erfahrungen bzw. Planungsverfahren belegen 
aber, dass es immer wieder dazu kommt, dass 
das Landesverwaltungsamt in die Selbstverwal-
tung von Kommunen eingreift und einmal getroffe-
ne Entscheidungen zurücknimmt. Demnach ist für 
das Landesverwaltungsamt der Privilegierungstat-
bestand gegeben, wenn sich zum Beispiel ein 
Landwirt mit 15 % beteiligt, um nicht zu sagen: 
eingekauft wird. 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist das Erfordernis der 
räumlichen und funktionalen Nähe der zu errich-
tenden Anlagen zu betrieblichen Abläufen. Damit 
wird die Frage aufgeworfen, ob die Biomassever-
wertung in betriebliche Abläufe des landwirtschaft-
lichen Betriebes integriert bzw. mit ihnen verknüpft 
ist. 

 

Festgestellt wird unter anderem auch, dass die 
Privilegierung nicht gegeben ist, wenn der Betrieb, 
der eine geplante Anlage betreiben will, selbst kei-
ne Biomasse erwirtschaftet. Auf den Tatbestand 
der Begünstigung im Falle einer kooperativen Zu-
sammenarbeit von landwirtschaftlichen Betrieben 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. 

 

Obwohl es offenkundig ist, dass zum Beispiel ein 
Investor nicht nachweisen kann, dass die notwen-
dige Biomasse zum überwiegenden Teil und nach-
haltig aus seiner eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit 
stammt, wird dieser Sachverhalt durch Verwal-
tungs- und Vollzugsorgane in unserem Land oft 
genug ignoriert. Es werden Entscheidungen getrof-
fen, die eindeutig im Widerspruch zu den be-
schlossenen Hinweisen der Fachkommission der 
Bauministerkonferenz stehen, zu denen sich auch 
unsere Landesregierung bekannt hat, wie das Pro-
tokoll belegt.  

 

Ganz offenkundig gibt es hier, wie Sie, meine Da-
men und Herren von der Koalition, es mit Ihrem Al-
ternativantrag richtig erkannt haben, handfeste - so 
lautet wörtlich Ihre Überschrift - „Auslegungsstrei-
tigkeiten bezüglich des § 35 BauGB“. 

 

Meine Damen und Herren! Mit unserem Antrag 
geht es nicht darum, die Planung bzw. den Bau 

von außerlandwirtschaftlichen Biogasanlagen ge-
nerell zu verhindern. Nein, es geht uns darum, 
dass seitens der Vollzugsbehörden mit den Privi-
legierungstatbeständen nicht leichtfertig, sondern 
gewissenhaft umgegangen wird und Anträge unter 
Beachtung der Hinweise der Fachkommission 
ebenfalls gewissenhaft geprüft werden.  
 

Ein wirklich privilegiertes Vorhaben, das seinen 
Namen verdient, hat bei der Bevölkerung und Ge-
meinde kaum Widerstand zu befürchten; denn der 
Investor bzw. Betreiber ist in der Regel selbst Mit-
glied der Gemeinde. 
 

Die Probleme bzw. der Gegenwind, den wir in vie-
len Fällen bei der Errichtung neuer Biogasanlagen 
zur Kenntnis nehmen müssen, entstehen, weil Vor-
haben immer wieder ungerechtfertigt privilegiert 
werden.  
 

Das bringt die Menschen auf die Palme, weil sie 
sich zu Recht ausgeschlossen fühlen und kaum 
Möglichkeiten haben, die Ansiedlung durch eine 
ordnungsgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
steuern. Dabei bleibt ihnen nicht verborgen, dass 
oft genug über sogenannte Strohmänner die Fra-
ge der Privilegierung geklärt wird und die Verwal-
tungs- und Vollzugsorgane bzw. das Landesver-
waltungsamt immer wieder - ich möchte mich ein-
mal so ausdrücken - auf diesen Trick hereinfallen, 
weil die Auslegung des § 35 des Baugesetzbuches 
nicht eindeutig und verbindlich in unserem Land 
geklärt ist.  
 

(Zuruf von der CDU: Ach Quatsch!) 
 

Wir haben es in der Hand, meine Damen und Her-
ren, diesen Missstand zu beseitigen. In diesem 
Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem An-
trag. Nun liegt auch dazu wieder ein Alternativ-
antrag vor. Dennoch: Ich freue mich auf eine rege 
Diskussion in den Ausschüssen für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten sowie für Landesent-
wicklung und Verkehr. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke für die Einbringung. - Für die Landesregie-
rung spricht Minister Dr. Aeikens. 

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Richtig ist, dass auch in Sachsen-
Anhalt festzustellen ist, dass sich die Baurechts-
behörden und die Kommunen als Träger der Bau-
leitplanung vermehrt Vorhaben zur Erstellung von 
Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse 
gegenübersehen. Richtig ist auch, dass dabei Bio-
gasanlagen im Vordergrund stehen. Hierzu haben 
die Regelungen des Baugesetzbuches zu den Pri-
vilegierungen in § 35 beigetragen.  
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Ein wesentlicher Grund für den Zubau an Biogas-
anlagen ist sicherlich auch das EEG. Insbesondere 
größere Biogasanlagen auf der Basis von Biomais 
können dabei natürlich auch negative Auswirkun-
gen auf Natur- und Umweltschutz wie auf Pacht- 
und Bodenmärkte haben. 

 

Ich habe den Eindruck, dass Konsens besteht, 
dass nach der kommenden Bundestagswahl die 
weitere Ausrichtung des EEG in Bezug auf Biogas 
intensiv auf den Prüfstand gestellt werden soll, 
auch um standort- und strukturangepasste Bio-
gasanlagen in landwirtschaftlicher Hand stärker zu 
präferieren. 

 

Bevor ich auf die zur Rede stehende Privilegierung 
von Biogasanlagen zu sprechen komme, lassen 
Sie mich kurz die Zuständigkeiten im Genehmi-
gungsverfahren für Biogasanlagen darstellen. 

 

Biogasanlagen unterliegen in erster Linie dem Im-
missionsschutzrecht. In diesem Genehmigungs-
verfahren ist als Teilaspekt auch die bauplanungs-
rechtliche Zuständigkeit zu prüfen. Die Erteilung 
der Genehmigung größerer Anlagen obliegt als 
oberer Immissionsschutzbehörde ausschließlich 
dem Landesverwaltungsamt. Für kleinere Anlagen 
sind die Landkreise zuständig. 

 

Lassen Sie mich nun auf die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit eingehen. Nach § 35 Abs. 1 
Nr. 6 des Baugesetzbuches sind Biogasanlagen im 
Außenbereich dann privilegiert, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 
Erschließung gesichert ist und das Vorhaben der 
energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen 
eines landwirtschaftlichen Betriebes, eines gärtne-
rischen Betriebes oder eines Betriebes mit Tierhal-
tung dient. 

 

Das Vorhaben muss außerdem in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb ste-
hen. Auch muss die Biomasse überwiegend aus 
dem jeweiligen Betrieb oder aus nahegelegenen 
Betrieben stammen. Zudem darf die Feuerungs-
wärmeleistung bei der Verstromung des Biogases 
den Wert von 2,0 MW nicht überschreiten.  

 

Diese Privilegierungsvoraussetzungen müssen 
nicht nur zum Zeitpunkt der Genehmigung, son-
dern dauerhaft vorliegen. Das gilt insbesondere 
bei etwaigen Eigentümerwechseln nach der In-
betriebnahme der Anlage. 

 

Um die Auslegung der soeben aufgezählten Pri-
vilegierungsvoraussetzungen näher zu erläutern, 
hat das Landesverwaltungsamt als obere Bauauf-
sichtsbehörde bereits im April 2005 eine Rund-
verfügung an die unteren Bauaufsichtsbehörden 
herausgegeben. 

 

Im Jahr 2006 machte die Fachkommission Städte-
bau der Arge Bau Hinweise zur Privilegierung von 
Biomasseanlagen bekannt. Diese Anwendungs-

hinweise gaben zunächst keinen Anlass zur Ände-
rung der Rundverfügung des Landesverwaltungs-
amtes.  

 

Nach der Änderung des Baugesetzbuches vom 
22. Juli 2011 aktualisierte die Fachkommission 
Städtebau im Jahr 2012 ihre Hinweise. Es erfolg-
ten diverse Änderungen und Klarstellungen.  

 

Dieser Beschluss der Fachkommission Städtebau 
vom 23. März 2012 war Anlass, die bisherige Rund-
verfügung des Landesverwaltungsamtes anzupas-
sen. Ein entsprechender Arbeitsentwurf wurde im 
Oktober 2012 den unteren Bauaufsichtsbehörden 
zur Stellungnahme zugeleitet. Die Resonanz war 
durchweg positiv. Der Entwurf lässt aber auch die 
Notwendigkeit nicht außer Acht, dass Außenberei-
che zur Schonung der freien Landschaft im Grund-
satz von einer Bebauung freizuhalten sind.  

 

Derzeit wartet die Landesregierung noch auf die 
schriftlichen Urteilsgründe für den Ausgang eines 
am 14. März 2013 vor dem Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg entschiedenen Berufungsverfahrens, das 
einige grundlegende Fragen zur baurechtlichen Zu-
lässigkeit von Biomasseanlagen zum Gegenstand 
hat.  

 

Bekannt ist bereits, dass gemäß OVG Lüneburg 
die privilegierte Zulassung einer Biogasanlage im 
Außenbereich eine auch rechtlich wirksame Zu-
ordnung der als Gesellschaft geführten Biomasse-
anlage zum landwirtschaftlichen Basisbetrieb er-
fordert. 

 

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung 
prüft den Erlass einer Verwaltungsanweisung zu 
dieser Thematik unter Berücksichtigung der Hinwei-
se der Fachkommission Städtebau vom 23. März 
2012 und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsprechung, das heißt, die Landesregierung 
kümmert sich um diese Problematik.  

 

Die Landesregierung ist gern bereit, ihre Vor-
gehensweise in den Ausschüssen für Umwelt, für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für 
Landesentwicklung und Verkehr darzulegen. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Dr. Aeikens. - Für die 
SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Berg-
mann.  

 
 

Herr Bergmann (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zu fortgeschrittener Stunde am Freitagnachmittag 
in den tiefen Wirrungen des Planungsrechtes er-
lauben Sie mir vielleicht, dass ich hier nicht ein 
drittes Mal die Probleme aufzähle, die der Kolle-
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ge Krause und auch Minister Herr Dr. Aeikens 
schon genannt haben. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Sehr gut! - Herr Güs-
sau, CDU: Das ist vernünftig! - Zustimmung 
von Herrn Jantos, CDU) 

 

Ich glaube, dass die Anträge die gleiche Sinnhaf-
tigkeit haben und eigentlich Konsens besteht. 
Deshalb möchte ich dafür werben, dass Sie viel-
leicht dem Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 
zustimmen, der, glaube ich, noch etwas weitergeht 
als der Antrag der Fraktion DIE LINKE.  

 

Ich denke, dass es im Fachausschuss interessan-
ter wird, in der Tiefe zu diskutieren. Da wir wissen, 
dass die Landesverwaltung dabei ist, so etwas zu 
erarbeiten, sind wir auf die Diskussion gespannt. 
- Ich bedanke mich. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Bergmann. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abgeord-
nete Frau Frederking. 

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 
 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Die 
Landwirtin als Energiewirtin, der Landwirt als Ener-
giewirt - das ist ein Ansatz, der von uns Bündnis-
grünen mitgetragen wird; denn es ist gut, wenn die 
landwirtschaftlichen Betriebe ein weiteres wirt-
schaftliches Standbein erhalten.  

 

Bioenergie ist Energie aus der Region für die Re-
gion. Sie soll die regionale Wertschöpfung steigern 
und zu einer positiven Entwicklung in den länd-
lichen Regionen beitragen. Das ist grundsätzlich 
zu begrüßen, wenn die Biomasse nachhaltig er-
zeugt wird. Dabei haben für uns die Welternährung 
und der Schutz der biologischen Vielfalt oberste 
Priorität.  

 

Fehlentwicklungen wie Maismonokulturen sind zu 
stoppen. Das möchte ich voranstellen. Ich denke, 
es ist wichtig, das in dem Kontext Biomasse und 
Biogasanlagen - so haben Sie Ihren Antrag über-
schrieben - zu erwähnen. 

 

Auch der Gesetzgeber unterstützt die Stärkung der 
regionalen Wirtschaft und erlaubt in § 35 des Bau-
gesetzbuches, dass Biomasseanlagen privilegiert 
im Außenbereich errichtet werden; das heißt, dass 
das Baurecht nicht über einen Bebauungsplan 
hergestellt werden muss.  

 

Diese Privilegierung ist allerdings an Vorausset-
zungen geknüpft. Ich schließe mich Ihnen an, Herr 
Bergmann. Es ist bereits ausgeführt worden, dass 
die Biomasseanlage Teil des Betriebes sein muss, 
dass die Landwirtin eben nicht mehr nur Getrei-
de und Kartoffeln anbaut und Schweine hält, son-

dern auch eine Biogasanlage betreibt. Das setzt 
voraus, dass die Inhaberin oder der Inhaber des 
Betriebes  
 

(Herr Daldrup, CDU: Meist machen sie das 
zusammen!) 

 

maßgeblich an der Biogasanlage beteiligt ist und 
maßgeblichen Einfluss haben muss.  
 

Genau hierbei gibt es gerade bei Biogasanlagen 
ein großes Problem und große Auseinanderset-
zungen vor Ort; denn in den letzten Jahren werden 
die Privilegierungstatbestände in großem Umfang 
unterlaufen. 
 

Oft ist es so, dass die Landwirtinnen und Landwirte 
nach einer gewissen Zeit nach Genehmigung und 
Bau der Anlage nicht mehr zu den Betreibergesell-
schaften gehören. Sie sind raus und haben nichts 
mehr zu sagen. Die Biomasseanlagen werden nur 
noch von den Menschen betrieben, die nicht aus 
dem landwirtschaftlichen Bereich kommen.  
 

Die Landwirtinnen und Landwirte, auf deren Grund 
die Biogasanlagen stehen, verrichten nur noch 
Lohnarbeit, indem sie das Substrat liefern, oft un-
ter den Bedingungen von Knebelverträgen. Sie 
haben für das Geschäftsfeld Energieerzeugung ih-
re Souveränität verloren und stehen nun in einem 
Abhängigkeitsverhältnis. Die Einnahmen fließen 
aus der Region ab. Das ist gerade nicht im Sinne 
der gesetzgeberischen Erfindung und deshalb 
muss gegengesteuert werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Es reicht nicht, wenn die Voraussetzungen für die 
Privilegierung nur zum Zeitpunkt der Genehmigung 
eingehalten werden, sie müssen auch dauerhaft 
gewährleistet werden. Die Hinweise der Fachkom-
mission Städtebau der Bauministerkonferenz bie-
ten eine gute Grundlage, um hier im Land eine 
Klarstellung herbeizuführen.  
 

Aus diesem Grund unterstützen wir den Antrag der 
Fraktion DIE LINKE, weil wir sehen, dass es wich-
tig ist, dass wir eine Klarstellung brauchen und die 
Behörden damit eine einheitliche Grundlage für ih-
re Genehmigungen erhalten und auch eine Hand-
habe, um bei Abweichung von den Privilegierungs-
merkmalen Auflagen erteilen zu können. Das ma-
chen sie zurzeit nicht. Sie sprechen zurzeit keine 
Nutzungsuntersagungen aus.  
 

Den Alternativantrag der Fraktionen der CDU und 
der SPD lehnen wir ab, weil er lediglich die Not-
wendigkeit von zwei bestehenden Gesetzen be-
tont. Sie haben mit Ihrem Antrag aus dem Gesetz 
abgeschrieben. Man kann sich fragen, was das 
soll. Das ist für uns zu dünn. Der Umgang mit den 
Hinweisen der Fachkommission Städtebau kann 
auch im Ausschuss aufgerufen werden. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Kollegin Frederking. - Für die 
Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete Herr 
Scheurell.  

 
 

Herr Scheurell (CDU): 
 

Sehr geehrte Frau Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Im Grundsatz sind wir uns fast einig, 
zumindest drei Fraktionen. Natürlich, sehr geehrte 
Frau Frederking, ist Ihre Stoßrichtung etwas fun-
damentalistischer 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Taliban der Biogas-
anlagen!) 

 

und wird von der Mehrheit im Haus nicht mitgetra-
gen.  

 

Sehr geehrte Frau Frederking, sehen Sie, mit der 
Anhebung der Leistungsgrenze können die Betrei-
ber flexibler auf die im Jahresverlauf schwankende 
Nachfrage reagieren. Eine Deckelung der Kapazi-
täten im Jahresverlauf ist aber nötig, um nicht auch 
im Biogasbereich die Fehlsteuerungen des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes zu haben, die wir bei 
der Solarförderung konstatieren müssen. 

 

Ich erspare es mir jetzt, noch einmal all die Para-
grafen zu bemühen, die der sehr geehrte Abge-
ordnete Herr Krause ähnlich wie noch einmal ganz 
dezidiert unser Landwirtschaftsminister und auch 
Sie, Frau Frederking, und natürlich auch Herr 
Bergmann erwähnt haben.  

 

Daher möchte ich nur auf einen kleinen Fauxpas 
hinweisen. Wir möchten, dass über unseren Ände-
rungsantrag in den beiden genannten Ausschüs-
sen, nämlich für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie für Landesentwicklung und Verkehr, 
beraten wird. 

 

Ein kleiner Fauxpas ist passiert, und zwar in dem 
Änderungsantrag der CDU und der SPD.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Wir reden über den 
Alternativantrag!) 

 

- Das ist der Alternativantrag.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Weil du immer Ände-
rungsantrag sagst!) 

 

- Entschuldigung. Wir reden natürlich über den Al-
ternativantrag. 

 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE) 

 

- Ja, ich weiß, sehr geehrte Frau Dr. Klein.  

 

Ich würde Sie sehr darum bitten, unter Punkt II 
nach der Passage „unter den Voraussetzungen 
des § 35 Abs. 1 Nr. 6 a bis d“ die Angabe „und 
§ 35 Abs. 2“ zu streichen. Das ist dort irrtümlich 
hineingerutscht. Das ist eine kleine Unkorrektheit; 
denn das würde sich nicht auf die Privilegierung, 

sondern nur auf die Zulässigkeit beziehen. Wir 
sprechen hier aber über die Privilegierung.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wün-
sche uns eine phantastische Beratung in den Aus-
schüssen. - Vielen Dank für Ihre Unterstützung un-
seres Alternativantrages.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Krause, möchten Sie erwidern? - Ja. - Ent-
schuldigung. Herr Scheurell, es gibt noch eine Fra-
ge von Frau Frederking. 
 
 

Frau Frederking (GRÜNE):  
 

Wie heißt es so schön - heute mache ich einmal 
eine Intervention. Herr Scheurell, Sie müssen das 
nicht zurücknehmen. Es geht nicht um die Zuläs-
sigkeit, sondern es sind sonstige Bauvorhaben. 
Sie können das ruhig so stehen lassen.  
 
 

Herr Scheurell (CDU):  
 

Wir nehmen es zurück.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Scheurell, Sie wollen es zurücknehmen? 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Ja, weil die Überschrift 
„Privilegierung von Biogasanlagen“ war!) 

 

- Okay. 
 

Herr Krause, bitte. 
 
 

Herr Krause (Salzwedel) (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Her-
ren! Ich glaube, es ist wohl niemandem entgangen, 
dass Handlungsbedarf besteht. Ich nehme mit, 
dass die Darlegung des Ministers - ohne dass er 
das direkt gesagt hat - eine Bestätigung unseres 
Antrages war. Mehr noch: Er hat deutlich gemacht, 
dass man - das wussten wir nicht - bereits in diese 
Richtung arbeitet, um Verwaltungsvorschriften zu 
ändern. Also eine Bestätigung unseres Antrages. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Vielleicht wird irgendwie einmal das Verhalten ei-
ner Regierungskoalition in die Geschichte ein-
gehen. Man kann bei solchen Anträgen nicht über 
den Schatten springen. Man meint gemeinsam das 
Richtige, aber es gehört nicht zum Prinzip des Par-
lamentarismus, einmal zu sagen: Ja, hier müssen 
wir gemeinsam ans Werk gehen und arbeiten. Ich 
muss es einfach so sagen, weil ich mich oder un-
sere Fraktion sich durch die Darlegung des Minis-
ters bestätigt fühlt. 
 

Herr Bergmann, ich glaube, ich muss Sie korrigie-
ren. Ich glaube, das ist auch eine Frage für den Äl-
testenrat. Unser Antrag ist eindeutig der, der am 
weitesten geht.  
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Frau Frederking hat es auch gesagt: In dem ersten 
Punkt wird die rechtliche Situation begrüßt. In dem 
zweiten Punkt wird die Notwendigkeit betont, Au-
ßenbereiche zu schonen - alles geregelt, alles Be-
standteil unseres Antrages. Der dritte Punkt be-
sagt, die Landesregierung möge ihre Tätigkeit im 
Ausschuss darlegen, also das, was sie gegenwär-
tig macht. 

 

Unser Antrag geht am weitesten, weil wir von der 
Landesregierung fordern, dass Ergebnisse auf den 
Tisch kommen, um endlich - das ist das, was Sie 
gesagt haben - Auslegungsstreitigkeiten in Bezug 
auf § 35 des Baugesetzbuches zu beenden. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 

Das haben Sie formuliert. Sie trauen sich jedoch 
nicht, das so deutlich auszusprechen.  

 

Ich freue mich auf die Diskussion in den beiden 
Ausschüssen und bitte Sie: Springen Sie doch 
zum Schluss der Landtagssitzung einmal über Ih-
ren Schatten und stimmen Sie der Überweisung 
beider Anträge zu! 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Wir treten in das Abstimmungsverfahren ein. Es ist 
ein Überweisungsantrag gestellt worden. Wir stim-
men erst einmal generell über die Frage ab, ob wir 
überweisen. Wenn es eine Mehrheit gibt, klären 
wir, wohin wir überweisen. 

 

Wer einer Ausschussüberweisung zustimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Op-
positionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Damit ist die Ausschuss-
überweisung abgelehnt worden und über den An-
trag wird direkt abgestimmt. 

 

Wir stimmen zunächst über den Ursprungsantrag 
in der Drs. 6/1894 der Fraktion DIE LINKE ab. Wer 
stimmt dem Antrag zu? - Das sind die Oppositions-
fraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind die Koa-
litionsfraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt 
worden. 

 

Dann stimmen wir über den Alternativantrag in der 
Drs. 6/1924 ab. Ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass auf Antrag der Koalitionsfraktio-
nen unter Punkt II in der fünften Zeile nach der 
Passage „unter den Voraussetzungen des § 35 
Abs. 1 Nr. 6 a bis d“ die Angabe „und § 35 Abs. 2“ 
gestrichen werden soll. 

 

Wir stimmen jetzt über den Alternativantrag unter 
Berücksichtigung dieser Änderung ab. Wer dem 
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dage-
gen? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Alternativantrag 

angenommen worden. Wir haben den Tagesord-
nungspunkt 20 abgearbeitet. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Graduiertenförderung fortsetzen 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1895 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Lange. Sie 
haben das Wort. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Graduiertenförderung 
im Land erfährt höchste Anerkennung durch die 
Hochschulen. Sie erfährt höchste Anerkennung 
durch die Wissenschaftseinrichtungen.  
 

Die Graduiertenförderung im Land ist ein wichtiges 
Instrument, um die Begabtesten und Besten im 
Land zu halten, an die Hochschulen zu binden und 
damit dem demografischen Wandel entgegenzu-
wirken. 
 

Meine Damen und Herren! Die Graduiertenförde-
rung ist ein Erfolgsmodell. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Und doch besteht derzeit große Sorge bei den 
Hochschulen dahin gehend, dass dieses Modell 
ein Auslaufmodell wird, das abgeschafft werden 
soll. Es besteht die große Sorge, dass die Finan-
zen „eingestampft“ werden und dass man dadurch 
die Graduiertenförderung in dem Sinne über die 
Landesstipendien nicht mehr betreiben kann. 
 

Meine Damen und Herren! Dieses Signal hinsicht-
lich der Einschränkungen gibt es derzeit schon 
durch die Burg Halle, die uns eine Resolution zu-
geschickt hat. Darin steht, dass in diesem Jahr nur 
die Hälfte der Stipendien ausgegeben werden darf. 
Wie gesagt, es war eine Anmerkung der Burg mit 
dem Hinweis, dass im nächsten Jahr diese abge-
schmolzene Summe noch einmal um 40 % gekürzt 
werden soll. 
 

In einer Antwort der Landesregierung auf meine 
Anfrage von 2012 wurde zugesagt, dass die Gra-
duiertenförderung auch in diesem Jahr unver-
ändert fortgeführt werden soll, die gleichen Mittel 
zur Verfügung stehen und damit die gleichen Ver-
gabekriterien vorhanden sein sollen. 
 

Frau Ministerin, vielleicht können Sie in Ihrer Rede 
darauf eingehen, was denn nun stimmt, Ihre Ant-
wort aus dem letzten Jahr oder das, was jetzt an 
Signalen aus den Hochschulen kommt. Vielleicht 
können Sie dadurch der Unsicherheit etwas be-
gegnen.  
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Diese Unsicherheit kann ich allerdings verstehen, 
deswegen unser Antrag. Wir möchten, dass der 
Landtag das Signal gibt, dass die Graduiertenför-
derung erhalten bleiben soll. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich habe die Landesregierung bisher immer so 
verstanden, dass es für sie wichtig ist, die wissen-
schaftliche Profilierung des Landes voranzutrei-
ben. Die Abschaffung der Graduiertenförderung 
wäre tatsächlich eine Schwächung der Innova-
tionskraft des Landes. Das ist etwas, was wir uns 
nicht leisten können. 
 

Aber die Graduiertenförderung hat auch durchaus 
ihre Probleme. Als Erstes ist die Höhe der Stipen-
dien zu nennen, die monatlich bei 895 € liegt. 
 

Meine Damen und Herren! Davon gehen die Kran-
kenkassenbeiträge ab; davon muss man die Woh-
nung bezahlen; davon muss man leben. Am Ende 
bleibt den Besten im Land - im Gesetz steht, dass 
damit die Besten gefördert werden sollen - kaum 
mehr als der Hartz-IV-Satz übrig. Das muss sich in 
unseren Augen ändern. 
 

Deswegen hat DIE LINKE in der letzten Legisla-
turperiode den Vorschlag gemacht, die Stipendien-
höhe anzuheben, und zwar auf das Förderniveau 
der Bundesstiftungen, der Studienstiftung des Vol-
kes, bzw. der Bundesstiftungen, die die Parteien 
haben. Dort gibt es den Satz von 1 050 €. Das ha-
ben wir in der letzten Legislaturperiode vorgeschla-
gen. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das gibt es aber für 
Leistung!) 

 

- Ja, Herr Borgwardt, wenn Sie sich mit dem The-
ma Leistung einmal beschäftigt hätten - - Lesen 
Sie das Graduiertenförderungsgesetz. Lesen Sie, 
nach welchen Kriterien diese Stipendien des Lan-
des vergeben werden: die Besten der Besten. Dies 
war auch die Aussage der Hochschulen im Rah-
men der letzen Diskussionen.  

 

Die Besten der Besten bekommen diese Förde-
rung. Man kann sie leider nicht auf Stellen setzen, 
aber man will sie trotzdem an den Hochschulen 
halten. Das sind die Leute, die die Leistung brin-
gen. Also kommen Sie nicht mit solchen Zwischen-
rufen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Mit unseren Gesetzesinitiativen konnten wir zu-
mindest erwirken, dass die Möglichkeiten, etwas 
hinzuzuverdienen, verbessert worden sind. Aller-
dings bleibt die Höhe der Fördersumme problema-
tisch.  

 

Ich komme nun darauf zu sprechen, wie das Pro-
movieren an den Hochschulen vonstatten geht. 
Idealerweise stehen Stellen zur Verfügung, die 
dann entsprechend vergeben werden können. Al-

lerdings sorgen real sinkende Hochschulbudgets, 
beispielsweise wegen der Inflation etc., dafür, dass 
wir weniger Stellen zur Verfügung haben. Dies 
kann auch durch Drittmittel nicht aufgefangen wer-
den. Deswegen gibt es diese Förderinstrumente 
der Stipendien.  

 

Natürlich sind Stellen zu bevorzugen; denn dort ist 
man sozial abgesichert. Es wird in die Rentenkas-
se und in die Sozialversicherung etc. pp. einge-
zahlt. Trotzdem stehen wir dazu, dass es neben-
her diese Graduiertenstipendien geben soll, damit 
mehr Leute in unserem Land die Möglichkeit ha-
ben, zu promovieren. Über die Schwierigkeiten, die 
sich für die Doktorandinnen und Doktoranden im 
Moment ergeben, muss weiter diskutiert werden.  
 

Deswegen gibt es in Halle eine Initiative, die vor-
schlägt, den Status der Promovierenden zu über-
prüfen und ihn gesetzlich festzuschreiben und dar-
über hinaus eine Promovierendenvertretung zu 
etablieren. Eine solche Initiative können wir durch-
aus unterstützen. Sie ist eine umfassende Diskus-
sion durchaus wert.  
 

Durch unseren Vorstoß, das Graduiertenförde-
rungsgesetz entsprechend zu verändern, haben 
wir auch erreicht, dass man den Fachhochschulen 
die Graduiertenförderung geöffnet hat. Nunmehr 
haben die Fachhochschulen die Möglichkeit be-
kommen, Graduiertenstipendien zu vergeben. Dies 
soll in diesem Jahr, so glaube ich, das erste Mal 
der Fall sein bzw. es war im letzen Jahr das erste 
Mal der Fall.  

 

Den Antworten auf unsere Große Anfrage konnte 
ich entnehmen, dass es Bewegung an den Fach-
hochschulen und an den Universitäten dahin ge-
hend gibt, kooperative Promotionsverfahren vor-
anzubringen. Das begrüßen wir ausdrücklich.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ein weiterer Kritikpunkt 
ist die Förderdauer, die in der Regel leider bei nur 
zwei Jahren liegt. Im Jahr 2011 wurden lediglich 
Verlängerungen ausgesprochen. Das ist ein gro-
ßer Kritikpunkt.  

 

Wir wissen, dass eine Promotion, wenn alles rich-
tig funktioniert und alles gut geht, mindestens drei 
Jahre dauert. Wir wissen alle, dass diejenigen, die 
eine Promotion anstreben, diejenigen sind, die 
häufig in der Lehre tätig sind, die sich sehr stark in 
die Lehrtätigkeit einbringen und die häufig in der 
Forschung tätig sein müssen, um ihre Promotion 
voranzubringen.  

 

Diese drei Jahre sind ein Ideal, das kaum einzu-
halten ist. Deswegen muss man die Förderpraxis 
dahin gehend überprüfen, ob es eine Verlängerung 
der Graduiertenstipendien geben kann.  

 

Wir haben in der Anzahl der Stipendiaten eine zyk-
lische Bewegung. Dies liegt daran, wie die Stipen-
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dien in den Jahren vergeben werden und wie die 
Fördersumme ausgeschöpft wird. Alle zwei Jahre 
haben wir ca. 140 bis 142 Stipendiaten. Im Jahr 
2011 waren es 132 Stipendiaten, davon waren 71 
Männer und 61 Frauen. Dieses Verhältnis ist noch 
etwas ungleichmäßig. An dieser Stelle können wir 
uns Verbesserungen vorstellen.  
 

An den Antworten auf meine Kleinen Anfragen 
ist erkennbar, dass dies im Wesentlichen daran 
liegt, dass die OvGU mehr Männern als Frauen 
ein Stipendium gewährt. Wir könnten uns vorstel-
len, dass geprüft wird, ob man die Graduierten-
förderung nicht auch gezielt dafür einsetzen kann, 
in der Wissenschaft Frauenförderung zu betrei-
ben und tatsächlich eine Gleichstellung durchzu-
setzen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ein weiterer Kritikpunkt, 
der Anlass geben soll, die Förderpraxis zu über-
prüfen, ist - - Entschuldigung, ich fange noch ein-
mal an.  

 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

 

- Wissen Sie was, im Gegensatz zu vielen Ihrer 
Kollegen schreibe ich meine Reden selbst und ich 
lese sie nicht nur vor.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der CDU: 
Wir auch nicht!) 

 

- Das haben wir in dieser Landtagssitzung mehr-
fach erlebt.  

 

Meine Damen und Herren! Sie haben die Kritik-
punkte vernommen. Wir sehen das als Anlass, die 
Förderpraxis zu überprüfen. Das möchten wir mit 
dem Punkt 2 unseres Antrages erreichen. Aus die-
ser Analyse müssen Schlussfolgerungen gezogen 
werden, um die Verbesserung der Graduiertenför-
derung zu erreichen.  

 

Ich möchte Ihnen ein Zitat aus der Resolution des 
Akademischen Senats der Martin-Luther-Universi-
tät zur Graduiertenförderung vorlesen. 

 

(Herr Kurze, CDU: Wieso vorlesen? Aus-
wendig! - Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Ein-
bringer müssen das nicht! Lesen Sie die Ge-
schäftsordnung!) 

 

- Wenn diejenigen, die sich hier so profilieren, den 
Anspruch erfüllen würden, den Sie gerade erhe-
ben, dann fände ich das gut.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Der Akademische Senat schreibt:  

 

(Unruhe)  

 

- Sie können zuhören; denn es ist ein Lob an das 
Land und an die Landesregierung und damit sogar 
an die Koalition.  

„Die Vergabe von Promotionsstipendien 
durch das Land ist eines der bedeutends-
ten Instrumente, um die Qualifizierung von 
exzellenten Nachwuchswissenschaftlern und 

Nachwuchswissenschaftlerinnen zu gewähr-
leisten und damit auch zukünftig die Verfüg-
barkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften 
zu sichern.“ 

 

Meine Damen und Herren! Diesem Statement 
ist wenig hinzufügen. Wenn wir schon ein so an-
erkanntes Instrument der Nachwuchsförderung 
haben, dann darf das die Welt auch erfahren. 
Darauf zielt der letzte Punkt unseres Antrages 
ab.  

 

Ich kehre zum Anfang meiner Rede zurück: Die 
Graduiertenförderung ist ein Erfolgsmodell. Des-
wegen bitte ich Sie, meine Damen und Herren: 
Stimmen Sie unserem Antrag zu, damit die Gra-
duiertenförderung auch in Zukunft ein Erfolgs-
modell bleibt. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Lange, für die Einbringung. - Für 
die Landesregierung spricht Frau Ministerin Pro-
fessor Dr. Wolff.  

 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Für die Landesgraduiertenför-
derung, die seit dem Jahr 2007 über die Rah-
menvereinbarung für Forschung und Innovation er-
folgt, stehen bisher 1,5 Millionen € jährlich zur Ver-
fügung. Mittel erhalten die Universitäten des Lan-
des, die Kunsthochschule Burg Giebichenstein und 
seit dem Jahr 2011 auch die vier Fachhochschu-
len, letztere für je zwei kooperative Promotionen. 
- Herr Lange deutete das an.  

 

Die derzeitige Eckwerteplanung sieht für den Wis-
senschafts- und Hochschulhaushalt eine Kürzung 
in Höhe von 26,6 Millionen € vor. Aus diesem Grund 
und nicht aus Geringschätzung gegenüber Stipen-
dien soll die Landesgraduiertenförderung nicht 
wegfallen, aber ab dem Jahr 2014 auf 700 000 € 
reduziert werden.  

 

Dass die Hochschulen für eine Weiterführung der 
Landesgraduiertenförderung in voller Höhe eintre-
ten, ist verständlich. Jeder wird unter sonst glei-
chen Umständen mehr Fördermöglichkeiten bes-
ser finden als weniger. Aber wir haben keine sonst 
gleichen Umstände - leider -, sondern eher so et-
was wie kommunizierende Röhren.  

 

Jedes Mehr an Graduiertenförderung wäre zum 
Beispiel mit Einbußen in der ohnehin rückläufigen 
Forschungsförderung verbunden. Auch das wissen 
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die Hochschulen, auch das wäre gewiss nicht in ih-
rem Sinn.  

 

(Herr Lange, DIE LINKE: So funktionieren 
kommunizierende Röhren aber nicht!) 

 

Neben der Landesgraduiertenförderung gibt es et-
liche mindestens ebenso attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten für Promotionswillige und Promo-
tionsfähige, vor allem Qualifizierungsstellen in den 
Hochschulen und Fördermöglichkeiten zum Bei-
spiel über die DFG oder andere hochrangige For-
schungsförderungsorganisationen, zum Beispiel 
die EU. 

 

Es gibt auch eine wachsende Zahl von Stellen in 
Graduiertenkollegs, und es gibt Stipendiengeber, 
wie beispielsweise Stiftungen der Wirtschaft, Mä-
zene oder sogar Privatpersonen und Parteistiftun-
gen. Man kann nicht sagen, dass für die Nach-
wuchsförderung im deutschen System grundsätz-
lich im Moment wenig Geld ist. In den letzten Jah-
ren hat die Bundesregierung gerade in dem Be-
reich viel Geld ins System gegeben. 

 

Kurz und gut: Es gibt Förderungen auf der Ebene 
der wissenschaftlichen Qualifikation, auch außer-
halb der Landesgraduiertenförderung, gerade für 
Doktoranden mit qualifizierten Projekten. Außer-
dem ist, wie bereits erwähnt, keineswegs beab-
sichtigt, die Landesgraduiertenförderung gänzlich 
einzustellen. 

 

Wir müssen vielmehr überlegen, wie wir die knap-
per werdenden Landesmittel noch besser einset-
zen können, um noch mehr Geld von außen für die 
Graduiertenförderung zu organisieren. Da sind wir 
in Sachsen-Anhalt noch nicht gut genug, gerade 
was EU-Mittel angeht. Aber die Hochschulen wis-
sen das, arbeiten sehr intensiv an dieser Front und 
werden dabei auch von uns intensiv unterstützt. 

 

Meine Damen und Herren! Unabhängig davon, in 
welcher Höhe die Förderung fortgeführt werden 
kann, sollten wir uns die Frage stellen, ob die bis-
herigen Fördermodalitäten die richtigen sind. Inso-
fern sind wir uns auch einig. 

 

Was zunächst die Förderhöhe betrifft, ist sie nicht 
dazu geeignet, alle möglichen gesellschaftspoliti-
schen Anliegen bis hin zu Gender-Mainstreaming 
oder zu einer Familiengründung in der Qualifizie-
rungsphase befriedigend zu lösen. Das stimmt. Sie 
kann aber sehr wohl ermöglichen - was ihr eigent-
licher Zweck ist -, einen jungen Menschen, der ge-
rade ein Studium hinter sich hat, ein einigermaßen 
abgesichertes Promotionsstudium zu sichern, al-
lerdings nur für maximal drei Jahre, was in den 
meisten Fällen keine Vollfinanzierung ist. 

 

In puncto prekäre Verhältnisse im akademischen 
Mittelbau scheint die Landesgraduiertenförderung 
insofern teilweise tatsächlich eher Teil des Pro-
blems als Teil der Lösung zu sein. Wir sollten des-

halb über eine andere Ausgestaltung der Förde-
rung, zum Beispiel auf Stellenbasis oder mit einer 
höheren Dotierung oder auch mit einer weiteren 
Verlängerungsoption nachdenken. Natürlich wäre 
dies pro Stelle bzw. pro Geförderten teurer, käme 
mithin bei gleichem Gesamtansatz weniger Dokto-
randinnen und Doktoranden zugute. Man müsste 
also abwägen, und vielleicht wären auch verschie-
dene oder Zwischenlösungen zuzulassen. 

 

Denkbar wäre aber auch, im Geist der allgemein 
befürworteten Hochschuleigenverantwortung die 
Hochschulen selbst entscheiden zu lassen, wie sie 
die Förderung ausgestalten oder sie zum Beispiel 
in bereits existierende, strukturierte Lösungen für 
Nachwuchswissenschaftler, in Graduiertenschulen 
einbringen wollen. Die Burg hat beispielsweise 
heute schon sehr viele Gestaltungsfreiräume zum 
Einsatz ihrer Graduiertenförderung, und sie scheint 
sie durchaus nicht zu missbrauchen. 
 

Auch kann man überlegen, ob man die Vergabe 
von Landesstipendien eventuell von einer Gesamt-
finanzierungszusage für die Geförderten seitens 
der Hochschule abhängig macht. Das heißt, die 
Hochschule müsste sich mit darum kümmern, dass 
der oder die Geförderte wirklich eine auskömm-
liche Finanzierung über die gesamte Promotions-
zeit hat. Damit könnte dem Problem einer prekä-
ren Finanzierung entgegengewirkt werden - aller-
dings wiederum auf Kosten der Hochschulen, was 
angesichts der Gesamtlage ein zweischneidiges 
Schwert ist. 
 

Was den Frauenanteil bei den Geförderten betrifft, 
haben wir aufs Ganze gesehen ein recht ausge-
wogenes Geschlechterverhältnis. Dazu hatten wir 
auch die Kleine Anfrage, die Herr Lange bereits 
erwähnte, vom April 2012. Daraus geht das hervor. 
Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Frauen bei 
der Stipendienvergabe gezielt benachteiligt wür-
den. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das habe ich auch 
nicht behauptet!) 

 

Und Frauenförderstipendien haben, so gut sich 
das anhört, oft einen ganz systematischen Nach-
teil: Sie führen nämlich dazu, dass Frauen diese 
Förderstipendien erhalten, die männlichen Kolle-
gen dann aber die meist besser dotierten festen 
Stellen erhalten, was erstens weniger Geld für die 
Frauen bedeutet und zweitens häufig ein Malus im 
Lebenslauf ist, weil es immer besser aussieht, eine 
feste Stelle als ein solches Förderstipendium ge-
habt zu haben. Insofern müssen wir uns geeignete 
Instrumente der Frauenförderung genau über-
legen, und das muss nicht dasselbe Instrument 
sein wie die Graduiertenförderung. 
 

Es gibt also mehrere gute Gründe, durchaus über 
eine Novelle des Graduiertenförderungsgesetzes 
nachzudenken. Ich freue mich auf viele gute Ideen 
und würde mich einer solchen Novelle, so Sie sie 
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denn wollen, selbstverständlich nicht verschließen. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Ministerin. - Für die SPD-Frak-
tion spricht die Abgeordnete Frau Dr. Pähle. 

 
 

Frau Dr. Pähle (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Erlauben Sie mir zu Beginn meiner Rede 
aus einem Beitrag der ehemaligen Wissenschafts-
ministerin Frau Edelgard Bulmahn aus einer Ta-
gung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema „Kar-
riere ohne Ende?! Arbeitsplätze für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs“ zu zitieren. Frau Bul-
mahn sagte dort: 

 

„Hervorragend ausgebildete junge Menschen 
sind der entscheidende Faktor für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, aber auch 
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft insgesamt. Sie entscheiden in einer 
zunehmend auf Wissen ausgerichteten Welt, 
ob wir unsere Stellung als eine der führen-
den Industrie-, Handels- und Kulturnationen 
behaupten können.“ 

 

Wenn man dieser Aussage zustimmt - ich denke, 
das sollte hier im Hohen Hause möglich sein -, 
muss man die Frage stellen, welche Konsequenz 
es dann für uns hat. Wenn wir heute über die Gra-
duiertenförderung des Landes diskutieren, dann 
wird damit die Sorge der Hochschulen unseres 
Landes aufgegriffen, die sich bereits in einer Re-
solution des Akademischen Senats der Martin-
Luther-Universität und des Rektorats der Kunst-
hochschule Burg Giebichenstein Halle ausgedrückt 
hat. Beide Hochschulgremien verweisen auf die 
enorme Bedeutung der Graduiertenförderung für 
die Förderung von wissenschaftlichem und künst-
lerischem Nachwuchs und für das Verbleiben die-
ser jungen, gut ausgebildeten Menschen im Land. 
Darum geht es uns ja an vielen Stellen. 

 

Ich kenne das Argument: Neben der Graduierten-
förderung gibt es noch zahlreiche andere Möglich-
keiten, wissenschaftlichen Nachwuchs in der Pro-
motionsphase im Land zu behalten, sei es über 
andere Stipendien oder Stellen. Die Bewerbung 
um eine Graduiertenförderung sei dann vielmehr 
eine der letzten Chancen für diejenigen, die sonst 
niemand unterstützen will oder kann. 

 

Ich möchte diesem Denken gerne widersprechen. 
Vielmehr ist die Graduiertenförderung grundsätz-
lich eine Möglichkeit, qualifizierende Forschungs-
leistungen auch im Bereich der Grundlagenfor-
schung oder in Bereichen, die eher über geringe 
Marktnähe verfügen, zu unterstützen. Sie steht da-

mit nicht besser da als andere Stipendien, aber sie 
steht halt auch nicht schlechter da.  

 

Diese Argumente sind Beispiele, die für die Bei-
behaltung der momentanen Regelungen zur Gra-
duiertenförderung sprechen. Um ein Zitat zu nut-
zen, das ich kürzlich in einer Diskussionsrunde 
gehört habe, in der es um dieses Thema ging:  
 

„Diese Stipendiaten, die die Graduiertenför-
derung des Landes bekommen, sind nicht 
die letzten Gurken, sondern sind die Besten 
der Besten, die wir im Land haben wollen.“ 

 

Andere Argumente sprechen dennoch für eine kri-
tische Bewertung des momentanen Systems. So 
wird von den Hochschulen bemängelt, dass die 
Laufzeit der Stipendien zu kurz gestaltet ist. Eben-
falls erscheint das Graduiertenstipendium eher un-
attraktiv, da es mit einem Grundbetrag von rund 
900 € geringer ausgestattet ist als andere.  

 

Diese Kritik muss angenommen werden. Sie zeigt, 
dass eine Neuregelung der Landesgraduierten-
förderung notwendig ist. Ich sage es ganz deutlich: 
Die Umsetzung dieser kritischen Punkte wird dann 
bedeuten, dass wir weniger Studierende mit dem 
Landesstipendium fördern können, denn mehr 
Geld wird es auf keinen Fall geben. 
 

Aber auch andere Punkte, die in der vergangenen 
Woche bei einer Diskussion in Halle angesprochen 
wurden, sind bei der Überlegung zur Neugestal-
tung der Promotionsförderung einzubeziehen. So 
sollten wir uns auch mit der Stellung von Promo-
vierenden generell auseinandersetzen.  

 

Die Studierenden, die mit einem Stipendium geför-
dert werden, befinden sich in einem statusfreien 
Raum. Das führt beispielsweise dazu, dass die 
insgesamt über verschiedene Varianten finanzier-
ten, arbeitenden Studierenden, die eine Promotion 
vorantreiben - an der Martin-Luther-Universität sol-
len das ungefähr 2 000 sein -, sich nicht in der öf-
fentlichen Statistik der Martin-Luther-Universität 
widerspiegeln, weil gar nicht bekannt ist, wie viele 
das sind. Sie arbeiten außerhalb der Universität. 
Sie haben Parteistipendien, andere Stipendien, 
und sie werden gar nicht erfasst. Das ist ein echtes 
Problem. 

 

Das Verhältnis von Promovenden und Doktor-
vätern und -müttern ist auch immer ein Abhängig-
keitsverhältnis, auch wenn es glücklicherweise in 
den meisten Fällen nicht ausgenutzt wird. Auch 
hierzu sind zum Teil Regelungen gewünscht und 
notwendig. Wenn wir uns mit dem Thema beschäf-
tigen, sollten wir auch darüber reden.  

 

Deshalb bitte ich Sie, der Überweisung des Antra-
ges in den Ausschuss zuzustimmen. Dort können 
wir über verschiedene Aspekte diskutieren.  

 

Eines möchte in diesem Zusammenhang auch sa-
gen: Wir wissen, wie sich die Haushaltsentwick-
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lung in unserem Land darstellt. Deshalb werden 
wir Prioritäten setzen müssen. Erst wenn wir diese 
Prioritäten im Wissenschaftsbereich gesetzt ha-
ben, wissen wir auch, wie viel Mittel wir für die 
Graduiertenförderung aufwenden können. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Dr. Pähle. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abgeord-
nete Frau Professor Dr. Dalbert.  

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hochgeschätzte 
Kolleginnen und Kollegen! In Anbetracht der Uhr-
zeit erlaube ich mir, nur zum Antrag zu sprechen. 
Ich beginne meine Einlassungen mit einem Zitat: 

 

„Der wissenschaftliche Nachwuchs soll durch 
eine Ausweitung der Landesgraduiertenför-
derung unterstützt werden. Dabei muss si-
chergestellt werden, dass auch Absolventin-
nen und Absolventen der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften … eine akade-
mische Weiterqualifizierung anstreben kön-
nen.“ 

 

Kommt dieses Zitat irgendjemandem bekannt vor? 
- Es stammt aus dem Koalitionsvertrag.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Das ist unfair!) 

 

- Entschuldigung, Herr Gallert, das war wirklich ge-
mein; das gebe ich zu. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Nur die Besten der 
Besten!) 

 

Wir haben heute noch einmal gehört, dass eine 
Halbierung der Mittel für die Landesgraduiertenför-
derung angedacht ist. Ich glaube, bei aller sprach-
lichen Kreativität bedeutet diese Halbierung keine 
Ausweitung der Landesgraduiertenförderung.  

 

Eine Reduzierung der Landesgraduiertenförderung 
ist aber in der Tat ein falscher Schritt. 

 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

Warum ist das ein falscher Schritt? - Es ist ein fal-
scher Schritt, weil wir die Besten der Besten im 
Lande halten wollen und halten müssen. Dabei 
geht es eben nicht nur um den Einstieg in Wissen-
schaftskarrieren. Vielmehr geht es dabei auch um 
den qualifizierten Nachwuchs für die Wirtschaft im 
Land. Früher hat man gesagt, das Studium ende 
erst mit der Promotion. Das ist in vielen Berufsfel-
dern noch immer so. Auch dafür promovieren wir.  

 

Deswegen ist es auch richtig und gut, dass wir es 
den Fachhochschulen ermöglicht haben, in Koope-
ration mit Universitäten Promotionen vorzuneh-

men. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir - das 
wissen Sie alle - einen strukturellen Nachteil im 
Land haben. Wir haben wenig FuE-Forschung, 
weil die Betriebe dazu nicht vorhanden sind. Auch 
an dieser Stelle muss der Staat kompensierend tä-
tig werden. Das tut er unter anderem dadurch, 
dass er mit den Fachhochschulen und den Lan-
desgraduiertenstipendien angewandte Themen in 
der Promotion befördert.  

 

Deswegen ist es ein falscher Schritt, die Landes-
graduiertenstipendien zurückzufahren. Ich bin froh, 
dass wir heute darüber sprechen können. Eine 
Überweisung des Antrages in den Ausschuss un-
terstützen wir ohnehin. Hätten wir über den Antrag 
direkt abgestimmt, hätten wir dem ersten und drit-
ten Punkt Ihres Antrages zugestimmt.  
 

Ich habe gesagt, ich möchte nur zum Antrag spre-
chen. Ich komme zu Punkt 2 Ihres Antrages. Herr 
Lange, über den zweiten Punkt Ihres Antrages bin 
ich erschüttert. Sie wollen doch nicht allen Ernstes 
die Frauenförderung so regeln, dass die Frauen 
auf die weniger attraktiven Landesstipendien ab-
geschoben werden? Das kann doch wohl nicht Ihr 
Ernst sein. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Minister 
Herr Stahlknecht: Hört, hört! - Herr Lange, 
DIE LINKE: Das steht doch da gar nicht! 
- Zurufe von der CDU) 

 

Ich lese das so und das haben Sie eben auch 
noch einmal selber gesagt. Sie haben ausgeführt, 
eine Erhöhung des Anteils von Frauen am Lan-
desgraduiertenstipendium sei ein wichtiges Mittel 
und es sollte nicht gekürzt werden, aber es sei 
auch nicht das attraktivste Mittel.  

 

Wenn Sie das genauer betrachten, dann können 
Sie sehr oft feststellen, dass die männlichen Be-
werber die attraktiveren, versicherungspflichtigen 
Stellen in den Forschungsverbünden erhalten und 
die Frauen die Stipendien bekommen. Das können 
wir doch nicht weiter befördern. 

 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Deswegen haben wir hier im Haus einvernehmlich 
gesagt, wir wollen auf eine Kaskadenquote in 
den Zielvereinbarungen abstellen. Das ist Frauen-
förderung, wie ich sie mir vorstelle, und nicht 
das Abschieben auf irgendwelche Stipendien, die 
schlechtere Bedingungen aufweisen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 
Frau Gorr, CDU) 

 

Über den vierten Punkt Ihres Antrages, Herr Lan-
ge, habe ich graue Haare bekommen. Denn ich 
habe ihn nicht verstanden. Ich habe darüber gerät-
selt. Ich dachte, es sei die Aufgabe der Promoven-
den zu entscheiden, an welchen Stellen sie ihre 
Ergebnisse publizieren. Das können wir ihnen 
doch nicht vorschreiben.  
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Dann wurde ich von meinen Kollegen in der Frak-
tion beruhigt. Sie sagten, das meine Herr Lange 
gar nicht, er rede an dieser Stelle von Open Ac-
cess und darüber, dass öffentlich geförderte Pro-
motionen über Open Access publiziert werden sol-
len. Ich habe daraufhin gesagt, dass er das auch 
nicht meinen kann; denn Open Access existiert an 
der Uni Halle für 5 € pro Promotion. Also ich weiß 
nicht so richtig, was er meint.  
 

Nun habe ich es verstanden: Sie meinen damit 
Werbung für das Land. Ob das tatsächlich das 
zentrale Element für die Werbung für unser Land 
ist, weiß ich auch nicht.  
 

Der Ausschussüberweisung stimmen wir sehr gern 
zu. Den Punkten 1 und 3 des Antrages hätten 
wir auch sehr gern zugestimmt, um ein Signal ins 
Land zu senden, dass wir nicht wollen, dass 
die Graduiertenstipendien zurückgefahren werden. 
- Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Kollegin. - Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Herr Harms. 

 
 

Herr Harms (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe 
Freunde des Parlamentarismus! Es freut mich, 
dass es wieder ein Hochschulthema ist, das als 
letzter Tagesordnungspunkt eine derartige Auf-
merksamkeit erfährt.  
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Sehr schade, dass 
es immer der letzte Tagesordnungspunkt ist!) 

 

Wenn ich alle Vorschläge dieser zweitägigen Land-
tagssitzung zusammenfasse und mit der Haus-
haltswahrheit und -realität vergleiche, die wir auch 
vom Finanzministerium und von unserem Minister-
präsidenten in dieser Woche noch einmal eindring-
lich ans Herz gelegt bekommen haben, dann sage 
ich mir, wir haben einen großen gemeinsamen 
Gesprächsbedarf. Liegt unsere Verantwortung tat-
sächlich darin, Einzelinteressen, so ehrenwert sie 
sein mögen, Herr Lange, in dieser Besonderheit 
hervorzuheben? 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Was meinen Sie 
damit?) 

 

Oder liegt unsere gemeinsame Verantwortung viel-
leicht mehr darin, dass wir gemeinsam im Land für 
eine Politik werben, die alle Menschen mitnimmt? 
 

Es wurde auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Es 
soll eine Ausweitung der Graduiertenförderung ge-
ben. Ja. Nun frage ich mich, wie ich diesen Begriff 
„Ausweitung“ verstehen soll. Ich habe den Koali-
tionsvertrag zu dieser Frage nicht mitverhandeln 
dürfen. Ich verstehe diesen Begriff aber gewiss 
nicht so, dass das automatisch mit mehr Ausgaben 

verbunden sein soll. Vielmehr soll es mit mehr Er-
gebnissen, mit mehr Bedeutung und mit mehr 
Aufmerksamkeit verbunden sein.  
 

Ich bin Ihnen deshalb außerordentlich dankbar, 
Herr Lange, dass Sie das zum heutigen Thema 
gemacht haben. Ich habe allerdings den Eindruck, 
dass das Ergebnis Ihrer Initiative unter anderem 
- darauf haben meine Vorredner bereits hingewie-
sen - dazu führen wird, dass am Ende weniger 
einzelne Begünstigte dieses Weges übrig bleiben 
werden. Denn egal ob wir die Förderung erhöhen 
oder die Förderdauer verlängern, beides hat genau 
den Effekt, dass es am Ende weniger werden.  

 

In diesem Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam Ver-
antwortung für dieses Land tragen, damit weniger 
dazu führt, dass wir einen größeren gemeinsamen 
Erfolg haben.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt eine Nachfrage von Herrn Gallert. Wollen 
Sie diese beantworten? - Herr Gallert, bitte.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Frau Präsidentin, 
ich habe es mir anders überlegt! - Heiterkeit 
und Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Herr Harms (CDU):  
 

Frau Präsidentin, darf ich antworten?  
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Harms, worauf wollen Sie antworten? 
 
 

Herr Harms (CDU):  
 

Vielen Dank, Herr Gallert.  
 

(Heiterkeit) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Kollege Lange, Sie haben die Möglichkeit zu 
erwidern.  

 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Frau Dal-
bert, Sie zwingen mich geradezu dazu, es aufs 
Schärfste zurückzuweisen, dass wir die Frauen nur 
auf die Graduiertenförderung abschieben wollten. 
Das waren Ihre Worte. Das ist in keiner Weise un-
sere Intention.  
 

Haben Sie denn meine Rede nicht gehört, als wir 
darüber gesprochen haben, als wir die Aussprache 
zu Ihrer Großen Anfrage geführt haben? Haben 
Sie denn die Rede nicht noch im Ohr? Das liegt 
uns so etwas von fern. Wir sind uns doch darin ei-
nig, dass das nicht passieren darf.  
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Aber, Frau Dalbert, noch haben wir eine kleine 
Unwucht.  

Wir meinten damit, dass man das zum einen für 
das Marketing benutzen kann, zum anderen aber 
auch zur Aufwertung der Graduiertenförderung.  

 

(Heiterkeit und Beifall - Herr Schröder, CDU: 
Bitte weiterreden! Jetzt bin ich gespannt! - Zu-
ruf: Großes Schauspiel! - Weitere Zurufe) 

 

Herr Harms, gemeinsames Interesse des Landes? 
Was ist denn jetzt wieder los?  

 
 

- Ich weiß jetzt nicht, an welche Unwuchten Sie ge-
rade denken, aber ich kann es mir ungefähr vor-
stellen. 

(Heiterkeit) 

 

Das wundert mich; denn bisher war der Kampf ge-
gen den demografischen Wandel immer das ge-
meinsame Interesse des Landes.  

 

(Heiterkeit - Zuruf: Erzähl mal!) 
 

Wir haben tatsächlich - machen wir es einmal 
kurz - kein 50:50-Verhältnis bei den Stipendien. 
Deswegen war mein Hinweis: Man kann noch ein-
mal schauen, ob man es tatsächlich hinbekommt, 
dass man die Stipendien im Verhältnis 50 : 50 ver-
gibt. Nur das ist der Hintergrund unseres Antrags.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Herr Schröder, CDU: 
Das bleibt auch so!) 

 

Bisher war es auch immer im Interesse des Lan-
des, gute Leute im Land zu halten.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

Sie haben völlig Recht: Das andere darf nicht pas-
sieren. Darüber sind wir uns einig. Also erheben 
Sie nicht solche Vorwürfe gegen uns in Bezug auf 
Dinge, bei denen wir uns einig sind. Das müssen 
wir doch nicht tun.  

 

Das wollen wir mit der Graduiertenförderung erhal-
ten. Von daher muss ich sagen: Herr Harms, 
manchmal verstehe ich Sie einfach nicht. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)  

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  Ihr Punkt Open Access ist natürlich eine gute Vari-
ante. Daran hatte ich in dem Fall tatsächlich nicht 
gedacht.  

 

Damit ist diese lebhafte Debatte beendet und wir 
treten in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
6/1895 ein. Es ist beantragt worden, den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in den Ausschuss für Wis-
senschaft und Wirtschaft und - das ist ein Automa-
tismus - in den Ausschuss für Finanzen zu über-
weisen. Wir stimmen jetzt darüber ab. Ich denke, 
ich kann das in einem Zug machen.  

 

Aber bei dem letzten Punkt unseres Antrags geht 
es nicht darum, irgendwelche Seiten zu erstellen, 
sondern es geht einfach darum, dass das Land ein 
Stück weit auf seine Graduiertenförderung stolz 
sein soll. Es soll auf die Ergebnisse, die damit be-
wirkt werden, stolz sein. Es soll auch einmal dar-
stellen, dass es hier so etwas gibt und dass das 
ein hochwertiges Stipendium ist, das nicht jeder 
bekommt, sondern das tatsächlich nur die Besten 
der Besten bekommen.  

 

Wer stimmt der Überweisung zur federführenden 
Beratung in den Ausschuss für Wissenschaft und 
Wirtschaft und zur Mitberatung in den Ausschuss 
für Finanzen zu? - Das ist das gesamte Haus. 
Damit ist der Antrag an die genannten Ausschüsse 
überwiesen worden.  

 

Dann haben wir tatsächlich den Effekt, dass in der 
Biografie nicht nur darauf geschaut wird, wer wel-
che Stelle bekommen hat, sondern dass auch re-
gistriert wird, wer welches Stipendium von welcher 
hochrangigen Einrichtung bekommen hat, in die-
sem Fall vom Land. Auch bei bestimmten Stiftun-
gen ist das so: Wenn man von diesen ein Stipen-
dium bekommen hat, dann ist man in der Wissen-
schaft hoch angesehen. Das ist nicht ohne.  

 

Wir sind am Ende des Tagesordnungspunktes 21 
und damit auch am Ende der 22. Sitzungsperiode. 
Ich berufe die 23. Sitzungsperiode für den 25. und 
26. April 2013 ein und wünsche Ihnen einen schö-
nen Freitagabend.  

 

Schluss der Sitzung: 18.24 Uhr. 
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